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WICHTIGE HINWEISE

Mit diesem Verkaufsprospekt wird Anlegern angeboten,
Fondsanteile an der METZLER International INVESTMENTS
PUBLIC LIMITED COMPANY (die ,Gesellschaft”) zu
zeichnen. Vorbehaltlich eines anders lautenden Hinweises
gelten die Definitionen aus dem ,Glossar” ab Seite 69.

Die Gesellschaft ist eine Investmentgesellschaft gemal}
den irischen OGAW-Gesetzen und als Umbrellafonds mit
getrennter Haftung der Teilfonds strukturiert, der meh-
rere separate Investmentvermogen (jedes einzelne ein
Fonds”) umfasst.

Fondsanteile werden ausschliellich angeboten auf der
Grundlage der Informationen und Hinweise in diesem
Verkaufsprospekt, einschlieRlich der jeweiligen Verkaufs-
prospekterganzung. Niemand darf andere als die in die-
sem Verkaufsprospekt enthaltenen Informationen oder
Zusicherungen abgeben. Falls dies doch geschehen sollte,
gelten solche Informationen oder Zusicherungen als nicht
von der Gesellschaft, ihren Verwaltungsratsmitgliedern
oder dem Manager genehmigt.

Dieser Verkaufsprospekt ist kein Angebot fur eine Per-
son oder fur Personen in einem Rechtsgebiet, in dem die
Abgabe eines solchen Angebots ungesetzlich ware. Nie-
mand darf diesen Prospekt als ein Angebot auffassen — es
sei denn, dass dies im jeweiligen Staat ohne Einhaltung
einer etwaigen Registrierung oder sonstiger Rechtsvor-
schriften zulassig ist. Jeder, der auRerhalb Irlands auf der
Grundlage dieses Verkaufsprospekts einen Kaufantrag
abgeben will, muss sich selbst davon uUberzeugen, dass
die Gesetze des jeweiligen Staates in diesem Zusam-
menhang in vollem Umfang beachtet werden, bei Bedarf
behordliche oder sonstige erforderliche Genehmigungen
einholen, bei Bedarf sonstige Formalitaten erfullen oder
der Entrichtung von Transfersteuern oder sonstigen Steu-
ern nachkommen.

Die Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft haben alle
Vorkehrungen getroffen, um die Richtigkeit und Vollstan-
digkeit der Angaben dieses Verkaufsprospektes sicherzu-
stellen und Fehlinterpretationen oder Missverstandnisse
zu vermeiden.

Die Angaben in diesem Verkaufsprospekt beruhen auf
irischen Gesetzesvorschriften sowie der in Irland derzeit
geltenden Praxis und unterliegen demnach etwaigen
(gesetzlichen) Anderungen.

Nach der Veroffentlichung eines Jahres- oder Halbjahres-
berichts der Gesellschaft sollte dieser Verkaufsprospekt
im Zusammenhang mit dem letzten Jahresbericht und
jedem danach veroffentlichten Halbjahresbericht der
Gesellschaft gelesen werden sowie gemeinsam mit die-
sen Berichten zur Verfugung gestellt werden.

Dieser Verkaufsprospekt darf in andere Sprachen Uber-
setzt werden — vorausgesetzt, dass die Ubersetzung die-
selben Informationen enthalt und dieselbe Bedeutung hat
wie der Verkaufsprospekt in der englischen Originalfas-
sung. In jedem Fall ist ausschlieRlich die englische Version
dieses Verkaufsprospekts rechtsverbindlich.

Die Satzung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte
liegen am offiziellen Geschaftssitz des Managers zur Ein-
sicht aus. Ungeachtet dessen, dass jeder Fonds so behan-
delt wird, dass er seine eigenen Verbindlichkeiten selbst
tragt, haftet die Gesellschaft als Ganzes gegenUber Dritten
fur ihre Verbindlichkeiten.

Der Jahresbericht der Gesellschaft, dieser Verkaufs-
prospekt, die Verkaufsprospekterganzungen fur die
Fonds und die wesentlichen Anlegerinformationen flr
die Fonds sind auf folgender Website abrufbar: https://
fondsfinder.universal-investment.com.

Zulassung

Die Zulassung der Gesellschaft durch die irische Zentral-
bank ist weder eine Bestatigung der Gesellschaft noch
eine Garantie fiir die Gesellschaft durch die irische
Zentralbank, noch ist die irische Zentralbank fiir den
Inhalt dieses Verkaufsprospekts verantwortlich. Die
Zulassung der Gesellschaft durch die irische Zentral-
bank ist keine Gewadhr im Hinblick auf den Erfolg der
Gesellschaft, und die irische Zentralbank haftet nicht
fiir den Erfolg oder Misserfolg der Gesellschaft.

Verantwortung

Die Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft, deren
Namen im Abschnitt ,Management und Administration”
auf Seite b aufgeflhrt sind, sind fur die Informationen
dieses Dokuments verantwortlich. Die Informationen in
diesem Dokument zum Stand 16.April 2026 stimmen
nach bestem Wissen und Gewissen der Verwaltungsrats-
mitglieder (die jede nur denkbare Sorgfalt haben walten
lassen, dass dies der Fall ist) mit den Tatsachen Uberein. In
den Ausflhrungen ist nichts ausgelassen, was maoglicher-
weise die Bedeutung solcher Informationen beeinflussen
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konnte. Die Verwaltungsratsmitglieder Gbernehmen hier-
far die Verantwortung.

Eigenverantwortung der Anleger

Anleger sollten beachten, dass Wertpapiere in ihrem
Wert sowohl steigen als auch fallen konnen. Weder die
Gesellschaft, die Verwaltungsratsmitglieder noch der
Manager noch irgendeine andere in diesem Verkaufs-
prospekt genannte Person kann/kénnen daher gewahr-
leisten, dass die Gesellschaft ihr Anlageziel tatsachlich
erreicht. Die Preise der Fondsanteile und die hieraus
erzielten Ertrage konnen steigen oder auch fallen.
Daher sollte ein Anleger nur dann investieren, wenn er
einen etwaigen Verlust aus seinem Investment finan-
ziell verkraften kann. Der Anleger sollte auBerdem wis-
sen, dass der Ausgabepreis an jedem Handelstag den
Riicknahmepreis um den eventuell fallig werdenden
Ausgabeaufschlag iibersteigt, den der Zeichner beim
Kauf zu entrichten hat. Vor dem Hintergrund desmog-
lichen Unterschieds zwischen Ausgabeaufschlag und
Riicknahmepreis der Fondsanteile sollten Kapitalanla-
gen als mittel- bis langfristig angesehen werden.

Anleger sollten ferner berlcksichtigen, dass eine per-
formanceabhangige Investmentmanagementgebuhr an
jeden von der Gesellschaft bestellten Investmentmanager
fallig werden kann, die auf den fur zwolfmonatige Per-
formancezeitraume berechneten realisierten und nicht
realisierten Nettogewinnen und -verlusten basiert. Solche
Gebuhren konnten fir den/die jeweiligen Fonds fur nicht
realisierte Gewinne anfallen, die anschlieiend eventuell
nie realisiert werden. Informationen uUber die gegebenen-
falls anfallende performanceabhangige Investmentma-
nagementgebuhr sind in Abschnitt 6H des Verkaufspros-
pekts und in der Verkaufsprospekterganzung des betref-
fenden Fonds enthalten.

Risikofaktoren

Der Anleger sollte den Abschnitt , Risikofaktoren”
(Abschnitt 16 dieses Verkaufsprospektes) beachten.

Wenn Sie irgendwelche Zweifel daran haben sollten,
welche MaRnahmen Sie ergreifen miissen, wenden
Sie sich bitte an lhren Anlagevermittler, Bankbetreuer,
Anwalt, Wirtschaftspriifer oder an einen anderen pro-
fessionellen Berater.

Der Verkaufsprospekt der Gesellschaft wurde erstmals am
23. Dezember 1994 herausgegeben.
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1. UBERSICHT

Details zu den Anlagezielen und der Anlagepolitik der
Fonds enthalten die Verkaufsprospekterganzungen zu den
einzelnen Fonds. Alle diese Verkaufsprospekterganzungen
sind integraler Bestandteil des Verkaufsprospekts und
sollten im Zusammenhang mit diesem gelesen werden.

2. GESELLSCHAFTSKAPITAL

A.

Struktur

Die Gesellschaft ist eine Investmentgesellschaft mit
variablem Kapital. Ihre Erstzulassung erfolgte am
23. Dezember 1994 durch die irische Zentralbank.
Die Gesellschaft fallt jetzt unter die irischen OGAW-
Gesetze. Mit ihrer Genehmigung Ubernimmt die
irische Zentralbank weder eine Gewahr fur die Tatig-
keit der Gesellschaft, noch haftet sie fur den Erfolg
oder Misserfolg der Gesellschaft. Die Gesellschaft ist
ein Umbrellafonds mit getrennter Haftung der Teil-
fonds.

Die Gesellschaft wurde am 21. Dezember 1994 in
Irland als Aktiengesellschaft mit der Eintragungs-
nummer 226624 gegrindet — entsprechend des
irischen Gesetzes uUber (Kapital-)Gesellschaften. Sie
verflgt Uber ein anfangliches genehmigtes Kapital
von 39.000 EUR, das in 30.000 Grunderaktien mit
einem Nennwert von je 1,30 EUR sowie 500.000.000
Fondsanteile ohne Nennwert eingeteilt ist. Die
30.000 Grunderaktien wurden vom Manager oder
von den von ihm benannten Personen in Erflllung
des irischen Gesetzes Uber (Kapital-)Gesellschaften
ubernommen. Da lediglich die Eigner von Fondsan-
teilen an den Vermogenswerten der Fonds beteiligt
sind, haben die Inhaber von Grunderaktien keinen
Anspruch oder Anteil an den Fonds (fur weitere
Angaben zu den Grinderaktien siehe Abschnitt 2B).

Mit vorheriger Zustimmung der irischen Zentralbank
kann die Gesellschaft von Zeit zu Zeit einen oder
mehrere zusatzliche Fonds auflegen, deren Anlage-
ziel und -politik in einer Verkaufsprospekterganzung
dargelegt wird.

Der Manager wird die einzelnen Fonds so verwalten,
dass das mit einer direkten Anlage ahnlicher Art ver-
bundene implizite Risiko mit gebuhrender Sorgfalt
reflektiert wird. Fur jeden Fonds werden separate
Bucher und Aufzeichnungen gefuhrt. Die jedem ein-

zelnen Fonds zugeteilten Forderungen, Verbindlich-
keiten, Ertrage und Auslagen werden von denen der
anderen Teilfonds abgegrenzt. In jedem Fall bleibt
die Gesellschaft gegentber Dritten fUr die gesamten
Verbindlichkeiten der Gesellschaft, die nicht einem
bestimmten Fonds zuordenbar sind, haftbar.

Mit vorheriger Zustimmung der irischen Zentralbank
haben die Verwaltungsratsmitglieder aufserdem die
Moglichkeit, unterschiedliche Klassen von Fonds-
anteilen innerhalb eines Fonds zu emittieren. Bei der
Emission solcher Klassen von Fondsanteilen konnen
die Verwaltungsratsmitglieder Fondsanteile innerhalb
eines Fonds nach verschiedenen Charakteristika dif-
ferenzieren, beispielsweise im Hinblick auf Rechte,
Gebuhrenstruktur, Wahrung, Ausgabe- oder Ruck-
nahmepreis oder andere Merkmale. Fur einzelne
Klassen von Fondsanteilen werden innerhalb eines
Fonds keine separaten Portfolios von Vermogens-
werten gebildet. Die Details zu den verschiedenen
Klassen von Fondsanteilen und den jeweiligen Cha-
rakteristika sind in den diesbezlglichen Verkaufspro-
spekterganzungen beschrieben unter Beachtung der
Anforderungen der irischen Zentralbank. Die Emis-
sion verschiedener Klassen von Fondsanteilen inner-
halb eines Fonds wird der irischen Zentralbank vorab
mitgeteilt und mit dieser abgestimmt.

Griinderaktien (Subscriber Shares)

Da die Grinderaktien keine Fondsanteile sind (und als
solche keine Beteiligung an einem Fonds darstellen),
beziehen die Inhaber dieser Aktien keine Ausschut-
tungen (Dividenden). Die 30.000 Grunderaktien sind
auf den Manager sowie auf seinen Vertreter ausge-
stellt worden, um dem irischen Gesetz Uber (Kapital)
gesellschaften zu entsprechen. Sieben dieser Grun-
deraktien sind vollstandig eingezahlt, die verbleiben-
den 29.993 Aktien jeweils in Hohe eines Viertels ihres
Nennwertes, um hierdurch eine Bescheinigung des
Handelsregisters Uber den Beginn der Geschéafts-
tatigkeit in Ubereinstimmung mit dem Gesetz zu
erhalten (der Manager bleibt auf Verlangen zur Zah-
lung des offen stehenden Betrages gegenuber der
Gesellschaft haftbar).



Fonds
Die Gesellschaft besteht aus mehreren separaten
Fonds. Die zurzeit bestehenden Fonds sind:

METZLER EUROPEAN GROWTH

METZLER EUROPEAN SMALLER COMPANIES
METZLER GLOBAL EQUITIES

METZLER WERTSICHERUNGSFONDS 90
METZLER WERTSICHERUNGSFONDS 98
METZLER EUROPEAN DIVIDEND

Fur die folgenden nicht langer gehandelten Fonds
wird in Kdrze ein Antrag auf Widerruf der Zulassung
bei der Zentralbank gestellt:

METZLER EASTERN EUROPE

METZLER EUROPEAN CONCENTRATED GROWTH

METZLER CHINA A SHARE SUSTAINABILITY FUND

METZLER FOCUS JAPAN SUSTAINABILITY

METZLER JAPANESE EQUITY SUSTAINABILITY
FUND

METZLER SOVEREIGN SELECT LCR
SUSTAINABILITY

METZLER LONG/SHORT VOLATILITY

Die Borsen und Markte, an denen Wertpapiere gehan-
delt werden, in die diese Fonds investieren, sind im
Glossar unter dem Begriff ,anerkannte Markte” auf-
geflhrt.

Die anfangliche Zeichnungsfrist und der Preis, zu
dem Fondsanteile in dieser Frist angeboten werden,
sind in den Verkaufsprospekterganzungen der einzel-
nen Fonds angegeben. Der Ausgabepreis fur Fonds-
anteile wird gemafd Abschnitt 7 dieses Verkaufspro-
spekts ermittelt.

Die Zahlungen im Zusammenhang mit der Ausgabe
und Zuteilung von Fondsanteilen werden zusammen
mit den jeweiligen Vermogenswerten, Verbindlich-
keiten, Ertragen und Aufwendungen dem Fonds
zugewiesen, dem die Fondsanteile zuzurechnen sind.
Wenn sich Vermogenswerte oder Verbindlichkeiten
nicht auf einen bestimmten Fonds beziehen, werden
diese grundsatzlich jedem Fonds anteilig zugerech-
net —auf der Grundlage des jeweiligen Nettoinventar-
wertes der einzelnen Fonds am Tag der Zurechnung.

A.

Sofern nicht abweichend in den relevanten Verkaufs-
prospekterganzungen festgelegt, ist die Basiswah-
rung aller Fonds der Euro.

3. MANAGEMENT UND ADMINISTRATION

Verwaltungsrat
Die Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft sind
im Einzelnen:

Robert Burke war bis zum 30. Mai 2005 Partner der
Firma McCann FitzGerald. Er trat 1978 in die Firma
ein und wird weiterhin als Berater der Firma tatig sein.
Robert Burke hat grof3e Erfahrung in vielen Bereichen
des Gesellschafts- und Handelsrechts wie auch des
Gesellschaftssteuerrechts. Er machte 1973 einen
Abschluss als Steuerberater bei Price Waterhouse,
wo er bis 1978 als Steuerspezialist tatig war. Er ist
Mitglied der Foundation for Fiscal Studies (Irland), der
International Fiscal Association, der International Tax
Planning Association und der International Bar Asso-
ciation sowie assoziiertes Mitglied des Institute of
Taxation in Irland. Robert Burke ist in Irland ansassig.

Damien Owens fungiertals COO von Universal Invest-
ment Ireland. Er kam 1999 als Verantwortlicher fur
die Fondsbuchhaltung zur Gesellschaft, danach lei-
tete er den Bereich IT Services und Back Office Sup-
port und wurde schlieRlich Leiter der Abwicklung.
Vor seiner Zeit bei der Gesellschaft war er bei der
Korea Exchange Bank (Dublin) in der Fondsadminis-
tration tatig. Herr Owens hat einen Bachelor of Arts
(Hons.) in Buchhaltung und Finanzwesen der Dublin
City University (DCU) und ist Mitglied der Chartered
Association of Certified Accountants (FCCA). Eristin
Irland ansassig.

Philip Schatzle kam 2012 zu Metzler. 2019 Gbernahm
der die Leitung des Bereichs Institutional Sales in der
Abteilung Asset Management. Davor leitete er zwei
Jahre lang das Kundensegment Institutions & VAG
Investors (deutsches Versicherungsaufsichtsrecht).
Von 2012 bis 2017 war er Client Relationship Mana-
ger mit Schwerpunkt auf Kirchen, Pensionsfonds und
Stiftungen/Trusts. Bevor er zu Metzler kam, war Philip
Schatzle von 2008 bis 2012 verantwortlich flr Akqui-
sition und Relationship Management im Bereich ins-
titutionelle Kunden in der Abteilung institutioneller
Vertrieb bei Credit Suisse Division Asset Manage-
ment in Frankfurt/Main, Deutschland. Davor war er



zwei Jahre bei der Berenberg Capital Management
GmbH in Hamburg, Deutschland, in derselben Funk-
tion tatig. Er begann seine Karriere 1999 bei Hauck
& Aufhauser Privatbankiers in Frankfurt/Main, wo er
fur die Akquisition unabhangiger Finanzberater und
Family Offices in Deutschland und der Schweiz ver-
antwortlich war. Philip Schatzle hat einen Abschluss
als Diplom-Kaufmann von der Katholischen Universi-
tat Eichstatt-Ingolstadt in Deutschland mit Schwer-
punkten auf Dienstleistungsmanagement und Ban-
king-Management/Finanzierung.

Deirdre Yaghootfam ist unabhangiges nicht-geschafts-
fUhrendes Verwaltungsratsmitglied (NED) und
Management Consultant mit Gber 32 Jahren Berufs-
erfahrung in der Vermogensverwaltung und der inter-
nationalen Fondsbranche und hat in Irland, Deutsch-
land und Norwegen gearbeitet. Bis September
2022 war sie Vorsitzende des Verwaltungsrats und
Organisational Effectiveness Director bei Universal
Investment Ireland (ehemals Metzler Ireland Limited).
Sie ist derzeit Aufsichtsratsmitglied bei der Metzler
Asset Management GmbH (MAM) in Frankfurt am
Main und unabhéngiges, nicht-geschéaftsfihrendes
Verwaltungsratsmitglied bei mehreren Investment-
gesellschaften in Dublin. Bevor sie 1995 zur Metzler-
Gruppe kam, war Deirdre Yaghootfam in der Fonds-
administration bei Commerz International Capital
Management Fund Management Ltd. in Dublin
(einem Unternehmen der deutschen Commerzbank-
Gruppe) tatig. Wahrend ihrer 19-jahrigen Tatigkeit bei
der Metzler-Gruppe hatte sie verschiedene Leitungs-
positionen inne, u.a. als Client Relations Manager bei
MAM, Geschaftsfuhrerin von Metzler Ireland Limited,
Dublin, Irland und Direktorin der Metzler Investment
GmbH, Frankfurt. Deirdre Yaghootfam absolvierte
ihr Studium der Wirtschaftswissenschaften an der
Michael Smurfit Graduate School of Business, Uni-
versity College Dublin (UCD) mit Auszeichnung. Sie
hat aulerdem einen Bachelor of Arts in Anglistik und
Germanistik der UCD und der Bergischen Universitat
— Gesamthochschule Wuppertal. Frau Yaghootfam
hat die irische Staatsburgerschaft und ihren Wohn-
sitz in Deutschland.

Christian Rausch, CFA, ist derzeit nicht-geschafts-
fihrendes Verwaltungsratsmitglied (NED) fur die iri-
schen OGAWSs und AlF-Umbrellafonds von Metzler
in Dublin, Irland, sowie Multi-Asset Trader Director
in Frankfurt, Deutschland. Mit seinem Eintritt im

Dezember 2023 brachte Christian Rausch umfas-
sende Erfahrung in die Gesellschaft ein, untermauert
durch seinen breiten Hintergrund in den Bereichen
Finanzmarkte und Vermdgensverwaltung. Seine
Funktion als NED starkt die Einhaltung hoher Corpo-
rate-Governance-Standards und stellt sicher, dass die
Fonds im besten Interesse ihrer Anleger tatig sind. In
seiner strategischen Position ist Herr Rausch in kon-
zernweite Diskussionen involviert und bringt seinen
Markt- und Branchensachverstand in die Entschei-
dungsprozesse ein. Seine Einblicke sind besonders
wertvoll, wenn es darum geht, die Komplexitaten von
Marktchancen, Compliance-Anforderungen und Risi-
komanagement zu bewaltigen. Als Multi-Asset Trader
bietet er den Portfoliomanagern effizienten Zugang
zu den globalen Kapitalmarkten in den Bereichen
Aktien, festverzinsliche Anlagen, Devisen, Derivate,
ETFs und mehr. Sein Einsatz fur die Optimierung und
Automatisierung von Handelsprozessen verdeut-
licht sein Engagement fur operative Effizienz und
innovative Losungen. Bevor er zu Metzler kam, war
Herr Rausch als Equity Derivatives Sales Vice Pre-
sident bei J.P.Morgan in London und Frankfurt auf
den Vertrieb bei institutionellen Anlegern im deutsch-
sprachigen Raum (DACH) spezialisiert. AuRerdem
war er als Derivatehandler bei der Commerzbank AG
tatig. Christian Rausch hat einen Bachelor of Arts in
Business Administration von der Dualen Hochschule
Baden-Wurttemberg Mannheim und einen Bachelor
of Arts von der The Open University. Er ist Chartered
Financial Analyst® (CFA), was seinen Sachverstand
und sein Engagement im Finanzbereich unterstreicht.
Herr Rausch ist deutscher Staatsburger und lebt zur-
zeit in Frankfurt (Hessen).

Sofern nicht anders von den Anteilseignern festge-
legt, hat der Verwaltungsrat mindestens zwei Mit-
glieder. Die irische Zentralbank muss der Wahl und
Ernennung von Verwaltungsratsmitgliedern ihre vor-
herige Zustimmung erteilen.

Robert Burke ist auch der Gesellschaftssekretar.

Manager

Die Gesellschaft hat Universal-Investment Ireland
Fund Management Limited (firmierend unter Uni-
versal Investment Ireland) (der ,Manager”) auf der
Grundlage einer Managementvereinbarung vom
22.Dezember 1994 (in ihrer jeweils gultigen Fas-
sung) als Verantwortlichen bestellt fir das gesamte



Management und die Verwaltung der Angelegenhei-
ten der Gesellschaft einschlieRlich des Portfolioma-
nagements und der Bewertung des Gesellschaftsver-
mogens. Allerdings iibertrug der Manager in Uber-
einstimmung mit der Managementvereinbarung
einige seiner Aufgaben an die jeweiligen Investment-
manager, die Vertriebsstellen und die Register- und
Transferstelle (fur weitere Details siehe Anhang | und
die jeweiligen Verkaufsprospekterganzungen).

Der Manager wurde am 8. August 1994 in Irland als
Gesellschaft mit beschrankter Haftung unter der
Eintragungsnummer 220548 gemafll dem Gesetz
gegrundet. Er hat ein genehmigtes Aktienkapital
von 600.000 EUR, unterteilt in 1.200.000 Aktien zu
je 0,50 EUR. Zum Datum dieses Dokuments sind
1.200.000 Fondsanteile zu je 0,50 EUR ausgegeben,
die voll eingezahlt sind und sich im Besitz der Uni-
versal-Beteiligungs- und Servicegesellschaft mbH
befinden und auf ihren Namen oder dem der von
ihr benannten Personen eingetragen sind. Uberdies
agiert er als Manager des OGAW-Umbrellafonds
Metzler Premier Funds p.l.c. und der OGAW-ICAV
Universal Investment Ireland UCITS Platform ICAV.
Uberdies agiert er als Manager des Metzler Oppor-
tunities Trust und des Metzler Global Investments
Trust, beide unter einem OGAW-Umbrella struktu-
rierte Unit-Trusts, sowie der Metzler Fund Solutions
public limited company, ein QIAIF Umbrellafonds
(Qualifiying Investor Alternative Investment Fund —
Alternativer Investmentfonds fur qualifizierte Anle-
ger), ebenfalls als Umbrella strukturiert und sowie
des Metzler Universal Trust, ein unter einem QIAIF-
Umbrella strukturierter Unit-Trust.

Der Sekretar (Gesellschaftssekretar) des Managers
ist HMP Secretarial Limited.

Die Verwaltungsratsmitglieder des Managers sind im
Einzelnen:

Keith Milne: Keith Milne ist CEO der Universal Invest-
ment Ireland. Er kam 1998 zur Gesellschaft als Fund
Accounting Manager, wo er spater als Operations
Manager tatig war. Davor war Herr Milne als Fonds-
buchhalter bei der Midland Bank Trust Corporation
(Cayman) Limited (Teil der HSBC-Gruppe) tatig — und
zuvor als auf Investmentfonds spezialisierter Audit-
Senior bei Coopers & Lybrand (Grand Cayman). Herr
Milne schloss seine Ausbildung zum Wirtschaftspru-

fer bei Coopers & Lybrand in Dublin ab, wo er eine
Zeitlang arbeitete. Eristin Irland ansassig.

Damien Owens (Einzelheiten zur Person siehe
Abschnitt 3A im Zusammenhang mit den Verwal-
tungsratsmitgliedern der Gesellschaft).

Victor Bemmann: Victor Bemmann ist fur Universal
Investment seit Dezember 2019 als Head of Portfolio
Management tatig und ist Mitglied der Geschaftslei-
tung. Er verfigt Uber mehr als zehn Jahre Erfahrung
im Portfoliomanagement von Multi-Asset- und Over-
lay-Portfolios fur institutionelle Anleger. Victor Bem-
mann arbeitete davor als Head of Overlay Manage-
ment bei DWS. Er besitzt ein Diplom in Mathematik
und ist in Deutschland ansassig.

Alison Manley: Alison Manley hat Uber 25 Jahre
Erfahrung in der Evaluierung und Entwicklung von
Fonds und Finanzprodukten und ist ein erfahrenes
nicht-geschaftsfuhrendes Verwaltungsmitglied von
irischen regulierten OGAWSs, AlFs und Fondsma-
nagementgesellschaften. Frau Manley war Grun-
derin und Chief Executive Officer von Goodbody
Fund Management, einer Super ManCo mit Spezia-
lisierung auf Private-Equity- und Immobilienanlagen.
Diese Position hatte sie bis Mai 2022 inne. In ihren
18 Jahren bei Goodbody war sie u.a. verantwortlich
fur die Evaluierung und Auswahl externer Fonds mit
besonderem Fokus auf alternative Strategien, Ent-
wicklung von strukturierten Produkten, Grindung
und Erweiterung von Kreditgenossenschaften und
Finanzplanung fur vermogende Privatkunden. \Wah-
rend ihrer Zeit bei Goodbody war Frau Manley Mit-
glied des Goodbody Stockbroker’s Asset Allocation
Committee und Vorsitzende des Alternative Assets
Committee sowie Teilnehmerin und Vorsitzende von
Arbeitsgruppen fur Irish Funds. Bevor sie zu Good-
body kam, hatte Frau Manley Positionen in der Pro-
duktentwicklung und im technischen Marketing bei
verschiedenen Vermogensverwaltungs- und Ver-
sicherungsgesellschaften inne. Frau Manley hat
einen Abschluss in internationalem Marketing und
Sprachen von der Dublin City University und ist ein
Certified Investment Fund Director. Frau Manley ist in
Irland gebietsansassig.

Sarah Cunniff: Sarah Cunniff war zuvor Partnerin
in der Anwaltskanzlei Arthur Cox LLP, wo sie sich
mehr als 25 Jahre lang auf die Beratung in allen



Bereichen des Vermogensmanagements und der
Investmentfonds spezialisierte. Zu ihren Aufgaben
gehorten Beratungsleistungen bei der Grindung
von Fondsverwaltungsgesellschaften, hinsichtlich
der Betriebsmodelle von Fondsverwaltungsgesell-
schaften und bei der Grundung aller irischen Fonds-
typen. lhr Verantwortungsbereich erstreckte sich
auf die aktive Zusammenarbeit mit Kunden und der
irischen Zentralbank in Bezug auf alle Tatigkeitsberei-
che irischer Fonds. Sie wurde 1989 in England und
Wales als Rechtsanwaltin zugelassen, nachdem sie
bei Linklaters ausgebildet worden war und als Unter-
nehmensjuristin fur ein irisches Flugzeug-Leasing-
unternehmen gearbeitet hatte. 1995 wechselte sie zu
Arthur Cox, wo sie auch als Rechtsanwaltin in Irland
zugelassen wurde. Frau Cunniff ist eine Independent
Non-Executive Director (PCF-2B).

Ronan Doyle: Ronan Doyle ist Chief Product Officer
der Universal Investment Group. In dieser Funktion
tragt er die Verantwortung fur die strategische Ent-
wicklung des gesamten Produktangebots von Uni-
versal Investment sowie fur die tagtagliche Leitung
einer Reihe von Kerngeschaftsfeldern. Er verflugt Gber
mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Finanzdienstleis-
tungsbranche und war bislang vor allem in den Berei-
chen Vermogensverwaltung, Fondsdienstleistungen
und globale Transaktionsdienstleistungen tatig. Vor
seinem Eintritt bei Universal Investment war Herr
Doyle Global Head of Product bei CACEIS Investor
Services und davor Managing Director & Global Head
of Fund Services Product bei RBC Investor & Treasury
Services. Er war zudem fiur Citi, die Bank of Ireland
Group und Mediolanum Asset Management Ltd.
tatig. Herr Doyle verfagt Uber einen MBA der Man-
chester Business School und einen BA des University
College Dublin.

Im Rahmen der Managementvereinbarung ist der
Manager berechtigt, Fondsanteile als Eigenhandler
auf eigene Rechnung zu kaufen, sofern er an einem
Geschaftstag keine Fondsanteile zu einem Preis pro
Anteil erwirbt oder zu erwerben beabsichtigt, der
unter dem an diesem Geschaftstag gultigen Ausga-
bepreis liegt.

Die Gesellschaft hat in Bezug auf die Fondsanteile
keine Provisionen, Preisnachlasse, Maklergebuh-
ren oder andere Sonderkonditionen gewahrt. Bei
jeder Ausgabe von Fondsanteilen kann der Manager

jedoch aus seinen eigenen Mitteln eine Provision auf
Kaufantrage zahlen, die von Maklern und anderen
gewerblichen Vermittlern eingehen.

Vergiitungspolitik

Der Manager hat eine effektive Vergutungspolitik (die
.Vergiitungspolitik”) eingefihrt, die den OGAW-
Gesetzen und den ESMA-Leitlinien fur solide Ver-
gutungspolitik gemall der OGAW-Richtlinie und der
Richtlinie Uber die Verwalter alternativer Investment-
fonds (die ,,Richtlinien”) entspricht.

Der Manager ist der Auffassung, dass seine Vergu-
tungspolitik in Einklang mit der Strategie sowie den
Zielen, Werten und Interessen des Managers, der
Gesellschaft, der Fonds und der Anteilseigner steht
und MaRnahmen zur Vermeidung von Interessenkon-
flikten einschlief3t.

Ferner unterliegen die Investmentmanager (d.h. die
Unternehmen, an die der Manager Aufgaben des
Portfoliomanagements delegiert) den aufsichtsrecht-
lichen Anforderungen zur Vergltung, die ebenso
wirksam sind wie die Anforderungen der Richtlinien,
oder sie unterliegen geeigneten vertraglichen Verein-
barungen, mit denen gewahrleistet wird, dass die in
den geltenden Richtlinien festgelegten Vergutungs-
regelungen nicht umgangen werden.

Einzelheiten zur aktuellen Vergutungspolitik des
Managers, und insbesondere eine Beschreibung, wie
Vergltung und Nebenleistungen berechnet werden,
sowie Angaben zu den fur die Festlegung von Ver-
gutung und Nebenleistungen verantwortlichen Per-
sonen sind auf https://www.universal-investment.
com/en/Corporate/Compliance/lreland/ abrufbar. Auf
Anfrage wird Anlegern auch ein gedrucktes Exemp-
lar zur Verfigung gestellt.

Verwahrstelle

Die Gesellschaft hat Brown Brothers Harriman Trustee
Services (Ireland) Limited zu ihrer Verwahrstelle fur
ihr gesamtes Vermogen gemafk dem Verwahrstellen-
vertrag ernannt. Die Verwahrstelle ist fur die Verwah-
rung des gesamten Vermogens der Gesellschaft ver-
antwortlich, das unter der Kontrolle der Verwahrstelle
auf separaten Sperrkonten im Namen der Gesell-
schaft verwahrt wird. Im Falle der Zahlungsunfahig-
keit der Verwahrstelle haben deren Glaubiger daher
keinen Zugriff auf diese Konten.


https://www.universal-investment.com/en/Corporate/Compliance/Ireland/
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Die Verwahrstelle wurde am 29. Marz 1995 in Irland
als Gesellschaft mit beschrankter Haftung (limited
liability company) gegrindet und ist eine 100 %ige
Tochtergesellschaft von Brown Brothers Harriman &
Co. Die Verwahrstelle wurde von der irischen Zentral-
bank als Verwahrstelle der Gesellschaft zugelassen.
Die Verwahrstelle wurde gegrundet, um Verwahr-
stellen- und Depotdienstleistungen fir Organismen
fur gemeinschaftliche Kapitalanlage, wie zum Bei-
spiel die Gesellschaft, zu erbringen. Gemalk dem
Verwahrstellenvertrag hat die Verwahrstelle das
Recht, Teile ihrer oder alle Verwahrstellenfunktionen
an Unterverwahrstellen zu Ubertragen. Die Haftung
der Verwahrstelle wird nicht durch die Tatsache ein-
geschrankt, dass sie befugt ist, einem Dritten einen
Teil oder alle Anlagen der Gesellschaft zur Verwah-
rung anzuvertrauen. Die Vertragsparteien stimmen
darin Uberein, dass die irische Zentralbank verlangt,
dass die Verwahrstelle, um ihre Pflichten gemaf$ den
OGAW-Gesetzen zu erflllen, folgende Anforderun-
gen erfullen muss: (i) Die Verwahrstelle muss sicher-
stellen, dass die Aufgaben nicht zur Umgehung der
Anforderungen der OGAW-Gesetzen delegiert wer-
den; (ii) die Verwahrstelle kann nachweisen, dass es
einen objektiven Grund fur die Delegation gibt; (iii) die
Verwahrstelle (a) lasst bei der Auswahl und Bestel-
lung der Drittpartei angemessenen Sachverstand
und angemessene Sorgfalt walten, (b) Uberpruft
und Uberwacht laufend die Drittpartei und die von
der Drittpartei beztglich der Delegation getroffenen
Arrangements und (c) lasst bei dieser Uberpriifung
und Uberwachung weiterhin angemessenen Sach-
verstand und angemessene Sorgfalt walten; und
(iv) die Anforderung von Gesetz 34A(3) der irischen
OGAW-Gesetze werden erfullt.

Die Verwahrstelle haftet gegenuber der Gesellschaft
bzw. den Anteilseignern fur den Verlust von Finanz-
instrumenten, die sich in Verwahrung der Verwahr-
stelle oder einer Drittpartei, an die die Verwahrung
von verwahrten Finanzinstrumenten delegiert wurde,
befinden. Die Verwahrstelle haftet gegenuber der
Gesellschaft bzw. den Anteilseignern fur alle sonsti-
gen Verluste, die der Gesellschaft oder den Anteils-
eignern durch Betrug oder fahrlassige oder vor-
satzliche Nichterflllung ihrer Pflichten gemaf den
OGAW-Gesetzen entstehen. Die Gesellschaft halt die
Verwahrstelle fur samtliche Klagen, Verfahren und
Forderungen, die gegen die Verwahrstelle aufgrund
der Erfallung ihrer Pflichten gemald dem Verwahrstel-

lenvertrag eingereicht bzw. beantragt oder geltend
gemacht werden, sowie fur samtliche daraus entste-
henden Verluste, Kosten, Forderungen und Aufwen-
dungen schadlos.

Jede Partei kann den Verwahrstellenvertrag mit einer
Frist von mindestens 90 Tagen durch schriftliche
Erklarung gegenuber der anderen Partei unter den
im Verwahrstellenvertrag ausgefuhrten Umstanden
kindigen.

Eine Liste der Beauftragten und Unterbeauftrag-
ten, die von der Verwahrstelle bestellt wurden, ist
in dem Link in Anhang 5 enthalten. Aktuelle Infor-
mationen Uber die ldentitat der Verwahrstelle, eine
Beschreibung der Pflichten der Verwahrstelle, eine
Beschreibung von gegebenenfalls moglichen Interes-
senkonflikten sowie eine Beschreibung etwaiger Ver-
wahrfunktionen, die von der Verwahrstelle delegiert
wurden, die Liste der Beauftragten und Unterbeauf-
tragten und eine Beschreibung von Interessenkonflik-
ten, die moglicherweise durch diese Delegation ent-
stehen konnen, werden den Anlegern auf Anfrage zur
Verfugung gestellt.

Register- und Transferstelle

Der Manager hat gemaf3 den Bedingungen der Regis-
ter- und Transferstellenvereinbarung CACEIS Ireland
Limited als Register- und Transferstelle in Bezug auf
die Gesellschaft bestellt.

Die Register- und Transferstelle wurde in Irland als
Gesellschaft mit beschrankter Haftung am 31. Januar
1997 gegrundet. Die Register- und Transferstelle bie-
tet unter anderem Fondsadministrationsdienste fur
und in Bezug auf Organismen fir gemeinsame Anla-
gen und Investmentgesellschaften.

Die Register- und Transferstelle ist eine Tochterge-
sellschaft der CACEIS Investor Services Bank S.A.,
einer in Luxemburg eingetragenen Gesellschaft mit
beschrankter Haftung mit Sitz in 14, Porte de France,
[-4360, Esch-sur-Alzette, Luxemburg.

Die Register- und Transferstellenvereinbarung sieht
unter anderem vor, dass:

(i) die Bestellung der Register- und Transferstelle
so lange Gultigkeit hat, bis sie von einer Partei
mit einer Frist von mindestens 90 Tagen schrift-
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lich gekdndigt wird. Die Vereinbarung kann bei
Eintritt bestimmter Ereignisse mit sofortiger
Wirkung aufgekindigt werden, unter anderem
wenn einer der Beteiligten (a) in Liquidation ftritt
oder ein Konkursverwalter bestellt wird, (b) nicht
mehr befugt ist, in seiner derzeitigen Eigenschaft
zu handeln, oder (c) gegen die Vereinbarung
wesentlich verstol3t, ohne diesbezlglich Abhilfe
zu schaffen. Der Manager kann die Vereinbarung
mit sofortiger Wirkung beenden, wenn dies im
besten Interesse der Anteilseigner ist.

(i) Der Manager halt die Register- und Transferstelle
bezuglich samtlicher Forderungen, Anspruche,
Klagen, Verfahren, Verluste, Schaden oder sons-
tige Verbindlichkeiten sowie ordnungsgemafd
belegte und angemessene Kosten und Auf-
wendungen (einschlieRlich u.a. angemessener
Honorare und Auslagen von Rechtsberatern), die
der Register- und Transferstelle, ihren leitenden
Angestellten, Mitarbeitern, Vertretern und Bevoll-
machtigten bei der Erflllung ihrer Verpflichtun-
gen oder Aufgaben im Rahmen der Register- und
Transferstellenvereinbarung entstanden sind, aus
dem Vermogen des betreffenden Fonds schad-
los, etwa bei der Erfullung von ordnungsgeman
erteilten Anweisungen und sonstigen Instruk-
tionen, gemal denen die Register- und Trans-
ferstelle im Rahmen der Register- und Transfer-
stellenvereinbarung berechtigt ist zu handeln
oder die sie entsprechend als Handlungsgrund-
lage heranziehen kann, unter der MalRgabe, dass
diese nicht auf Betrug, Fahrlassigkeit oder vor-
satzliches Fehlverhalten zurtckzufthren sind.

(iii) die Register- und Transferstelle hat fur die Erbrin-
gung ihrer Dienstleistungen ein Anrecht auf die
Zahlung von Gebuhren und die Ruckerstattung
von Auslagen, wie eingehender im Abschnitt
.Gebuhren und Auslagen” beschrieben.

Kurzprofil der Investmentmanager

Metzler Asset Management GmbH

Der Manager hat seine Aufgaben als Investment-
manager fur bestimmte Fonds (Metzler European
Smaller Companies, Metzler European Growth,
Metzler Global Equities, Metzler Wertsicherungs-
fonds 90, Metzler, Metzler Wertsicherungsfonds 98
und Metzler European Dividend) sowie die Auslbung
der Stimmrechte, die mit diesen Fondsanteilen ver-

bunden sind, der Metzler Asset Management GmbH
(,MAM") ausgelagert.

Die Metzler Asset Management GmbH (MAM) wurde
1987 in Frankfurt/Main, Deutschland, gegrundet.
MAM ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft
der B. Metzler seel. Sohn & Co. AG, der Muttergesell-
schaft der ,,Metzler-Gruppe”.

Fokus der MAM ist das Portfoliomanagement fur
Publikumsfonds und spezielle alternative Invest-
mentfonds sowie Akquisition und Kundenbetreuung.
DarUber hinaus berat das Unternehmen andere deut-
sche Kapitalverwaltungsgesellschaften (,,KGVs") und
managt Vermogensverwaltungsmandate. MAM ist
auRerdem eine Kapitalverwaltungsgesellschaft nach
deutschem Recht, deren Gesellschaftszweck eben-
falls die Verwaltung von Publikumsfonds und ,alter-
nativen Spezialfonds” nach dem deutschen Invest-
mentgesetz ist.

Insgesamt verwaltet der Bereich Asset Management
grofde Vermogen fur institutionelle Kunden, Spezial-
fonds und Publikumsfonds.

Per Ende Dezember 2025 betrugen die Total Assets
79,7 Mrd. EUR, darin enthalten sind Master-KVG
Mandate und von MAM gemanagte Assets in den
Produktstrategien Aktien, Anleihen, Balanced und
Absolute Return & Wertsicherung sowie Kunden-
mandate. fur den amerikanischen Immobilienmarkt
der Metzler Real Estate.

4. ANLAGEZIELE

AusschlieRlicher Zweck der Gesellschaft ist die gemein-
same Geldanlage in Wertpapiere und/oder andere liquide
Finanzwerte nach dem Grundsatz der Risikostreuung.
Die Gesellschaft hat sich zum Ziel gesetzt, Anlegern die
Moglichkeit zur Kapitalanlage in verschiedenen Fonds zu
bieten, die ihrerseits investieren in Aktien, aktienahnliche
Wertpapiere und Schuldverschreibungen (wie Staats- und
Unternehmensanleihen, Schatzbriefe, Commercial Paper,
abtretbare Schuldscheindarlehen, fest und variabel ver-
zinsliche Papiere und Zerobonds sowie Einlagenzertifi-
kate), die samtlich an anerkannten Markten notiert sind
oder gehandelt werden, sowie ferner in offene Invest-
mentfonds (wie in Abschnitt 5 unten beschrieben) und
Optionsscheine.
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Sofern nicht anders in den fur die einzelnen Fonds gultigen
Verkaufsprospekterganzungen festgelegt, dirfen Anlagen
jedes Fonds in Wertpapiere, die auf russischen Markten
gehandelt werden 5% des gesamten Nettoinventarwertes
des jeweiligen Fonds der Gesellschaft nicht Uberschrei-
ten. Solche in Russland gehandelten Wertpapiere missen
an der Moscow Exchange in Russland notiert sein oder
gehandelt werden.

Sofern nicht anders in den fur die einzelnen Fonds gultigen
Verkaufsprospekterganzungen festgelegt, durfen Anlagen
jedes Fonds in andere Investmentfonds 10% des gesam-
ten Nettoinventarwertes des jeweiligen Fonds der Gesell-
schaft nicht Uberschreiten.

Der Fonds kann seine Vermogenswerte auch in anderen
Teilfonds der Gesellschaft anlegen. Solche Anlagen wer-
den als ,,Uberkreuzbeteiligungen“ bezeichnet. Der Fonds
kann hingegen nicht in andere Teilfonds investieren, die
ihrerseits Anteile eines anderen Teilfonds der Gesellschaft
halten.

Die Gesellschaft hat die Moglichkeit, unter Einhaltung der
von der irischen Zentralbank vorgegebenen Bedingun-
gen und Beschrankungen, zum Zweck eines effizienten
Portfoliomanagements, in eine Vielzahl von derivativen
Finanzinstrumenten wie Optionen, Futures und Forwards
zu investieren, Einzelheiten hierzu sind in den fur die ein-
zelnen Fonds gultigen Verkaufsprospekterganzungen ent-
halten.

Die einzelnen Fonds konnen auch fur Anlagezwecke in
derivative Finanzinstrumente investieren, detaillierte Infor-
mationen Uber solche Finanzinstrumente und die entspre-
chenden spezifischen Strategien finden sich in der Ver-
kaufsprospekterganzung des betreffenden Fonds.

.Effizientes Portfoliomanagement” bedeutet in diesem
Zusammenhang eine Investmententscheidung, die mit
Handelsgeschaften einhergeht, mit denen sich eines oder
mehrere der folgenden Ziele erreichen lasst bzw. lassen:

e Risikominimierung;
e Kostensenkung; oder

e Schaffung zusatzlichen Kapitals oder zusatzlicher
Ertrage fur den Fonds bei angemessenem Risiko-
niveau und unter Berucksichtigung des Risikoprofils
des Fonds sowie der allgemeinen Bestimmungen der
OGAW-Richtlinie.

Im Zusammenhang mit effizienten Portfoliomanagement-
techniken und/oder dem Einsatz von derivativen Finanz-
instrumenten (DFI) fir Absicherungs- oder Anlagezwecke
konnen Sicherheiten von einer Gegenpartei zugunsten
des jeweiligen Fonds entgegengenommen oder bei einer
Gegenpartei durch oder fur den jeweiligen Fonds hinter-
legt werden. Jede Hereinnahme oder Stellung von Sicher-
heiten durch den Fonds erfolgt entsprechend der Vor-
schriften der Zentralbank sowie der Bedingungen in der
Sicherheitenpolitik der Gesellschaft, die in Anlage IV von
Anhang 1 dargelegt sind.

Der Manager hat sicherzustellen, dass samtliche Ertrage,
die durch Transaktionen im Zusammenhang mit einem
effizienten Portfoliomanagement entstehen, nach Abzug
etwaiger direkter und indirekter Betriebskosten und
Gebuhren, die durch diese Transaktionen anfallen und an
die jeweilige Gegenpartei zu zahlen sind, an den jeweiligen
Fonds zurtckzuzahlen sind. Einzelheiten zu den jeweiligen
Gegenparteien und dazu, ob diese Gegenparteien mit dem
Manager oder der Verwahrstelle verbunden sind, konnen
den Jahres- und Halbjahresberichten der Gesellschaft ent-
nommen werden. Diese direkten und indirekten Betriebs-
kosten und GebUhren enthalten keine versteckten Ertrage
und entsprechen markttblichen Satzen (gegebenenfalls
zzgl. MwsSt.) und werden von der Gesellschaft oder dem
jeweiligen Fonds getragen.

Die Gesellschaft verfugt Uber einen Risikomanagement-
prozess, um Risiken die mit Positionen in derivativen
Finanzinstrumenten verbunden sind, genau zu messen,
zu Uberwachen und zu steuern. Details zu diesem Risiko-
managementprozess wurden bei der irischen Zentralbank
hinterlegt. Die Gesellschaft wird so lange keine Positionen
in derivativen Finanzinstrumenten eingehen, die nicht in
diesen Risikomanagementprozess eingebunden sind, bis
ein Uberarbeiteter Risikomanagementprozess bei der iri-
schen Zentralbank eingereicht und von dieser genehmigt
wurde. Auf Anfrage erhalten Anteilseigner zusatzliche
Informationen zu den eingesetzten Risikomanagement-
methoden, einschliel3lich der angewandten quantitativen
Beschrankungen sowie aller neuen Entwicklungen und
Ertragscharakteristika der Hauptinvestitionen des betref-
fenden Fonds.

Zur Messung des Marktrisikos der betreffenden Fonds
wird ein differenziertes Messverfahren (Value at Risk /
VaR) angewandt. GemalR der Anforderungen der irischen
Zentralbank darf der tagliche VaR eines Fonds nie das
Doppelte des VaR eines vergleichbaren derivatefreien
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Portfolios oder einer vergleichbaren derivatefreien Bench-
mark betragen.

Die Benchmarkindizes fur die VaR Berechnung finden sich
in Anlage lll zu Anhang 1. Der Manager kann von Zeit zu
Zeit, in seinem Ermessen und im Einklang mit den Anfor-
derungen der irischen Zentralbank, den Benchmarkindex
eines Fonds andern. Die Anteilseigner werden entspre-
chend informiert.

Die folgenden quantitativen VaR Standards finden im
Zusammenhang mit der Gesellschaft Anwendung:

(i)  das Konfidenzniveau muss zumindest 99 % betragen;
(i)  die Haltedauer betragt 10 Tage;

(iii) der historische Beobachtungszeitraum darf nicht kir-
zer als 1 Jahr sein;

(iv) Stresstests werden monatlich durchgefthrt und die
Ergebnisse vom Manager Uberwacht. Angemessene
Stresstests werden zur Messung aller potenziellen
grofReren Abwertungen des Fondsvermogens ein-
gesetzt, die aus unerwarteten Veranderungen der
Risikoparameter resultieren. So werden potenzielle
Situationen analysiert, in denen ein Einsatz von Deri-

vaten zu Verlusten fUhren konnte; und

(v) Ruackvergleiche (Backtests) werden taglich durchge-
fuhrt. Hierbei wird das vom Risikomodell errechnete
potenzielle Marktrisiko mit der tatsachlichen Veran-
derung der Fondsbewertung verglichen. Die Ergeb-
nisse werden vom Manager Uberwacht.

Details zur voraussichtlichen Hebelung der einzelnen
Fonds sind in den Verkaufsprospekterganzungen der ent-
sprechenden Fonds beschrieben.

Der generelle Ansatz bei Investitionen der genannten
Fonds besteht darin, im Rahmen des erlaubten Invest-
mentuniversums Entscheidungen zu treffen zur Marktaus-
wabhl, zur optimalen Einzeltitelauswahl und zum Zeitpunkt
der Investition.

Weder die materiellen Bestimmungen der Anlagepolitik
noch die Anlageziele der einzelnen Fonds, wie in den Ver-
kaufsprospekterganzungen dargestellt, lassen sich durch
den Manager ohne Mehrheitsbeschluss einer Generalver-
sammlung der Anteilseigner abdndern. Bei Anderung der
Anlagepolitik oder Anlageziele muss den Anteilseignern
durch den Manager eine angemessene Benachrichti-

5.

gungsfrist gewahrt werden, um ihnen gegebenenfalls die
Ruckgabe ihrer Anteile an den Fonds vor dem Inkrafttreten
solcher Anderungen zu erméglichen.

Details zu den Anlagezielen und der Anlagepolitik der ein-
zelnen Fonds finden sich in den betreffenden Verkaufspro-
spekterganzungen, die in Verbindung mit dem jeweiligen
Fonds herausgegeben werden.

ANLAGEBESCHRANKUNGEN DER IRISCHEN
OGAW-GESETZE

Die nachfolgenden Anlagebeschrankungen gelten fur alle
Fonds. Zusatzliche Investmentrestriktionen konnen in den
einzelnen Verkaufsprospekterganzungen zu den Fonds
enthalten sein.

5.1 Die Anlagen der Gesellschaft beschrianken sich
auf:

(@) Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die offi-
ziell an einer Borse eines Mitgliedsstaates oder
eines Nicht- Mitgliedsstaates notiert sind oder
auf einem anderen organisierten Markt in einem
Mitgliedsstaat oder Nicht- Mitgliedsstaat gehan-
delt werden, der reguliert ist, dessen Funktions-
weise ordnungsgemald ist, der anerkannt und far
das Publikum offen ist;

(b) kurzlich emittierte Wertpapiere, die innerhalb
eines Jahres zur amtlichen Notierung an einer
Borse oder einem anderen Markt (wie oben
beschrieben) zugelassen werden;

(c) Geldmarktinstrumente gemaf Definition in den
Vorschriften der Zentralbank, die nicht an orga-
nisierten Markten gehandelt werden;

(d) Anteile von OGAWS;

(e) Anteile von alternativen Investmentfonds (AlFs),
wie in den Richtlinien der Zentralbank zu , Fur
OGAWSs akzeptable Anlagen in anderen Invest-
mentfonds” beschrieben.

e Die Zentralbank erlaubt (vorbehaltlich der Vor-
lage der maldgeblichen Bestatigungen des
Managers bei der Zentralbank) Anlagen durch
OGAWs in folgenden Kategorien von AlFs:

(i) in Guernsey aufgelegte und als Klasse A
zugelassene Investmentvermogen;
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(i) in Jersey als anerkannte Fonds (Recog-
nised Funds) aufgelegte Investmentver-
maogen;

(i) auf der Isle of Man als autorisierte Fonds
(Authorised Schemes) aufgelegte Invest-
mentvermaogen;

(iv) von der Zentralbank zugelassene AlFs
far Privatanleger, vorausgesetzt, diese
Investmentfonds erflllen in jeder wesent-
lichen Hinsicht die Bestimmungen der
OGAW-Gesetze und der OGAW-Gesetze
der Zentralbank; und

(v) AlFs, die in einem EWR-Mitgliedstaat,
den USA, in Jersey, Guernsey oder auf der
Isle of Man zugelassen wurden und alle
grundlegenden Aspekte der Bestimmun-
gen der OGAW-Gesetze und der OGAW-
Gesetze der Zentralbank einhalten.

LAlle grundlegenden Aspekte” umfassen

unter anderem folgende Punkte:

(i) das Vorhandensein eines unabhangigen
Treuhanders/einer unabhangigen Ver-
wahrstelle mit ahnlichen Aufgaben und
Verpflichtungen in den beiden Bereichen
Verwahrung und Uberwachung;

(i) Anforderungen fur die Verteilung von
Anlagerisiken, einschlieRlich Konzent-
rationsbeschrankungen, Eigentimerbe-
schrankungen, Leverage- und Kreditauf-
nahmebeschrankungen usw.;

(iii) VerflUgbarkeit von Preisinformationen und
Reportinganforderungen;

(iv) Ricknahmemaoglichkeit und -haufigkeit;
und

(v) Beschrankung von Geschaften mit ver-
bundenen Parteien (related party trans-
actions).

Andere Rechtsordnungen und andere Arten
von AlFs konnen auf entsprechenden Antrag
von der Zentralbank bertcksichtigt werden.
Bei der Prifung solcher Antrage wird die Zen-
tralbank folgende Aspekte bertcksichtigen:

(i) (bilaterale oder multilaterale) Absichts-
erklarungen (MoUs), Mitgliedschaft in

(f)

einer internationalen Organisation von
Aufsichtsstellen oder andere Koopera-
tionsvereinbarungen (beispielsweise in
Form von Schriftwechseln),
zufriedenstellende Zusammenarbeit zwi-
schen der Zentralbank und der fur den AlF
zustandigen Behorde zu gewahrleisten;

um eine

(i) ob die Verwaltungsgesellschaft des Ziel-
AlFs, deren Regeln und deren Wahl der
Verwahrstelle von der fur den AlF zustan-
digen Aufsichtsbehorde genehmigt wur-
den; und

(ili) ob der AIF in einem Hoheitsgebiet der
OECD zugelassen ist.

Einlagen bei Kreditinstituten; und

(g) derivativen Finanzinstrumenten.

5.2 Anlagebeschriankungen

Ein Fonds darf nicht mehr als 10% seines Netto-
inventarwerts in andere als die im Abschnitt 5.1
genannten Wertpapiere und Geldmarktinstru-
mente investieren.

(a)

Kirzlich begebene Wertpapiere

M

Vorbehaltlich Abs. (2) darf eine verantwort-
liche Person nicht mehr als 10% der Ver-
mogenswerte eines OGAW in Wertpapiere
der Art anlegen, fur die Gesetz 68(1)(d) der
OGAW-Gesetze von 2011 gilt.

Abs.(1) gilt nicht fur eine Anlage durch eine
verantwortliche Person in US-Wertpapieren,
die als ,Rule 144A-Wertpapiere” bekannt
sind, vorausgesetzt, dass:

(i) die entsprechenden Wertpapiere mit der
Verpflichtung emittiert wurden, sie inner-
halb eines Jahres nach Emission bei der
US Securities and Exchanges Commis-
sion zu registrieren;

(i) es sich bei diesen Wertpapieren nicht um
illiquide Wertpapiere handelt, das heil3t,
der Fonds muss sie binnen sieben Tagen
am Markt verduRern kénnen, zu einem
Preis, der dem vom Fonds festgestellten
Bewertungskurs entspricht oder anna-
hernd entspricht.
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(c)

(h)

Ein Fonds darf hochstens 10% seines Netto-
inventarwertes in Wertpapiere und Geldmarkt-
instrumente desselben Ausstellers investieren
— vorausgesetzt, dass der Gesamtwert der Wert-
papiere und Geldmarktinstrumente von Ausstel-
lern, in die der Fonds mehr als 5% investiert,
weniger als 40% betragt.

Die unter (c) erwahnte Grenze von 10% wird fur
Anleihen, die von einem Kreditinstitut ausgestellt
sind, das seinen Sitz in einem Mitgliedsstaat
hat und gesetzlicher offentlicher Aufsicht zum
Schutz von Investoren dieser Papiere untersteht,
auf 25% angehoben. Wenn ein Fonds mehr als
5% seines Nettoinventarwerts in solche Anleihen
investiert, die von einem einzigen Aussteller sind,
so darf der Gesamtwert dieser Anlagen 80% des
Nettoinventarwertes dieses Fonds nicht Uber-
schreiten. Dies muss zuvor von der Zentralbank
genehmigt werden.

Die unter (c) erwahnte Grenze von 10% wird auf
35% angehoben, wenn die Wertpapiere oder
Geldmarktinstrumente von einem Mitgliedsstaat,
seinen Gebietskorperschaften oder von einem
Nicht- Mitgliedsstaat oder einer internationa-
len Organisation, bei der ein oder mehrere Mit-
gliedsstaat(en) Mitglied(er) ist/sind, ausgegeben
oder garantiert werden.

Die unter (d) und (e) genannten Wertpapiere und
Geldmarktinstrumente werden fur die Ermittiung
der unter (c) festgelegten 40-%-Grenze nicht
berlcksichtigt.

Ein Fonds darf nicht mehr als 20% seines Netto-
inventarwertes in Einlagen bei demselben Kredit-
institut unterhalten. Einlagen bei jedem einzelnen
Kreditinstitut, bei dem es sich nicht um eines der
in Gesetz 7 der OGAW-Gesetze der Zentralbank
aufgeflhrten Kreditinstitute handelt, welche als
zusatzliche Liquiditat gehalten werden, durfen
(i) 10% des Nettoinventarwerts des Fonds nicht
Ubersteigen; oder (ii) wenn die Einlage bei der
Verwahrstelle getatigt wird, 20% des Netto-
inventarwerts.

Der Anrechnungsbetrag eines Fonds gegentber
Gegenparteien von OTC-Derivaten darf 5% des
Nettoinventarwerts nicht Ubersteigen.

Diese Grenze wird im Fall von (i) einem im EWR;
(i) in einem der Unterzeichnerstaaten (ausge-
nommen EWR-Mitgliedsstaaten) der Baseler
Kapitalkonvergenzvereinbarung vom Juli 1988
oder (iii) einem in Jersey, Guernsey, der Insel
Man, Australien oder Neuseeland zugelassenen
Kreditinstitut auf 10 % erhoht.

Unbeschadet der oben genannten Bestim-
mungen (c), (g) und (h) darf eine Kombination
von einem oder mehreren Wertpapier(en) oder
Geschaft(en), das/die von demselben Aussteller
ausgegeben bzw. mit diesem eingegangen oder
abgeschlossen wird/werden, 20% des Netto-
inventarwerts nicht Ubersteigen:

(i)  Anlagen in Wertpapiere oder Geldmarkt-
instrumente

(i) Einlagen und/oder

(il) Anrechnungsbetrage durch Transaktionen in
OTC-Derivaten.

Die unter (c), (d), (e), (g), (h) und (i) erwahnten
Grenzen durfen nicht kombiniert werden, sodass
das Engagement gegenuber einem Aussteller
35% des Nettoinventarwerts des jeweiligen
Fonds nicht Ubersteigt.

Konzerngesellschaften werden fur die Zwecke
der (c), (d), (e), (g), (h) und (i) als ein Aussteller
betrachtet. Fur Anlagen in Wertpapiere und
Geldmarktinstrumente desselben Konzerns gilt
jedoch eine Grenze von 20% des Nettoinventar-
wertes.

Ein Fonds darf bis zu 100% des Vermdgens
seines Nettoinventarwerts in unterschiedliche
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente anle-
gen, die von Mitgliedsstaaten, ihren Gebietskor-
perschaften, Nicht- Mitgliedsstaaten oder einer
offentlichen internationalen Organisation, bei der
ein oder mehrere Mitgliedsstaat(en) Mitglied(er)
ist/sind, ausgegeben oder garantiert werden.

Die individuellen Aussteller sind der folgenden
Liste zu entnehmen:

OECD-Regierungen (vorausgesetzt, dass die
Emissionen uber ein Investmentgrade-Rating
verfliigen), die Regierung der Volksrepublik
China, die Regierung von Brasilien (vorausge-
setzt, die Emissionen haben ein Investment-
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Grade-Rating), die Regierung von Indien (voraus-
gesetzt, die Emissionen haben ein Investment-
Grade-Rating), die Regierung von Singapur, die
Europaische Investitionsbank, die Europaische
Bank fur Wiederaufbau und Entwicklung, die
Internationale Finance Corporation, der Interna-
tionale Wahrungsfonds, Euratom, die Asiatische
Entwicklungsbank, die Europaische Zentralbank,
der Europaische Rat, Eurofima, die Europaische
Gemeinschaft fur Kohle und Stahl, die Afrikani-
sche Entwicklungsbank, die Internationale Bank
fur Wiederaufbau und Entwicklung (die Welt-
bank), die Inter American Development Bank,
die Europaische Union, die Federal National
Mortage Association (Fannie Mae), die Fede-
ral Home Loan Mortage Corporation (Freddie
Mac), die Government National Mortage Asso-
ciation (Ginnie Mae), die Student Loan Marketing
Association (Sallie Mae), die Federal Home Loan
Bank, die Federal Farm Credit Bank, die Tennes-
see Valley Authority, die Straight-A Funding LLC.

Ein Fonds muss Wertpapiere von mindestens
sechs verschiedenen Emissionen halten; die
Wertpapiere jeder Emission dirfen 30% seines
Nettoinventarwerts nicht Ubersteigen.

5.3 Anlagen in Investmentvermogen (OGA)

(a)

Ein Fonds darf nicht mehr als 20% seines Netto-
inventarwerts in einen einzigen Investmentfonds
investieren.

Anlagen in AlFs durfen insgesamt 30 % des Netto-
inventarwerts eines Fonds nicht Ubersteigen.

Die Investmentfonds, in die der Fonds investiert,
durfen ihrerseits nicht mehr als 10% ihres Netto-
inventarwerts in andere Investmentfonds anlegen.

Wenn ein Fonds in Anteile anderer Investment-
fonds investiert, die direkt oder per Auslage-
rung vom Manager oder einer anderen mit dem
Manager durch gemeinsame Verwaltung oder
Kontrolle oder durch eine wesentliche direkte
oder indirekte Beteiligung in Verbindung stehen-
den Gesellschaft verwaltet werden, so darf diese
Verwaltungsgesellschaft oder andere Gesell-
schaft fur die Anlagen des Fonds in Anteile die-
ser Investmentfonds keine Ausgabe-, Umtausch-
oder Rucknahmegebuhren berechnen.

(e)

Erhalt ein Investmentmanager oder ein Anlage-
berater aufgrund der Anlage in den Anteilen
eines anderen Investmentfonds eine Provision
im Namen eines Fonds (einschliellich rtckver-
guteter Provisionen), so muss die verantwort-
liche Person sicherstellen, dass die entspre-
chende Provision in das Vermogen des Fonds
gezahlt wird.

5.4 Indexfonds

(a)

Ein Fonds darf bis zu 20% seines Nettoinventar-
werts in von demselben Aussteller ausgegebene
Aktien und/oder Schuldverschreibungen inves-
tieren, wenn in der Anlagepolitik des Fonds vor-
gesehen ist, einen bestimmten Index nachzubil-
den, der die in den Vorschriften der Zentralbank
vorgeschriebenen Kriterien erflllt und von der
irischen Zentralbank anerkannt ist.

Die unter (a) angefihrte Beschrankung kann auf
35% erhoht und auf einen einzigen Aussteller
angewandt werden, wenn dies durch auleror-
dentliche Marktbedingungen gerechtfertigt ist.

5.5 Allgemeine Bestimmungen

(a)

Eine Investmentgesellschaft oder Verwaltungs-
gesellschaft darf im Zusammenhang mit allen
von ihr verwalteten
stimmberechtigten Aktien erwerben, die es ihr
ermoglichen wirden, einen erheblichen Einfluss
auf die Geschaftstatigkeit eines Ausstellers aus-
zuuben.

Investmentfonds keine

Ein Fonds darf hochstens:

(i) 10% der stimmrechtslosen Anteile desselben
Ausstellers;

(i) 10% der Schuldverschreibungen desselben
Ausstellers;

(iii) 25% der Anteile an demselben Investment-
fonds;

(iv) 10% der Geldmarktinstrumente eines
einzigen Ausstellers erwerben.

ANMERKUNG: Die in (ii), (iii) und (iv) dargeleg-
ten Beschrankungen konnen zum Zeitpunkt des
Erwerbs unbeachtet bleiben, wenn sich zu die-
sem Zeitpunkt der Bruttobetrag der ausgegebe-
nen Schuldverschreibungen oder Geldmarktins-



16

(c)

trumente oder der Nettobetrag der ausgegebe-
nen Wertpapiere nicht ermitteln lasst.

Die Bestimmungen zu (a) und (b) oben gelten
nicht fur:

(i) Wertpapiere und Geldmarktinstrumente,
die durch einen Mitgliedsstaat oder seine
Gebietskorperschaften ausgegeben oder
garantiert werden;

(i)  Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die
von einem Nicht- Mitgliedsstaat ausgegeben
oder garantiert werden;

(i) Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die
von internationalen Organisationen ausge-
geben werden, bei denen ein oder mehrere
Mitgliedsstaat(en) Mitglied ist/sind;

(iv

von einem Fonds gehaltene Anteile am Kapi-
tal eines Unternehmens mit Sitz in einem
Nicht- Mitgliedsstaat, das hauptsachlich in
Wertpapiere von Ausstellern investiert, die
ihren Sitz in diesem Land haben, soweit nach
dem dort geltenden Recht eine solche Betei-
ligung die einzige Moglichkeit fur den Fonds
ist, in Wertpapiere von Ausstellern dieses
Landes zu investieren. Diese Befreiung findet
nur dann Anwendung, wenn die Gesellschaft
des Mitgliedsstaates in ihrer Anlagepolitik
die unter 5.2 (c) bis 5.2 (k), 5.3 (a), 5.3 (b),
5.5 (a), 5.5 (b), 5.5 (d), 5.5 (e) und 5.5 (f) oben
dargelegten Grenzen einhalt, und unter der
Voraussetzung, dass bei einer Uberschrei-
tung dieser Grenzen die Bestimmungen 5.5
(e) und 5.5 (f) unten beachtet werden;

(v) die von einem Fonds gehaltenen Anteile am
Kapital einer Tochtergesellschaft, die aus-
schliefdlich in deren Auftrag lediglich Ver-
waltungsberatung oder Marketingleistungen
fur den Ruckkauf von Anteilen auf Anfrage
des Anteilseigners in dem Land erbringen, in
dem die Tochtergesellschaft ihren Sitz hat.

Fonds brauchen die hier dargelegten Anlage-
grenzen nicht einzuhalten, wenn sie die aus
Wertpapieren oder Geldmarktinstrumenten
stammenden Bezugsrechte auslUben, die einen
Teil ihres Vermogens ausmachen.

(e)

Die irische Zentralbank kann kurzlich zugelas-
senen Fonds erlauben, fur einen Zeitraum von
sechs Monaten ab ihrer Genehmigung von den
Regelungen der Abschnitte 5.2 (c) bis 5.2 (), 5.3
(@), 5.3 (b), 5.4 (a) und 5.4 (b) oben abzuweichen
—vorausgesetzt, dass sie die Prinzipien der Risiko-
streuung beachten.

Wenn die hier dargelegten Beschrankungen aus
Grunden, die auRerhalb der Kontrolle des Fonds
liegen, oder infolge der Auslbung von Bezugs-
rechten Uberschritten werden, muss es ein vor-
rangiges Ziel des Fonds bei seinen Verkaufs-
transaktionen sein, diese Situation zu beheben,
wobei der Fonds die Interessen der Anteilseigner
zu wahren hat.

Weder eine Kapitalverwaltungsgesellschaft noch
ein Fondsmanager oder ein Treuhander einer
offenen Investmentgesellschaft oder Verwal-
tungsgesellschaften von Publikumsfonds darf/
durfen Leerverkaufe in folgenden Finanzinstru-
menten ausfuhren:

(i) Wertpapieren;

(i) Geldmarktinstrumenten;

(iii) Anteilen an Investmentfonds; oder
(iv) derivativen Finanzinstrumenten.

Ein Fonds darf erganzend liquide Vermogens-
werte halten.

Ein Fonds darf fur seine Geschaftszwecke not-
wendige Immobilien und personliches Eigentum
erwerben.

Ein Fonds darf weder Edelmetalle noch Zerti-
fikate Uber Edelmetalle erwerben, jedoch kann
er in. Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente
investieren, die von Gesellschaften emittiert wur-
den, deren Hauptgeschaftstatigkeit auf Edelme-
talle ausgerichtet ist.

Ein Fonds kann in Optionsscheine auf Wert-
papiere investieren, die auf einem anerkannten
Markt notiert sind oder gehandelt werden. Jeder
Fonds kann bis zu 5% seines Nettoinventar-
wertes in Optionsscheine investieren. Wenn ein
Fonds mehr als 5% seines Nettoinventarwertes
in Optionsscheine investieren sollte, so wird dies
in der Verkaufsprospekterganzung des jeweili-
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gen Fonds zusammen mit der entsprechenden,
durch die Vorschriften der Zentralbank erforder-
lichen Risikowarnung offengelegt.

5.6 Derivative Finanzinstrumente (,,DFI")

5.7

(a) Das Gesamtengagement eines Fonds in deri-
vative Finanzinstrumente darf seinen gesamten
Nettoinventarwert nicht Ubersteigen.

(b) Das Engagement in Basiswerten von derivativen
Finanzinstrumenten, einschliellich solcher, die in
Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente einge-
bettet sind, darf, in Kombination mit Positionen
in direkten Investitionen, die in den Vorschriften
der Zentralbank definierten Anlagegrenzen nicht
Uberschreiten. (Diese Bestimmung findet keine
Anwendung im Fall von Indexderivaten, wenn
der Index die in den Vorschriften der Zentralbank
festgelegten Kriterien erfullt).

(c) Fonds konnen in aufserborslich gehandelte (OTC-
Derivate) investieren — vorausgesetzt, dass die
Gegenparteien solcher Transaktionen Katego-
rien angehoren, die von der irischen Zentralbank
genehmigt sind und die Tatigkeit dieser Gegen-
parteien von einer Aufsichtsbehorde Uberwacht
wird.

(d) Anlagen in derivative Finanzinstrumente unter-
liegen den von der irischen Zentralbank festge-
legten Bedingungen und Beschrankungen.

Kreditaufnahme

In Ubereinstimmung mit den Vorschriften der Zen-
tralbank kann ein Fonds Kredite bis zu 10% seines
Nettoinventarwerts aufnehmen — unter der Bedin-
gung, dass solche Geschéafte temporér sind. Die Ver-
wahrstelle kann das Fondsvermogen belasten, um
die Kreditgeschafte abzusichern.

6. GEBUHREN UND AUSLAGEN

A.

Managementvergiitung

Die Managementgebuhren von bis zu 2% p.a. des
Nettoinventarwertes eines jeden Fonds sind an den
Manager fur jede Klasse von Fondsanteilen zahlbar.
Fur die einzelnen Klassen von Fondsanteilen kann
es unterschiedliche Managementgebuhren geben.
Details zu diesen Gebuhren sind in der Verkaufs-
prospekterganzung des jeweiligen Fonds enthalten.
Die ManagementgebUhr wird auf der Grundlage

des Nettoinventarwertes des betreffenden Fonds
errechnet, fallt taglich zum Bewertungszeitpunkt an
und wird vierteljahrlich ruckwirkend ausgezahlt. Der
Manager hat Anspruch auf Erstattung von Auslagen,
die in Ausubung seiner Pflichten als Manager anfal-
len, aus dem Vermogen der Gesellschaft.

Der Manager kann von Zeit zu Zeit einen Teil seiner
Managementverglitung in seinem Ermessen ruck-
verguten, und zwar auf Grundlage bestimmter Kri-
terien wie insbesondere die strategische Bedeutung
des Anteilseigners (z. B. Seed-Investor) oder die Hohe
ihrer Anlagen in vom Manager verwalteten Fonds.

Investmentmanagervergiitung

Der Manager zahlt an den Investmentmanager jahr-
liche Vergutung und Auslagen; sie sind aus den
Gebuhreneinnahmen des Managers zu entrichten.

Der Investmentmanager kann ferner Anspruch auf
eine PerformancegebUhr haben, die aus dem Fonds-
vermogen des betreffenden Fonds gezahlt wird.

Verwahrstellengebiihren

Die Verwahrstelle hat Anspruch auf Erhalt von Ver-
wahrstellengeblihren zwischen 0,0045% und 0,6 %
des Marktwertes der Fondsinvestitionen auf den
betreffenden Markten. Diese Gebulhren werden
monatlich rdckwirkend ausgezahlt. Zusatzlich zahlt
die Gesellschaft der Verwahrstelle eine Treuhander-
gebuhr, die 0,03% p.a. des Nettofondsvermogens
nicht Ubersteigt. Die Verwahrstelle hat daruber hin-
aus Anspruch auf Erstattung von Spesen (einschliel3-
lich GebUhren, Spesen der Unterverwahrstelle und
marktUbliche Transaktionskosten) aus dem Vermo-
gen der Gesellschaft, die in Zusammenhang mit der
AusUbung ihrer Verwahrstellenfunktion und ihren
Verpflichtungen aus dem Verwahrstellenvertrag ent-
stehen.

Gebiihren der Register- und Transferstelle

Die Register- und Transferstelle hat Anspruch auf die
Zahlung von Gebuhren fur ihre Tatigkeit als Register-
und Transferstelle fur die Gesellschaft, die aus den an
den Manager zu zahlenden Managementgebuhren
zu zahlen sind. Die Transaktionskosten (berechnet zu
handelstblichen Satzen) beruhen auf den von jedem
Fonds durchgeflhrten Transaktionen, der Anzahl
der von der Register- und Transferstelle bearbeiteten
Anteilszeichnungen, -ricknahmen, -umtausche und
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-Ubertragungen und sind aus dem Vermdgen des
jeweiligen Fonds zu zahlen.

Verwaltungsratsvergiitungen

Den Verwaltungsratsmitgliedern steht eine Ver-
gltung als Entgelt fur ihre Dienstleistungen zu. Die
Hohe dieser Vergltung wird jeweils vom Verwal-
tungsrat bestimmt. Die Gesamtvergltung flr die
Verwaltungsratsmitglieder soll jedoch 150.000 EUR
p.a. nicht Ubersteigen. Die Verwaltungsratsmitglie-
der werden aufRerdem fur Auslagen entschadigt,
die ihnen aus ihrer Tatigkeit fur die Gesellschaft
entstehen. Falls die Verwaltungsratsmitglieder dies
beschlieRen, konnen die Verwaltungsratsmitglieder
ein zusatzliches Entgelt fur spezielle Dienstleistungen
erhalten, die sie gegenuber der Gesellschaft oder im
Auftrag der Gesellschaft erbringen. Solche Vergu-
tungen und Auslagen werden von der Gesellschaft
gezahlt.

Verschiedenes
Die Brokerprovisionen werden zusammen mit den
Verwahrstellenvergltung sowie den Gebuhren der
Wirtschaftsprifer flr Steuerberatung von der Gesell-
schaft getragen.

Eine Kapitalsteuer auf die Ausgabe von Fondsantei-
len wird nicht erhoben.

Alle weiteren normalen Geschafts- und Verwaltungs-
kosten wie Clearing- und Borsengebuhren, Kosten
fur die Abschlussprifung und Rechtsberatung sowie
Borsennotierungskosten, Brokerprovisionen, Wert-
papier- und FondsanteilabwicklungsgebUthren, Trans-
fersteuern, Ubersetzungs- und Druckkosten sowie
Kosten in Verbindung mit der Austbung von Stimm-
rechten, die die Gesellschaft durch ihre Vermogens-
werte erhalt, werden von der Gesellschaft getragen.

Die Gesellschaft hat ferner fur samtliche GebUhren
und Aufwendungen aufzukommen, die der Gesell-
schaft, dem Manager und/oder seinen verbunde-
nen Unternehmen im Zusammenhang mit der Ver-
waltung, dem Marketing und der Werbekampagnen
der Gesellschaft entstehen, sowie fur alle anderen
GebUhren oder Aufwendungen, die vom Manager
oder der Gesellschaft und jedem anderen Dienste-
anbieter an den Manager oder die Gesellschaft zu
entrichten sind (inklusive allfalliger Mehrwertsteuer),
wie zwischen dem Manager oder der Gesellschaft

und dem jeweiligen Diensteanbieter vereinbart. Der-
lei Aufwendungen kénnen sich unter anderem auf
samtliche Kosten und Auslagen in Zusammenhang
mit der Ernennung von Verwaltungsratsmitgliedern
erstrecken, beispielsweise die Versicherung fur Ver-
waltungsratsmitglieder und leitende Angestellte.

Ebenso werden alle Kosten, die im Zusammenhang
mit der Registrierung zur Genehmigung oder Ermog-
lichung des Vertriebs von Fondsanteilen in einem
Rechtsgebiet entstehen, von der Gesellschaft getra-
gen. Die Gesellschaft tragt die Kosten fur an Regu-
lierungsbehorden in einem anderen Land oder Terri-
torium zahlbare GebUhren und samtliche derartigen
marktublichen Kosten und Auslagen (einschlielich
Anwalts- und Gerichts-, Steuerberatungs-, Berichts-,
Buchhaltungs- und sonstiger Kosten fur Fachdienst-
leistungen), die im Zusammenhang mit der Anzeige,
Registrierung und sonstigen Anforderungen einer
solchen Aufsichtsbehorde entstehen, sowie die
Gebuhren und Auslagen lokaler Vertretungen, Zahl-
stellen oder Fazilitatsstellen in jedem solchem ande-
rem Land oder Territorium. Die Gesellschaft tragt fer-
ner die Kosten fur lokale Steuern im Zusammenhang
mit einer solchen Registrierung in anderen Rechts-
gebieten.

Gebiihren fiir Investmentrecherchen

Nach der Implementierung der Richtlinie Uber
Markte fUr Finanzinstrumente (2014/65/EU) (,, MiFID
[I”), muss der Investmentmanager des betreffenden
Fonds ein Konto fur Recherchezahlungen (Research
Payment Account, ,RPA") unterhalten, d.h. der
betreffende Fonds wird die Kosten und Aufwendun-
gen im Zusammenhang mit den flr den Betrieb des
Fonds erforderlichen Investmentrecherchen tragen.

Details zu diesen GebUhren sind in der Verkaufspros-
pekterganzung des jeweiligen Fonds enthalten. Eine
an Broker zu zahlende Gebuhr fur Investmentrecher-
chen wird auf der Grundlage des Nettoinventarwer-
tes des betreffenden Fonds errechnet und fallt taglich
zum Bewertungszeitpunkt an. Nach Rechnungsein-
gang wird die Gebuhr auf ein Konto fur Recherche-
zahlungen (RPA) gezahlt, das von dem fur den betref-
fenden Fonds bestellten Investmentmanager gefuhrt
wird.
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Performancegebiihr

Gemald der nachstehenden Tabelle hat der Invest-
mentmanager ferner Anspruch auf eine Performance-
gebuhr (die , Performance Fee”). Eine solche Per-
formancegebuhr, auch ,Outperformance-Gebiihr”
genannt, ist in Bezug auf jeden Performancezeitraum
(wie nachstehend definiert) zahlbar, wenn die Perfor-
mance des jeweiligen Fonds (oder die Performance
der jeweiligen Anteilklasse eines Fonds) die Perfor-
mance der fur diesen Fonds (oder fur diese Anteil-
klasse) festgelegten Benchmark (,Benchmark”)
relativibertroffen hat. Einzelheiten zur festgelegten
Benchmark enthalt die nachfolgende Tabelle, worin
eine solche relative, in Prozenten ausgedrlckte Out-
performance als ,,Outperformance” bezeichnet wird.
Die Zahlung/das Auflaufen von Performancegebuh-
ren unterliegt bzw. unterliegen den nachstehenden
Bedingungen.

Benchmark

Soweit nicht anders vom Verwaltungsrat festgelegt,
kann die Benchmark ein allgemein anerkannter Index
sein (z.B. ein Marktindex, Marktindizes oder eine
Kombination daraus) (,Index-Benchmark”), der im
Einklang mit der Anlagepolitik des Fonds steht.

Die Benchmark fur jeden Fonds im Performancezeit-
raum ist in der nachstehenden Tabelle angegeben
und wird vom Manager, der Gesellschaft und/oder
dem zustandigen Investmentmanager von Zeit zu
Zeit Uberpruft:

stellen. Stellt ein solcher Index einen solchen Refe-
renzwert dar, so gibt die Verkaufsprospekterganzung
fur den Fonds an, ob der Referenzwert von einem in
dem Register der Administratoren und Referenzwerte
erfassten Administrator bereitgestellt wird, das von
der Europaischen Wertpapier- und Marktaufsichts-
behorde (European Securities and Markets Authority,
.ESMA") gemal Artikel 36 der Referenzwerte-Ver-
ordnung erstellt und geflhrt wird, oder nicht.

Ubergangsbestimmungen der Referenzwerte-Ver-
ordnung kéonnen dazu fuhren, dass der Administra-
tor eines bestimmten Referenzwerts zum Datum der
Verkaufsprospekterganzung fir den Fonds nicht im
Register der Administratoren und Referenzwerte auf-
geflhrt sein muss.

Der Manager stellt einen robusten schriftlichen Plan
auf, in dem er die MalBnahmen darlegt, die ergrif-
fen werden, wenn sich ein Referenzwert wesentlich
andert oder nicht mehr bereitgestellt wird. In diesem
schriftlichen Plan werden ein oder mehrere alterna-
tive Referenzwerte benannt, die anstelle der nicht
mehr bereitgestellten Referenzwerte verwendet wer-
den konnten, und es wird angegeben, warum es sich
bei solchen Referenzwerten um geeignete Alternati-
ven handeln wirde.

Name des Fonds Benchmark

Maximal zahlbare Zahlbare
Outperformance Outperformance
in % in %

(Beteiligungsquote) | (Beteiligungsquote)

Metzler European Growth

(nur Anteilklasse A) (NDUGE15)

MSCI Europe Growth net

20% 15%

(nur Anteilklasse A) (SCXR)

Metzler European Smaller Companies | STOXX Small 200 NR Index

20% 15%

Zahlbare Performancegebuhrbetrage und/oder die
Komponenten eines Fondsportfolios konnen unter
Bezugnahme auf einen Index oder eine Indexkombi-
nation berechnet oder anderweitig bestimmt werden.
Jeder solche Index kann einen Referenzwert im Sinne
der Referenzwerte-Verordnung (Verordnung (EU)
2016/1011) (die , Referenzwerte-Verordnung”) dar-
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Performancezeitraum

Der Performancezeitraum ist ein Zeitraum, in dem die
Performance eines Fonds (oder einer Anteilklasse)
(,Fondsperformance”) an der Performance seiner
jeweiligen Benchmark (,Benchmark-Performance”).
Der Performancezeitraum ist ein zwodlfmonatiger
Zeitraum jeweils vom 1. Oktober bis zum 30. Sep-
tember eines Jahres analog zum Geschaftsjahr der
Gesellschaft. Zur Klarstellung wird des Weiteren fest-
gehalten, dass ein Performancezeitraum automatisch
am Ende des Geschaftsjahres endet und ein neuer
Performancezeitraum (falls relevant/zutreffend) am
Anfang des neuen Geschaftsjahres beginnt (voraus-
gesetzt der Performancezeitraum betragt nicht weni-
ger als 12 Monate). Im Falle der Auflosung des betref-
fenden Fonds kann der Performancezeitraum jedoch
klrzer sein als das Geschaftsjahr.

Wenn der Manager, die Gesellschaft und/oder der
zustandige Investmentmanager einen Wechsel der
jeweiligen Benchmark wahrend des Jahres verein-
baren, werden die Anteilseigner Uber einen solchen
Wechsel der Benchmark sowie Uber das Datum des
Inkrafttretens des Benchmarkwechsels informiert.

Aus technischen Grinden basiert die Performance-
messung auf dem Nettoinventarwert (NIW) pro Anteil
des betreffenden Fonds und der Benchmark am letz-
ten Geschaftstag vor den Anfangs- und Enddaten
des jeweiligen Performancezeitraums. In Bezug auf
neu aufgelegte Fonds wird der Erstausgabepreis pro
Anteil der Berechnung als anfanglicher Preis (Wert)
zugrunde gelegt.

Berechnung von Outperformance

Die Outperformance des jeweiligen Fonds wird als
die relative Wertentwicklung zwischen der Fondsper-
formance und der Benchmark-Performance berech-
net. Die Berechnungsmethode wird in der nachste-
henden Formel beschrieben:

Relative Outperformance =

[(NIW pro Anteil [t,]/NIW pro Anteil [t]) * 100 100

(Benchmark-Index [t,,]/ Benchmark-Index[t])]

t, = Tag der Feststellung des NIW/der Benchmark
tg = NIW/Benchmark am Ende des vorhergehenden
Performancezeitraums.

Fondsperformance

Die Fondsperformance innerhalb eines Performance-
zeitraums ist die in Prozent ausgedruckte Differenz
zwischen dem Nettoinventarwert pro Anteil des
jeweiligen Fonds am Anfang des Performancezeit-
raums und dem Nettoinventarwert pro Anteil des
jeweiligen Fonds am Ende des jeweiligen Perfor-
mancezeitraums (ggf. bereinigt um die aufgelaufene
Performancegebuhr, sodass sich im Performance-
zeitraum aufgelaufene Performancegebuthren nicht
auf die Berechnung der Fondsperformance auswirken).

Der um die aufgelaufenen Performancegebthr des
jeweiligen Fonds am Ende des Performancezeit-
raums bereinigte Nettoinventarwert pro Anteil wird
ferner bereinigt um gegebenenfalls an die Anteilseig-
ner wahrend des Performancezeitraums ausgeschut-
tete Dividenden.

Benchmark-Performance
In Bezug auf einen Performancezeitraum wird die
Benchmark-Performance wie folgt bestimmt:

Benchmark-Index bedeutet die in Prozent ausge-
drlckte Differenz zwischen dem Stand der Bench-
mark am Anfang des Performancezeitraums und am
Ende des Performancezeitraums.

Underperformance

Keine Performancegebuhr wird fallig, wenn die
Fondsperformance in einem Performancezeitraum
unter der Benchmark-Performance liegt (,Under-
performance”). Die Underperformance wird durch
die negative, relative Outperformance ermittelt, die
gemals dem Abschnitt ,Berechnung von Outperfor-
mance” berechnet und als Prozentsatz ausgedruckt
wird. Neben der oben aufgeflihrten Methodik wer-
den fur den Fall, dass der Fonds fur die Zwecke der
Berechnung der Performancegebihr eine High Water
Mark verwendet, weitere Einzelheiten zu dieser High
Water Mark in der jeweiligen Verkaufsprospektergan-
zung angegeben.

Jede Underperformance wird auf klnftige Perfor-
mancezeitraume vorgetragen, und es fallt so lange
keine PerformancegebUhr in einem kunftigen Per-
formancezeitraum an, bis der Fonds eine solche
kumulierte Underperformance aus vorherigen Per-
formancezeitraumen wieder in voller Hohe ausge-
glichen hat.
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Im Fall eines Wechsels der Benchmark, werden die
gesamte (kumulierte und nicht wieder ausgeglichene)
Underperformance zum Zeitpunkt des Benchmark-
wechsels auf den folgenden Performancezeitraum
des jeweiligen Fonds vorgetragen.

Berechnungsgrundlage der Performancegebiihr
Die Grundlage fur die Berechnung der zahlbaren Per-
formancegebuhr ist der vom Manager berechnete
arithmetische Durchschnitt der taglichen Netto-
inventarwerte des jeweiligen Fonds im jeweiligen
Performancezeitraum.

Die Performancegebduhr ist in der Basiswahrung des
relevanten Fonds zahlbar.

Partizipationsrate
Dies ist der Hochstprozentsatz der Outperformance,
auf den eine PerformancegebUhr an den Investment-
manager fur einen bestimmten Fonds (siehe Tabelle
oben) gezahlt wird.

Performancegebiihr
Die Performancegebuhr wird anhand der folgenden
Formel berechnet:

Performancegebuhr = Relative Outperformance (in %)
mal Beteiligungsquote (in %) mal Performance-
gebuhrenbasis.

Die Performancegebuhr versteht sich exklusive einer
gegebenenfalls anfallenden Mehrwertsteuer.

Die Performancemessung basiert auf dem NIW pro
Anteil des jeweiligen Fonds und der Benchmark am
letzten Geschaftstag vor den Anfangs- oder End-
daten des jeweiligen Performancezeitraums. Die Per-
formancegebuhr ist in Bezug auf jeden Performance-
zeitraum jahrlich nachtraglich zahlbar, nachdem die
Berechnung der Performancegebihr nach Been-
digung des Geschaftsjahres von der Verwahrstelle
Uberpruft wurde.

Die Performancegebuhr wird taglich berechnet und
fallt taglich an. Das Performancegebuhrenmodell ist
so strukturiert, dass keine Manipulationsmaoglichkei-
ten bestehen. Eine Reihe von Beispielen zur Veran-
schaulichung der Funktionsweise des Performance-
gebUhrenmodells finden Sie in der Verkaufsprospekt-

erganzung fur jeden betreffenden Fonds, fur den eine
Performancegebuhr fallig werden kann.

Neuer Fonds

Wenn ein neuer Fonds, fur den eine solche Per-
formancegebuhr anfallt, aufgelegt wird, erfolgt die
Berechnung dieser PerformancegebUhr wie im vor-
liegenden Abschnitt 6G beschrieben, sofern die Ver-
kaufsprospekterganzung fur diesen Fonds keine aus-
drucklichen anderweitigen Bestimmungen enthalt.

Ausgabeaufschlag

Bei Zeichnung kann ein Ausgabeaufschlag von bis
zu 5% des Nettoinventarwerts der jeweiligen Fonds-
anteile erhoben werden, um damit die Vertriebs-
kosten zu decken. Der Ausgabeaufschlag ist an den
Manager oder dessen Vertreter zu entrichten. Die
Hohe des Ausgabeaufschlags wird in der jeweiligen
Verkaufsprospekterganzung genannt.

Riicknahmegebiihren

Zum Datum dieses Verkaufsprospekts ist fur keinen
der Fonds eine Ricknahmegebuhr zahlbar. Genauere
Informationen zu eventuellen zukinftigen Rucknah-
megebuhren fur einen Fonds sind der jeweiligen Ver-
kaufsprospekterganzung zu entnehmen.

Aufwands- und Ertragsausgleich

Fur alle auf Fonds anfallenden GebUhren wird tag-
lich der Aufwandsausgleich berechnet. Dieser Aus-
gleich sorgt dafur, dass im Laufe des Steuerjahres
die Ertrage eines Fonds je Fondsanteil nicht durch
die Ausgabe neuer Anteile verwassert oder durch
Ricknahmen erhoht werden. Ein Teil der Ausgabe-/
Rucknahmeerlose, der den bereits vom Fonds erwirt-
schafteten Nettoertragen pro Fondsanteil entspricht,
wird mit einem sogenannten Ausgleichskonto fur
Nettoertrage verrechnet. Im Fall von Ricknahmen
enthalten Ricknahmeerlose sowohl den Anteil des
Anteilseigners an den vom Fonds erwirtschafteten
Gesamtnettoertragen als auch seinen Anteil am
Fondsvermogen.

Vertriebspartnergebiihren

Jeder Vertriebspartner hat Anspruch auf den gesam-
ten Ausgabeaufschlag, der bei Zeichnung von Fonds-
anteilen der Gesellschaft an den Manager zahlbar ist.
Dieser Anspruch besteht nur in Bezug auf Anleger,
die der Vertriebspartner an die Gesellschaft als Kunde
vermittelt. Der Vertriebspartner kann vom Manager
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auch einen Teil der Managementgebuhren erhalten;
der entsprechende Betrag wird von Zeit zu Zeit von
den Parteien festgelegt.

Keine doppelten Gebiihren
Wenn ein Fonds in die Anteile eines anderen Invest-
mentfonds investiert, der:

(a) er/sie unmittelbar oder mittelbar selbst verwaltet
oder

(b) von einer Gesellschaft verwaltet werden, mit der
er/sie verbunden ist durch:

(i) eine gemeinsame Verwaltung,
(i) Beherrschung, oder

(i) eine direkte oder indirekte Beteiligung von
mehr als 10% des Kapitals oder der Stimmen.

Der Manager reduziert den Teil der Management-
gebuhr, auf die der Manager in Bezug auf diesen Teil
des Fondsvermaogens, das im Investmentfonds inves-
tiertist, Anspruch hatte. Es wird keine Ausgabe- oder
Rucknahmegebuhr erhoben.

In Bezug auf Cross-Investments wird der Manager
den Teil der Verwaltungsvergltung nicht berech-
nen, der dem Investmentmanager fur den Anteil des
Fondsvermogens zustehen wurde, der in andere Teil-
fonds der Gesellschaft investiert ist.

Bei Cross-Investments nimmt der Manager keine
Berechnung des Teils der Managementgebuhr vor,
auf die der Manager in Bezug auf diesen Teil des
Fondsvermogens, das in anderen Teilfonds der
Gesellschaft investiert ist, Anspruch hatte.

7. AUSGABE UND RUCKNAHME VON FONDSANTEILEN

A.

Form der Fondsanteile

Fondsanteile werden in eingetragener Form ausge-
geben. Eine schriftliche Bestatigung der Eintragung
ins Anteilseignerregister wird an den im Zeichnungs-
formular genannten Anteilseigner oder im Falle meh-
rerer gemeinsamer Anteilseigner an den an erster
Stelle im Anteilseignerregister genannten Anteils-
eigner gesandt. Urkunden Uber Fondsanteile werden
nicht ausgestellt.

Ausgabe von Fondsanteilen

Die Fondsanteile jedes Fonds konnen an jedem Han-
delstag gezeichnet werden, aulRer wahrend der Aus-
setzung von Ausgabe und Rucknahme.

Alle Anleger, die Anteile an einem bestimmten Fonds
zeichnen mochten, mussen ein Antragsformular bei
der Register- und Transferstelle einreichen, und zwar
entweder:

e direkt; oder

e (ber ein anerkanntes Clearingsystem (zur Weiter-
leitung an die Register- und Transferstelle).

Um Anteile eines Fonds zu zeichnen, mussen die
Antragsteller zunachst ein Konto bei der Register-
und Transferstelle eroffnen. Dazu mussen sie das
Antragsformular fur Erstzeichnungen (erhaltlich bei
der Register- und Transferstelle oder dem Manager)
ausfullen und unverzlglich per Post, Kurierdienst
oder Fax an die Register- und Transferstelle senden
(wobei das unterzeichnete Originalformular und die
begleitenden Unterlagen zur Bekampfung der Geld-
wasche umgehend folgen mussen). Die Erstzeich-
nung eines Antragstellers wird am nachsten Handels-
tag, der auf die Eroffnung des Anlegerkontos bei der
Register- und Transferstelle folgt, durchgefthrt.

Nach der Erstzeichnung von Anteilen durch einen
Anleger muss jeder Anteilseigner fur Folgezeichnun-
gen von Anteilen ein weiteres Zeichnungsformular
ausfullen (erhaltlich bei der Register- und Transfer-
stelle oder dem Manager) und dieses unverzlglich
per Post, Kurierdienst oder Fax (wobei das unter-
zeichnete Originalformular und im Bedarfsfall die
begleitenden Unterlagen zur Bekdmpfung der Geld-
wasche umgehend nachzureichen sind) an die Regis-
ter- und Transferstelle Ubermitteln, damit es dort spa-
testens zum Handelsschluss eingeht.

Alternativ konnen Folgezeichnungen von Anteilen
auch auf elektronischem Wege, etwa tUber SWIFT
(ein ,elektronischer Antrag”), gestellt werden, ohne
dass Originalunterlagen eingereicht werden mussen,
und vorbehaltlich einer vorherigen Vereinbarung mit
der Register- und Transferstelle zur Weiterleitung an
die Register- und Transferstelle. Nicht zulassig sind in
diesem Zusammenhang ungesicherte oder als unge-
sichert geltende Medien wie E-Mail. Elektronische
Antrage haben bei der Register- und Transferstelle bis
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zum Handelsschluss fur den jeweiligen Handelstag,
wie in der entsprechenden Verkaufsprospektergan-
zung angegeben, einzugehen. Die Anleger sind nicht
dazu verpflichtet, ihre Antrage auf elektronischem
Wege zu stellen.

Die Register- und Transferstelle oder der Manager
behalten sich das Recht vor, Kommunikationsmit-
tel abzulehnen, die sie im Hinblick auf ihre Sicher-
heit oder technische Machbarkeit nicht fur ausrei-
chend sicher bzw. machbar halten. Anderungen an
den Registrierungsdaten und Zahlungsanweisungen
eines Anlegers werden nur nach Erhalt der Original-
dokumente oder einer entsprechend sicheren, auf
elektronischem Wege Ubermittelten Anweisung vor-
genommen.

Antrage, die nicht oder nicht ordnungsgemald aus-
gefullt zu den oben genannten Zeitpunkten bei der
Register- und Transferstelle eintreffen, werden auto-
matisch zurtdckgehalten. |hnen wird stattdessen
am nachstfolgenden gultigen Handelstag oder bis
zum Eingang eines ordnungsgemal ausgefullten
Antragsformulars bei der Register- und Transferstelle
an dem Tag stattgegeben, an dem dieses bearbei-
tet wird. Unter auldergewohnlichen Umstanden kann
der Manager Antrage auf Anteile fur einen Handels-
tag nach dem Handelsschluss annehmen, sofern
diese Antrage vor dem Bewertungszeitpunkt flr den
betreffenden Handelstag eingehen. Der Manager ist
befugt darlber zu entscheiden, ob es sich um auler-
gewohnliche Umstande handelt, und er wird die
Grlnde fur seine Entscheiden dokumentieren.

Zeichnungsgelder haben bei der Register- und Trans-
ferstelle zugunsten des betreffenden Fonds spa-
testens (a) im Falle einer Zeichnung wahrend des
Erstausgabezeitraums in Bezug auf eine bestimmte
Anteilklasse an dem Tag einzugehen, an dem der
Erstausgabezeitraum endet, und (b) danach, sobald
der Erstausgabezeitraum fur die betreffende Anteil-
klasse beendet ist, binnen drei Geschaftstagen nach
dem jeweiligen Handelsschluss (oder innerhalb eines
langeren, nach Ermessen des Managers festgeleg-
ten Zeitraums). Weitere Angaben zum Erstausgabe-
zeitraum und zum Handelsschluss fur jeden Fonds
werden in der entsprechenden Verkaufsprospekt-
erganzung gemacht.

Wenn die vollstandige Zahlung nicht innerhalb der
oben genannten Fristen eingegangen ist, konnen
die Gesellschaft und/oder der Manager die Zuteilung
von Anteilen rickgangig machen. In diesem Fall hat
der Anteilseigner die Gesellschaft, den Manager,
den Investmentmanager, den Verwaltungsrat, die
Register- und Transferstelle und die Verwahrstelle
fur samtliche Verluste, Kosten oder Aufwendungen
zu entschadigen und schadlos zu halten, die diesen
infolge der nicht rechtzeitigen Zahlung von Zeich-
nungsgeldern seitens des Anteilseigners entstehen.
Sollten der Manager und/oder die Gesellschaft diese
Betrage von dem zahlungspflichtigen Anleger nicht
eintreiben konnen, besteht die Gefahr, dass dem
jeweiligen Fonds in Erwartung dieser Betrage Ver-
luste oder Kosten entstehen, fur die der betreffende
Fonds und folglich die Anteilseigner unter Umstan-
den haften.

Vor der Zeichnung von Anteilen muss ein Antragstel-
ler, der seinen Wohnsitz nicht in Irland hat oder ein
steuerbefreiter irischer Anleger ist, eine Erklarung in
einem von den Revenue Commissioners of Ireland
(irische Finanzverwaltung) vorgeschriebenen Formu-
lar abgeben. Diese Erklarung wird in das Antragsfor-
mular mit aufgenommen, das bei der Register- und
Transferstelle oder dem Manager erhaltlich ist.

Die Anteilseigner sind dazu verpflichtet, die Regis-
ter- und Transferstelle unverzlglich Uber etwaige
Anderungen an ihren Angaben oder ihrem Status in
Bezug auf die hierin und im Antragsformular darge-
legten Voraussetzungen fur eine Eignung als Anleger
zu informieren und ferner der Register- und Transfer-
stelle alle von ihr angeforderten zusatzlichen Unter-
lagen in Bezug auf derlei Anderungen bereitzustellen.

Der Manager kann nach eigenem Ermessen einen
Antrag auf Anteile ganz oder teilweise ablehnen.
An die Gesellschaft gezahlte Betrage fur abgelehnte
Zeichnungsantrage (bzw. bei nicht vollstandig ange-
nommenen Antragen der gezahlte Saldobetrag) wer-
den dem Antragsteller vorbehaltlich geltender recht-
licher Bestimmungen auf eigenes Risiko und eigene
Kosten ohne Zinsen zurlckerstattet.

Durch die Vorlage eines Antragsformulars bei der
Register- und Transferstelle unterbreitet ein Anleger
ein Angebot zur Zeichnung von Anteilen, das nach
Annahme die Wirkung eines verbindlichen Vertrags
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hat. Mit der Ausgabe von Anteilen wird ein potenziel-
ler Anleger zu einem Anteilseigner. Das Antragsfor-
mular unterliegt gemafs seinen Bedingungen irischem
Recht und wird entsprechend diesem ausgelegt.

Der Ausgabepreis entspricht dem Nettoinventar-
wert pro Fondsanteil zuzlglich des eventuellen, in
Abschnitt 61 genannten Ausgabeaufschlages, wobei
der Gesamtwert, zu dem Fondsanteile an einem
Geschaftstag zugeteilt werden, um nicht mehr als
1% aufgerundet werden darf.

Der eventuell fur bestimmte Anteilklassen gultige
Mindesterstzeichnungsbetrag ist in der Verkaufs-
prospekterganzung des betreffenden Fonds ausge-
wiesen. Ein solcher Mindesterstzeichnungsbetrag ist
nicht anwendbar auf Investitionen, die vom Manager,
dem Investmentmanager oder seinen Konzerngesell-
schaften getatigt werden, oder von Investmentfonds,
die vom Manager, dem Investmentmanager oder sei-
nen Konzerngesellschaften gemanagt werden.

Hierbei ist derjenige Nettoinventarwert je Fondsanteil
mafgeblich, der vom Manager zum Bewertungszeit-
punkt fur den jeweiligen Handelstag ermittelt wird.

Wenn der Manager und die Verwahrstelle davon
Uberzeugt sind, dass die Bedingungen eines Tau-
sches von Fondanteilen aller Wahrscheinlichkeit
nach nicht zu einer wesentlichen Beeintrachtigung
der bestehenden Anteilseigner fihren werden, steht
es im Ermessen des Managers, Fondsanteile zuzu-
teilen, fur welche im Gegenzug der Verwahrstelle, im
Namen der Gesellschaft, jede Art von Wertpapieren,
Anleihen oder andere Vermogenswerte (unabhangig
davon, wo diese verwahrt werden) Ubertragen wer-
den, die von der Gesellschaft in Ubereinstimmung mit
den irischen OGAW-Gesetzen, den Anlagezielen und
der Anlagepolitik sowie aller Anlagebeschrankungen
der Fonds, wie von Zeit zu Zeit vom Manager fest-
gelegt, erworben werden durfen. Der Gegenwert sol-
cher Wertpapiere, die an die Verwahrstelle im Namen
der Gesellschaft Ubertragen werden sollen, wird vom
Manager nach Richtlinien der Gesellschaftssatzung
zur Ermittlung des Nettoinventarwertes eines Fonds
bestimmt. Nach Artikel 15(6)(a) der Gesellschaftssat-
zung wird bei der Bestimmung der Anzahl der aus-
zugebenden Fondsanteile im Gegenzug zum Uber-
trag von Aktien, Anleihen oder anderen Vermogens-
werten der Zeichnungspreis fur solche Fondsanteile

im Einklang mit den generellen Bestimmungen zur
Ermittlung des Zeichnungspreises errechnet. Um
Zweifelsfalle zu vermeiden, darf die Anzahl der zuzu-
teilenden Fondsanteile nicht Uber der Anzahl liegen,
die bei Barzahlung des Gegenwertes ausgegeben
worden ware.

Wenn die Zeichnungsgelder kein genaues Vielfaches
des Ausgabepreises pro Fondsanteil des gezeichne-
ten Fonds ergeben, ist die Register- und Transfer-
stelle berechtigt, nach ihrem freien Ermessen Bruch-
teile eines Fondsanteils auszugeben.

Die Ausgabe von Fondsanteilen kann unter den in
Abschnitt 7F dieses Verkaufsprospektes genannten
Umstanden ausgesetzt werden.

Jeglicher Bezug auf die eingetragene Adresse eines
Anteilseigners erfolgt in diesem Prospekt in Anbe-
tracht der eingetragenen Adresse des Anteilseigners
im Anteilseignerregister der Gesellschaft bzw. — im
Fall von mehreren Anteilseignern — der Adresse des
jeweils zuerst aufgefliihrten Anteilseigners.

Ausgabepreise werden — wie in Abschnitt 14 be-
schrieben — veroffentlicht und sind auf Anfrage beim
Manager erhéltlich. Die vom Manager festgestellten
Ausgabepreise sind bindend, aufier im Falle eines
offenkundigen Irrtums.

In Bezug auf Zeichnungsgelder, die vor dem mal3geb-
lichen Handelstag eingehen, ist der Anleger im Falle
einer Insolvenz der Gesellschaft oder des betreffen-
den Fonds bis zum Zeitpunkt der Ausgabe der Anteile
an den Anleger ein allgemeiner, nicht abgesicherter
Glaubiger der Gesellschaft in Bezug auf diese Zeich-
nungsgelder.

Zeichnungen iiber anerkannte Clearingsysteme
Dieser Abschnitt ist relevant fur Anleger, die ein
anerkanntes Clearingsystem zur Zeichnung der
Anteile nutzen mochten.

Ein anerkanntes Clearingsystem kann Nomineeser-
vices fur Anleger anbieten. Anleger konnen so Uber
das Clearingsystem Anteile erwerben bzw. kann
das Clearingsystem die erworbenen Anteile auch zu
Gunsten und im Namen von Anteilseignern halten.
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Wenn ein Anleger oder ein Dritter Nominee ein vom
Manager anerkanntes und akzeptiertes Clearingsys-
tem dazu beauftragt, konnen Anteile an das Clearing-
system (oder dessen Nominee) auf dessen Namen
ausgegeben und registriert werden.

Detaillierte  Anweisungen zur Zeichnung Uber
anerkannte Clearingsysteme (Zeichnungs- und Zah-
lungsablaufe) sind beim anerkannten Clearingsystem
erhaltlich. Bitte beachten Sie, dass Anleger, die ihre
Anteile Uber ein anerkanntes Clearingsystem bezie-
hen, den Bestimmungen des Verkaufsprospekts
unterliegen.

Riicknahme von Fondsanteilen

Fondsanteile konnen an jedem Handelstag zurtckge-
nommen werden, ausgenommen wahrend einer von
den Verwaltungsratsmitgliedern ausgesprochenen
temporaren Aussetzung der Ricknahmen.

Rucknahmeantrage der Anteilseigner mussen bei der
Register- und Transferstelle bis zum Handelsschluss
vorliegen und werden eingereicht entweder:

e direkt; oder

e (ber ein anerkanntes Clearingsystem (zur Weiter-
leitung an die Register- und Transferstelle).

Rucknahmeantrage konnen per Post, per Kurierdienst
oder per Fax (mit dem Original, das umgehend nach-
gereicht wird) eingereicht werden. Die Riucknahme-
erlose werden allerdings erst dann Uberwiesen, wenn
die Register- und Transferstelle das Original des zur
Erstzeichnung verwendeten Antragsformulars und
alle begleitenden Unterlagen zur Bekampfung der
Geldwasche erhalten hat. Ricknahmeantrage kon-
nen auch auf elektronischem Wege gestellt werden,
ohne dass Originalunterlagen eingereicht werden
mussen, und vorbehaltlich einer vorherigen Verein-
barung mit der Register- und Transferstelle zur Wei-
terleitung an die Register- und Transferstelle. Nicht
zulassig sind in diesem Zusammenhang ungesicherte
oder als ungesichert geltende Medien wie E-Mail.

Rdcknahmeantrage mussen vor dem jeweiligen
Handelsschluss eingegangen sein. Rucknahme-
antrage, die nach dem Handelsschluss eingehen,
werden automatisch zurtckgehalten und am darauf-
folgenden anwendbaren Handelstag ausgefuhrt. Der
Manager kann unter auRergewohnlichen Umstanden

Rlcknahmeantrage nach dem betreffenden Handels-
schluss annehmen, sofern ein solcher Antrag vor
dem Bewertungszeitpunkt des jeweiligen Handels-
tags fur den betreffenden Fonds eingeht. Der Mana-
ger ist befugt dartber zu entscheiden, ob es sich um
aufiergewohnliche Umstande handelt, und er wird
die Grlnde fur seine Entscheiden dokumentieren.

Ein Antrag auf die teilweise Ricknahme von Antei-
len wird abgelehnt. Stattdessen kann der Bestand
vollstandig zurickgenommen werden, wenn infolge
einer solchen teilweisen Rucknahme der Gesamt-
nettoinventarwert der vom Anteilseigner gehaltenen
Anteile unter den geltenden Mindestbestand fallen
wdrde.

Die Abwicklung von Ricknahmen erfolgt in der Regel
mittels GeldUberweisung oder durch eine andere
Form der Bankuberweisung auf das im Antragsfor-
mular angegebene Bankkonto des Anteilseigners
(auf dessen Risiko) binnen zehn Geschéaftstagen nach
dem betreffenden Handelsschluss, sofern die Regis-
ter- und Transferstelle die korrekten Rucknahmedo-
kumente, darunter samtliche relevanten Unterlagen
zur Bekampfung der Geldwasche, erhalten hat. Es
werden keine Zahlungen an Dritte vorgenommen.

Die Racknahmeerlose werden nur ausgezahlt, wenn
der Anteilseigner zuvor das originale unterzeichnete
Antragsformular und ggf. andere zur Bekampfung
der Geldwasche erforderliche Unterlagen im Original
vorgelegt hat. Der Rucknahmeerlos kann aus diesem
Bestand erst nach Erhalt der originalen unterzeich-
neten Antragsformulare sowie aller von der Register-
und Transferstelle angeforderten Unterlagen (ein-
schliel3lich der Dokumentation im Zusammenhang
mit den Verfahren zur Geldwaschepravention) und
nach Abschluss der Anti-Geldwéasche-Prifung aus-
gezahlt werden. Ricknahmeantragen wird nur nach
Erhalt einer per Fax erteilten Anweisung stattgege-
ben, wenn Zahlungen auf ein in den Unterlagen ein-
getragenes Bankkonto erfolgen sollen. Soll die Zah-
lung auf ein nichtin den Unterlagen vermerktes Bank-
konto erfolgen, wird der Ricknahmeantrag von der
Register- und Transferstelle angenommen, solange
der Rucknahmeantrag von einem Zeichnungsbe-
rechtigten des Anteilseigners unterzeichnet ist. Der
Rdcknahmeerlds wird jedoch erst dann dem Anteils-
eigner ausbezahlt, wenn das eingetragene Bankkonto
formell abgeandert wurde. Samtliche Anderungen an
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den Registrierungsdaten und Zahlungsanweisungen
eines Anlegers konnen ausschlief3lich nach Erhalt der
Originaldokumente vorgenommen werden. DarUtber
hinaus konnen die Register- und Transferstelle oder
der Verwaltungsrat sich weigern, einen Ricknahme-
antrag zu bearbeiten, solange die ordnungsgemafen
Informationen nicht bereitgestellt wurden. Die Regis-
ter- und Transferstelle und der Verwaltungsrat wer-
den vom Antragsteller bezuglich samtlicher Verluste
infolge einer solchen Weigerung schadlos gehalten.
Samtliche Anderungen an den Registrierungsdaten
eines Anteilseigners oder dessen Zahlungsanwei-
sungen werden ausschliel3lich nach Eingang der Ori-
ginaldokumente bei der Register- und Transferstelle
vorgenommen.

Zur Bearbeitung eines Rucknahmeantrags durch die
Register- und Transferstelle muss ein Anteilseigner
in seinem Antrag auf Rucknahme sein Verstandnis
dahingehend erklaren, dass per Fax erteilte Anwei-
sungen auf eigenes Risiko erfolgen und weder die
Gesellschaft (fur den betreffenden Fonds und in
dessen Namen) noch eine ihrer Vertreter (einschlief3-
lich des Investmentmanagers und der Register- und
Transferstelle) dazu verpflichtet sind, die Authentizitat
von per Fax erteilten Handlungsanweisungen zu Gber-
prufen. Der Anteilseigner ist verpflichtet, die Gesell-
schaft (fur den betreffenden Fonds und in dessen
Namen) und ihre Vertreter (einschlielRlich des Invest-
mentmanagers und der Register- und Transferstelle)
bezuglich samtlicher Verluste, Kosten, Forderungen,
Aufwendungen, Klagen, Verfahren und Anspriche
schadlos zu halten, die diesen Personen oder Unter-
nehmen entstehen, wenn sie aufgrund eines solchen
Faxes handeln, bei dem sie verninftigerweise davon
ausgingen, dass es sich um eine gultige Anweisung
handelte.

Die Gesellschaft und die Register- und Transferstelle
sind verpflichtet, Steuern auf RlUcknahmeerldose zu
den anwendbaren Satzen einzubehalten, sofern sie
vom Anteilseigner keine Erklarung Uber dessen Sta-
tus und Wohnsitz in einer von der irischen Finanzver-
waltung vorgeschriebenen Form erhalten haben, in
der bestatigt wird, dass der Anteilseigner entweder
(i) nicht in Irland ansassig oder (ii) in Irland ansassig
aber steuerbefreit ist, in welchem Falle jeweils kein
Steuerabzug erforderlich ist.

Der Rucknahmepreis entspricht dem Nettoinventar-
wert pro Fondsanteil abzluglich einer eventuellen, in
Abschnitt 6J genannten Ricknahmegebuhr, wobei
der Rdcknahmepreis, zu dem Fondsanteile an dem
Geschaftstag zurickgenommen werden, um nicht
mehr als 1% abgerundet werden darf.

Hierbei ist derjenige Nettoinventarwert je Fondsanteil
malgeblich, der vom Manager zum Bewertungszeit-
punkt fur den jeweiligen Handelstag ermittelt wird.

Der Manager ist nicht verpflichtet, an einem Handels-
tag mehrals 10% des Nettoinventarwerts eines Fonds
zurickzunehmen. Wenn die zugegangenen Antrage
diese Summe Uberschreiten, konnen diese Antrage
entsprechend proportional herabgesetzt werden.
Antrage auf Ricknahme, die am ersten anwendba-
ren Handelstag nach Erhalt durch die Register- und
Transferstelle nicht vollstandig ausgeflhrt werden
konnten, werden auf jeden weiteren darauffolgenden
Handelstag vorgetragen und anteilsmaRig in Bezug
auf die danach erhaltenen Antrage behandelt. (d.h.
die Gesellschaft behandelt solche Antrage so, als
waren sie an jedem folgenden Handelstag eingegan-
gen, bis alle Anteile, auf die sich der urspringliche
Antrag bezogen hat, zurickgenommen wurden).

Wenn ein Anteilseigner die teilweise Rucknahme sei-
ner Fondsanteile in einem der Fonds beantragt und
eine solche Rucknahme die Anzahl der Fondsanteile
des Anteilseigners unter den fur diesen Fonds fest-
gesetzten Mindestbestand fallen lassen wirde, so
liegt es im Ermessen des Managers, die gesamten
Anteile des Anteilseigners an diesem Fonds zuruck-
zunehmen.

Der Rucknahmepreis solcher Fondsanteile kann von
der Gesellschaft durch Barzahlung beglichen werden
oder — vorausgesetzt, dass sich die Verwaltungs-
ratsmitglieder oder der Manager davon Uberzeugt
haben, dass die Bedingungen eines Umtauschs aller
Wahrscheinlichkeit nach nicht zu einer wesentlichen
Beeintrachtigung der verbleibenden Anteilseigner
fuhren werden — mit Zustimmung des betreffen-
den Anteilseigners durch eine Sachauskehrung von
Wertpapieren im Gegenwert des Gesamtricknah-
mepreises zu den Bedingungen und Konditionen,
die von den Verwaltungsratsmitgliedern und dem
Manager festgelegt werden (oder auch zusammen
mit einer Barauszahlung in einer Hohe, die zusam-
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men mit dem Wert der ausgekehrten Wertpapiere
dem Rucknahmepreis entspricht). Wenn die Ruck-
nahme der Fondsanteile durch eine Sachauskehrung
von Wertpapieren, die von der Gesellschaft gehalten
werden, beglichen wird, hat die Verwahrstelle diese
Wertpapiere nach den Anweisungen des Managers
oder seiner bevollmachtigten Vertreter so bald wie
moglich nach dem betreffenden Handelstag auf
den Anteilseigner zu Ubertragen. Samtliche Kosten
und Risiken einer solchen Ubertragung tragen diese
Anteilseigner. Um Zweifelsfalle zu vermeiden, darf
die Anzahl der zugeteilten Fondsanteile nicht Uber der
Anzahl liegen, die bei Barzahlung des Gegenwertes
zu Grunde gelegt worden ware.

In Bezug auf Rlcknahmeerldse, die nicht ausgezahlt
werden konnen, ist der Anleger im Falle einer Insol-
venz der Gesellschaft oder des betreffenden Fonds
bis zu dem Zeitpunkt, zu dem die Rucknahmeerlose
an den Anleger ausgezahlt worden sind, ein allgemei-
ner, nicht abgesicherter Glaubiger der Gesellschaft in
Bezug auf diese Rucknahmeerlose.

Die Rucknahmepreise werden — wie in Abschnitt 14
beschrieben — veroffentlicht und sind auf Antrag beim
Manager erhaltlich. Die vom Manager festgestellten
Rucknahmepreise sind bindend, auRer im Falle eines
offenkundigen Irrtums.

Riicknahmen liber anerkannte Clearingsysteme
Detaillierte Anweisungen zur Rucknahme Uber ein
anerkanntes Clearingsystem (Rucknahme- und Zah-
lungsablaufe) sind beim anerkannten Clearingsystem
erhaltlich.

Zwangsweise Riicknahme von Fondsanteilen
Fondsanteile konnen unter den folgenden Bedingun-
gen zwangsweise zuruckgenommen oder Ubertra-
gen werden:

(i) Eine zwangsweise Ricknahme oder Ubertra-
gung von Fondsanteilen kann vorgenommen
werden, wenn die Verwaltungsratsmitglieder
erfahren, dass diese Fondsanteile von einer Per-
son gehalten werden, die

(A) sich im Konflikt befindet mit der Gesetzge-
bung oder den Anforderungen irgendeines
Landes oder einer Regierungsbehorde; oder

(B) einer von Zeit zu Zeit von den Verwaltungs-
ratsmitgliedern bestimmten Personengruppe
angehort;

oder, wenn Umstande eintreten, durch die der
Status, das Ansehen oder der steuerliche Sitz der
Gesellschaft oder des Fonds gefahrdet sind oder
werden konnten, oder durch die der Gesellschaft
oder dem Fonds finanzielle Nachteile entstehen,
die andernfalls nicht entstanden waren.

(i) Die Verwaltungsratsmitglieder konnen Anteile
eines jeden Fonds, sofern diese unter den fest-
gelegten Mindestbestand fallen, zwangsweise
zuricknehmen.

(i) Der Verwaltungsrat ist befugt, einen Fonds durch
schriftliche Mitteilung an die Anteilseigner des
Fonds (oder einer Anteilsklasse) mit einer Frist
von 30 Tagen an jedem Handelstag zu schlie3en,
(i) wenn der Nettoinventarwert des Fonds auf ein
Niveau sinkt, auf dem nach alleinigem Ermessen
des Verwaltungsrats der Fonds (bzw. die Anteils-
klasse) nicht mehr wirtschaftlich ist oder (ii) aus
anderen GrlUnden, wenn der Verwaltungsrat
nach seinem alleinigen Ermessen feststellt, dass
es im besten Interesse der Anteilseigner eines
bestimmten Fonds (oder einer Anteilsklasse)
insgesamt ist. Der Verwaltungsrat ist ferner
berechtigt, den Fonds (bzw. die Anteilsklasse)
per Sonderbeschluss der Inhaber der Anteile
des betreffenden Fonds (bzw. der betreffenden
Anteilsklasse) zu schlielRen.

Umtausch von Fondsanteilen

Anteilseigner konnen an jedem Handelstag samt-
liche oder einen Teil ihrer Fondsanteile einer Klasse
(,urspriingliche Klasse”) in Fondsanteile einer
anderen Klasse umtauschen (,neue Klasse”), indem
sie bis spatestens zum Handelsschluss, der fur die
zuruckzunehmenden Anteile gilt, bei der Regis-
ter- und Transferstelle in der von der Register- und
Transferstelle vorgeschriebenen Form einen Antrag
stellen. Umtauschantragen wird nur dann stattgege-
ben, wenn fur die urspringlichen Zeichnungen frei
verfugbare Gelder und ausgeflllte Antragsformu-
lare (einschlief3lich aller im Zusammenhang mit den
Verfahren zur Geldwéaschepravention erforderlichen
Dokumente) eingegangen sind.
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Ein Anteilseigner muss im Zusammenhang mit einem
Umtausch keinen neuen Antrag auf die Zeichnung
von Anteilen vorlegen.

Der Umtausch erfolgt unter Beachtung der nachste-
henden Formel:

AUF x RP
ANK = ——
AP

wobei gilt:

ANK = Anzahl der Fondsanteile der neuen Klasse

AUF = Die im Umtauschantrag spezifizierte Anzahl
von Fondsanteilen der ursprunglichen Klasse

RP = Der RUcknahmepreis der Fondsanteile der
ursprunglichen Klasse

AP = Der Ausgabepreis der Fondsanteile der
neuen Klasse.

Das Umtauschrecht kann in den in Abschnitt 7F
genannten Fallen ausgesetzt werden und steht unter
dem Vorbehalt, dass die Gesellschaft tGber ausrei-
chende nicht ausgegebene Fondsanteile (Aktien-
kapital) verfugt, um den Umtausch in der von den
Verwaltungsratsmitgliedern vorgesehenen Form zu
ermoglichen.

Wenn die Ausfuhrung eines Umtauschantrags fur
einen Teil der Fondsanteile die Gesamtanzahl der
Fondsanteile eines Anteilseigners unter den fur die
ursprungliche Klasse oder die neue Klasse festgeleg-
ten Mindestbestand fallen lassen wurde, liegt es im
Ermessen der Verwaltungsratsmitglieder, einen sol-
chen Umtauschantrag abzulehnen oder ihn auf die
gesamten Fondsanteile der ursprunglichen Klasse zu
beziehen.

Wenn sich ein Anteilseigner entscheidet, Anteile
eines Fonds in die eines anderen umzutauschen,
und wenn die Anteile des neuen Fonds in verschie-
dene Klassen unterteilt sind, so werden die Anteile
des neuen Fonds als Anteile der jeweils entspre-
chenden Klassen ausgegeben (unabhangig davon,
ob die Fondsanteile des Ursprungsfonds ebenfalls
in verschiedene Klassen unterteilt waren). Wenn die
Anteile des Ursprungsfonds in verschiedenen Klas-
sen aufgelegt sind und der Anteilseigner einen neuen
Fonds auswahlt, der nicht in verschiedene Klassen

unterteilt ist, werden die neuen Anteile in der einzi-
gen im Fonds verfugbaren Anteilklasse ausgestellt.

Die Gesellschaft erhebt gegenlber dem Anteilseigner
keine Gebuhren flir den Umtausch aller oder eines
Teils von Fondsanteilen der ursprunglichen Klasse in
Fondsanteile einer anderen Klasse.

Aussetzung von Ausgabe, Riicknahme und
Umtausch

In den nachstehenden Fallen konnen die Verwal-
tungsratsmitglieder jederzeit die Ausgabe, Ruck-
nahme und den Umtausch von Fondsanteilen einer
oder mehrerer Klasse(n) von Fondsanteilen voruber-
gehend aussetzen:

(@) ineinem Zeitraum, in dem ein anerkannter Markt,
an dem ein wesentlicher Anteil des relevanten
Fonds quotiert oder notiert ist oder sonst wie
gehandelt wird, aus anderen Grinden als an nor-
malen Feiertagen geschlossen ist;

(b) in einem Zeitraum, in dem der Handel an einem
solchen anerkannten Markt eingeschrankt oder
ausgesetzt ist;

(c) in einem Zeitraum, in dem es aufgrund von
bestimmten Umstanden nach Auffassung der
Verwaltungsratsmitglieder nicht moglich ist,
die Vermogenswerte oder die sonstigen Vermo-
genswerte des betreffenden Fonds in der ubli-
chen Weise zu veraullern oder ohne damit die
Interessen der Inhaber dieser Klasse von Fonds-
anteilen schwer zu beeintrachtigen;

(d) bei Ausfall der Kommunikationsmittel, die norma-
lerweise zur Ermittlung des Nettoinventarwertes
des betreffenden Fonds eingesetzt werden, oder
wenn sich der Wert eines Vermogenswerts des
betreffenden Fonds aus anderen Grinden nicht
unverzuglich und genau ermitteln lasst; oder

(e) in einem Zeitraum, in dem die Verwahrstelle die
Mittel, die zur Leistung der bei Ricknahme von
Fondsanteilen falligen Zahlungen bendtigt wer-
den, nicht zurlckfihren kann oder in dem die
Realisierung von Geschaften oder die Veraufie-
rung von Vermogenswerten oder der zu dieser
Ricknahme benotigte Mitteltransfer nach Auf-
fassung der Verwaltungsratsmitglieder nicht zu
normalen Preisen oder normalen Wechselkursen
vorgenommen werden kann.
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Unmittelbar nach Beginn einer Aussetzung sollen die
Verwaltungsratsmitglieder unverzuglich, in jedem
Fall jedoch am selben Geschaftstag, die irische Zen-
tralbank und die zustandigen Aufsichtsbehorden in
den Mitgliedsstaaten, in denen die Fondsanteile der
Gesellschaft vertrieben werden, schriftlich davon in
Kenntnis setzen, dass eine solche Aussetzung vor-
genommen wurde.

Jede Mitteilung uUber die Aussetzung einer Klasse
von Fondsanteilen wird den Anteilseignern hinsicht-
lich ihrer zur Ricknahme angebotenen Fondsanteile
mitgeteilt und wird nach Moglichkeit in den von der
Gesellschaft in den vergangenen sechs Monaten
fur die Veroffentlichung der Ausgabe- und Ruck-
nahmepreise genutzten Publikationen veroffentlicht.
Entsprechendes gilt fur die Mitteilung Uber die Auf-
hebung der Aussetzung.

Rucknahme- und Umtauschantrage, die nicht zurtck-
gezogen werden, werden am ersten Handelstag nach
der Aufhebung einer Aussetzung berdcksichtigt.

Verwasserungsschutzgebiihr

Ein Fonds kann infolge der beim Handel seiner
zugrunde liegenden Anlagen anfallenden Kosten und
einer eventuellen Spanne zwischen dem Kauf- und
dem Verkaufspreis solcher Anlagen eine Wertminde-
rung verzeichnen, auch bekannt als ,Verwasserung”.
Um dem entgegenzuwirken und die Interessen aller
(einschliefl3lich potenzieller) Anteilseigner des betref-
fenden Fonds zu schutzen, kann eine Verwasse-
rungsschutzgebuhr erhoben werden, die dem betref-
fenden Fonds zugutekommt.

In Phasen, in denen Nettozeichnungen fir einen
Fonds vorliegen, kann nach Ermessen der Verwal-
tungsratsmitglieder eine Gebuhr auf den Zeichnungs-
erlos erhoben werden, um die mit dem Kauf von
Beteiligungen an den zugrunde liegenden Anlagen
des betreffenden Fonds verbundenen Handelskos-
ten zu decken. Die Gebuhr soll bisherige und verblei-
bende Anteilseigner vor der Verwasserung des Werts
ihrer Anlage aufgrund dieser Kosten schitzen und
den Wert der zugrunde liegenden Vermogenswerte
des betreffenden Fonds erhalten.

In Phasen, in denen Nettorlicknahmen fur einen
Fonds vorliegen, kann der Ricknahmeerlos nach
Ermessen der Verwaltungsratsmitglieder um eine

Gebuhr in Bezug auf den betreffenden Fonds vermin-
dert werden, um die mit der Ricknahme von Betei-
ligungen an den zugrunde liegenden Anlagen des
betreffenden Fonds verbundenen Handelskosten zu
decken. Die Gebuhr soll bisherige und verbleibende
Anteilseigner vor der Verwasserung des Werts ihrer
Anlage aufgrund dieser Kosten schutzen und den
Wert der zugrunde liegenden Vermogenswerte des
betreffenden Fonds erhalten.

Eine solche Verwasserungsschutzgebuthr belauft
sich auf hochstens 5% des Zeichnungs- beziehungs-
weise des Rucknahmebetrags.

Abwicklung des Zahlungsverkehrs durch
Euroclear/Clearstream, Luxemburg

Jede in Abschnitt 7 genannte Transaktion in Fonds-
anteilen kann durch Euroclear oder Clearstream,
Luxemburg abgewickelt werden — vorausgesetzt,
dass eine solche Transaktion den dann geltenden
Bestimmungen und Verfahrensvorschriften von
Euroclear oder Clearstream, Luxemburg entspricht.

Geldwascheprdvention

Im Rahmen der MalRnahmen zur Geldwaschepraven-
tion muss ein Antragsteller der Register- und Trans-
ferstelle einen Identitatsnachweis, einen Adressnach-
weis und einen Nachweis Uber die Herkunft der Mit-
tel vorlegen.

Die Register- und Transferstelle behalt sich das Recht
vor, derlei Informationen je nach Bedarfsfall anzu-
fordern, um die Identitat, Adresse und Herkunft der
Mittel eines Antragstellers zu bestatigen. Zu die-
sen Informationen konnen auch Angaben Uber den
Steuerwohnsitz eines Antragstellers und damit ver-
bundene Dokumente als Nachweis zahlen. Abhangig
von den Umstanden, unter denen ein Antrag gestellt
wird, kann von einer detaillierten UberprUfung der
Herkunft der Mittel abgesehen werden, wenn (i) der
Anleger die Zahlung von einem auf seinen Namen
lautenden Konto bei einer anerkannten Finanzinstitu-
tion aus tatigt oder wenn (ii) der Antrag uber einen
anerkannten Vermittler gestellt wird. Diese Ausnah-
men haben nur dann Gultigkeit, wenn die obenge-
nannte Finanzinstitution oder der betreffende Ver-
mittler in einem Land ansassig ist, das eine von Irland
als solche anerkannte aquivalente Gesetzgebung zur
Geldwaschepravention hat oder anderen geltenden
Bedingungen gendge leistet. Wenn der Antragsteller
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die zur Prafung erforderlichen Unterlagen nicht oder
verspatet beibringen sollte, kann die Register- und
Transferstelle den Antrag und samtliche Zahlungen
von Zeichnungsgeldern ablehnen. Die Register- und
Transferstelle kann sich aulerdem weigern, einem
Antrag auf Ricknahme stattzugeben oder Rucknah-
meerldse auszuzahlen, wenn die angeforderten Infor-
mationen nicht im Original erhalten wurden.

Die Register- und Transferstelle wird die Antrag-
steller darUber in Kenntnis setzen, wenn zusatzli-
che Identitatsnachweise erforderlich sind. So kann
zum Beispiel eine Person dazu angehalten sein,
eine Kopie eines gultigen Reisepasses oder Perso-
nalausweises (mit Unterschrift und Geburtsdatum
des Antragstellers) zusammen mit einem Nachweis
Uber die Adresse des Antragstellers, etwa in Form
einer Kopie von einer Strom- oder Gasrechnung oder
eines Bankauszugs (nicht alter als sechs Monate),
vorzulegen. Antragsteller, bei denen es sich um eine
Kapitalgesellschaft handelt, sind diesbeztglich unter
Umstanden angehalten, samtliche ihrer Unterlagen
vorzulegen, einschliellich der Grindungsurkunde
(und etwaiger Namensanderungen), der Satzung,
des Gesellschaftsvertrags (oder eines gleichwertigen
Dokuments) in Form von Kopien und einer Liste der
Zeichnungsberechtigten sowie der Namen, Berufe,
Wohn- und Geschaftsadressen und Geburtsdaten
aller Geschaftsfuhrer und wirtschaftlichen Eigen-
timer. Ebenso kann eine detaillierte Uberpriifung der
Identitat und Anschrift der Geschaftsfuhrer und der
wesentlichen wirtschaftlichen Eigentimer erforder-
lich sein.

Anteile werden erst dann ausgegeben, wenn die
Register- und Transferstelle samtliche Informationen
und Unterlagen (einschlief3lich aller Bestatigungen
zur Geldwaschepravention), die sie vom Antragstel-
ler erhalten hat, zur Kenntnis genommen hat. Dies
kann dazu fUhren, dass Anteile an einem Handels-
tag ausgegeben werden, der auf denjenigen folgt,
an dem ein Antragsteller urspringlich die Anteile
ausgestellt haben wollte. Ferner wird anerkannt,
dass der Antragsteller die Register- und Transfer-
stelle bezuglich samtlicher Verluste schadlos halt,
die entstehen, wenn ein Zeichnungsantrag nicht
bearbeitet wird oder Rucknahmeerlose nicht aus-
gezahlt werden, sollte der Antragsteller die von der
Register- und Transferstelle verlangten Informatio-
nen nicht vorgelegt haben. Abgesehen davon wird

die Register- und Transferstelle die Rucknahmeerlose
erst dann auszahlen, wenn das Original des bei der
Erstzeichnung verwendeten Antragsformulars und
alle anderen von der Register- und Transferstelle ver-
langten Unterlagen, einschlieflich aller Unterlagen
zur Geldwaschepravention, von der Register- und
Transferstelle erhalten und samtliche Verfahren zur
Geldwaschepravention abgeschlossen wurden. All
diese Unterlagen haben bei der Register- und Trans-
ferstelle umgehend einzugehen.

8. BEWERTUNG DER FONDS

Der Manager ermittelt den Nettoinventarwert der Anteile
jedes Fonds (oder jeder Anteilklasse eines Fonds, wenn
es sich um einen Anteilklassenfonds handelt) in der fur
diesen Fonds (oder fur diese Anteilklasse) festgelegten
Wahrung zum Bewertungszeitpunkt fur jeden Handelstag,
entsprechend der Satzung der Gesellschaft und wie unten
zusammengefasst dargestellt. Um den Nettoinventarwert
pro Fondsanteil zu bestimmen, wird der Wert samtlicher
in dem relevanten Fonds gehaltener Wertpapiere und
anderer Vermogenswerte unter Berucksichtigung ange-
sammelter Ertrage, abzuglich samtlicher dem Fonds zuzu-
rechnenden Verbindlichkeiten und Passiva, dividiert durch
die Gesamtzahl der zum Bewertungszeitpunkt in dieser
Anteilklasse ausgegebenen Fondsanteile.

(1) Die Nettoinventarwerte fur jeden Fonds (beziehungs-
weise fur jede Anteilklasse innerhalb eines Fonds)
werden gesondert unter Bezugnahme auf den Fonds
der entsprechenden Anteilklasse ermittelt. Fur jede
solche Ermittlung gelten die nachfolgenden Bestim-
mungen.

(2) Zu jedem Handelstag wird der Nettoinventarwert
eines jeden Fonds (und aller Anteilklassen innerhalb
eines Fonds) ermittelt. Er entspricht dem Wert aller
Vermogenswerte abzlglich aller Verbindlichkeiten
des betreffenden Fonds zum Bewertungszeitpunkt
fUr diesen Handelstag. Der Nettoinventarwert, der
den einzelnen Klassen von Fondsanteilen zuzuordnen
ist, wird durch die Anzahl der fur eine solche Anteil-
klasseausgestellten Fondsanteile geteilt und so der
Nettoinventarwert des einzelnen Fondsanteils dieser
Anteilklasse in diesem Fonds ermittelt.

(3)  Zum Vermogen eines Fonds gehoren:

(a) alle Barmittel, Bankguthaben und Sichteinlagen
einschlieRlich der darauf angewachsenen Zinsen;
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(4)

(b) alle Wechsel, Forderungspapiere, Schuldscheine
und Forderungen;

(c) alle Anleihen, Einlagenzertifikate, Aktien, Anteile,
Investmentfondsanteile, Schuldverschreibun-
gen, Obligationen, Bezugsrechte, Options-
scheine, Optionen und anderen Anlagen sowie
andere Anlagen und Wertpapiere im Besitz des
Fonds und auf die Anspruch besteht (jedoch
keine von der Gesellschaft ausgegebenen Rechte
und Wertpapiere);

(d) alle Gratisaktien, Bardividenden und Baraus-
schuttungen, die nach Meinung der Verwal-
tungsratsmitglieder von der Gesellschaft flr den
Fonds zwar vereinnahmt werden, jedoch noch
nicht eingegangen sind. Solche Dividenden mus-
sen vor dem Bewertungsdatum vom Emittenten
als zahlbar an eingetragene Aktionare erklart
worden sein;

(e) alle aufgelaufenen Zinsen auf verzinsliche Wert-
papiere, die zum Fonds gehoren; und

(f) alleim Voraus gezahlten Aufwendungen, die sich
auf diese Fonds beziehen, und ein Anteil an jeg-
lichen im Voraus gezahlten Aufwendungen, die
sich auf die Gesellschaft im Allgemeinen bezie-
hen, wobei solche im Voraus gezahlten Aufwen-
dungen von Zeit zu Zeit von den Verwaltungs-
ratsmitgliedern zu bewerten und zu definieren
sind.

Im Einklang mit dem irischen Gesetzkdonnen alle
Ausgaben oder Verpflichtungen der Gesellschaft
Uber einen vom Manager (mit Einverstandnis der
Wirtschaftsprufer) festgelegten Zeitraum amorti-
siert werden (der Manager kann jederzeit und von
Zeit zu Zeit mit Genehmigung der Wirtschaftsprufer
einen solchen Zeitraum verlangern oder verklrzen).
Nicht amortisierte Betrage werden als Vermogen der
Gesellschaft angesehen.

Vermogenswerte sind vom Manager wie folgt zu
bewerten:

(a) Bareinlagen werden zum Nennwert (zuzuglich
aufgelaufener Zinsen bis zum relevanten Bewer-
tungszeitpunkt) bewertet, aulRer es sind nach
dem Ermessen des Managers Anpassungen
erforderlich, um ihren fairen Marktwert wieder-
zugeben;

(b) sofern nicht anders in diesem Verkaufsprospekt
festgelegt, sind Wertpapiere, die an anerkannten
Markten gelistet oder notiert sind oder gehandelt
werden, (i) im Fall von Anleihen zum Closing-Bid-
Price, und (ii) im Fall von Aktien zum offiziellen
Schlusskurs (Closing Price) oder falls der offi-
zielle Schlusskurs nicht verfugbar ist, zum zuletzt
gehandelten Kurs jeweils an dem anerkannten
Markt zu bewerten, an dem diese Vermogens-
werte gehandelt werden oder zum Handel zuge-
lassen sind, (wobei es sich entweder um den
einzigen anerkannten Markt handeln oder — nach
alleiniger Auffassung des Managers — um den
wichtigsten anerkannten Markt handeln muss,
auf dem die betreffenden Anlagen gelistet oder
notiert sind oder gehandelt werden). Werden sol-
che Wertpapiere auf mehr als einem anerkannten
Markt gehandelt, ist der mafRRgebliche anerkannte
Markt derjenige, der nach alleiniger Auffassung
des Managers der anerkannte Hauptmarkt ist,
auf dem die besagten Wertpapiere notiert sind
oder gehandelt werden, beziehungsweise der
anerkannte Markt, der nach Feststellung des
Managers die angemessensten Wertkriterien fur
das betreffende Wertpapier bietet. Ist der zum
Bewertungszeitpunkt berechnete Handelspreis
fur die Wertpapiere nach alleiniger Auffassung
des Managers nicht verfugbar oder nicht repra-
sentativ fur den Wert der Wertpapiere oder im
Zusammenhang mit nicht borsennotierten Wert-
papieren oder Wertpapieren die nicht an einem
anerkannten Markt notiert sind oder gehandelt
werden, so wird der wahrscheinliche Veraufie-
rungswert angesetzt, der vom Manager oder
einer/mehreren kompetenten Person(en), die
vom Manager bestellt und fur diesen Zweck
von der Verwahrstelle zugelassen wurden, mit
gebotener Sorgfalt und nach Treu und Glauben
geschatzt wurde.

Um jegliche Zweifel zu vermeiden, ist, im Fall
einer Geschaftstatigkeit auf einem anerkannten
Markt, auf dem (wie vom Manager festgestellt)
grundlegende Vermogenswerte eines bestimm-
ten Fonds notiert sind oder gehandelt werden,
an einem oder mehreren Wochentag(en) zwi-
schen dem Handelsschluss und dem entspre-
chenden Handelstag, zur Ermittlung des Netto-
inventarwerts solcher Vermogenswerte der
Closing-Mid-Market-Price/offizielle Schlusskurs
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beziehungsweise, falls dieser nicht verflgbar ist,
der zuletzt gehandelte Kurs heranzuziehen, der
zum Bewertungszeitpunkt am ersten Wochentag
nach dem Handelsschluss gultig ist, an dem auf
dem betreffenden anerkannten Markt Geschafts-
tatigkeit registriert wurde.

Devisentermingeschafte werden wie in Absatz
(f) unten beschrieben bewertet oder, alternativ,
auf der Basis von frei verfugbaren Marktkursen.
Wenn solche frei verfigbaren Marktkurse ver-
wendet werden, bestehen keine Anforderungen
diese Kurse einer unabhangigen Priafung zu unter-
ziehen oder sie monatlich mit der Bewertung der
Gegenpartei abzugleichen. Eine Absicherung
mit Devisen kann zum Vorteil einer bestimmten
Anteilklasse eines Fonds eingesetzt werden, die
Kosten und entsprechenden Verbindlichkeiten
und/oder der Gewinn hieraus schlagen sich im
Nettoinventarwert der betreffenden Anteilklasse
nieder.

Borsengehandelte Futures und Optionskon-
trakte (einschlieflich Indexfutures) werden zum
Schlusskurs des jeweiligen Marktes bewertet.
Falls ein solcher Borsenpreis nicht verflgbar
ist, wird der wahrscheinliche Veraul3erungs-
wert als Bewertungskurs angesetzt. Dieser ist
mit der erforderlichen Sorgfalt und nach bestem
Wissen und Gewissen zu schatzen — entweder
vom Manager oder einer anderen kompetenten,
vom Manager ernannten Person, die hierzu die
Zustimmung der Verwahrstelle hat;

derivative Finanzinstrumente, die auf Markten
gehandelt werden, werden zum Abrechnungs-
kurs eben dieses Marktes bewertet, voraus-
gesetzt, dass dieser Wert, wenn es auf diesem
Markt nicht ublich ist einen Abrechnungskurs
zu stellen oder ein solcher Kurs aus irgendeinem
Grund nicht verflgbar ist, dem wahrscheinlichen
Realisierungswert entspricht, der vom Mana-
ger oder einer anderen kompetenten Person
geschatzt wurde, die hierzu die Zustimmung der
Verwabhrstelle hat;

nicht borsengehandelte Derivate sind von der
Gegenpartei taglich zu bewerten. Die Bewer-
tung muss einmal die Woche durch eine von
der Gegenpartei unabhangige dritte Partei, die
hierzu die Zustimmung der Verwahrstelle beno-
tigt, gebilligt oder verifiziert werden. Gemaf3 den

Anforderungen der irischen Zentralbank konnen
solche Kontrakte auch mittels alternativer Bewer-
tung bewertet werden, beispielsweise durch
eine von der Gesellschaft oder durch eine von
der Gesellschaft beauftragte kompetente Person,
die hierzu die Zustimmung der Verwahrstellte
hat, ermittelte Bewertung. Wenn Kontrakte auf
diese Weise alternativ evaluiert werden, gelten
folgende Bedingungen:

(i) diealternative Bewertung wird taglich erstellt;

(i) der Manager halt sich an die internationale
Markt Praxis (,Best Practice”) und an die
Grundlagen zur Bewertung von OTC-Instru-
menten, die von Organisationen wie der
IOSCO (Vereinigung Internationaler Wert-
papieraufseher) und der AIMA ausgegeben
wurden;

(iii) die alternative Bewertung wird von einer vom
Managerbenannten und zu diesem Zwecke
von der Verwahrstelle bestatigten kompeten-
ten Person erstellt, oder die Bewertung wird
anders erstellt, vorausgesetzt der ermittelte
Wert wird von der Verwahrstelle anerkannt;
und

(iv) die alternative Bewertung muss mit der
Bewertung der Gegenpartei zumindest auf
monatlicher Basis abgeglichen werden. Soll-
ten sich nennenswerte Differenzen ergeben,
mussen diese umgehend untersucht und
geklart werden.

falls Preise in Bezug auf gelistete, notierte oder
an einem anerkannten Markt gehandelte Ver-
mogenswerte an den Markten, an denen diese
Vermogenswerte gehandelt werden oder zum
Handel zugelassen sind (wobei es sich entweder
um den einzigen anerkannten Markt oder — nach
Auffassung des Managers — um den wichtigs-
ten anerkannten Markt handelt), nicht verfugbar
sind, wird der Wert der Vermogenswerte auf
Basis des wahrscheinlich zu erzielenden Ver-
auflderungswertes ermittelt, der von einer vom
Managerbestellten und von der Verwahrstelle zu
diesem Zweck genehmigten kompetenten Per-
son mit Sorgfalt und nach bestem Wissen und
Gewissen geschatzt wird;
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(h) alle Anlagen oder Vermogenswerte, die nicht an
einem anerkannten Markt gelistet, notiert oder
dort gehandelt werden, sind zu dem wahrschein-
lich zu erzielenden VerauRerungswert zu schat-
zen, der nach bestem Wissen und Gewissen
von einer von den Verwaltungsratsmitgliedern
bestellten und zu diesem Zweck von der Ver-
wahrstelle genehmigten kompetenten Person
geschatzt wird;

(i)  Wertpapiere, die an einem anerkannten Markt
gelistet sind oder gehandelt werden, jedoch mit
Agio oder Abschlag aufierhalb des relevanten
Marktes erworben oder gehandelt wurden, kon-
nen unter Berucksichtigung der jeweiligen Hohe
des Agios oder Abschlages mit Zustimmung
einer von der Verwahrstelle anerkannten kompe-
tenten Person bewertet werden. Die kompetente
Person (mit Billigung der Verwahrstelle far die-
sen Zweck) hat sicherzustellen, dass ein solches
Vorgehen im Zusammenhang mit der Ermittlung
des wahrscheinlichen VerauRerungswerts eines
Wertpapiers gerechtfertigt ist;

(j) der Wert von Units oder Anteilen oder ahnlichen
Beteiligungen an einem Investmentfonds ist zum
letzten Rucknahmepreis oder, wenn nicht ver-
fugbar, zum letzten von dem Investmentfonds
bekanntgemachten Nettoinventarwert pro Anteil
anzusetzen;

(k) Ungeachtet des Vorstehenden kann der Manager
fur einen Vermogenswerte eine andere Bewer-
tungsmethode gestatten, wenn sie der Meinung
sind, dass eine solche Bewertung den Marktwert
der Anlage besser widerspiegelt. Die Verwahr-
stelle muss diese andere Methode billigen;

() der Manager kann den Wert einer Anlage anpas-
sen, wenn dies als notwendig erachtet wird, um
im Zusammenhang mit Wahrung, Marktgangig-
keit, Transaktionskosten und/oder anderen ein-
schlagigen Uberlegungen den Marktwert sol-
cher Anlagen widerzuspiegeln.

Devisen oder Vermogenswerte in einer anderen
Wahrung als der Basiswahrung des Fonds werden zu
einem Wechselkurs, den der Manager nach Abspra-
che mit der Verwahrstelle oder nach einer von der
Verwahrstelle befurworteten Methode unter den
jeweiligen Umstanden fur angemessen halt, in die
Basiswahrung des Fonds umgerechnet.

(7)

(9)

Zum Zwecke der vorstehend beschriebenen Bewer-
tung der Vermogenswerte der Gesellschaft kann
sich der Manager auf Personen stltzen, die ihnen
als geeignet erscheinen, die Vermogenswerte zu
bewerten aufgrund ihrer fachlichen Qualifikation oder
wegen ihrer Erfahrung in einem relevanten Markt. So
eingesetzte Personen mussen die Zustimmung der
Verwahrstelle haben.

Als Verbindlichkeiten eines Fonds gelten alle Ver-
bindlichkeiten — einschlieflich der GeblUhren beim
Erwerb und bei der Veraufierung von Vermogens-
anlagen und solche betrieblichen Aufwendungen
wie in Artikel 20 (5) (c) der Satzung der Gesellschaft
beschrieben, die nach Meinung der Verwaltungsrats-
mitglieder einem bestimmten Fonds zuzurechnen
sind, sowie desjenigen Betrages, den der Manager
fur bedingte Verbindlichkeiten jeglicher Art und Natur
bestimmt mit Ausnahme derjenigen Verbindlichkei-
ten, die die Fondsanteile des Managers darstellen.
Um die Hohe dieser Verbindlichkeiten zu ermitteln,
berechnen die Verwaltungsratsmitglieder bei Bedarf
alle Verbindlichkeiten anhand eines Schatzbetrages
fUr jahrliche oder andere Zeitraume im Voraus und
verteilen diesen zu gleichen Teilen Uber einen jeden
solchen Zeitraum. Wenn der Manager innerhalb eines
Fonds verschiedene Anteilklassen mit unterschiedli-
chen Gebuhrenniveaus emittiert hat (Details hierzu
finden sich in der betreffenden Verkaufsprospekter-
ganzung), wird der Nettoinventarwert so angepasst,
dass er die unterschiedlichen zahlbaren Gebuhren
der einzelnen Anteilklassenwiderspiegelt.

Wenn innerhalb eines Fonds auf andere Wahrun-
gen lautende Anteilklassen aufgelegt werden und
Wahrungssicherungsgeschafte zur Absicherung
von Wahrungsrisiken getatigt werden, sind solche
Geschafte klar der betreffenden Anteilklasse zuor-
denbar und alle Kosten bzw. Gewinne/Verluste aus
solchen Sicherungsgeschaften werden ausschlief3-
lich dieser Anteilklasse zugeschrieben. Es kann zu
unbeabsichtigten Uber- oder untergesicherten Posi-
tionen kommen aufgrund von Faktoren, die aulRer-
halb der Kontrolle des Managers liegen. Sollte dies
eintreten wird die Gesellschaft Positionen genau
beobachten und sicherstellen, dass die Hebelung in
Bezug auf den betreffenden Fonds nicht die in der
betreffenden Verkaufsprospekterganzung festgeleg-
ten Beschrankungen verletzt. Dartber hinaus wird
die Gesellschaft sicherstellen, dass materiell Uber-
oder untergesicherte Positionen nicht von Monat zu
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9.

Monat vorgetragen werden. Diese Strategie kann
grundsatzlich den Gewinn von Anteilseignern einer
Klasse begrenzen, wenn die Wahrung dieser Anteil-
klasse gegenuber der Basiswahrung des Fonds und/
oder gegenuber der Wahrung der Vermogenswerte
des Fonds fallt.

Der Nettoinventarwert jedes Fonds, der gemald der
Satzung der Gesellschaft errechnet worden ist, kann
vom Manager der Gesellschaft bestatigt werden —
oder einer anderen, vom Manager zur Abgabe einer
solchen Bestatigung ermachtigten Person. Jede der-
art abgegebene Bestatigung ist, sofern kein offen-
kundiger Irrtum vorliegt, bindend und endgultig in
Bezug auf den Nettoinventarwert des Fonds.

AUSSCHUTTUNGEN (DIVIDENDEN)

Bilanzstichtag der Gesellschaft ist der 30. September eines
jeden Jahres. Sobald der Jahresabschluss zum jeweiligen
Bilanzstichtag festgestellt ist, entscheiden die Verwal-
tungsratsmitglieder, ob und in welcher Hohe Dividen-
den fur die jeweiligen Fonds ausgeschuttet werden und
unterbreitet entsprechende Vorschlage auf der nachsten
Hauptversammlung der Gesellschaft. Die Verwaltungs-
ratsmitglieder sind aufserdem nach der Satzung der Gesell-
schaft befugt, Zwischenausschuttungen zu erklaren. Um
Zweifelsfalle zu vermeiden und unter der Voraussetzung,
dass ausschuttbare Gewinne verflgbar sind, kdnnen sich
erklarte und vom Fonds auszuzahlende Zwischenaus-
schuttungen auf vorangegangene Geschaftsjahre beziehen.

Die Ausschuttung fur jede bestimmte Anteilklasse eines
Fonds wird entrichtet aus den fur diesen Fonds ausschutt-
baren Gewinnen, die den ausschuttenden Anteilklassen
zugeteilt werden konnen. Gewinne konnen zu diesem
Zweck die Nettoertrage (Ertrage abzuglich Aufwendun-
gen) sowie realisierte und nicht realisierte Nettogewinne
(realisierte und nicht realisierte Gewinne abzuglich reali-
sierter und nicht realisierter Verluste) beinhalten, die den
entsprechenden Anteilklassen zuordenbar sind. Die Ver-
waltungsratsmitglieder konnen jedoch beschlielRen, Aus-
schuttungen nur aus den Nettoertragen vorzunehmen
und Nettogewinne nicht zu bertcksichtigen, wenn sie die
auszuschuttenden Dividenden festlegen. Ertrage beinhal-
ten in diesem Zusammenhang, ohne Einschrankung, Zins-
ertrage und Dividendenertrage und alle anderen Betrage,
die als Ertrage behandelt werden im Einklang mit den
Bilanzierungsgrundsatzen der Gesellschaft, wie sie von
Zeit zu Zeit festgehalten werden.

10.

Wenn die Verwaltungsratsmitglieder eine Ausschuttung
beschlossen haben, so ist diese fur die ausschuttenden
Anteilklassen eines Fonds zahlbar.

Wenn Ausschuttungen beschlossen worden sind, werden
sie innerhalb von vier Monaten nach dem entsprechen-
den Bilanzstichtag durch BankuUberweisung an die Anteils-
eigner ausgezahlt. Jede Ausschuttung, die innerhalb von
sechs Jahren ab dem Tag, an dem sie erstmals auszuzah-
len war, nicht angefordert wurde, verfallt automatisch und
flieRt in den entsprechenden Fonds zurtick, ohne dass die
Gesellschaft weitere Erklarungen abgeben oder sonstige
Handlungen vornehmen muss.

In Bezug auf Dividenden, die nicht ausgezahlt werden kon-
nen, ist der Anleger im Falle einer Insolvenz der Gesell-
schaft oder des betreffenden Fonds bis zu dem Zeitpunkt,
zu dem der Dividendenbetrag an den Anteilseigner aus-
gezahlt worden sind, ein allgemeiner, nicht abgesicherter
Glaubiger der Gesellschaft bzw. des betreffenden Fonds in
Bezug auf diesen Dividendenbetrag.

INTERESSENKONFLIKTE

Der Manager, die Investmentmanager, die Verwahr-
stelle, die Register- und Transferstelle und die mit ihnen
verbundenen Unternehmen, ihre leitenden Angestellten
und Anteilseigner (insgesamt die ,,Beteiligten”) sind oder
konnen in andere finanzielle Investitionen und berufliche
Tatigkeiten involviert sein, die gelegentlich zu Interessen-
konflikten mit der Verwaltung dieser Gesellschaft fuhren
konnen. Dies umfasst die Verwaltung anderer Fonds, den
Kauf und Verkauf von Wertpapieren, die Anlageberatung,
Brokerleistungen und Tatigkeiten als Verwaltungsratsmit-
glieder, leitende Angestellte, Berater oder bevollmachtigte
Vertreter anderer Fonds oder anderer Unternehmen, ein-
schlieRlich Unternehmen, in die die Gesellschaft mogli-
cherweise investiert. Es ist insbesondere moglich, dass
der Manager und die Investmentmanager in die Verwal-
tung und/oder Beratung anderer Anlagefonds und Anla-
gekonten involviert sind, deren Anlageziele ahnlich den
Anlagezielen der Gesellschaft sind oder sich mit diesen
Uberschneiden. Daruber hinaus ist vorgesehen, dass die
Investmentmanager bei Bedarf Bewertungen einzelner
Vermogenswerte bereitstellen, um den Nettoinventarwert
zu ermitteln. Es wird darauf hingewiesen, dass die an die
Investmentmanager zahlbaren Vergutungen bei Anstieg
des Wertes der Gesellschaft steigen werden. Jeder Betei-
ligte und jedes Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft
mussen deshalb sicherstellen, dass die Ausltbung ihrer
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jeweiligen Pflichten durch eine solche magliche Invol-
vierung nicht beeintrachtigt wird und dass alle Konflikte,
einschlieRlich der Nutzung von Anlagemaoglichkeiten,
gerecht gelost werden.

Alle Geschafte werden vom Manager, den Investmentma-
nagern, der Verwahrstelle, der Register- und Transferstelle
und/oder von mit diesen verbundenen Gruppenunterneh-
men mit der Gesellschaft so ausgefuhrt, als waren sie
unter gewohnlichen Handelsbedingungen mit fremden
Dritten ausgefthrt worden. Geschafte werden im besten
Interesse der Anteilseigner ausgefuhrt.

Erlaubte Transaktionen unterliegen:

(@) einer zu bescheinigenden Bewertung durch eine von
der Verwahrstelle als unabhangig und sachverstan-
dig anerkannte Person; oder

(b) der Ausflhrung unter den bestmoglichen Bedingun-
gen an organisierten Anlagemarkten gemaf deren
Regeln; oder

(c) der Ausfuhrung unter Bedingungen, von denen sich
die Verwahrstelle Uberzeugt hat, dass sie mit dem im
vorherigen Absatz dargelegten Grundsatz Uberein-
stimmen — wenn (a) und (b) nicht durchfuhrbar sind.

Die Verwahrstelle (oder im Fall einer Transaktion unter
Beteiligung der Verwahrstelle der Verwaltungsrat) muss
dokumentieren, wie sie die vorstehenden Absatze (a), (b)
und (c) einhalt. Wenn Transaktionen gemafs dem vorste-
henden Abs. (c) durchgefuhrt werden, muss die Verwahr-
stelle (oder im Fall einer Transaktion unter Beteiligung der
Verwahrstelle, der Verwaltungsrat) den Grund dafur doku-
mentieren, warum sie davon Uberzeugt ist, dass die Trans-
aktion den im vorstehenden Abs. (c) genannten Grundsat-
zen entsprochen hat.

. BESTEUERUNG

Die folgende Darstellung ist eine Zusammenfassung iri-
scher Steuerangelegenheiten, die fur Anleger relevant
sind, die Anteile an der Gesellschaft zeichnen, kaufen,
halten, umtauschen oder veraufiern. Die basiert auf den
zu dem Zeitpunkt dieses Verkaufsprospekts geltenden iri-
schen Gesetzen und den veroffentlichten Gepflogenheiten
der irischen Finanzverwaltung (Irish Revenue Commissio-
ners). Darin sind keinesfalls alle Aspekte der Besteuerung
berlcksichtigt, die aufgrund der spezifischen Umstande
eines potenziellen Anlegers relevant sein konnten. Die

Informationen stellen auch keine Rechts- oder Steuerbe-
ratung dar, weswegen potenzielle Anleger ihre eigenen
Fachberater hinzuziehen sollten, um die Auswirkungen
von Zeichnung und Ankauf, Besitz, Umtausch oder Ruck-
gabe ihrer Fondsanteile unter den fur sie relevanten recht-
lichen und steuerlichen Bedingungen zu beurteilen.

A. Besteuerung der Gesellschaft
Der Verwaltungsrat hat die Auskunft erhalten, dass
die Gesellschaft — solange die Gesellschaft im steuer-
lichen Sinn ihren Sitz in Irland hat — steuerlich wie
folgt behandelt wird:

Ansidssigkeit der Gesellschaft

Die Gesellschaft wird als mit Sitz in Irland angesehen,
wenn sie ihre Hauptgeschaftstatigkeit und das tat-
sachliche Management und ihre Kontrollfunktionen
in Irland ausubt. Die Verwaltungsratsmitglieder unter-
nehmen alle Anstrengungen, um sicherzustellen,
dass die Gesellschaft ihren Sitz in Irland hat.

Befreiung von der Einkommen- und
Kapitalertragsteuer

Abgesehen von den unten beschriebenen Sachver-
halten im Zusammenhang mit Gewinnen aus steuer-
pflichtigen Ereignissen unterliegt die Gesellschaft als
Investmentvermogen nicht der irischen Steuer auf
der Gesellschaft entstehenden Einkinfte oder Kapi-
talertrage.

Steuer aus steuerpflichtigen Ereignissen
Besteuerungspflicht kann bei Eintreten eines , steuer-
pflichtigen Ereignisses” in Bezug auf die Gesell-
schaft entstehen. Zu den steuerpflichtigen Ereig-
nissen gehoren die Durchfihrung von Zahlungen
auf Anteile an Anteilseigner durch die Gesellschaft
in Bezug auf Ausschuttungen, Auszahlungen, Ruck-
nahmen oder Ruckkaufe, die Aneignung oder Auf-
|I6sung von Anteilen eines Anteilseigners seitens der
Gesellschaft, die Ubertragung von Anteilen durch
einen Anteilseigner oder das Ende eines relevan-
ten Zeitraums in Bezug auf von einem Anteilseigner
gehaltene Anteile.

Ein steuerpflichtiges Ereignis schlief3t nicht ein:

e den Umtausch von Anteilen der Gesellschaft zu
Bedingungen, wie sie unter unabhangigen Drit-
ten Ublich sind, in andere Fondsanteile der Gesell-
schaft;
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e einen Umtausch von Anteilen eines Fonds eines
Anteilseigners in Anteile eines anderen Fonds der
Gesellschaft zu marktUblichen Bedingungen, bei
dem keine Zahlung an den Anteilseigner erfolgt;

e jede Artvon Transaktion (die andernfalls als steuer-
pflichtiges Ereignis angesehen werden konnte)
in Bezug auf Anteile, die in einem anerkannten
Clearingsystem gehalten werden;

e Den Ubertrag des Anspruchs auf Anteile seitens
des Anteilseigners, wenn dieser Ubertrag zwi-
schen Ehepartnern bzw. Lebenspartnern (civil
partners) oder ehemaligen Ehepartnern bzw. ehe-
maligen Lebenspartnern (civil partners) und unter
bestimmten Bedingungen erfolgt;

e die Annullierung von Anteilen aufgrund des
Zusammenschlusses oder der Reorganisation
der Gesellschaft oder anderer Investmentvermo-
gen im Sinne von Abschnitt 739H(1) des irischen
Steuergesetzes oder aufgrund des Zusammen-
schlusses oder der Reorganisation der Gesell-
schaft oder anderer Investmentvermogen im
Sinne von 739HA(1) des irischen Steuergesetzes,
sofern bestimmte Bedingungen erfullt sind.

Ein steuerpflichtiges Ereignis zieht keine steuerliche
Verpflichtung flr die Gesellschaft nach sich, wenn:

(i) das steuerpflichtige Ereignis eintritt ausschlief3-
lich im Zusammenhang mit einem Umtausch von
Anteilen, der sich aus einem Zusammenschluss
ergibt, gemalfd Abschnitt 739D (8C) des irischen
Steuergesetzes — sofern bestimmte Bedingun-
gen erfullt sind;

(i) das steuerpflichtige Ereignis eintritt ausschlief3-
lich im Zusammenhang mit einem Umtausch von
Anteilen, der sich aus einem Transfer und Zusam-
menschluss ergibt, gemaf Abschnitt 739D (8D)
des irischen Steuergesetzes — sofern bestimmte
Bedingungen erfullt sind; oder

(iii) das steuerpflichtige Ereignis eintritt ausschlief3-
lich im Zusammenhang mit einem Umtausch
von Anteilen, der sich aus einem Transfer ergibt,
gemald Abschnitt 739D (8E) des irischen Steuer-
gesetzes — sofern bestimmte Bedingungen erfullt
sind;

(iv) das steuerpflichtige Ereignis in Bezug auf einen

Anteilseigner entsteht, der:

(A) ein steuerbefreiter gebietsfremder Anleger
ist; oder

(B) ein steuerbefreiter irischer Anleger ist,

und zwar im Zeitpunkt des steuerpflichtigen
Ereignisses;

das steuerpflichtige Ereignis das Ende eines rele-
vanten Zeitraums ist und:

(A) unmittelbar vor Eintritt des steuerpflichtigen
Ereignisses der Wert der Anzahl der Anteile
an der Gesellschaft, fur die Gewinne anfal-
len, die als ein fur die Gesellschaft anfallen-
der Gewinn behandelt werden wurden, bei
Eintritt des steuerpflichtigen Ereignisses
weniger als 10% des Werts der Gesamtan-
zahl von Anteilen an der Gesellschaft zu die-
sem Zeitpunkt ausmacht; und

(B) die Gesellschaft der irischen Finanzverwal-
tung schriftlich ihre Wahl mitgeteilt hat, dass
sie der irischen Finanzverwaltung fur jedes
Bemessungsjahreine von ihr geprufte Erkla-
rung in elektronischer Form tGbermitteln wird
(einschlieflich einer Erklarung uber einen
Nullbetrag, wenn der vorab beschriebene
Fall eintritt). Eine solche Erklarung wird am
oder vor dem 31. Marz des auf das Bemes-
sungsjahr folgenden Jahres eingereicht und
enthalt folgende Daten zu jedem Anteils-
eigner:

(1) Name und Adresse des Anteilseigners;

(2) der Anteilswert am Ende des Bemes-
sungsjahres, der dem Anteilseigner zu
diesem Zeitpunkt zusteht; und

(3) alle anderen Informationen, die die irische
Finanzverwaltung einfordern konnte.

Die Gesellschaft ist verpflichtet, die betroffenen
Anteilseigner schriftlich Uber eine solche Wahl zu
informieren. Wenn ein Anteilseigner eine solche Mit-
teilung erhalt, gilt er gemaR den Abschnitten 951 und
1084 des irischen Steuergesetzes als steuerpflichtige
Person und ist als solche verpflichtet, der irischen
Finanzverwaltung eine Einkommensteuererklarung
an oder vor dem erklarten Datum fur die jeweilige
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Bemessungsperiode vorzulegen. Die Erklarung muss
folgende Daten enthalten:

(i)  Name und Adresse der Gesellschaft; und

(i) die aus einem steuerpflichtigen Ereignis entste-
henden Gewinne.

Finden keine der oben genannten Freistellungsbe-
stimmungen Anwendung, unterliegt die Gesellschaft
wie folgt irischen Steuern fur Gewinne aus steuer-
pflichtigen Ereignissen;

(i) zu einem irischen Steuersatz von 25%, wenn
sich das steuerpflichtige Ereignis auf einen von
einem Anteilseigner gehaltenen Anteil bezieht,
bei dem es sich um ein Unternehmen handelt,
und dieses Unternehmen der Gesellschaft eine
Erklarung vorgelegt hat, die bescheinigt, dass es
ein Unternehmen ist, und die die irische Korper-
schaftssteuernummer der Gesellschaft enthalt;
und

(i) wenn der obige Absatz (i) nicht gilt, sind irische
Steuern zu einem Steuersatz von 41% zahlbar.

Soweit Steuern auf Kapitalertrage aus einem steuer-
pflichtigen Ereignis, dass allein aufgrund des Endes
eines relevanten Zeitraums eintritt, gezahlt werden,
konnen solche Steuern gemafd den Bestimmungen
von Abschnitt 739E des irischen Steuergesetzes als
Steuerguthaben angerechnet oder von der Gesell-
schaft an den Anteilseigner bei Eintritt eines nachfol-
genden steuerpflichtigen Ereignisses im Zusammen-
hang mit den relevanten Anteilen gezahlt werden.

Wenn die Gesellschaft aufgrund eines steuerpflich-
tigen Ereignisses verpflichtet sein sollte, Steuern
abzuflhren, so hat die Gesellschaft das Recht, vom
zahlbaren Betrag, der das steuerpflichtige Ereignis
ausgelost hat, den der Besteuerung entsprechenden
Betrag abzuziehen und/oder die dem Steuerbetrag
entsprechende Anzahl von Anteilen eines Anteils-
eigners oder wirtschaftlichen Eigentimers zurick-
zunehmen oder sich anzueignen oder zu stornieren.
Wenn kein solcher Abzug, keine Aneignung oder
Stornierung von Anteilen erfolgt, haftet der betrof-
fene Anteilseigner der Gesellschaft fur den ihr aus
einem steuerpflichtigen Ereignis entstehenden Ver-
lust und hat sie schadlos zu halten.

Der Abschnitt ,Besteuerung der Anteilseigner” ent-
halt weitere Informationen zu den steuerlichen Kon-
sequenzen fur Anteilseigner im Fall von steuerpflich-
tigen Ereignissen in Bezug auf:

(a) Anteilseigner, die weder ihren Wohnsitz in Irland
noch ihren gewohnlichem Aufenthalt in Irland
haben; und

(b) Anteilseigner, die entweder ihren Wohnsitz in
Irland oder ihren gewohnlichem Aufenthalt in
Irland haben.

Quellensteuer auf Dividenden

Dividenden, die die Gesellschaft von Unternehmen
erhalt, die ihren Sitz in Irland haben, konnen dem
Abzug von irischer Quellensteuer auf Dividenden
(der aktuell glltige Prozentsatz ist in Anlage Il dieses
Teilprospekts genannt) unterliegen. Als Investment-
vermogen kann die Gesellschaft dem Zahler der Divi-
denden jedoch eine Erklarung in einer vorgeschrie-
benen Form abgeben, sodass er eine Befreiung von
dieser Quellensteuer erhalt.

Als Investmentvermaogen ist die Gesellschaft nicht
verpflichtet, von Dividendenzahlungen an Anteilseig-
ner Quellensteuer auf Dividenden abzuziehen.

Dividenden, die die Gesellschaft auf Anteile erhalt,
die von Unternehmen ausgegeben wurden, welche
nicht ihren Sitz in Irland haben, kdnnen dem Abzug
von auslandischer Quellensteuer unterliegen. Wenn-
gleich der Verwaltungsrat der Gesellschaft alle
Anstrengungen unternimmt, um sicherzustellen,
dass die Gesellschaft ihren Sitz in Irland hat und die
Gesellschaft deshalb fur die Zwecke bestimmter Dop-
pelbesteuerungsabkommen, bei denen Irland Ver-
tragspartei ist, als steueransassig in Irland angesehen
wird, kann keine Gewahr abgegeben werden, dass
der Gesellschaft Verglnstigungen zuerkannt werden,
um sie von auslandischen Steuern zu befreien oder
freizustellen.

Wenn sich die Position in Zukunft andern und die
Anwendung eines niedrigeren Steuersatzes in einer
Steuerrickzahlung zugunsten der Gesellschaft resul-
tieren sollte, so wird der Nettoinventarwert nicht neu
berechnet, und die zum Zeitpunkt der Ruckzahlung
eingetragenen Anteilseigner erhalten eine anteilige
Gutschrift.
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Stempelsteuer

Im Zusammenhang mit der Ausgabe, der Ruck-
nahme, dem Verkauf, Umtausch oder der Neu-
ausgabe von Anteilen entsteht der Gesellschaft als
Investmentvermogen keine Stempelsteuerpflicht
(Stamp-Duty) in Irland. Wenn Kaufe oder Rucknah-
men von Anteilen durch Sachauskehrung oder -ein-
lagen irischer Wertpapiere oder anderer irischer Ver-
mogenswerte ausgefiihrt werden, kann der Ubertrag
solcher Wertpapiere oder Vermogenswerte irischer
Stempelsteuerpflicht unterliegen.

Grundsatzlich entsteht keine Stempelsteuerpflicht in
Irland fir die Gesellschaft bei Uberschreibung oder
Ubertragung von Aktien oder marktgéngigen Wert-
papieren unter der Bedingung, dass diese nicht von
einer in Irland gegrindeten Gesellschaft emittiert
worden sind und die Uberschreibung oder die Uber-
tragung in keinem Bezug steht zu Immobilienbesitz in
Irland oder zu irgendeinem Anrecht an solchem oder
auf solchen Besitz oder auf Aktien oder marktgan-
gige Wertpapiere einer in Irland gegrindeten Gesell-
schaft (die nicht als Investmentvermogen definiert
werden kann oder keine qualifizierte Gesellschaft ist).

Besteuerung der Anteilseigner

Kapitalerwerbsteuer

Eine Verfugung von Anteilen kann der irischen Kapi-
talerwerbsteuer unterliegen. Da die Gesellschaft ein
Investmentvermogen ist, fallt eine Verfiugung von
Anteilen durch einen Anteilseigner jedoch nicht unter
die Kapitalerwerbsteuer, wenn (a) der Beschenkte
oder der Erbe zum Zeitpunkt der Schenkung oder
Erbschaft in Irland weder seinen Wohnsitz noch sei-
nen gewohnlichen Aufenthalt fur Kapitalerwerbss-
teuerzwecke hat; (b) zum Datum der Verflgung der
Uber die Anteile verfigende Anteilseigner weder
seinen Wohnsitz noch seinen gewodhnlichen Auf-
enthalt in Irland fUr Kapitalerwerbssteuerzwecke hat
oder aber die Verflgung nicht der irischen Gesetz-
gebung untersteht; und (c) die Anteile zum Zeitpunkt
der Schenkung oder Erbschaft und zum Bewertungs-
datum Teil dieser Schenkung oder Erbschaft sind.

Ein Beschenkter oder Veraulierer ohne Sitz in Irland
gilt zum mafdgeblichen Datum nicht als Person mit
gewohnlichem Aufenthalt in Irland fur die Zwecke der
Kapitalerwerbsteuer, es sei denn, diese Person hatte
ihren Wohnsitz in Irland in funf aufeinander folgen-

den Veranlagungsjahren, die dem Jahr der Veranla-
gung unmittelbar vorangehen, in das das Datum der
Schenkung oder Erbschaft fallt, und diese Person hat
an diesem Datum entweder ihren Wohnsitz in Irland
oder ihren gewohnlichen Aufenthalt in Irland.

Anteilseigner, die weder ihren Wohnsitz in Irland
noch ihren gewohnlichem Aufenthalt in Irland
haben

Fur steuerpflichtige Ereignisse in Bezug auf Anteils-
eigner, die steuerbefreite gebietsfremde Anleger
sind, entsteht fur die Gesellschaft keine Steuerpflicht.

Wenn ein Anteilseigner als Vermittler im Auftrag
von Personen, die weder ihren Wohnsitz noch ihren
gewohnlichen Aufenthalt in Irland haben, agiert,
unterliegt die Gesellschaft bei Eintreten eines steuer-
pflichtigen Ereignisses keiner Pflicht zum Steuer-
abzug unter der Bedingung, dass der Vermittler
eine diesbezlgliche Erklarung vorgelegt hat und die
Gesellschaft keine Informationen besitzt, die vermu-
ten lieRRen, die in einer solchen Erklarung enthaltenen
Informationen konnten nicht mehr korrekt sein.

Anteilseigner, die steuerbefreite gebietsfremder
Anleger sind, unterliegen grundsatzlich keinen
irischen Steuern auf Einkinften aus ihren Antei-
len und Kapitalertragen aus der VerauRerung
ihrer Anteile. Ein Anteilseigner, der ein Unterneh-
men ist, das Anteile im Zusammenhang mit einer
Handelsniederlassung oder Vertretung des Anteils-
eigners in Irland halt, unterliegt jedoch gegebenen-
falls bezlglich der Einkunfte aus den Anteilen oder
den bei der VerauRerung der Anteile erzielten Kapi-
talertragen der irischen Korperschaftsteuer.

Wenn die Gesellschaft Steuern einbehalt, zum Bei-
spiel weil die Anteilseigner keine relevante Erklarung
bei der Gesellschaft eingereicht haben, sieht die iri-
sche Gesetzgebung nurin den folgenden Umstanden
eine Steuererstattung an Anteilseigner vor:

(a) die Gesellschaft erhalt innerhalb eines Jahres
nach Abgabe der Steuererklarung die relevante
Erklarung und kann zur Zufriedenheit der irischen
Finanzverwaltung nachweisen, dass es gerecht-
fertigt und angemessen ist, die gezahlte Steuer
an die Gesellschaft zurlckzuerstatten; oder
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(b) die Erstattung der irischen Steuer wird gemald
den Abschnitten 189, 189A und 192 des irischen
Steuergesetzes geltend gemacht (Freistellungs-
bestimmung bezlglich geschaftsunfahiger Per-
sonen, damit verbundener Treuhandvermogen
und Personen, die aufgrund der Einnahme von
Medikamenten mit dem Wirkstoff Thalidomid
(Contergan) geschaftsunfahig sind).

Anteilseigner, die ihren Wohnsitz in Irland oder
ihren gewohnlichem Aufenthalt in Irland haben

Steuerbefreite irische Anleger

Fur steuerpflichtige Ereignisse muss die Gesell-
schaft keine Steuern in Bezug auf einen Anteils-
eigner, der ein steuerbefreiter irischer Anleger ist,
abflUhren (sofern die Gesellschaft nicht im Besitz
irgendwelcher Informationen ist, die vernunftiger-
weise nahelegen, dass die in der maflRgeblichen
Erklarung enthaltenen Informationen im Wesent-
lichen nicht mehr zutreffend sind).

Anteilseigner, die steuerbefreite irische Anleger
sind, unterliegen keinen irischen Steuern auf Ein-
kunften aus ihren Anteilen oder Kapitalertragen
aus der Verauf3erung ihrer Anteile.

Gerichtliche Institutionen

Zusatzlich werden im Fall von Zahlungen auf von
gerichtlichen Institutionen gehaltene Anteile keine
Steuern abgezogen. Die Steuerzahlungen werden
von den gerichtlichen Institutionen zu dem Zeit-
punkt geleistet, zu dem die von der Gesellschaft
erhaltenen Zahlungen an den wirtschaftlichen
Eigentimern weitergeleitet werden.

Anleger, die weder steuerbefreite gebietsfremde
Anleger noch steuerbefreite irische Anleger sind
FUr steuerpflichtige Ereignisse in Bezug auf Anteils-
eigner, die weder steuerbefreite gebietsfremde Anle-
ger noch steuerbefreite irische Anleger sind, entsteht
far die Gesellschaft eine Steuerpflicht.

Erhalt ein Anteilseigner eine Zahlung, von der ein ent-
sprechender Steuerbetrag abgezogen wurde, und
ist diese Zahlung korrekt in der Steuererklarung des
Anteilseigners enthalten, sind keine weiteren Steuern
fallig.

Wenn ein Anteilseigner kein Unternehmen ist, seinen
Wohnsitz in Irland hat und eine Zahlung in Bezug auf
Anteile erhalt, von der keine Steuern abgezogen wur-
den, sind die entstehenden Einklnfte mit einem Satz
von 41 Prozent zu versteuern, vorausgesetzt, diese
sind in der Steuererklarung dieses Anteilseigners kor-
rekt ausgewiesen.

Wenn ein Anteilseigner kein Unternehmen ist, kei-
nen Wohnsitz, aber seinen gewohnlichen Aufenthalt
in Irland hat, und eine Zahlung in Bezug auf Anteile
erhalt, von der keine Steuern abgezogen wurden,
sind die entstehenden Einkunfte steuerpflichtig und
in diesem Fall mit einem Satz von 41 Prozent zu ver-
steuern, vorausgesetzt, diese sind in der Steuererkla-
rung dieses Anteilseigners korrekt ausgewiesen.

Wenn ein Anteilseigner ein Unternehmen ist, das
seinen Sitz in Irland hat und eine Zahlung in Bezug
auf Anteile erhalt, von der keine Steuern abgezogen
wurden, sind die entstehenden Einkldnfte mit einem
Satz von 25 Prozent zu versteuern.

Allerdings gilt,

(@) wenn ein Anteilseigner die Einklnfte im Zuge
eines Handelsgeschéfts in Irland erzielt, ist der
Anteilseigner in Bezug auf diese Einklnfte oder
Kapitalertrage aus diesem Handelsgeschaft mit
einem Satz von derzeit 12,5 Prozent steuerpflich-
tig, wobei die von der Gesellschaft abgezoge-
nen Steuern mit der Korperschaftsteuer dieses
Anteilseigners verrechnet werden konnen; und

(b) wenn ein Anteilseigner die Einkunfte im Zuge
seiner Geschaftstatigkeit als qualifizierte Gesell-
schaft erzielt, ist der Anteilseigner mit diesen Ein-
kinften aus dieser Geschaftstatigkeit mit einem
Satz von derzeit 25 Prozent steuerpflichtig, wobei
die von der Gesellschaft abgezogenen Steuern
mit der Korperschaftsteuer dieses Anteilseigners
verrechnet werden konnen.

Wenn ein Anteilseigner durch Verauferung seiner
Anteile Wahrungsgewinne erzielt, ist er unter Umstan-
den in dem Veranlagungsjahr, in dem die Anteile ver-
aulert werden, kapitalertragssteuerpflichtig.

Erteilung von Informationen liber Anteilseigner
Gemald den Bestimmungen von Abschnitt 891C des
irischen Steuergesetzes und gemal den Return of
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Values (Investment Undertakings) Regulations 2013
ist die Gesellschaft verpflichtet, der irischen Finanz-
verwaltung bestimmte Informationen Gber Anteils-
eigner, die nicht ,befreite Anteilseigner” im Sinne
der relevanten Vorschriften sind (,befreite Anteils-
eigner”), zur Verfugung zu stellen.

Die an die irische Finanzverwaltung bereitzustellen-
den Informationen beziehen sich allein auf Anteilseig-
ner, bei denen es sich nicht um befreite Anteilseigner
handelt, und beinhalten:

(a) Name, eingetragene Adresse, Kontaktangaben
und Steuernummer der Gesellschaft;

(b) Name, Adresse, Steuernummer und (ggf.)
Geburtsdatum jedes Anteilseigners, der kein
befreiter Anteilseigner ist; und

(c) die Investment-Nummer und der Wert der
Anlage, die von jedem Anteilseigner gehalten
wird, der kein befreiter Anteilseigner ist.

Steuerbefreite irische Anleger und steuerbefreite
gebietsfremde Anleger waren fur diese Zwecke
befreite Anteilseigner.

Automatischer Austausch von Informationen fiir
Steuerzwecke

Richtlinie 2011/16/EU des Rates Uber die Zusam-
menarbeit der Verwaltungsbehorden im Bereich der
Besteuerung (geandert durch die Richtlinie 2014/107/
EU des Rates) (,DAC2") sieht die Implementierung
des automatischen Informationsaustauschs zwi-
schen den Mitgliedstaaten (und bestimmten Dritt-
staaten, mit denen Vereinbarungen Uber den Infor-
mationsaustausch getroffen wurden) in Bezug auf
verschiedene Kategorien von Ertragen und Kapital
vor und schlief3t weitgehend den von der OECD als
neuen globalen Standard fur den automatischen
Informationsaustausch zwischen Steuerbehorden
der teilnehmenden Lander vorgeschlagenen gemein-
samen Berichtsstandard (Common Reporting Stan-
dard - ,,CRS") ein.

Unter dem CRS sind die Regierungen der teilnehmen-
den Lander verpflichtet, detaillierte Informationen zu
erheben, die jahrlich an andere Lander weiterge-
geben werden.

Der CRS wird in Irland gemaR den ,Returns of Cer-
tain Information by Reporting Financial Institutions
Regulations 2015, S.1. 583 of 2015"” unter Section
891F des Taxes Act implementiert.

DAC2 wird in Irland gemafR den ,,Mandatory Automa-
tic Exchange of Information in the Field of Taxation
Regulations of 2015, S. 1. No. 609 of 2015" unter Sec-
tion 891G des Taxes Act implementiert.

Unter diesen Gesetzen ist die Gesellschaft ver-
pflichtet, Uber alle nicht irischen und nicht US-ame-
rikanischen Kontoinhaber in Bezug auf ihre Anteile
bestimmte Konteninformationen und andere Infor-
mationen zu erheben und einmal jahrlich der irischen
Finanzverwaltung zu melden. Diese Erklarungen
mussen der irischen Finanzverwaltung in Bezug auf
ein Kalenderjahr spatestens am folgenden 30. Juni
vorgelegt werden. Die Informationen beinhalten unter
anderem Angaben wie Namen, Adresse, Steuernum-
mer, Wohnort und bei naturlichen Personen Geburts-
datum und -ort sowie Details zu Zahlungen an die
Kontoinhaber und zu deren Depotbestanden. Diese
Informationen konnen an die Steuerbehorden ande-
rer Mitgliedstaaten und von Landern, die den CRS
implementieren, weitergegeben werden.

Umsetzung von FATCA (Foreign Account Tax
Compliance Act) in Irland

Die FATCA Bestimmungen des Hire Act (Hiring Incen-
tives to Restore Employment Act) wurden geschaf-
fen, um US Burger zu identifizieren, die entweder
direkt aufderhalb der USA investieren oder Uber aus-
landische Entitaten indirekt Einklinfte innerhalb oder
aulRerhalb der USA beziehen.

Die FATCA-Verpflichtungen der irischen Finanzinsti-
tute sind in den Bestimmungen des zwischenstaatli-
chen Abkommens zwischen Irland und den USA (Ire-
land/US Intergovernmental Agreement — kurz ,IGA")
sowie in den Financial Accounts Reporting (United
States of America) Regulations 2014, in der jeweils
geltenden Fassung (die , Regulations”), geregelt. Im
Rahmen des IGA und der Regulations sind irische
Finanzinstitute, die nach Definition des IGA als iri-
sche Finanzinstitute bezeichnet werden, verpflichtet,
jahrlich an die irische Finanzverwaltung Details Uber
ihre US-amerikanischen Kontoinhaber zu melden,
einschlief3lich Namen, Adresse und Steuernummer
sowie bestimmte andere Details. Die Gesellschaft ist
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bestrebt sicherzustellen, dass alle Verpflichtungen
des IGA und der Regulations eingehalten werden,
wenn erforderlich wird sie dazu die Unterstltzung
ihrer Dienstleister einholen.

Die Moglichkeit der Gesellschaft ihre in den Regulati-
ons festgelegten Verpflichtungen einzuhalten, hangt
von jedem Anteilseigner der Gesellschaft ab, der ihr
Informationen zur Verflgung stellt, einschlieRlich
Informationen Uber direkte oder indirekte Eigentimer
solcher Anteilseigner, die aus Sicht der Gesellschaft
zur Erfullung ihrer Berichtspflichten erforderlich sind.
Jeder Anteilseigner erklart im Zeichnungsformular
sein Einverstandnis, solche Informationen auf Nach-
frage der Gesellschaft zur Verfligung zu stellen. Wenn
die Gesellschaft ihre in den Regulations festgelegten
Verpflichtungen nicht erfullt, kann sie in bestimmten
Fallen von den US-Steuerbehorden als nicht koope-
rationswilliges Finanzinstitut behandelt werden und
wirde somit einer Quellensteuer von 30% unterlie-
gen auf ihr in den USA erzieltes Einkommen sowie
auf alle Erlose aus dem Verkauf von Eigentum, der
in den USA erzieltes Einkommen zur Folge haben
konnte. Anteilseigner sind angehalten ihre Steuer-
berater hinsichtlich der moglichen Implikationen von
FATCA auf ihre Anteile an der Gesellschaft zu kon-
sultieren.

12. VERSAMMLUNGEN UND BERICHTE

Inhaber von Fondsanteilen sind berechtigt, an Haupt-
versammlungen der Gesellschaft teilzunehmen und dort
abzustimmen. Die Jahreshauptversammlung wird norma-
lerweise in Irland innerhalb von sechs Monaten nach dem
Ende des Geschaftsjahres der Gesellschaft abgehalten.
Weitere Hauptversammlungen finden unter Umstanden
an den von den Verwaltungsratsmitgliedern bestimmten
Orten und Zeitpunkten statt.

Das Geschaftsjahr der Gesellschaft endet am 30. Septem-
ber eines jeden Jahres. Kopien des Jahresberichts mit
dem gepruften Jahresabschluss der Gesellschaft fur das
vorhergehende Rechnungsjahr werden normalerweise
mindestens 21 Tage vor der Jahreshauptversammlung an
die eingetragene Adresse eines jeden Inhabers von Fonds-
anteilen versandt. Auf Wunsch stehen jedem Anteilseig-
ner auch ungeprufte Halbjahresberichte fur den Zeitraum
bis zum 31. Marz eines jeden Jahres zur Verfigung.

13.
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Der Jahresabschluss wird bei der irischen Zentral-
bank innerhalb von vier Monaten nach dem Ende des
Geschaftsjahres, auf das er sich bezieht, eingereicht.
Halbjahresabschltsse werden innerhalb von zwei Mona-
ten nach dem Ende der Geschaftsperiode eingereicht, auf
die sie sich beziehen.

Jeder Inhaber von Fondsanteilen, der entweder person-
lich anwesend ist oder durch einen Stimmrechtsvertreter
vertreten wird, hat bei Abstimmung durch Handzeichen
eine Stimme. Bei Abstimmung durch Auszahlung hat jeder
Inhaber von Fondsanteilen, der personlich anwesend ist
oder durch Stimmrechtsvertreter vertreten wird, eine
Stimme fur jeden von ihm gehaltenen Fondsanteil.

AUFLOSUNG

Die Gesellschaft kann durch einen Sonderbeschluss
der Gesellschaft, der auf einer Hauptversammlung der
Gesellschaft gefasst wird, aufgelost werden. Ein Sonder-
beschluss erfordert mindestens 75% der auf der Haupt-
versammlung abgegebenen Stimmen zugunsten des
Beschlusses. Fur die Auflosung gelten die anwendbaren
Bestimmungen des Gesetzes Uber Gesellschaften. Die far
die Verteilung unter den Inhabern der Fondsanteile zur Ver-
figung stehenden Vermogenswerte werden bei einer Auf-
I6sung gemal’ deren jeweiliger Beteiligung an den betref-
fenden Fonds verteilt. Der Liquidator kann auf der Grund-
lage der Ermachtigung durch einen Sonderbeschluss
das gesamte oder Teile des Gesellschaftsvermogen(s) als
Sachauskehrung an die Anteilseigner verteilen. Zur Klar-
stellung: Falls der vorstehend beschriebene Sonderbe-
schluss gefasst wird, ist jeder Anteilseigner berechtigt, bei
Auflosung zu wahlen, ob er eine Ausschuttung in bar oder
eine Sachauskehrung wlnscht. Falls der Anteilseigner bei
Auflosung eine solche Wahl zur Entgegennahme einer
Sachauskehrung jedoch nicht trifft, erhalt der Anteilseig-
ner seine anteilige Ausschiittung in bar in Ubereinstim-
mung mit seiner Anteilsquote am betreffenden Fonds.

PREISVEROFFENTLICHUNG

Die Ausgabe- und Rucknahmepreise konnen an jedem
Handelstag im Internet unter https://fondsfinder.universal-
investment.com abgefragt werden. Daruber hinaus wer-
den sie in Reuters oder Bloomberg, auf www.Fundinfo.
com in der Schweiz oder anderen Publikationen bzw.
elektronischen Medien veroffentlicht, die der Manager
von Zeit zu Zeit festlegt und vorab den Anteilseignern mit-
teilt, und sind auf Anfrage beim Manager erhaltlich. Die


https://fondsfinder.universal-investment.com
https://fondsfinder.universal-investment.com
http://www.Fundinfo.com
http://www.Fundinfo.com

42

15.

Berechnung der Zeichnungs- und Rucknahmepreise der
Fondsanteile seitens des Managers gilt als verbindlich,
ausgenommen bei offenkundigen Fehlern.

Nahere Informationen zu den genutzten elektronischen
Medien geben bei Bedarf der Manager oder sein bevoll-
machtigter Vertreter. Wenn Zeichnungs- und Ricknahme-
preise Uber elektronische Medien veroffentlicht werden,
werden diese regelmaRig aktualisiert.

GELDKONTEN DES UMBRELLAFONDS

Im Zusammenhang mit der Verarbeitung von Zeichnun-
gen, Riacknahmen, AusschlUttungen oder anderen rele-
vanten Zahlungen an oder von Anleger(n) oder Anteils-
eigner(n) kann die Gesellschaft in Ubereinstimmung mit
den Anforderungen der Zentralbank ein oder mehrere
Geldkonto/Geldkonten des Umbrellafonds eroffnen oder
fahren. Etwaige Salden dieser Konten sind das Eigentum
der Gesellschaft oder des betreffenden Fonds und wer-
den nicht in treuhanderischer Funktion im Namen eines
Anlegers oder Anteilseigners oder einer anderen Person
gehalten.

Barzeichnungen, die vor dem betreffenden Handelstag
eingehen, werden bis zum betreffenden Handelstag, nach
dem die Anteile ausgegeben werden und der Anleger zu
einem Anteilseigner des betreffenden Fonds wird, als Bar-
vermogen des betreffenden Fonds auf einem Geldkonto
des Umbrellafonds gehalten. In Bezug auf solche Zeich-
nungsgelder, die vor dem maRgeblichen Handelstag ein-
gehen, ist der Anleger im Falle einer Insolvenz der Gesell-
schaft oder des betreffenden Fonds bis zum Zeitpunkt der
Ausgabe der Anteile an den Anleger ein allgemeiner, nicht
bevorrechtigter Glaubiger der Gesellschaft in Bezug auf
diese Zeichnungsgelder.

Sollte die Gesellschaft an einen Anleger, der den erforderli-
chen Zeichnungsbetrag an die Gesellschaft bereits gezahlt
hat, aber der Gesellschaft oder der Register- und Trans-
ferstelle noch nicht alle erforderlichen Informationen oder
Unterlagen zur Uberpriifung seiner Identitat vorgelegt hat,
keine Anteile ausgeben konnen, stellt die Verwahrstelle
sicher, dass sie die nicht verwendbaren Zeichnungserlose
innerhalb von funf Arbeitstagen an den betreffenden Anle-
ger ruckerstattet.

Die Gesellschaft kann, vorbehaltlich der in diesem Ver-
kaufsprospekt dargelegten Beschrankungen zur Kre-
ditaufnahme durch einen Fonds, vorlbergehend einen

Betrag in Hohe eines Zeichnungsbetrags aufnehmen und
diesen in Ubereinstimmung mit dem Anlageziel und der
Anlagepolitik des Fonds investieren. Sobald die erforder-
lichen Zeichnungsgelder erhalten wurden, wird die Gesell-
schaft diese zur Ruckzahlung der Fremdmittel aufwenden.
Im Falle einer VVerzogerung bei der Abrechnung der Zeich-
nungsgelder des Anlegers behalt sich die Gesellschaft das
Recht vor, dem Anteilseigner Zinsen oder andere Kosten
in Rechnung zu stellen, die der Gesellschaft infolge die-
ser Kreditaufnahme entstehen. Erstattet der Anteilseigner
der Gesellschaft diese Kosten nicht, ist sie berechtigt, alle
oder einen Teil der Fondsanteile des Anlegers zu verkau-
fen, um diese Kosten zu decken und/oder den Anteilseig-
ner fur diese Kosten in Regress zu nehmen.

Erklarte und einem Anteilseigner zustehende Ausschut-
tungen, die aus einem beliebigen Grund nicht ausgezahlt
werden kdonnen, etwa wenn der betreffende Anteilseigner
nicht die erforderlichen Informationen oder Unterlagen
bei der Gesellschaft oder der Register- und Transferstelle
vorgelegt hat, werden als Barvermogen des betreffenden
Fonds auf einem Geldkonto des Umbrellafonds gehalten.
Dieses verbleibt auf dem Konto, bis der Grund zur Nicht-
zahlung des Ausschuttungsbetrags an den betreffenden
Anteilseigner behoben wurde, woraufhin die Gesellschaft
oder die Register- und Transferstelle umgehend den Aus-
schuttungsbetrag an den Anteilseigner auszahlt. Der
betreffende Anteilseigner sollte daher versuchen, den
Grund, aus dem die Gesellschaft oder die Register- und
Transferstelle nicht in der Lage ist, den Ausschuttungs-
betrag an den betreffenden Anteilseigner auszuzahlen,
umgehend zu beheben. In Bezug auf solche Ausschuttun-
gen, die nicht ausgezahlt werden konnen, ist der Anleger
im Falle einer Insolvenz der Gesellschaft oder des betref-
fenden Fonds bis zu dem Zeitpunkt, zu dem der Aus-
schuttungsbetrag an den Anteilseigner ausgezahlt wor-
den ist, ein allgemeiner, nicht bevorrechtigter Glaubiger
der Gesellschaft bzw. des betreffenden Fonds in Bezug
auf diesen Ausschuttungsbetrag.

Die Gesellschaft oder die Register- und Transferstelle kann
sich bei Riucknahmeantragen weigern, die Rucknahme-
erlose auszuzahlen, bis der Anteilseigner der Gesellschaft
oder der Register- und Transferstelle die erforderlichen
Informationen oder Unterlagen vorgelegt hat, wie von
der Gesellschaft und der Register- und Transferstelle von
Zeit zu Zeit festgelegt. Unter solchen Umstanden wird die
Register- und Transferstelle den vom Anteilseigner erhal-
tenen Rucknahmeantrag bearbeiten, wodurch der Anteils-
eigner ab diesem Zeitpunkt nicht mehr als Anteilseigener
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des betreffenden Fonds gilt, und die Erlose aus dieser
Ricknahme werden als Barvermogen des betreffenden
Fonds auf einem Geldkonto des Umbrellafonds gehalten,
bis die Gesellschaft oder die Register- und Transferstelle
alle erforderlichen Informationen oder Unterlagen erhalten
und die Identitat des Anteilseigners zu ihrer Zufriedenheit
bestatigt hat, woraufhin die Ricknahmeerlose freigege-
ben werden. Der betreffende Anteilseigner sollte daher
versuchen, den Grund, infolgedessen die Gesellschaft
oder die Register- und Transferstelle nicht in der Lage sind,
die Rucknahmeerlose an den betreffenden Anteilseigner
auszuzahlen, umgehend zu beheben. In Bezug auf Rick-
nahmeerlose, die nicht ausgezahlt werden konnen, ist der
Anleger im Falle einer Insolvenz der Gesellschaft oder
des betreffenden Fonds bis zu dem Zeitpunkt, zu dem
die Ricknahmeerlose an den Anleger ausgezahlt worden
sind, ein allgemeiner, nicht bevorrechtigter Glaubiger der
Gesellschaft in Bezug auf diese Ricknahmeerlose.

Weitere Informationen Uber die Risiken im Zusammen-
hang mit Geldkonten des Umbrellafonds finden Sie unter
,, Risiken im Zusammenhang mit Geldkonten des Umbrella-
fonds” im nachstehenden Abschnitt, Risikofaktoren”.

RISIKOFAKTOREN

Allgemein

Die Vermogensanlagen der Fonds unterliegen den ubli-
chen Marktschwankungen sowie anderen, wertpapier-
spezifischen Risiken. Der Wert der Vermogensanlagen
sowie deren Ertrage und somit der Wert und die Ertrage
der Fondsanteile konnen steigen und auch fallen, und
der Anleger kann unter Umstanden den von ihm inves-
tierten Betrag nicht zurlckerhalten. DarUber hinaus kann
ein Anleger, der seine Anteile nach kurzer Zeit zurtckgibt,
den ursprunglichen Anlagebetrag wegen der bei Emission
oder Rucknahme anfallenden Ausgabe- oder Ricknahme-
gebuhren unter Umstanden nicht realisieren; demzufolge
sollte die Kapitalanlage als mittel- bis langfristig ange-
sehen werden.

Wechselkursrisiken

Das Vermogen jedes Fonds kann, falls nicht anders ange-
geben, in Wertpapieren investiert werden, die auf andere
Wahrungen als die Basiswahrung des Fonds lauten; und
jegliche Ertrage, die dieser Fonds aus seinen Anlagen ver-
einnahmt, werden in der Wahrung der Anlagen eingenom-
men und konnen im Wert gegenuber der Basiswahrung
des Fonds fallen. Die Berechnung des Nettoinventarwer-
tes der jeweiligen Fonds sowie anfallende Ausschuttun-

gen werden in der Basiswahrung der Fondsanteile bzw.
Anteilklassevorgenommen, wobei Wechselkursrisiken
auftreten konnen, die den Wert der Fondsanteile in dem
Ausmal beeinflussen konnen, in dem der Fonds in andere
Wahrungen investiert als in der Basiswahrung des Fonds.

Ausfallrisiken

Anlagen in festverzinslichen Wertpapiere (insbesondere
solche, die Uber kein Investmentgrade Rating verflgen)
unterliegen dem Risiko, dass der Emittent seinen Ver-
pflichtungen nicht nachkommt und dass der Fonds daher
durch solche Anlagen Verluste erleiden kann. Es wird in
jedem Fonds versucht, solche Risiken durch grindliche
Kreditanalysen und sorgfaltige Titelauswahl zu vermin-
dern. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass der
Fonds keine Wertpapiere erwirbt, deren Emittent spater
ausfallt.

Schuldverschreibungen mit einem niedrigeren Rating als
Investmentgrade sind spekulativ und haben ein hoheres
Ausfall- und Preisanderungsrisiko aufgrund von Anderun-
gen in der Kreditwdurdigkeit des Ausstellers. Marktpreise
solcher Schuldverschreibungen schwanken starker als
die von Papieren mit einem Investmentgrade-Rating und
konnen in Phasen allgemeiner wirtschaftlicher Schwierig-
keiten betrachtlich fallen.

Der Wert des Fondsvermogens kann durch Unsicherhei-
ten beeinflusst werden, wie Anderungen in der Regie-
rungspolitik, Besteuerung, Wahrungsrickfihrungsbe-
schrankungen und andere Entwicklungen in den Geset-
zen und Bestimmungen eines Landes, in dem der Fonds
Vermogensanlagen getatigt hat. Das Rechtsrisiko ist das
Risiko von Verlusten aufgrund der unerwarteten Anwen-
dung eines Gesetzes oder einer Bestimmung oder auf-
grund von Vertragen, die rechtlich nicht durchsetzbar oder
nicht korrekt dokumentiert sind.

Risiken durch Derivate

Ein Fonds kann verschiedene Anlagetechniken wie Futu-
res, Forwards und Optionen, (zusammen ,Derivate”) zur
Absicherung von Kapital oder zur Steigerung von Anla-
geresultaten einsetzen. Positionen in Derivaten konnen
entweder an der Borse oder auf dem Freiverkehrsmarkt
gehandelt werden. Die damit verbundenen Hauptrisiken
sind (i) die Unmaoglichkeit, die Richtung von Marktbewe-
gungen genau vorherzusehen, und (ii) Marktrisiken, bei-
spielsweise der Mangel an Liquiditat oder die fehlende
Korrelation zwischen der Wertanderung des zugrunde
liegenden Basiswerts und derjenigen des Wertes der



44

Derivate im Fonds, sowie (iii) Kreditrisiken, die im Verhalt-
nis zum Volumen der Fondsanlagen in OTC-Derivaten in
Bezug auf die Gegenparteien solcher Transaktionen und
deren Ausfallrisiken auftreten konnen. Diese Techniken
sind nicht immer moglich oder geeignet, um die Gewinne
zu steigern und die Risiken zu reduzieren.

Die Anlagen eines Fonds in OTC-Derivate unterliegen
dem Ausfallrisiko seitens der Gegenpartei. Ferner muss
ein Fonds unter Umstanden mit Gegenparteien Transak-
tionen zu Standardbedingungen tatigen, die nicht verhan-
delbar sind. Die Anlagen eines Fonds in Derivaten konnen
ferner einem Rechtsrisiko unterliegen. Das Rechtsrisiko
ist das Risiko von Verlusten aufgrund der unerwarteten
Anwendung eines Gesetzes oder einer Bestimmung oder
aufgrund von Vertragen, die rechtlich nicht durchsetzbar
oder nicht korrekt dokumentiert sind.

Ferner sollten sich Anleger der folgenden spezifischen
Risiken bewusst sein, die sich aus der Anlagepolitik des
Fonds in Bezug auf den Einsatz derivativer Finanzinstru-
mente ergeben:

Gegenparteirisiko

Viele der Markte, auf denen der Investmentmanager
Transaktionen in Bezug auf einen Fonds durchfdhren kann,
sind , Freiverkehrsmarkte” oder , Inter-Dealer-Markte”. Die
Marktteilnehmer unterliegen in der Regel keiner Kreditbe-
wertung und behordlichen Aufsicht wie die Teilnehmer
,borsenbasierter” Markte. Dadurch wird der relevante
Fonds dem Risiko ausgesetzt, dass eine Gegenpartei eine
Transaktion aufgrund eines Kredit- oder Liquiditatsprob-
lems nicht abwickelt und dem Fonds infolgedessen ein
Verlust entsteht. Ferner konnte der Fonds bei Ausfall der
Gegenpartei unglnstigen Marktbewegungen ausgesetzt
sein, wahrend Ersatztransaktionen ausgefihrt werden.
Besonders ausgepragt ist dieses ,Gegenparteirisiko” bei
Kontrakten mit langerer Laufzeit, bei denen Ereignisse
eintreten konnen, die eine Abwicklung verhindern, oder
bei denen der Investmentmanager seine Transaktionen
auf eine einzige Gegenpartei oder eine kleine Gruppe von
Gegenparteien konzentriert hat. Abgesehen von den hier
beschriebenen Fallen und gemafR den irischen OGAW-
Gesetzen gelten fur den Investmentmanager keine Ein-
schrankungen fir den Handel mit bestimmten Gegen-
parteien oder fur die Konzentration bestimmter oder aller
seiner Transaktionen auf eine Gegenpartei. Daruber hin-
aus verflgt der Investmentmanager Uber eine begrenzte
interne Kreditfunktion, die die Kreditwurdigkeit seiner
Gegenparteien bewertet. Dass der Investmentmanager

Transaktionen mit einer oder mehrerer Gegenparteien tati-
gen kann und dass kein regulierter Markt zur Erleichterung
der Abwicklung vorhanden ist, kann das Verlustpotenzial
des Fonds erhohen.

Wenn ein Fonds seinen Gegenparteien im Handel gemaf}
den Bedingungen seines ISDA-Rahmenvertrags und ande-
rer Rahmenvertrage fur den Handel Sicherheiten stellt,
entweder durch Einschusszahlung oder auf der Basis tag-
licher Neubewertung zum Marktwert, kann eine Gegen-
partei unter Umstanden zu hoch besichert sein und/oder
der Fonds kann gegentber einer Gegenpartei jeweils nach
der Neubewertung zum Marktwert unbesicherten Risiken
ausgesetzt sein in Bezug auf seine Rechte auf den Erhalt
von Wertpapieren und Barmitteln. In beiden Fallen wird
das Gegenparteirisiko in Bezug auf den Fonds zwar gemaf3
den irischen OGAW-Gesetzen Uberwacht und gemessen,
doch der Fonds ist im Hinblick auf die Kreditwurdigkeit
solcher Gegenparteien Risiken ausgesetzt. Im Falle der
Insolvenz einer Gegenpartei im Handel gilt der Fonds als
nicht bevorrechtigter Glaubiger in Bezug auf Betrage im
Gegenwert einer solchen tUberhohten Sicherheitsleistung
und aller unbesicherten Risiken gegenuber einer solchen
Gegenpartei. In solchen Fallen ist zu erwarten, dass der
Fonds Verbindlichkeiten nicht vollstandig oder gar nicht
beitreiben kann.

Ein Fonds kann im Rahmen verschiedener Vereinbarun-
gen mit Gegenparteien, unter anderem aufgrund einer
Verringerung des Nettoinventarwerts, Ausfall- oder Been-
digungsereignisse auslosen. Gelingt es dem Fonds nicht,
die betreffenden Gegenparteien zu einem Verzicht zu
bewegen, konnen diese Gegenparteien im Rahmen der
betroffenen Vereinbarungen verschiedene Rechtsmittel
einlegen, unter anderem bezuglich gestellter Sicherheiten
und der Beendigung ausstehender Transaktionen.

Optionen

Ein Fonds kann Kauf- und Verkaufsoptionen kaufen oder
verkaufen. Die Optionsgeschafte des relevanten Fonds
konnen im Rahmen einer Absicherungsstrategie oder einer
Form von Leveraging erfolgen, im Zuge derer der Fonds
das Recht hat, mit geringem Kapitaleinsatz von Kursbe-
wegungen einer grof3en Anzahl von Wertpapieren zu pro-
fitieren. Solche Aktivitaten sind mit Risiken verbunden,
die unter Umstanden erheblich sein konnen. Im Options-
handel tragt der Kaufer einer Kaufoption das Risiko eines
Verlustes der in die Option investierten Pramie. Der Kau-
fer einer Verkaufsoption tragt das Risiko eines Verlustes
der fur den Erwerb der Verkaufsoption gezahlten Pramie.
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Erwirbt der Fonds eine Option, konnte ein Rlckgang (oder
ein unzureichender Anstieg) des Kurses des Basiswerts
im Falle einer Kaufoption oder ein Anstieg (oder unzulang-
licher Ruckgang) des Kurses des Basiswerts im Falle einer
Verkaufsoption zum Verlust des gesamten, vom Fonds in
die Option investierten Kapitals (einschlief3lich Provisio-
nen) fuhren. Solche Verluste konnte der Fonds abfedern
durch Leerverkaufe der Wertpapiere oder durch den Kauf
von Verkaufsoptionen auf die \Wertpapiere, auf die er Kauf-
optionen halt, oder durch Eingehen einer Long-Position in
den Verkaufsoptionen zugrunde liegenden Wertpapieren.
Im Falle einer Option auf einen Futures-Kontrakt geht der
Kaufer eine Futures-Position mit den damit verbundenen
Einschusspflichten ein.

Der Verkauf einer Option birgt im Allgemeinen betracht-
lich hohere Risiken als der Kauf von Optionen. Die vom
Verkaufer vereinnahmte Pramie ist zwar festgelegt, doch
der Verkaufer kann einen Verlust erleiden, der weit Uber
diesem Betrag liegt. Der Verkaufer ist zu Nachschusszah-
lungen zur Aufrechterhaltung der Position bei unglnsti-
gen Marktbewegungen verpflichtet. Der Verkaufer ist
ferner dem Risiko ausgesetzt, dass der Kaufer die Option
auslbt. Bei AuslUbung ist der Verkaufer je nach Options-
bedingungen entweder zum Barausgleich der Option ver-
pflichtet oder zum Kauf oder zur Lieferung des Basiswerts.
Im Falle einer Option auf einen Futures-Kontrakt erwirbt
der Verkaufer bei Austbung der Option durch den Kaufer
eine Position in dem Futures-Kontrakt mit den damit ver-
bundenen Einschusspflichten. Im Falle einer Option auf
einen Futures-Kontrakt lassen bestimmte Borsen in man-
chen Rechtsordnungen eine aufgeschobene Zahlung der
Optionspramie zu, sodass der Kaufer fir Einschusszahlun-
gen haftet, die den Pramienbetrag nicht Ubersteigen. Der
Kaufer unterliegt dennoch dem Risiko, die Pramie und die
Transaktionskosten zu verlieren. Wird die Option ausgeubt
oder erlischt sie, ist der Kaufer fur alle zu diesem Zeitpunkt
nicht gezahlten ausstehenden Pramien verantwortlich.

Die Optionsmarkte haben die Befugnis, die Austbung
bestimmter Optionen zu untersagen. Machen sie davon
Gebrauch, wenn gleichzeitig der Handel mit der Option
ausgesetzt wurde, waren Kaufer und Verkaufer dieser
Option damit an ihre Positionen gebunden, bis eine der
beiden Beschrankungen aufgehoben wird.

Handel mit Futures

Ein Fonds kann Futures-Kontrakte und Optionen auf sol-
che Kontrakte einsetzen. Futures-Kurse sind hochvolatil.
Die Kursbewegungen werden von vielen verschiedenen

Faktoren beeinflusst wie Angebots- und Nachfragege-
flge, staatlicher Handel, Fiskal-, Geld- und Wechselkurs-
politik, politische und wirtschaftliche Ereignisse auf dem
Markt. Futures-Markte unterliegen umfassenden gesetz-
lichen und aufsichtsrechtlichen Vorschriften und Ein-
schusspflichten. Ferner kann der Futures-Handel infolge
taglicher Begrenzungen der Kursbewegungen illiquide
sein, wahrend sich spekulative Positionslimits negativ auf
den Futures-Handel des Fonds auswirken konnen.

Ein Fonds kann eine Futures-Position eroffnen, indem er
bei einem Terminborsenmakler eine Einschusszahlung
hinterlegt, die im Verhaltnis zum Wert des Futures-Kon-
trakts gering ist, wodurch die Transaktion einen Lever-
aging-Effekt bekommt. Bewegt sich der Markt gegen
die Position des Fonds oder erhoht sich die erforderliche
Sicherheitsleistung, kann der Fonds unter Umstanden
kurzfristig zum Nachschuss weiterer Mittel in erheblicher
Hohe aufgefordert werden, um seine Position aufrechtzu-
erhalten. Leistet der Fonds solche Zahlungen nicht, konnte
seine Position mit Verlust glattgestellt werden, und der
Fonds ware fur einen eventuellen Fehlbetrag auf seinem
Konto haftbar.

Termingeschifte (Forward-Kontrakte)
Ein Fonds kann auf dem Interbanken-Devisenmarkt Ter-
mingeschafte tatigen. Solche Termingeschéafte werden
nicht an Borsen gehandelt. Stattdessen agieren auf die-
sen Markten Banken und Handler als Eigenhandler und
handeln jede Transaktion individuell aus.

Generell wird der Handel mit Termingeschaften nicht
behordlich reguliert, und es gibt keine Begrenzung fur
tagliche Kursbewegungen und spekulative Positionen.
Die Eigenhandler, die auf den Terminmarkten handeln,
mussen fur die von ihnen gehandelten Wahrungen oder
Rohstoffe nicht kontinuierlich als Marktmacher fungieren.
Diese Markte konnen zwischenzeitlich und manchmal
auch langerfristig illiquide sein. Phasenweise haben sich
bestimmte Teilnehmer dieser Markte geweigert, Preise
fUr bestimmte Wahrungen oder Rohstoffe zu stellen oder
haben Quotierungen mit ungewohnlich hohen Spreads
zwischen Ankaufs- und Verkaufspreis gestellt. Auf jedem
Markt, auf dem der Fonds handelt, kann es aufgrund
ungewohnlich hoher Handelsvolumina, politischer Inter-
ventionen oder sonstiger Faktoren zu Storungen kommen.
Die Anordnung von Kontrollen durch Behorden kann den
Terminhandel ebenfalls auf ein geringeres Mal% beschran-
ken als vom Investmentmanager eigentlich empfohlen,
was fur den Fonds nachteilig sein kann. llliquiditat oder
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Stérungen des Marktes konnten zu groReren Verlusten far
den Fonds fuhren.

Hochvolatile derivative Instrumente

Die Kurse derivativer Instrumente, Optionen eingeschlos-
sen, sind hochvolatil. Kursbewegungen bei Termin-
geschéaften und anderen derivativen Kontrakten, in die
das Vermogen eines Fonds investiert werden kann, unter-
liegen unter anderem Einflissen durch Zinsen, Verande-
rungen des Angebots- und Nachfragegeflges, handels-,
fiskal- und geldpolitische Programme und MalRnahmen
von Regierungen, auch solche zur Wechselkurskontrolle,
sowie nationale und internationale politische und wirt-
schaftliche Ereignisse und Malinahmen. Ferner interve-
nieren Regierungen zeitweilig direkt und durch Rechts-
verordnungen auf bestimmten Markten, insbesondere sol-
chen fur Wahrungen und Optionen auf Finanzinstrumente.
Der relevante Fonds unterliegt dartber hinaus dem Risiko
des Ausfalls einer der Borsen, an denen seine Positionen
gehandelt werden, oder ihrer Clearingstellen.

Leverage-Risiken (Hebelung)

Der Einsatz von Leverage und Derivaten kann gewisse
zusatzliche Risiken mit sich bringen. Gehebelte Anlagen
konnen naturgemald den potenziellen Verlust des Anlegers
erhohen, der aus einer Wertminderung solcher Anlagen
resultiert. Folglich kann das gehebelte Finanzinstrument
durch eine relativ geringe Preisvariation des dem Ver-
mogenswert zugrunde liegenden Basiswerts zu einem
betrachtlichen Verlust fir den Fonds fuhren.

Liquiditatsrisiken

Es ist wahrscheinlich, dass Wertpapiere mit einem nied-
rigeren Rating als Investmentgrade weniger liquide sind
als Wertpapiere mit einem Investmentgrade-Rating. Daher
ist es moglich, dass es keinen funktionsfahigen Markt fur
kurzfristig vorzunehmende Liquidationen von bestimmten
Vermogensanlagen des Fonds in diesen Instrumenten
gibt.

Rendite- und Marktrisiken

Anlagen in festverzinsliche Wertpapiere kdonnen bestimmte
Risiken mit sich bringen, wie nachteilige Einkommens-
schwankungen in Abhangigkeit von allgemeinen wirt-
schaftlichen Bedingungen, die den Markt fur Wertpapiere
mit festem Ertrag beeinflussen konnen, und nachteilige
Anderungen der Zinssatze sowie Schwankungen der Ren-
diten. Bei fallenden Zinssatzen kann der Marktwert der
Wertpapiere mit festem Ertrag des Fonds steigen. Umge-

kehrt kann der Marktwert der Wertpapiere mit festem
Ertrag des Fonds bei steigenden Zinssatzen fallen.

Gegenseitige Haftung von Teilfonds

Die Gesellschaft ist als Gesellschaft mit getrennten Teil-
fonds aufgestellt. Nach irischem Recht haften die Teilfonds
mit ihren Vermogenswerten nicht far die Verbindlichkei-
ten eines anderen. Die Gesellschaft ist jedoch eine eigene
juristische Person, die im eigenen Namen agieren oder
Vermogenswerte halten konnte bzw. in anderen gericht-
lichen Zustandigkeitsbereichen, die eine solche Trennung
nicht notwendigerweise anerkennen, Adressat von Forde-
rungen sein konnte. Es besteht keine Garantie dafur, dass
die Gerichte eines anderen Gerichtsstandes auf3erhalb von
Irland die mit einer Gesellschaft mit getrennten Teilfonds
verbundenen Haftungsbeschrankungen anerkennen,
noch besteht eine Gewahr daflr, dass Glaubiger eines
Teilfonds nicht versuchen, ihre Forderungen gegenuber
einem anderen Teilfonds geltend zu machen.

Risiken im Zusammenhang mit Geldkonten des
Umbrellafonds

Geldkonten werden in Bezug auf die Gesellschaft und
nicht den betreffenden Fonds gefuhrt, und die Trennung
der Anlegergelder von den Verbindlichkeiten anderer als
dem betreffenden Fonds, auf den sich die Anlegergelder
beziehen, hangt unter anderem davon ab, ob die Vermo-
genswerte und Verbindlichkeiten, die den einzelnen Fonds
zuzuordnen sind, von der Gesellschaft bzw. in ihrem
Namen korrekt verbucht wurden.

Im Falle der Insolvenz eines Fonds besteht keinerlei Garan-
tie, dass dieser Uber ausreichende Mittel verfigen wird,
um Verbindlichkeiten gegenuber nicht bevorrechtigten
Glaubigern (einschliel3lich der Anleger mit Anspruch auf
Anlegergelder) vollumfassend zu erfullen.

In den Geldkonten des Umbrellafonds werden auRerdem
Gelder gehalten, die anderen Fonds zuzuordnen sind. Im
Falle der Insolvenz eines Fonds (ein ,insolventer Fonds”)
unterliegt die Beitreibung von Geldern, die einem anderen
Fonds zustehen (der ,begiinstigte Fonds”), die jedoch
infolge der Flhrung des Geldkontos des Umbrellafonds
unter Umstanden falschlicherweise auf den insolventen
Fonds Ubertragen wurden, anwendbaren Gesetzen sowie
den Verfahren zur Kontoflihrung in Bezug auf das Geld-
konto des Umbrellafonds. Es kann zu Verzogerungen bei
der Auszahlung und/oder zu Streitigkeiten bezlglich der
Beitreibung solcher Betrage kommen, und moglicher-
weise verflgt der insolvente Fonds nicht Uber ausrei-
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chende Mittel, um die dem begunstigten Fonds geschul-
deten Betrage zuruckzuzahlen.

Versaumt es ein Anleger, die Zeichnungsgelder und alle
erforderlichen Unterlagen im Zusammenhang mit seinem
Zeichnungsantrag innerhalb des in der jeweiligen Ver-
kaufsprospekterganzung festgelegten Zeitrahmens zu
Ubermitteln, ist der Anleger verpflichtet, den Fonds fur die
Verbindlichkeiten, die dem Fonds moglicherweise entste-
hen, schadlos zu halten. Der Verwaltungsrat kann Anteile,
die bereits an den Anleger ausgegeben wurden, wieder
stornieren und dem Anleger Zinsen und sonstige dem
betreffenden Fonds entstandene Kosten in Rechnung stel-
len. Sollte die Gesellschaft diese Betrage von dem saumi-
gen Anleger nicht eintreiben konnen, besteht die Gefahr,
dass dem jeweiligen Fonds in Erwartung dieser Betrage
Verluste oder Kosten entstehen, fir die der betreffende
Fonds und folglich seine Anteilseigner unter Umstanden
haften.

Es ist nicht davon auszugehen, dass auf die in einem
Geldkonto des Umbrellafonds gehaltenen Gelder Zinsen
gezahlt werden. Etwaige aufgelaufene Zinsen auf Gelder
in einem Geldkonto des Umbrellafonds kommen dem
jeweiligen Fonds zugute und werden in regelmaligen
Zeitabstanden zugunsten der Anteilseigner zum Zutei-
lungszeitpunkt zugrechnet.

Cybersicherheitsrisiko

Es konnen Verletzungen der Cybersicherheit eintreten,
wodurch Unbefugte Zugang zu Vermogenswerten der
Fonds, den Daten von Anteilseignern oder vertraulichen
Informationen erhalten konnen oder Daten der Gesell-
schaft, des Investmentmanagers, der Verwahrstelle oder
der Register- und Transferstelle beschadigt oder deren
operative Funktionen beeintrachtigt werden konnen.

Die Fonds konnen zum Ziel vorsatzlicher Cybersicher-
heitsverstolRe werden, beispielsweise durch nicht autori-
sierten Zugriff auf Systeme, Netzwerke oder Gerate (wie
z.B. durch ,Hacking”), Infektion mit Computerviren oder
anderen Schadprogrammen und Angriffe, die den Betrieb,
Geschaftsprozesse oder den Zugang zu Webseiten oder
deren Funktion zum Erliegen bringen, deaktivieren, ver-
langsamen oder anderweitig storen. Zudem konnen nicht
beabsichtigte Vorfalle auftreten, wie die unbeabsichtigte
Offenlegung von vertraulichen Informationen (was mog-
licherweise zum Verstols gegen die anwendbaren Daten-
schutzgesetze fuhrt). Ein Verstold gegen die Cybersicher-
heit konnte zum Verlust oder Diebstahl von Daten von

Anteilseignern (u.a. auch von personenbezogenen Daten)
oder Geldern fUhren, zur Unfahigkeit, auf elektronische
Systeme zuzugreifen, zum Verlust oder Diebstahl von
urheberrechtlich geschutzten Daten oder Unternehmens-
daten, zu physischen Schaden an einem Computer oder
Netzwerksystem oder zu Kosten im Zusammenhang mit
der Reparatur des Systems. Solche Vorfalle kdonnten dazu
fUhren, dass die Gesellschaft, der Investmentmanager, die
Verwabhrstelle, die Register- und Transferstelle oder andere
Dienstleister regulatorische Strafen, Reputationsschaden,
zusatzliche Compliance-Kosten oder finanzielle Verluste
erleiden. Somit konnen solche Vorfalle erhebliche nega-
tive Auswirkungen fur einen Fonds haben. Dartber hin-
aus konnen solche Vorfalle Emittenten betreffen, in die ein
Fonds investiert, und damit einen Wertverlust der Anlagen
eines Fonds verursachen, so dass Anleger, einschlief3lich
des betreffenden Fonds und seiner Anteilseigner, mog-
licherweise ihre Anlage in diesem Emittenten ganz oder
teilweise verlieren konnen.

Datenschutzrisiko

Zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und zur Vorbeugung
gegen eine gegen das Datenschutzrecht verstofiende Ver-
arbeitung sollten der Manager, die Gesellschaft und die
Register- und Transferstelle, sofern sie als ,Verantwort-
licher” agieren, die mit der Verarbeitung verbundenen
Risiken ermitteln und Mafinahmen zu ihrer Eindammung,
wie etwa eine Verschllisselung, treffen. Diese MalRnah-
men sollen unter BerUlcksichtigung des Stands der Tech-
nik und der Implementierungskosten ein Schutzniveau
— auch hinsichtlich der Vertraulichkeit — gewabhrleisten,
das den von der Verarbeitung ausgehenden Risiken und
der Art der zu schitzenden personenbezogenen Daten
angemessen ist. Potenzielle Anleger und Anteilseigner
sollten beachten, dass durch die Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten gewisse Datensicherheitsrisiken
entstehen konnen wie etwa — ob unbeabsichtigt oder
unrechtmaflig — Vernichtung, Verlust, Veranderung oder
unbefugte Offenlegung von oder unbefugter Zugang zu
personenbezogenen Daten, die Ubermittelt, gespeichert
oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden, insbesondere
wenn dies zu einem physischen, materiellen oder immate-
riellen Schaden fuhren konnte. In manchen Féallen konnen
Verarbeitungsvorgange durch den Manager, die Gesell-
schaft und die Register- und Transferstelle wahrscheinlich
ein hohes Risiko fur die Rechte und Freiheiten potenzieller
Anleger oder Anteilseigner mit sich bringen. Der betref-
fende Datenverantwortliche ist jedoch verantwortlich fur
die Durchfuhrung einer Datenschutz-Folgenabschatzung,
mit der insbesondere die Ursache, Art, Besonderheit und
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Schwere dieses Risikos evaluiert werden. Eine Verletzung
des Schutzes personenbezogener Daten kann — wenn
nicht rechtzeitig und angemessen reagiert wird — einen
physischen, materiellen oder immateriellen Schaden fur
potenzielle Anleger oder Anteilseigner nach sich ziehen,
wie etwa Verlust der Kontrolle Uber ihre personenbezo-
genen Daten oder Einschrankung ihrer Rechte, Diskri-
minierung, ldentitatsdiebstahl oder -betrug, finanzielle
Verluste, Rufschadigung, Verlust der Vertraulichkeit von
dem Berufsgeheimnis unterliegenden Daten oder andere
erhebliche wirtschaftliche oder gesellschaftliche Nach-
teile fur die betroffene natirliche Person und/oder die
Gesellschaft.

MiFID 11

Das am 3.Januar 2018 in Kraft getretene Paket der Euro-
paischen Union zu den Reformen der Marktinfrastruk-
turen, bekannt als ,MiFID II"” (Richtlinie Uber Markte fur
Finanzinstrumente 2014/65/EU), erhoht den Regulierungs-
umfang fur Handelsplattformen und Unternehmen, die
Wertpapierdienstleistungen erbringen, unter anderem die
Investmentmanager.

Neben vielen Reformen hat die MiFID Il erhebliche Ver-
anderungen der vor- und nachborslichen Transparenz-
verpflichtungen in Bezug auf Finanzinstrumente mit sich
gebracht, die an Handelsplatzen in der EU zum Handel
zugelassen sind. Dazu zahlen neue Transparenzregeln fur
Nichteigenkapitalfinanzinstrumente, eine Verpflichtung,
Transaktionen mit Aktien und Derivaten auf geregelten
Handelsplatzen auszufihren, sowie ein neuer Schwer-
punkt auf der Regulierung von algorithmischen und hoch-
frequenten Handelstechniken. Diese Reformen konnten
bei bestimmten Finanzinstrumenten zu einer Reduzierung
der Liquiditat fuhren, da manche Liquiditatsquellen aus
europaischen Markten aussteigen, sowie zu einer Erho-
hung der Transaktionskosten. Dies konnte sich nachteilig
auf die Fahigkeit der Investmentmanager auswirken, das
Anlageprogramm effektiv umzusetzen.

Neue Regeln verlangen die Entblndelung der Kosten fur
die Investmentrecherche und andere Dienstleistungen
von Handelsprovisionen. Auferdem konnten weitere Ein-
schrankungen der Fahigkeit des Investmentmanagers,
bestimmte Arten von Gutern und Dienstleistungen von
Brokern zu erhalten, zu einem Anstieg der anlagenbezo-
genen Ausgaben der Gesellschaft fihren und/oder sich
negativ auf die Fahigkeit des Investmentmanagers, auf
Wertpapieranalyse zurickzugreifen, auswirken.

RISIKEN AN MARKTEN VON SCHWELLENLANDERN

Die Gesellschaft macht auf folgende Risikofaktoren in
Verbindung mit Vermdégensanlagen auf Schwellenlan-
dermarkten aufmerksam.

A. Politische Risiken

Anlagen der Gesellschaft in Schwellenldndern kon-
nen nachteilig beeinflusst werden durch erforder-
liche Genehmigungen, die entweder verzogert oder
verweigert werden konnen, durch Restriktionen in
Bezug auf Investitionen und die Ruckfuhrung von
Investitionserlésen sowie durch Anderungen in der
Regierungspolitik, im Gesetzgebungsverfahren und
bei der Besteuerung.

B. Risiken durch Reglementierung und Berichtswesen
Die Reglementierung und Beaufsichtigung der Bor-
sen, Makler und borsennotierten Unternehmen durch
die Aufsichtsbehorden ist in manchen Schwellenlan-
dern nicht so umfassend wie in den Landern der fuh-
renden Wertpapiermarkte der Welt. Dartber hinaus
sind die Rechnungslegungs-, Prifungs- und Berichts-
normen, Praktiken und Offenlegungspflichten in die-
sen Landern nicht vergleichbar mit solchen in Lan-
dern der fUhrenden Wertpapiermarkte der Welt.

C. Wahrungsrisiken

Anlagen in Schwellenlandern konnen in verschiede-
nen Wahrungen vorgenommen werden, wahrend
der Nettoinventarwert der Gesellschaft ausschlief3-
lich in Euro berechnet wird. Daher kann der Wert
dieser Anlagen sowohl gunstig als auch ungunstig
durch Wechselkurse und Devisenkontrollbestimmun-
gen beeinflusst werden. Die Gesellschaft ist jedoch
bestrebt, das Risiko von Wechselkursschwankungen
auf ein Minimum zu reduzieren, sofern dies moglich
Ist.

D. Marktrisiken
Das Handelsvolumen in Schwellenlandern kann
bedeutend geringer sein als an den fuhrenden Wert-
papiermarkten der Welt. Zudem sind die Abwi-
cklungs- und Verwahrpraktiken in diesen Markten
unter Umstanden nicht mit denen an den fuhrenden
Wertpapiermarkten der Welt vergleichbar, was zu
Wertschwankungen der Fondsanteile der Gesell-
schaft fuhren kann. Darlber hinaus kann die Liqui-
ditat der Markte geringer sein als an den fuhrenden
Wertpapiermarkten der Welt, was zu moglichen Ver-
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zogerungen beim Kauf oder Verkauf einiger Anlagen
oder zur Ausfihrung solcher Geschafte zu ungunsti-
gen Preisen flhren kann.

Liquiditatsrisiken

Es ist unwahrscheinlich, dass Schwellenlander in
absehbarer Zukunft die gleiche Liquiditat aufweisen
wie die weiter entwickelten Wertpapiermarkte. Daher
kann es sein, dass es keinen leicht verfugbaren Markt
far kurzfristig vorzunehmende Liquidationen von Ver-
mogensanlagen der Gesellschaft gibt.

Abwicklungsrisiken

Die Gesellschaft ist mit ihren Handelspartnern in
Schwellenlandern einem Kreditrisiko ausgesetzt.
Hinsichtlich der Durchfihrung und OrdnungsmaRig-
keit von Geschaftsabwicklungen, Geldverrechnun-
gen und der Registrierung von Handelsgeschaften
in Schwellenlandern gibt es keine Garantie. Dort, wo
organisierte Aktienmarkte, Bank- und Telekommu-
nikationssysteme unterentwickelt sind, gibt es oft
Grund zur Besorgnis bezlglich Abwicklung, Clearing
und Registrierung von Wertpapiertransaktionen,
die nicht als Direktanlage erworben werden. Dar-
Uber hinaus gibt es wegen der ortlichen Post- und
Banksysteme keine Garantie, dass alle Anspriche
(einschlieRlich Dividendenanspriche) aus den von
der Gesellschaft erworbenen notierten oder im Frei-
verkehr gehandelten Wertpapieren realisiert werden
konnen.

Verwahrungsrisiken

Da die Gesellschaft unter Umstanden in Markte inves-
tiert, die bezlglich Verwahrstellen- oder Abwick-
lungssystemen nicht vollstandig entwickelt sein
konnen, kann das Vermogen der Gesellschaft, das in
solchen Markten gehandelt und erforderlichenfalls
Unterverwahrstellen anvertraut wird, Risiken aus-
gesetzt sein, fur die die Verwahrstelle unter diesen
Umstanden nicht haftbar gemacht werden kann. Die
Verwahrstelle unterhalt in allen Landern, die unter der
Definition ,,Anerkannte Markte” aufgeflhrt sind, ein
Netzwerk von Unterverwahrstellen. Die Gesellschaft
hat sich daher bereit erklart, nicht in Wertpapiere
oder Unternehmen in anderen sogenannten Schwel-
lenlandern zu investieren, bis die Verwahrstelle in die-
sen Landern entsprechend zufriedenstellende Ver-
einbarungen mit Unterverwahrstellen getroffen hat.
Soweit die Verwahrstelle neue Unterverwahrstellen-

vereinbarungen trifft, werden diese Lander in einem
Uberarbeiteten Verkaufsprospekt bekanntgemacht.

Auslandsinvestitionsrisiken

Obwohl die Gesellschaft darauf bedacht ist, nur in
Markte zu investieren, die frei von Verstaatlichung
und Enteignung sind, kann diese Freiheit unerwar-
tet durch Regierungswechsel oder durch Verstaat-
lichung oder Enteignung im offentlichen Interesse
beeintrachtigt werden. In solchen Fallen wird die
Gesellschaft versuchen, eine angemessene Entscha-
digung zu erlangen.

RISIKOFAKTOREN IM ZUSAMMENHANG MIT
SANKTIONEN UND RUSSISCHEN MARKTEN

Die Gesellschaft weist ausdriicklich auf die mit
Sanktionen und einer Anlage in russischen Mark-
ten verbundenen Risikofaktoren hin. Diese konn-
ten die Investitionen des Managers in diesen
Markten negativ beeinflussen.

Sanktionen

Alle von den Vereinten Nationen oder der Europai-
schen Union verhangten finanziellen Sanktionen sind
verpflichtend einzuhalten. Finanzielle Sanktionen
konnen sich negativ auf die Fahigkeit eines Fonds
auswirken, bestimmte betroffene Wertpapiere oder
andere Anlageinstrumente zu kaufen, zu verkaufen,
zu halten, zu erhalten, zu liefern oder anderweitig
damit Geschéfte zu tatigen. In Situationen, in denen
gegen Lander Sanktionen verhangt werden, konnen
etwaige Gegenmalnahmen des sanktionierten Lan-
des und/oder MalRnahmen, die in Zukunft als Reak-
tion auf die Verhangung dieser Sanktionen ergriffen
werden konnten, den Wert und die Liquiditat von
Wertpapieren weiter beeintrachtigen. Solche Sank-
tionen, die damit verbundenen Gegenmalnahmen
und die daraus resultierende Storung der wirtschaftli-
chen und politischen Landschaft konnen zu Volatilitat
auf anderen regionalen und globalen Markten fuhren
und sich negativ auf die Performance verschiedener
Sektoren und Branchen auswirken, was wiederum
negative Folgen fur die Performance eines Fonds
haben konnte, selbst wenn ein Fonds kein direktes
Engagement in sanktionierten Landern hat.

Der Umfang und das Ausmald der Sanktionen sowie
die von der Zentralbank verhangten MaflRnahmen in
Bezug auf Beschrankungen unterliegenden Fonds-
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vermogen und Fondsanleger, die zu einem bestimm-
ten Zeitpunkt in Kraft sind, konnen erweitert oder
anderweitig in einer Weise geandert werden, die
negative Auswirkungen auf einen Fonds hat. Diese
Malinahmen, sogar deren Androhung, konnen zur
Schwachung der Wahrung eines sanktionierten Lan-
des, zur Herabstufung des Kreditratings einer solchen
Organisation oder eines solchen Landes, zum soforti-
gen Einfrieren von Vermogenswerten, Wertpapieren
und/oder Geldern, die in verbotene Vermogenswerte
investiert sind, zu einem Ruckgang des Wertes und
der Liquiditat seiner Wertpapiere, seines Eigentums
oder seiner Beteiligungen und/oder zu anderen nach-
teiligen Folgen fur die Wirtschaft des sanktionierten
Landes fuhren.

Risiken an russischen Markten

In Bezug auf die russischen Markte sind auch
Umstande zu bedenken, die Ublicherweise nicht mit
Investitionen in Wertpapieren von Emittenten ent-
wickelter Kapitalmarkte in Verbindung gebracht wer-
den. Die wirtschaftlichen und politischen Bedingun-
gen auf den russischen Markten kdnnen von denen
der westlichen Markte abweichen; zudem sind die
sozialen, politischen und wirtschaftlichen Verhalt-
nisse wahrscheinlich als weniger stabil als die in
westlichen Industrielandern. So gab es bis vor relativ
kurzer Zeit keine Anzeichen dafur, dass sich Russland
in Richtung geordneter Kapitalmarktstrukturen oder
freier Marktwirtschaft bewegen wurde, was bedeu-
tet, dass Investitionen in Russland groReren Risiken
unterliegen als solche in westlichen Markten.

Der Nettoinventarwert des Fonds kann von Unsicher-
heitsfaktoren beeintrachtigt werden. Darunter fallen
politische oder diplomatische Entwicklungen, soziale
Instabilitat und religiose Differenzen, Veranderungen
der Regierungspolitik, des Steuersystems, des Wech-
selkurs- und Wahrungsruckfuhrungssystems sowie
Veranderungen anderer politischer und wirtschaft-
licher Parameter wie der Gesetzgebung an den rus-
sischen Markten und, im Besonderen, Enteignung,
Verstaatlichung, Beschlagnahme oder Ubernahme
von Vermogenswerten, Schuldaufschiben und/oder
Zahlungsausfallen sowie solche Veranderungen in
der Gesetzgebung, mit denen auslandische Investi-
tionen in bestimmte Wirtschaftssektoren begrenzt
werden.

Daneben sind Anlagen in Russland noch mit wei-
teren Risiken verbunden. Zu diesen Risiken zahlen
unter anderem ein moglicherweise geringes Mal% an
Anlegerschutz, schlechte oder intransparente Unter-
nehmensfihrung (Corporate Governance), gesetz-
geberische Risiken (Gesetze konnen ruckwirkend
und/oder mit sofortiger Wirkung geandert werden)
und politische Risiken (die Auslegung oder Methode
der Durchsetzung von Gesetzen kann geandert wer-
den, was nachteilige Auswirkungen fur einen Fonds
haben kann, der in russische Markte investiert).

Da Investitionen in Russland ein erhohtes Risiko mit
sich bringen, eignet sich die Anlage in Fonds, die in
russische Markte investieren, nur fur Anleger, die
sich dieser Risiken bewusst sind. Vor allem sollte
bedacht werden, dass sich Gesetzgebung, Regelun-
gen, Wechselkurskontrollen und Steuergesetze auch
auf Anleger mit Investments in russischen Wert-
papieren beziehen und dass sich deren Auslegung
und Anwendung seitens der zustandigen Behorden
noch in der Entwicklung befindet und sich in Zukunft
andern kann. Zudem konnte es eher zu politischer
und wirtschaftlicher Instabilitat kommen mit mogli-
chen weitreichenden Auswirkungen auf die russische
Wirtschaft und auf die russischen Markte. Eine nach-
teilige Regierungs- und Steuerpolitik, die Einschran-
kung auslandischer Investitionen sowie die Beschran-
kung von Wahrungskonvertibilitat und -rdckfuhrung,
Wahrungsschwankungen und andere Faktoren wie
Enteignung, Verstaatlichung oder Beschlagnahmung
von Vermogen konnten far einen in Russland inves-
tierten Fonds auch zu Verlusten fuhren.

Im Vergleich zu den weiter entwickelten Finanzmark-
ten sind die russischen kleiner, weniger liquide und
volatiler. Dartber hinaus konnen die Abwicklungs-,
Abrechnungs- und Zulassungsmodalitaten unterent-
wickelt sein, was das Risiko fur Fehler, Betrug und/
oder Zahlungsverzug erhoht. Die Rechtsgrundla-
gen der russischen Markte sowie die Standards fur
Rechnungslegung, Rechnungsprifung und Berichts-
wesen konnten nicht dasselbe Niveau von Anleger-
information oder -schutz bieten, das Ublicherweise
auf groféen Markten zu finden ist.

Angesichts der oben angefiihrten Risikofaktoren
kann die Gesellschaft dem Anleger keine Garan-
tien oder Zusicherungen fiir die Wertentwicklung
der einzelnen Fonds geben.
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17. KAUF

18.

19.

Antragsteller fur Fondsanteile werden darauf hinge-
wiesen, dass Antrage nach Maldgabe der Bedingungen
gemafd Zeichnungsformular und der Bestimmungen der
Satzung der Gesellschaft geprift und Fondsanteile ent-
sprechend dieser Bedingungen und Bestimmungen aus-
gegeben werden.

Um Fondsanteile zu zeichnen, muss ein Antragsteller ein
Zeichnungsformular ausfullen und unterzeichnen. Zeich-
nungsformulare mussen der von Zeit zu Zeit vom Manager
oder seinem Vertreter vorgeschriebenen Form entspre-
chen und sind auf Anfragebei der Register- und Transfer-
stelle, beim Manager oder dessen Vertreter erhaltlich.

Falls ein Antrag nicht angenommen wird, wird der bei
Antragstellung gezahlte Betrag zurlckerstattet; falls ein
Antrag fur weniger als die beantragte Anzahl angenom-
men wird, wird der Uberschussige Betrag zurlckerstattet.
Jede Ruckerstattung erfolgt ohne Verzinsung und wird auf
Gefahr des Antragstellers zurtickgesandt.

Innerhalb von sechs Wochen nach Erhalt eines schriftli-
chen Auftrags erhélt der Anteilseigner oder sein benannter
Vertreter per Post auf sein Risiko eine schriftliche Bestati-
gung der Eintragung im Anteilseignerregister (Aktionars-
register).

RUCKNAHME

Zur Rucknahme der gesamten oder eines Teils seiner
Fondsanteile muss ein Anteilseigner bei der Register- und
Transferstelle einen Rucknahmeantrag stellen — wie unter
Abschnitt 7 C dieses Verkaufsprospekts beschrieben.

UMTAUSCH

Zum Umtausch der gesamten oder eines Teils seiner
Fondsanteile muss ein Anteilseigner bei der Register- und
Transferstelle einen Umtauschantrag stellen — wie unter
Abschnitt 7 E dieses Verkaufsprospekts beschrieben.
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ANHANG 1

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Zum gegenwartigen Zeitpunkt ist die Gesellschaft
nicht in einen Rechtsstreit oder in ein Schiedsver-
fahren verwickelt, und den Verwaltungsratsmitglie-
dernist nicht bekannt, dass ein Rechtsstreit oder eine
Klage gegen die Gesellschaft anhangig oder ange-
droht ist.

Dienstleistungsvertrage zwischen irgendeinem der
Verwaltungsratsmitglieder und der Gesellschaft
bestehen nicht und sind nicht vorgesehen, aber die
Verwaltungsratsmitglieder konnen gemald der Sat-
zung der Gesellschaft eine Vergutung erhalten.

Die nachfolgenden Vertrage, in denen die Zahlung
bestimmter Vergutungen und Ausgaben vorgesehen
ist und die wesentlich sind oder sein konnen, sind
aufderhalb des laufenden Geschafts abgeschlossen
worden:

(a) Managementvereinbarung zwischen der Gesell-
schaft und dem Manager vom 22. Dezember
1994 (und nachfolgende Anderungen) wodurch
sich der Manager verpflichtet hat, die Geschafte
der Gesellschaft zu fUhren. Die Vereinbarung ist
mit einer Frist von sechs Monaten von jeder Seite
kundbar.

(b) Der geanderte und berichtigte Verwahrstel-
lenvertrag zwischen der Gesellschaft und der
Verwahrstelle vom 13. Oktober 2016, wodurch
Brown Brothers and Harriman Trustee Services
(Ireland) Limited zur Verwahrstelle der Vermo-
genswerte der Gesellschaft bestellt wurde.

(c) Die Register- und Transferstellenvereinbarung
vom 29. Oktober 2021 zwischen der Gesellschaft,
dem Manager und der Register- und Transfer-
stelle, der zufolge die Register- und Transferstelle
sich einverstanden erklart, Register- und Trans-
ferstellendienste in Bezug auf die Gesellschaft zu
erbringen.

(d) Investmentmanagementvereinbarung zwischen
der Gesellschaft, dem Manager und der Metz-
ler Asset Management GmbH (in diesem Absatz
der ,Investmentmanager”) vom 31.Mai 2021,
mit dem sich der Investmentmanager verpflich-
tet hat, Vermogensverwaltungsleistungen far
den Manager auszufuhren. Die Vereinbarung
kann von allen Parteien mit einer Frist von nicht

weniger als neunzig Tagen schriftlich geklndigt
werden. Die Gesellschaft halt den Investment-
manager (und alle seine Verwaltungsratsmitglie-
der, Manager, leitenden Mitarbeiter, Beschaf-
tigten und Vertreter) aus dem Vermdgen der
betreffenden Fonds schad- und klaglos beztglich
aller Forderungen, Klagen, Verfahren, Schaden,
Verluste, Verbindlichkeiten, Kosten und Ausla-
gen (einschliefdlich angemessener Anwalts- und
Gerichtskosten und -auslagen), die dem Invest-
mentmanager direkt in Verbindung mit der Erfll-
lung seiner Pflichten und/oder der Austbung
seiner vertraglichen Befugnisse entstehen oder
gegen ihn geltend gemacht werden, ausgenom-
men bei Betrug, Fahrlassigkeit, Absicht oder
Vorsatz bei der Erfullung oder Nichterfullung der
Pflichten des Investmentmanagers.

Vertriebsvereinbarung vom 31. Mai 2021 zwi-
schen dem Manager und der Metzler Asset
Management GmbH (fir die Zwecke dieses
Absatzes die ,Vertriebsstelle”) in Bezug auf
die Vermarktung und den Vertrieb bestimmter
Fonds in bestimmten Landern. Die Vereinbarung
kann von allen Parteien mit einer Frist von nicht
weniger als neunzig Tagen schriftlich gekindigt
werden. Der Manager halt gemalf dieser Verein-
barung die Vertriebsstelle, ihre Beschaftigten,
Vertreter, leitenden Mitarbeiter oder Partner
bezlglich aller Klagen, Verfahren, Anspriche,
Forderungen, Verbindlichkeiten, Vermogens-
werte, Schaden, Kosten und Auslagen (ein-
schlieRlich Rechts- und Beratungsgebuihren und
-auslagen, die sich hieraus ergeben oder damit in
Zusammenhang stehen), die gegen die Vertriebs-
stelle gemacht oder erhoben oder ihr direkt in
Verbindung mit der Erflllung ihrer Pflichten ent-
stehen oder gegen sie geltend gemacht werden,
schad- und klaglos, sofern kein Verstol? gegen
diese Vereinbarung oder keinerlei Fahrlassigkeit,
vorsatzliche Unterlassung, Unredlichkeit oder
Betrug bei der Erflllung oder Nichterfiullung der
Pflichten der Vertriebsstelle vorliegt.

Vertriebsvereinbarung vom 13. Oktober 2022
zwischen dem Manager und der McStrew Group
GmbH (,McStrew”), wonach der Manager
McStrew beauftragt hat, in Zusammenarbeit mit
CACEIS Investor Services bestimmte in der Ver-
einbarung aufgeflihrte Teilfonds an bestimmte
nicht qualifizierte und qualifizierte Anleger (wie
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in der Vereinbarung beschrieben) zu vertreiben
und dem Manager Vertriebsdienstleistungen zu
erbringen.

Vertriebsvereinbarung vom 27. Mai 2017 (in der
jeweils geltenden Fassung) zwischen CACEIS
Investor Services Bank S.A.Esch-sur-Alzette
(,CACEIS Investor Services”), dem Manager
und der MAM, wonach der Manager MAM
beauftragt hat, in Zusammenarbeit mit CACEIS
Investor Services bestimmte in der Vereinbarung
aufgefuhrte Teilfonds an qualifizierte Anleger
(wie in der Vereinbarung beschrieben) zu vertrei-
ben und dem Manager Vertriebsdienstleistungen
zu erbringen.

Vertretungsvereinbarung vom 1. Mai 2025 zwi-
schen der Gesellschaft, 1741 Fund Solutions Ltd
und dem Manager, wonach 1741 Fund Solutions
Ltd sich verpflichtet hat, im Zusammenhang
mit dem Vertrieb von Fondsanteilen an in der
Schweiz ansassige Personen, die beabsichtigen,
solche Fondsanteile zu zeichnen, und im Zusam-
menhang mit dem Vertrieb von Fondsanteilen
der Gesellschaft von der Schweiz aus als Ver-
treterin der Gesellschaft zu agieren. Gemafd der
Vertretungsvereinbarung wird die Gesellschaft
die Vertreterin aus dem Vermogen des jeweiligen
Fonds fur Anspruche freistellen, die gegen 1741
Fund Solutions Ltd geltend gemacht werden,
soweit diese Ansprlche auf Fahrlassigkeit, vor-
satzlicher Pflichtverletzung, Arglist oder Betrug
seitens der Gesellschaft und Verstofden gegen
geltende Gesetze der Schweiz, den jeweiligen
Prospekt oder die Satzung oder die Vertretungs-
vereinbarung beruhen.

Zahlstellenvereinbarung vom 1. Mai 2025 zwi-
schen der Gesellschaft, Tellco Bank Ltd und dem
Manager, mit der sich Tellco Bank Ltd verpflich-
tet hat, im Zusammenhang mit dem Vertrieb von
Fondsanteilen an in der Schweiz ansassige Per-
sonen, die beabsichtigen, solche Fondsanteile
zu zeichnen, und im Zusammenhang mit dem
Vertrieb von Fondsanteilen der Gesellschaft von
der Schweiz aus als Zahlstelle der Gesellschaft
zu agieren. Gemal der Zahlstellenvereinbarung
wird die Gesellschaft die Zahlstelle aus dem
Vermogen des jeweiligen Fonds fir Anspriche
freistellen, die gegen Tellco Bank Ltd geltend
gemacht werden, soweit diese Anspruche nicht

auf Fahrlassigkeit, vorsatzlicher Pflichtverlet-
zung, Arglist oder Betrug seitens der Zahlstelle
beruhen.

Fazilitatsstellenvereinbarung vom 26. Februar
2011 zwischen der Gesellschaft und der Erste
Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, Wien
(,Erste Bank”) (in der jeweils gultigen Fassung),
mit der sich die Erste Bank verpflichtet hat, im
Zusammenhang mit dem Vertrieb von Fondsan-
teilen der Gesellschaft an in Osterreich ansassige
Personen, die beabsichtigen, solche Fondsanteile
zu zeichnen, als Reprasentant der Gesellschaft
zu agieren. Im Rahmen der Fazilitatsstellenver-
einbarung verpflichtet sich die Gesellschaft, die
Erste Bank aus dem Vermogen der Gesellschaft
schadlos zu halten bezuglich aller von Dritten
vorgebrachten Forderungen im Zusammenhang
mit der Funktion und der Tatigkeiten der Erste
Bank als steuerlicher Vertreter — unter der Bedin-
gung, dass diese Verpflichtungen nach bestem
Wissen und Gewissen und im Einklang mit den
Bestimmungen der Fazilitatsstellenvereinbarung
erfullt werden und ausgenommen den Fall, dass
solche Verluste, Forderungen oder Kosten durch
Fahrlassigkeit, Absicht oder Vorsatz seitens der
Erste Bank entstehen. Die Fazilitatsstellenver-
einbarung kann von den beteiligten Parteien mit
einer Frist von drei Monaten schriftlich geklndigt
werden.

Europaische Fazilitatsstellenvereinbarung vom
30. September 2021 in ihrer jeweils gultigen
Fassung zwischen der Gesellschaft, dem Mana-
ger und Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd
(,Zeidler”), mit der sich Zeidler verpflichtet hat,
in bestimmten EU-Mitgliedsstaaten, in denen die
Fonds zum Vertrieb registriert sind, als europai-
sche Fazilitatsstelle der Gesellschaft zu fungieren
und die Aufgaben auszutben, die in Artikel 92
der OGAW-Richtlinie aufgefuhrt sind. Gemaf
der europaischen Fazilitatsstellenvereinbarung
haftet Zeidler fur Fahrlassigkeit, Vorsatz und Ver-
stofd gegen den Grundsatz von Treu und Glau-
ben und entschadigt in solchen Fallen die Gesell-
schaft fur etwaige ihr entstehende Verluste. Zeid-
ler wird von der Gesellschaft schadlos gehalten
far samtliche Handlungen oder Unterlassungen
durch Zeidler aufgrund von Anweisungen oder
anderweitig im Rahmen ihrer Aufgaben als Fazi-
litatsstelle, soweit Schaden oder Haftungen aus
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Vorsatz, Fahrlassigkeit oder Verstol3 gegen den
Grundsatz von Treu und Glauben seitens der
Gesellschaft resultieren. Die europaische Fazili-
tatsstellenvereinbarung kann von beiden Par-
teien mit einer Frist von 90 Tagen durch schrift-
liche Mitteilung an die andere Partei gekundigt
werden oder unter bestimmten Umstanden, die
im Vertrag festgelegt sind, fristlos, u.a. dann,
wenn eine der Parteien in Liquidation eintritt oder
eine der Parteien nach anwendbaren Gesetzen
keine Zulassung mehr hat, um in ihrer aktuellen
Eigenschaft tatig zu sein.

Die Gesellschaft hat keine Tochtergesellschaften.

Kopien der oben erwahnten Vereinbarungen, zusam-
men mit einer Kopie der Satyung der Gesellschaft, der
Jahres- und Halbjahresberichte, dem irischen Gesetz
Uber Gesellschaften und den irischen OGAW-Geset-
zen, konnen kostenfrei eingesehen werden wahrend
der Ublichen Geschaftsstunden an Geschaftstagen
in der Geschaftsstelle des Managers unter der auf
Seite 78 angegebenen Anschrift.
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Erklarung der in diesem Verkaufsprospekt verwendeten
Begriffe, deren Bedeutung sich zukiinftig &ndern kann

Die Mitgliedsstaaten des Europaischen Wirtschaftsraums
Die Mitgliedsstaaten des Europaischen Wirtschaftsraums
sind zurzeit:

Die 27 Mitgliedsstaaten der Europaischen Union,
wie unten aufgefuhrt

Norwegen

Island und

Liechtenstein.

Die Mitgliedsstaaten der Europadischen Union
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Belgien
Bulgarien
Danemark
Deutschland
Estland
Finnland
Frankreich
Griechenland
Irland

. ltalien

. Kroatien

. Lettland

. Litauen

. Luxemburg
. Malta

. Niederlande

Osterreich

. Polen

. Portugal

. Rumanien

. Schweden

. Slowakei

. Slowenien

. Spanien

. Tschechische Republik
. Ungarn

. Zypern

Investmentmanager
Metzler Asset Management GmbH wurde zum Invest-
mentmanager fur die Verwaltung aller Fonds der Gesell-
schaft bestellt

Vertriebsstellen
Die unten genannten Vertriebsstellen wurden zur Verwal-
tung der folgenden Fonds bestellt:

McStrew Group GmbH ist die Vertriebsstelle fur bestimmte
Anteilsklassen in den folgenden Fonds:

e Metzler European Smaller Companies
e Metzler European Growth

e Metzler Wertsicherungsfonds 90

e Metzler Wertsicherungsfonds 98

e Metzler European Dividend

Metzler Asset Management GmbH ist die Vertriebsstelle
fUr bestimmte Anteilsklassen in den folgenden Fonds:

e Metzler European Smaller Companies
e Metzler European Growth

e Metzler Global Equities

e Metzler Wertsicherungsfonds 90

e Metzler Wertsicherungsfonds 98

e Metzler European Dividend

ICMA
Die Liste der Vollmitglieder der International Capital
Market Association ist unter http://www.icma-group.org/
zu finden.


http://www.icma-group.org/ 
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OECD-Mitgliedsstaaten
1. Australien;

Belgien;

Chile;

Costa Rica;

Danemark;

Deutschland;

Estland

Finnland;

9. Frankreich;

10. Griechenland;

1. Irland;

12. Island;

13. lsrael;

14. ltalien;

15. Japan;

16. Kanada;

17. Kolumbien;

18. Korea;

19. Lettland

20. Litauen;

21. Luxemburg;

22. Mexiko;

23. Neuseeland;

24. Niederlande;

25. Norwegen;

26. Osterreich;

27. Polen;

28. Portugal;

29. Schweden;

30. Schweiz;

31. Slowakei;

32. Slowenien

33. Spanien;

34. Tschechische Republik;

35. Turkei;

36. Ungarn;

37. USA; und

38. Vereinigtes Konigreich.
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Giiltige Steuersatze in Irland

Steuer Giiltiger Prozentsatz

Quellensteuer auf Dividenden
Einkommensteuer (Standardsteuersatz)
Kapitalertragsteuer
Kapitalerwerbsteuer

25%
20%
33%
33%
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Benchmark Indices zur VaR Berechnung

Name des Fonds

Referenz Benchmark

Erklarung

Metzler European Smaller
Companies

100% STOXX Europe Small 200 Price
Return Index (SCXP)

Dieser feste Index reprasentiert europaische Unter-
nehmen mit geringer Marktkapitalisierung. Der
Index ist abgeleitet vom STOXX Europe 600 Index.

Metzler European Growth

100% MSCI Europe Growth Net TR
Index

Der MSCI Europe Growth Net TR Index ist ein free-
floatgewichteter Aktienindex, der europaische
Wachstumsunternehmen reprasentiert.

Wertsicherungsfonds 98

Metzler Global Equities 100% MSCI World Net TR Index Siehe oben.
Metzler 100% MSCI World Net TR Index Siehe oben.
Wertsicherungsfonds 90

Metzler 20% MSCI World Net TR Index Siehe oben.

80% ICE BofA Pan-Europe
Government Index

Der ICE BofA Pan-Europe Government Index ist
eine Teilmenge des ICE BofA Global Government
Index und umfasst alle Wertpapiere, die von Lan-
dern ausgegeben werden, die mit der geografi-
schen Region Europa in Zusammenhang stehen.
Der ICE BofA Global Government Index bildet die
Performance von in der Landeswahrung des Emit-
tenten denominierten offentlich emittierten Staats-
anleihen mit Investmentgrade-Rating ab.

Metzler European Dividend

100% MSCI Europe Net TR Index

Der MSCI Europe Net TR Index ist ein free-float
adjustierter Marktkapitalisierungsindex zur Mes-
sung der Aktienmarktperformance entwickelter
europaischer Markte.
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Zu den fur einen Fonds zulassigen Formen von Sicher-
heiten zahlen insbesondere: (i) Barmittel; (ii) Wertpapiere,
die von Staaten oder anderen offentlichen Stellen emit-
tiert sind; (iii) von relevanten Instituten emittierte Einla-
genczertifikate; (iv) von relevanten Instituten oder Nicht-
banken emittierte Anleihen/Commercial Papers und (v) an
bestimmten Borsen gehandelte Anteilspapiere.

Die Gesellschaft oder ihr Vertreter steht mit der Verwahr-
stelle (und/oder einem anderen Sicherheitenmanagement-
Dienstleister, der jeweils beauftragt werden kann) in Ver-
bindung, um alle Aspekte des Sicherheitenprozesses im
Zusammenhang mit Gegenparteien zu steuern. GebUh-
ren, die von einem Sicherheitenmanagement-Dienstleis-
ter berechnet werden, werden aus dem Vermogen des
relevanten Fonds gezahlt und zu handelslblichen Satzen
erhoben. Risiken im Zusammenhang mit der Verwaltung
von Sicherheiten, wie z.B. operative und rechtliche Risi-
ken, mussen identifiziert und durch den Risikomanage-
mentprozess der Gesellschaft gemindert werden.

Sicherheiten - Vom Fonds entgegengenommen

Von einer Gegenpartei zugunsten eines Fonds hinter-
legte Sicherheiten konnen als Minderung des Risikos
gegenuber dieser Gegenpartei berucksichtigt werden.
Der Fonds muss Sicherheiten in erforderlicher Hohe ent-
gegennehmen, damit er sicherstellen kann, dass die in
den irischen OGAW-Gesetzen oder den Vorschriften der
Zentralbank festgelegten Grenzen des Gegenparteirisikos
nicht Uberschritten werden. Das Gegenparteirisiko kann
um einen Betrag reduziert werden, der nach Berucksichti-
gung angemessener Abschlage dem Wert der erhaltenen
Sicherheiten entspricht.

Erhalt der jeweilige Fonds Sicherheiten fur mindestens
30% seines Nettoinventarwerts, etabliert er eine geeig-
nete Stresstest-Richtlinie zur Sicherstellung, dass regel-
mafige Stresstests unter normalen und aulRerordentlichen
Liquiditatsbedingungen durchgefthrt werden, damit der
jeweilige Fonds das mit den Sicherheiten verbundene
Liquiditatsrisiko beurteilen kann. Die Richtlinie fur die
Liquiditats-Stresstests muss mindestens folgende Vorga-
ben enthalten:

(i) Konzept einer Stresstest-Szenarioanalyse, einschlief3-
lich Kalibrierung, Zertifizierung und Sensitivitats-
analyse;

SICHERHEITENPOLITIK (i) Empirischer Ansatz bei der Folgenabschatzung, ein-

schlieRlich Back-Tests von Liquiditatsrisikoschatzun-
gen;

(i) Berichtshaufigkeit und Meldegrenzen sowie Limit-/
Verlusttoleranzschwellen; und

(iv) MaRnahmen zur Eindammung von Verlusten, ein-
schlieRlich der Bewertungsabschlagspolitik (Haircut-
Strategie) und Schutz vor Unterdeckung (Gap-Risk).

Sachsicherheiten

Entgegengenommene Sachsicherheiten missen immer
die folgenden Kriterien erfullen:

(i)  Liquiditat: Erhaltene Sicherheiten in anderer Form
als liquide Mittel sollten hochst liquide sein und auf
einem geregelten Markt oder an multilateralen Han-
delsplatzen mit transparenter Preisgestaltung gehan-
delt werden, damit sie schnell zu einem Preis verkauft
werden konnen, der annahernd ihrer Bewertung vor
dem Verkauf entspricht.

(i)  Bewertung: Entgegengenommene Sicherheiten soll-
ten mindestens taglich bewertet werden. Vermo-
genswerte, die eine hohe Preisvolatilitat aufweisen,
sollten nur als Sicherheit akzeptiert werden, wenn
geeignete konservative Bewertungsabschlage (Hair-
cuts) angewandt werden.

(i) Bonitat des Emittenten: Entgegengenommene
Sicherheiten sollten von hoher Qualitat sein.

(iv) Korrelation: Entgegengenommene Sicherheiten soll-
ten von einem Rechtssubjekt ausgegeben werden,
das von der Gegenpartei unabhangig ist und keine
hohe Korrelation mit der Entwicklung der Gegenpar-
tei aufweist.

(v) Diversifizierung (Anlagekonzentration): Sicherheiten
sollten in Bezug auf Lander, Markte und Emitten-
ten ausreichend diversifiziert sein, und das maxi-
male Engagement gegenuUber einem bestimmten
Emittenten sollte 20% des Nettoinventarwerts des
Fonds nicht Uberschreiten. Wenn der Fonds unter-
schiedliche Gegenparteien hat, sollten die verschie-
denen Sicherheitenkorbe aggregiert werden, um die
20%-Grenze fur das Engagement gegenuber einer
einzelnen Gegenpartei zu berechnen.

(vi) Unverzuglich verfugbar: Entgegengenommene
Sicherheiten sollten vom Fonds jederzeit ohne Bezug-



60

nahme auf oder Genehmigung von der Gegenpartei
vollstandig vollstreckbar sein.

(vii) Verwahrung: Sicherheiten, die auf Basis einer Eigen-
tumsUbertragung entgegengenommen wurden,
sollten von der Verwahrstelle oder ihrem Vertreter
gehalten werden. Bei anderen Formen der Sicherhei-
tenvereinbarung konnen die Sicherheiten von einem
Drittverwahrer gehalten werden, der einer sachver-
standigen Uberwachung unterliegt und nicht mit
dem Sicherheitengeber verbunden ist.

(vii

Bewertungsabschlage (Haircuts): Die Gesellschaft
(oder ihr Beauftragter) wendet fur den Fonds ent-
sprechend konservative Sicherheitsabschlage auf
die als Sicherheiten erhaltenen Vermogenswerte an,
ggf. auf der Basis einer Bewertung der Charakteris-
tika der Vermogenswerte, wie etwa der Bonitat oder
der Preisvolatilitat, sowie das Ergebnis von wie weiter
oben beschrieben durchgefuhrten Stresstests. Die
Gesellschaft hat festgelegt, dass falls die Bonitat des
Emittenten oder der Emission der Sicherheiten nicht
von sehr hoher Qualitat ist oder die Sicherheiten mit
einem betrachtlichen Maf3 an Preisvolatilitat einher-
gehen, ein konservativer Abschlag gemals der Hair-
cut-Richtlinie der Gesellschaft anzuwenden ist. Die
Anwendung eines solchen Abschlags wird jedoch
fallweise entschieden. Die Gesellschaft kann nach
eigenem Ermessen bestimmte Sicherheiten akzeptie-
ren, bei denen entsprechend ihrer Haircut-Richtlinie
ein konservativerer, ein weniger konservativer oder
gar kein Abschlag erfolgte.

Sachsicherheiten durfen nicht verkauft, verpfandet oder
reinvestiert werden.

Barsicherheiten

Barmittel, die als Sicherheit von einem Fonds entgegenge-
nommen wurden, durfen nur wie folgt investiert werden:

(i)  Einlagen bei relevanten Instituten;
(i) erstklassige Staatsanleihen;

(i) Geldmarktfonds mit kurzer Laufzeitstruktur geman
der Definition in den ESMA-Leitlinien zu einer
gemeinsamen Definition europdaischer Geldmarkt-
fonds (CESR/10-049).

Sicherheiten - Vom Fonds hinterlegt

Bei einer Gegenpartei durch oder fur den Fonds hinterlegte
Sicherheiten mussen bei der Berechnung des Gegenpar-
teirisikos bertcksichtigt werden. Bei einer Gegenpartei
hinterlegte Sicherheiten und von dieser Gegenpartei erhal-
tene Sicherheiten konnen auf Nettobasis bertcksichtigt
werden, wenn der Fonds Aufrechnungsvereinbarungen
mit der Gegenpartei rechtlich geltend machen kann.

Zwecks Bereitstellung von Margeneinschissen oder
Sicherheiten im Zusammenhang mit Transaktionen in
Techniken und Instrumenten kann der Fonds dem Fonds
gehorende Vermogenswerte oder liquide Mittel im Rah-
men der normalen Marktpraxis und der in den Vorschrif-
ten der Zentralbank festgelegten Anforderungen Ubertra-
gen, hypothekarisch oder anderweitig belasten, verpfan-
den oder als Sicherheit hinterlegen.

Bei einer Gegenpartei hinterlegte Sachsicherheiten durfen
durch die Gegenpartei nicht verwendet, verpfandet oder
reinvestiert werden.
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ZUSATZLICHE INFORMATIONEN FUR ANLEGER IN
DEUTSCHLAND

Die folgenden zusatzlichen Informationen richten sich
an potenzielle Anleger der Gesellschaft in Deutsch-
land. Diese Informationen konkretisieren und vervoll-
standigen den Verkaufsprospekt soweit der Vertrieb in
Deutschland betroffen ist.

Zahl- und Informationsstelle in Deutschland (,deutsche
Zahlstelle”) fUr die Fonds der Gesellschaft ist die:

B. Metzler seel. Sohn & Co. AG
Untermainanlage 1

60329 Frankfurt am Main
Deutschland

Tel. (+4969)2104-11 1
Fax (+4969)2104-1179

Folgende Teilfonds der Gesellschaft sind in Deutschland
zum offentlichen Vertrieb zugelassen:

Metzler Global Equities

Metzler European Smaller Companies
Metzler European Growth

Metzler Wertsicherungsfonds 90
Metzler Wertsicherungsfonds 98
Metzler European Dividend

o oA N =

Die VergUtungen und Auslagen der Zahlstelle in Deutsch-
land entsprechen den Ublichen Marktbedingungen.

Da Fondsanteile in eingetragener Form ausgegeben wer-
den und die Gesellschaft keine individuellen Urkunden
ausstellt, sollten. Rucknahme- und Umtauschantrage
far Fondsanteile der Gesellschaft an die depotfuhrende
Stelle des Anteilseigners, die die Fondsanteile der Gesell-
schaft im Namen des Kunden halt, gesendet werden.
Diese Antrage konnen entsprechend bei der Zahlstelle in
Deutschland, bei dem depotfuhrenden Kreditinstitut des
Kunden oder direkt bei der Register- und Transferstelle
eingereicht werden. Alle Zahlungen, Ricknahmeerlose,
Ausschuttungen und andere Zahlungen an den Kunden
werden ebenfalls Uber die Zahlstelle in Deutschland, das
depotfUhrende Kreditinstitut des Kunden oder direkt Gber
das Bankkonto des Kunden bei seiner Hausbank abge-
wickelt.

Bei der Zahlstelle in Deutschland sind folgende Unterlagen
zu den normalen Geschaftszeiten kostenlos erhaltlich: der
Verkaufsprospekt (einschliefdlich der Verkaufsprospekt-
erganzungen), das Basisinformationsblatt (das ,KID"),
die Verfassung der Gesellschaft, die Jahres- und Halbjah-
resberichte der Gesellschaft und die Preise flr die Aus-
gabe, Rucknahme und den Umtausch von Fondsanteilen.
AuRerdem konnen dort die in Anhang 1 dieses Verkaufs-
prospekts genannten Unterlagen von den Anteilseignern
eingesehen werden.

Kopien der folgenden Unterlagen sind kostenfrei in den
Blros der deutschen Zahlstelle erhaltlich:

(i) die Managementvereinbarung zwischen der Gesell-
schaft und dem Manager vom 22. Dezember 1994
(und nachfolgende Anderungen);

(i) geanderter und berichtigter Verwahrstellenvertrag
zwischen der Gesellschaft und Brown Brother Harri-
man Trustee Services (Ireland) Limited vom 13. Okto-
ber 2016;

(i) die Investmentmanagementvereinbarung zwischen
der Gesellschaft, dem Manager und der Metzler
Asset Management GmbH vom 31. Mai 2021 (in der
jeweils gultigen Fassung);

(iv) die Zahlstellenvereinbarung zwischen der Gesell-
schaft, dem Manager und der deutschen Zahlstelle
vom 14. November 2006 (in der jeweils gultigen Fas-
sung);

(v) Vertriebsvereinbarung zwischen dem Manager und
der Metzler Asset Management GmbH vom 31. Mai
2021 (in der jeweils gultigen Fassung) Uber bestimmte
Vertriebsleistungen;

(vi) Vertretungsvereinbarung zwischen der Gesellschaft,
1741 Fund Solutions Ltd und dem Manager vom
1. Mai 2025;

(vii) Zahlstellenvereinbarung zwischen der Gesellschaft,
der Tellco Bank AG und dem Manager vom 1. Mai
2025;

(viii) Fazilitatsstellenvereinbarung zwischen der Gesell-
schaft und der Erste Bank der oesterreichischen
Sparkassen AG, Wien, vom 26. Februar 2011 (in der
jeweils gultigen Fassung);
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(ix) die Register- und Transferstellenvereinbarung zwi-
schen der Gesellschaft, dem Manager und der Regis-
ter- und Transferstelle vom 29. Oktober 2021;

(x)  Vorschriften der Zentralbank und OGAW-Vorschrif-
ten; und
die Irischen Gesetze Uber (Kapital) Gesellschaften von
2014 und jedes Gesetz oder jede andere gesetzliche
Bestimmung, durch die diese geandert, erweitert
oder novelliert werden.

Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass fol-
gende Unterlagen Bestandteil des Verkaufsprospektes
sind:

1. Verkaufsprospekterganzung fur den Teilfonds Metzler
Global Equities vom 16. April 2026;

2. Verkaufsprospekterganzung fur den Teilfonds Metzler
European Smaller Companies vom 4. Méarz 2026;

3. Verkaufsprospekterganzung fur den Teilfonds Metzler
European Growth vom 21. Mai 2025;

4. Verkaufsprospekterganzung fur den Teilfonds Metzler
Wertsicherungsfonds 90 vom 31. Juli 2024;

5. Verkaufsprospekterganzung fur den Teilfonds Metzler
Wertsicherungsfonds 98 vom 31. Juli 2024; und

6. Verkaufsprospekterganzung fur den Teilfonds Metzler
European Dividend vom 16. April 2026.

Anteilseigner werden auch darauf hingewiesen, dass die
folgenden Fonds der Gesellschaft so verwaltet werden,
dass sichergestellt wird, dass sich jeder dieser Fonds fort-
laufend als ,Aktienfonds” gemal3 Definition im deutschen
Investmentsteuergesetz von 2018 (in der jeweils gultigen
Fassung) (, InvStG 2018") qualifiziert.

1. Metzler Global Equities;

2. Metzler European Smaller Companies;
3. Metzler European Growth; und

4. Metzler European Dividend.

Jeder der oben genannten Fonds investiert zu diesem
Zweck fortlaufend mehr als 50% seines , Aktivvermo-
gens” direkt oder indirekt Uber andere Investmentfonds
im Sinne von 8§ 1, Abs. 2 des deutschen Investmentsteuer-
gesetzes (InvStG) in Kapitalbeteiligungen (Aktienfonds-
Kapitalbeteiligungsquote).

Kapitalbeteiligungen in diesem Sinne sind:

e Anteile an Kapitalgesellschaften, die zum offentlichen
Handel an einer Wertpapierborse zugelassen sind oder
an einem anderen organisierten Markt zugelassen und
notiert sind und bei denen es sich nicht um Anteile
an Investmentfonds handelt. Zu diesen Zwecken ist
ein organisierter Markt ein Markt, der anerkannt und
offentlich zuganglich ist sowie regelmalflig betrieben
wird und der deshalb die Anforderungen von Artikel 50
der OGAW-Richtlinie (Richtlinie 2009/65/EG) erfullt;

e Anteile an anderen Investmentfonds, die ihren Anlage-
bedingungen zufolge eine fortlaufende Mindestanlage
von 25% oder einem hoheren Prozentsatz in Kapitalbe-
teiligungen im Sinne von § 2, Abs. 8 des InvStG in der
Hohe des fur diese Mindestanlage festgelegten Pro-
zentsatzes vorsehen.

Das ,, Aktivvermogen” gemalfs Definitionin § 2, Abs. 9a des
InvStG wird durch den Wert des Vermogens des Invest-
mentfonds im Sinne von §1, Abs.2 des InvStG ohne
Berucksichtigung seiner Verbindlichkeiten ermittelt. Im
Fall einer indirekten Anlage in Kapitalbeteiligungen Uber
andere Investmentfonds legt der Fonds/Teilfonds in Bezug
auf die Einhaltung seiner Aktienfonds-Kapitalbeteiligungs-
quote die tatsachlichen, von diesen Investmentfonds an
jedem Bewertungstermin veroffentlichten Kapitalbetei-
ligungsquoten zugrunde. Eine indirekte Anlage in Kapi-
talbeteiligungen Uber andere Investmentfonds erfordert,
dass diese Investmentfonds mindestens wochentlich eine
Bewertung durchfihren.

Die Kapitalbeteiligungsquoten der Fonds werden an jedem
Handelstag auf www.wmdaten.de veroffentlicht und
konnen auf www.fondsfinder.universal-investment.com
und in den sonstigen Publikationen oder elektronischen
Medien veroffentlicht werden, die der Manager jeweils fur
geeignet halt.

Da sich die Rechtslage und/oder die Auffassung der deut-
schen Steuerbehorden in dem Zeitraum zwischen der Ver-
offentlichung dieses Verkaufsprospekts und einer Anlage-
entscheidung eines im steuerlichen Sinne in Deutschland
ansassigen Anlegers moglicherweise auch ruckwirkend
andern konnen, sollte der deutsche Anleger die finanziel-
len Folgen derartiger Veranderungen auf eine Anlage im
Fonds beachten und gegebenenfalls vor einer Anlage in
die Anteile des Fonds einen qualifizierten Steuerfachmann
zurate ziehen. Diese Informationen sind nicht erschopfend
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und stellen weder eine Rechts- noch eine Steuerberatung
dar.

Allgemeiner Risikohinweis:

Anderungen der Steuervorschriften und der steuerlichen
Beurteilung von Sachverhalten in den verschiedenen Lan-
dern, in denen der jeweilige Fonds Vermogenswerte halt,
im Wohnsitzland der Anteilseigner und im Sitzland des
jeweiligen Fonds kdnnen sich nachteilig auf die steuerliche
Situation des jeweiligen Fonds oder seiner Anteilseigner
auswirken.

Die rechtliche und steuerliche Behandlung von Geldern
kann sich auf unvorhersehbare Weise andern, die nicht
beeinflusst werden kann.

Den Anteilseignern wird empfohlen, sich Uber alle recht-
lichen oder steuerlichen Folgen beraten zu lassen, die fur
die Zeichnung, den Kauf, das Halten, die Ricknahme oder
die Ubertragung von Anteilen relevant sein kénnen.

Bestimmte in Deutschland erzielte Einklnfte (insbeson-
dere Einklnfte aus Dividenden, Mieteinnahmen und
Gewinne aus der VerauRerung von Immobilien) mussen
auf Fondsebene besteuert werden. Ausnahmen von die-
ser Besteuerung auf Fondsebene sind nur moglich, wenn
die Fondsanteile von bestimmten steuerbegunstigten
Anlegern gehalten werden oder im Rahmen von Alters-
vorsorge- oder Basisrentenvertragen (Riester- bzw. Rirup-
Rente) gehalten werden. Aufderdem konnen ab 2018 die
Quellensteuern auf die vom Fonds erwirtschafteten
Ertrage auf Anlegerebene nicht mehr abgezogen werden.

Insbesondere sind die Anleger ab 2018 nicht mehr von der
Steuer auf Gewinne aus dem Verkauf von Anteilen befreit,
und die auf die Ertrage des Fonds erhobenen Quellen-
steuern werden auf Anlegerebene nicht mehr abgezogen.

Als Ausgleich fur steuerliche Vorbelastungen konnen
Anleger unter bestimmten Voraussetzungen Anspruch auf
Erhalt eines steuerfreien Pauschalbetrags eines Teils der
Ertrage des Fonds haben (sog. ,Teilentlastung”). Da diese
Teilentlastung jedoch pauschal gewahrt wird, ist nicht
gewahrleistet, dass dieser Mechanismus die genannten
Belastungen in allen Fallen vollstandig ausgleicht.

Andert sich die anwendbare Regelung fiir eine Teilfrei-
stellung oder fallen die diesbezlglichen Voraussetzungen
weg, so gilt der Investmentanteil als verkauft.

DarUber hinaus kann eine unterschiedliche Beurteilung
der Voraussetzungen fur eine Teilfreistellung durch die
Finanzbehorden dazu flUhren, dass eine Teilfreistellung
grundsatzlich abgelehnt wird.

Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass die Gesell-
schaft zurzeit folgende Teilfonds hat:

Metzler European Smaller Companies;
Metzler Global Equities;

. Metzler European Growth;

. Metzler Wertsicherungsfonds 90;

. Metzler Wertsicherungsfonds 98; und
. Metzler European Dividend.

o oA WN =

Die Ausgabe- und Rucknahmepreise konnen an jedem
Handelstag im Internet unter https:/fondsfinder.universal-
investment.com abgefragt werden. Daruber hinaus wer-
den sie in Deutschland in Reuters oder Bloomberg oder
in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung oder anderen
Publikationen bzw. Medien veroffentlicht, die der Mana-
ger von Zeit zu Zeit festlegt und vorab den Anteilseignern
mitteilt, und sind auf Anfrage beim Manager erhaltlich.
Die Berechnung der Zeichnungs- und Rucknahmepreise
der Fondsanteile seitens des Managers gilt als verbindlich,
ausgenommen bei offenkundigen Fehlern. Die Veroffent-
lichung etwaiger Mitteilungen an die Anteilseigner erfolgt
Uber die Internetseite des elektronischen Bundesanzei-
gers; die Mitteilungen sind bei der deutschen Zahl- und
Informationsstelle erhaltlich.
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ZUSATZLICHE INFORMATIONEN FUR ANLEGER IN
OSTERREICH

Die folgenden Informationen richten sich an potentielle
Anleger der Gesellschaft in Osterreich. Die Informatio-
nen erganzen und vervollstandigen den Verkaufspro-
spekt hinsichtlich der Vertriebstatigkeit in Osterreich.

Fazilitdtsstelle in Osterreich
Fazilitatsstelle in Osterreich gemaRr EU-Richtlinie
2019/1160 Artikel 92:

Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Am Belvedere 1,

A-1100 Wien/Osterreich

E-Mail: foreignfunds0540@erstebank.at

Ricknahme- und Umtauschantrage fur Fondsanteile der
Gesellschaft kénnen bei der Fazilititsstelle in Osterreich
oder uber ein anerkanntes Clearingsystem eingereicht
werden. Alle Zahlungen, Rucknahmeerlose, mogliche
Ausschuttungen und andere Zahlungen an die Anteilseig-
ner konnen per BankUberweisung Uber die Fazilitatsstelle
in Osterreich abgewickelt werden.

Bei der Informationsstelle in Osterreich sind folgende
Unterlagen kostenlos erhaltlich bzw. konnen dort in den
Biros von den Anteilseignern eingesehen werden:

e das Basisinformationsblatt (das ,,KID")
e Verkaufsprospekt

e Verfassung

e geprufte Jahresberichte

e ungeprufte Halbjahresberichte

e Ausgabe- und Ricknahmepreise

e Sonstige Angaben und Unterlagen.

Folgende Teilfonds der Metzler International Investments
public limited company sind zum offentlichen Vertrieb in
Osterreich zugelassen:

e Metzler European Smaller Companies,
Anteilklassen A, B, C und BN

e Metzler European Growth,
Anteilklassen A, B, C und BN

e Metzler Global Equities
Anteilklassen A, BN und C

e Metzler Wertsicherungsfonds 90
Anteilklassen B und C

e Metzler Wertsicherungsfonds 98

e Metzler European Dividend
Anteilklassen A, B und BN
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ZUSATZLICHE INFORMATIONEN FUR ANLEGER IN
LUXEMBURG

Die folgenden Informationen richten sich an potentielle
Anleger der Gesellschaft in Luxemburg. Die Informatio-
nen ergdnzen und vervollstindigen den Verkaufspros-
pekt hinsichtlich der Vertriebstatigkeit in Luxemburg.

Fazilitatsstelle in Luxemburg (die ,Fazilitatsstelle in
Luxemburg”) fur die Fonds der Gesellschaft:

Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd.
19-22 Baggot Street Lower,

Dublin 2,

Irland

D02 X658

Rlcknahme- und Umtauschantrage fur Fondsanteile der
Gesellschaft konnen bei der Fazilitatsstelle in Luxemburg
oder uber ein anerkanntes Clearingsystem eingereicht
werden. Alle Zahlungen, Rucknahmeerlose, mogliche
Ausschuttungen und andere Zahlungen an die Anteilseig-
ner konnen per BankuUberweisung uber die Fazilitatsstelle
in Luxemburg abgewickelt werden.

Bei der Fazilitatsstelle in Luxemburg sind folgende Unter-
lagen kostenlos erhaltlich bzw. konnen dort in den Buros
von den Anteilseignern eingesehen werden:

e das Basisinformationsblatt (das ,,KID")
e \Verkaufsprospekt

e \erfassung

e geprufte Jahresberichte

e ungeprufte Halbjahresberichte

Folgende Teilfonds der Metzler International Investments
public limited company sind zum offentlichen Vertrieb in
Luxemburg zugelassen:

e Metzler European Smaller Companies,
Anteilklassen A, B, C, F und BN

e Metzler European Growth,
Anteilklassen A, B, C, F und BN

e Metzler Global Equities
Anteilklassen A, BN und C

e Metzler Wertsicherungsfonds 90
Anteilklassen A und B

e Metzler Wertsicherungsfonds 98

e Metzler European Dividend
Anteilklassen A, B und BN
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LISTE DER DELEGIERTEN UND UNTERDELEGIERTEN DER VERWAHRSTELLE

BROWN BROTHERS HARRIMAN TRUSTEE SERVICES (IRELAND) LTD
(durch Brown Brothers Harriman & Co.)

UNIVERSAL-INVESTMENT IRELAND FUND MANAGEMENT LIMITED
(firmierend unter Universal Investment Ireland)

Die aktuelle Liste der Unterverwahrstellen der Verwahrstelle ist unter folgendem Link verfiigbar:
https://www.bbh.com/us/en/policies-and-disclosures/product-and-service-disclosures/depositary-and-trustee-
disclosures/ireland-subcustodian-list.html
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LISTE DER INDIZES

Aktien mit grofRer und mittlerer Marktkapitalisierung
(Large- und Mid-Caps) in 15 europaischen Industrielan-
dern abbilden.

Name Kurze Beschreibung Website

CAC Ein franzosischer Aktienmarktindex. Der Index reprasen- | https://www.euronext.com/en/products/
tiert einen nach Marktkapitalisierung gewichteten MaR3- | indices/FRO003500008-XPAR/market-
stab fur die 40 bedeutendsten Werte unter den 100 | information
Unternehmen mit der hochsten Marktkapitalisierung an
der Euronext Paris.

DAX Der DAX ist Bluechip-Aktienmarktindex, der aus den | http://en.boerse-frankfurt.de/index/DAX
30 groflten, an der Frankfurter Wertpapierborse gehan-
delten Unternehmen besteht.

Dow Jones Der Dow Jones Industrial Average ist ein Index, der | https:/www.spindices.com/indices/equity/
zeigt, wie die 30 grofdten borsennotierten Unternehmen | dow-jones-industrial-average
in den USA wahrend einer Ublichen Handelssitzung auf
dem Aktienmarkt gehandelt wurden.

ESTX50 Der EURO STOXX 50 ist ein von STOXX gestalteter | http://www.boerse-online.de/aktien/index/
Aktienindex der flnfzig groften und liquidesten Aktien | euro_stoxx_50
der Eurozone.

FTSE 100 Der Financial Times Stock Exchange 100 Index ist ein | http://www.londonstockexchange.com/
Aktienindex, der die 100 an der Londoner Borse notier- | exchange/prices-and-markets/stocks/indices/
ten Unternehmen mit der hochsten Marktkapitalisierung | summary/summary-indices-constituents.
abbildet. html?index=UKX

Hang Seng Der Hang Seng Index ist ein um den Streubesitz adjus- | https://www.hsi.com.hk/HSI-Net/
tierter marktkapitalisierungsgewichteter Aktienmarktin-
dex in Hongkong.

MSCI Europe Der MSCI Europe Index soll die Wertentwicklung von | https://www.msci.com/europe

MSCI Germany

Der MSCI Germany Index soll die Wertentwicklung der
Segmente mit grofder und mittlerer Marktkapitalisierung
(Large- und Mid-Caps) des deutschen Marktes abbilden.

https://www.msci.com/documents/
10199/8095¢634-d4el1-4cbb-adaa-
5664bd7cbeea

Aktien mit grofer und mittlerer Marktkapitalisierung
(Large- und Mid-Caps) in 23 Industrielandern abbilden.

MSCI Japan Der MSCI Japan Index soll die Wertentwicklung der | https://www.msci.com/documents/10199/
Segmente mit grofder und mittlerer Marktkapitalisierung | b3ee6464-f705-4d65-81a0-d8756607cfIf
(Large- und Mid-Caps) des japanischen Marktes abbil-
den.

MSCI USA Der MSCI US Index soll die Wertentwicklung der Seg- | https://www.msci.com/documents/
mente mit grofler und mittlerer Marktkapitalisierung | 10199/67a768a1-71d0-4bd0-8d7e-
(Large- und Mid-Caps) des US-amerikanischen Marktes | f7b53e8d0d9f
abbilden.

MSCI World Der MSCI World Index soll die Wertentwicklung von | https://www.msci.com/world
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ten und liquidesten Aktien mit grofser und mittlerer
Marktkapitalisierung (Large- und Mid-Caps) des Swiss
Performance Index.

Nikkei 225 Der Nikkei 225 Index ist ein Aktienmarktindex fur die | https://indexes.nikkei.co.jp/en/nkave/
Borse in Tokio.

Russell 2000 Der Russell 2000 Index misst die Wertentwicklung der | https://www.ftserussell.com/products/
Segmente mit geringer Marktkapitalisierung (Small- | indices/russell-us
Caps) des US-Aktienuniversums.

S&P 500 Der Standard & Poor’s 500 Index ist ein US-amerika- | http://us.spindices.com/indices/equity/sp-500
nischer Aktienmarktindex, der auf der Marktkapitali-
sierung von 500 groféen Unternehmen basiert, die ihre
Stammaktien an der NYSE oder der NASDAQ notiert
haben.

SMI Der Swiss Market Index (SMI) besteht aus 20 der gro3- | https://www.six-swiss-exchange.com/

indices/data_centre/index_overview_en.html

STOXX Europe

Der STOXX Europe 600 Index bildet Unternehmen mit
grofder, mittlerer und geringer Marktkapitalisierung in 17
Landern der europaischen Region ab.

https://www.stoxx.com/indices

die erwartete Volatilitdt des US-Aktienmarktes fur die
nachsten 30 Tage abbilden soll, abgeleitet aus Echtzeit-
Mittelkursen der Call- und Put-Optionen auf den S&P
500 Index.

STOXX Global Der STOXX Global Total Market Index bildet 95 Prozent | https://www.stoxx.com/indices
der Streubesitz-Marktkapitalisierung weltweit ab.
TOPIX Der TOPIX ist ein um den Streubesitz adjustierter, markt- | http://www.jpx.co.jp/english/markets/indices/
kapitalisierungsgewichteter Index, der auf Basis aller an | topix/
der Borse in Tokio notierten inlandischen Stammaktien
berechnet wird.
Nasdag 100 Der Nasdaq 100 setzt sich zusammen aus den 100 gro3- | https://www.nasdag.com/nasdaq-100
ten, am aktivsten gehandelten US-Unternehmen, die an
der Nasdaq notiert sind.
CBOE VIX Der CBOE VIX Index ist ein Echtzeit-Marktindex, der | https://www.cboe.com/tradable_products/

vix/
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GLOSSAR

In diesem Verkaufsprospekt haben die nachfolgend auf-
geflhrten Begriffe die ihnen jeweils zugewiesene Bedeu-
tung:

~Act” bezeichnet den Companies Act von 2014 (irisches
Gesetz Uber (Kapital)Gesellschaften von 2014) und jedes
Gesetz oder jede andere gesetzliche Bestimmung, durch
die dieses Gesetz geandert, erweitert oder novelliert wird.

LAIF” ist ein alternativer Investmentfonds gemaf Defini-
tion in der AIFM-Richtlinie;

+AIFM-Richtlinie” bezeichnet die Richtlinie 2011/61/EU
Uber die Verwalter alternativer Investmentfonds sowie die
erganzenden Richtlinien 2003/41/EG und 2009/65/EG und
die Verordnungen (EG) Nr.1069/2009 und (EU) Nr. 1095
2010 (,,Stufe 1), in ihrer durch die Delegierte Verordnung
(EU) Nr. 231/2013 der Kommission vom 19. Dezember 2012
(,Stufe 2”) erganzten Fassung, implementiert in Irland
unter den European Union (Alternative Investment Fund
Managers) Regulations 2013 in ihrer jeweils gultigen Fas-
sung;

~Anerkannter Markt” bedeutet, dass — mit Ausnahme
von zulassigen Anlagen in nichtnotierten Wertpapieren
oder in Anteilen offener Investmentfonds — die Anlagen
der Gesellschaft beschrankt sind auf Wertpapiere, die an
den nachstehend genannten Borsen und Markten amtlich
notiert sind oder gehandelt werden:

Borsen
(i) Jede Borse in einem Mitgliedsstaat;

(i) Jeder Borse der verbleibenden EWR-Mitglieds-
lander (ausgenommen Liechtenstein);

(i) Jede Borse in:

e Australien

e Kanada

e Japan

e Hongkong

¢ Neuseeland

e Schweiz

e \ereinigtes Konigreich
e USA; und

(iv) jede der folgenden Borsen: Borse von Buenos
Aires in Argentinien, Borse von Sao Paulo in
Brasilien, Borse in Bahrain, Borse von Dhaka in

Bangladesch, Borse von Santiago de Chile, Borse
von Schanghai und Borse von Shenzhen in China,
Borse von Bogota in Kolumbien, Borse von Zag-
reb in Kroatien, Prager Borse in Tschechien,
Borse von Kairo in Agypten, Budapester Borse
in Ungarn, nationale Borse von Indien, Borse
von Jakarta in Indonesien, Borse von Tel Aviv in
Israel, Borse von Amman in Jordanien, Borse von
Kasachstan, Borse von Nairobi in Kenia, Borse in
Kuwait, Borse von Beirut im Libanon, Borse von
Kuala Lumpur in Malaysia, Borse von Mauritius,
Borse von Casablanca in Marokko, mexikani-
sche Borse in Mexiko, Borse in Nigeria, Muscat
Securities Market im Oman, Borse von Karachi
in Pakistan, Borse von Lima in Peru, philippini-
sche Borse auf den Philippinen, Doha Securities
Market in Katar, Borse in Russland, Borse von
Belgrad in Serbien, Warschauer Borse in Polen,
Borse von Singapur, die Borse von Bratislava in
der Slowakei, Borse von Johannesburg in Stdaf-
rika, Borse von Sudkorea in Stdkorea, Colombo
Stock Exchange in Sri Lanka, Borse von Taiwan
in Taiwan, Borse von Thailand in Thailand, Borse
von Istanbul in der Tarkei, Borse der Ukraine
Borse in Abu Dhabi und die Borse von Dubai in
den Vereinigten Arabischen Emiraten, Borse von
Caracas in Venezuela und die Borse von Ho Chi
Minh in Vietnam.

Markte

(i)

(ii)

alle in einem EWR-Mitgliedsstaat und im Ver-
einigten Konigreich anerkannten OTC-Markte
(ausschlieRlich der bereits unten aufgefuhrten);

alle hier aufgelisteten Derivatemarkte: alle in
einem EWR-Mitgliedsstaat (ausgenommen
Liechtenstein) anerkannten Derivatemarkte, alle
im Vereinigten Konigreich anerkannten Deriva-
temarkte, Borse in Australien Gber SFE Corpo-
ration Limited, Australian Options Market und
die Futures-Borse in Sydney in Australien, Bolsa
de Valores de Sao Paulo und Bolsa de Merca-
dorias e Futuros in Brasilien, Winnipeg Commo-
dity Exchange und Montreal Futures Exchange
in Kanada, Hong Kong Futures Exchange in
Hongkong, Tokyo Stock Exchange und Osaka
Securities Exchange in Japan, Korea Futures
Exchange in Korea, Singapore Exchange in
Singapur, South African Futures Exchange in
Sudafrika, Eurex Futures Exchange in Zurich



70

(Schweiz), Taiwan Futures Exchange in Taiwan,
Thailand Futures Exchange in Thailand, Turkish
Derivatives Exchange in der Turkei, American
Stock Exchange, Boston Options Exchange,
CBOE Futures Exchange, Chicago Board Options
Exchange, Chicago Climate Futures Exchange,
CME Group, ICE Futures U.S., Intercontinental
Exchange, International Securities Exchange
und ISE Stock Exchange in den USA, Mercado
Mexicano de Derivados in Mexico, Nasdaqg Stock
Market in New York, Mercantile Exchange in
New York, NYSE Euronext, OneChicago, Phila-
delphia Stock Exchange, U.S. Futures Exchange
in den USA;

(iii) der von der ICMA organisierte Markt;

(iv) der von fuhrenden Geldmarktinstituten (,,Listed
Money Market Institutions”) unterhaltene
Markt gemald der Veroffentlichung der Financial
Services Authority in ,,Regulation of Wholesale
Cash and OTC Derivatives Markets: The Grey
Paper” in der jeweils glltigen Fassung;

(v) AIM, der Alternative Investment Market in GroR3-
britannien, der von der Londoner Borse betrie-
ben und reguliert wird;

(vi) der OTC-Markt in Japan, der von der Securities
Dealers Association of Japan reguliert wird;

(vii) der NASDAQ-Markt in den USA;

(viii) der Markt fur Staatsanleinhen der USA, der von
Primarhandlern unterhalten und von der Federal
Reserve Bank of New York beaufsichtigt wird;

(ix) der OTC Securities Market in den USA, der von
der Financial Industry Regulatory Authority
(FINRA) reguliert wird;

(x) der franzosische Markt fur ,Titresde Créance
Negotiable” (OTC-Markt fur handelbare Schuld-
titel);

(xij NASDAQ Europe. Der neu formierte Markt
NASDAQ Europe ist ein Markt, dessen Liquiditat
unter Umstanden geringer ist als die an etablier-
ten Markten;

(xii) der OTC-Markt in kanadischen Staatsanleihen,
der von der Investment Dealers Association of
Canada reguliert wird; und

(xiii) der OTC-Markt in Deutschland, dessen Marktteil-
nehmer von der Bundesanstalt flr Finanzdienst-
leistungsaufsicht (BaFin) reguliert werden.

Diese Liste der anerkannten Markte entspricht den
OGAW-Vorschriften der Zentralbank. Die Zentralbank
gibt keine Liste genehmigter Markte heraus.

~Anerkanntes Clearingsystem"” ist eines der folgenden
Clearingsysteme:

e BNY Mellon Central Securities Depository SA/NV
(BNY Mellon CSD)

e Central Moneymarkets Office

e (learstream Banking SA

e (learstream Banking AG

e CREST

e Depository Trust Company of New York

e Deutsche Bank AG Depository and Clearing System

e Furoclear

e Hong Kong Securities Clearing Company Limited

e Japan Securities Depository Center JASDEC

e Monte Titoli SPA

e Netherlands Centraal Instituut voor Giraal Effecten-
verkeer BV

¢ National Securities Clearing System

e Sicovam SA

e SIS Sega Intersettle AG

e The Canadian Depositary for Securities Ltd

e VPC AB (Sweden)

e Jedes andere Wertpapier-Clearingsystem, das die
irische Finanzverwaltung zu einem anerkannten
Clearingsystem erklart.

~Anteilklasse” sind unterschiedliche Klassen von Fonds-
anteilen, die die Verwaltungsratsmitgliederinnerhalb eines
Fonds und im Einklang mit den Bestimmungen der irischen
Zentralbank auflegen konnen. Nahere Informationen zu
den einzelnen Charakteristika der jeweiligen Anteilklasse
sind in diesem Teilprospekt bzw. in der entsprechenden
Verkaufsprospekterganzung enthalten. Anteilklassen kon-
nen sich durch Rechte, Gebuhrenstruktur, Wahrung oder
andere Merkmale unterscheiden.

~Anteilseigner” ist eine Person, die als Inhaber von Fonds-
anteilen jeweils im Anteilseignerregister eingetragen ist,
das von oder im Auftrag der Gesellschaft gefuhrt wird.

+Anteilseignerregister” ist das Register, in dem die nahe-
ren Angaben Uber die Anteilseigner nach MalRRgabe des
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irischen Gesetzes Uber (Kapital-)Gesellschaften verzeich-
net sind.

~Ausgabepreis” ist der Nettoinventarwert pro Fonds-
anteil an einem bestimmten Handelstag, zuzuglich even-
tuell anfallender Ausgabeaufschlage oder Rucknahme-
abschlage.

~Aussteller” sind Einheiten, die Wertpapiere wie Aktien
oder Anleihen ausstellen, einschliellich und ohne
Beschrankung Regierungen, Staaten, Gebietskorperschaf-
ten, Gesellschaften, Agenturen, Bankinstitute oder supra-
nationale Institutionen.

~Bewertungszeitpunkt” ist in Bezug auf einen Handels-
tag, sofern nicht anders in einer Verkaufsprospektergan-
zung fur einen Fonds angegeben, der Zeitpunkt, an dem
die Schlusskurse des betreffenden anerkannten Marktes
zur Bewertung der Vermogensgegenstande und Verbind-
lichkeiten eines Fonds verflugbar sind (oder ein anderer
vom Verwaltungsrat nach dessen Ermessen festgelegter
Zeitpunkt). Nahere Informationen enthalt Abschnitt 8 des
Verkaufsprospekts.

.Bilanzstichtag (Rechnungslegungstag)” ist das in
Abschnitt 9 dieses Verkaufsprospekts genannte Datum.

~Clearstream” ist das Clearstream-Clearance-System der
Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main, und/oder
deren Gruppengesellschaften oder Niederlassungen.

.Delegierte Verordnung” bezeichnet die delegierte Ver-
ordnung der Kommission zur Erganzung der Richtlinie
2014/91/EU des Europaischen Parlaments und des Rates
vom 23.Juli 2014, sobald diese in Kraft getreten und in
I[rland unmittelbar wirksam ist.

.Ertragsausgleich” ist ein Fondsverwaltungsverfahren,
mit dem sichergestellt wird, dass die Nettoertrage pro
Fondsanteil im Laufe eines Geschaftsjahres weder durch
Ausgabe noch durch Ricknahme oder Umtausch von
Fondsanteilen verringert oder erhoht werden.

»~Euro” oder ,€" bedeutet die Wahrung gemaf Artikel 2
Satz 2 der Verordnung des Europaischen Rates (EC)
Nr.974/98 vom 3.Mai 1998, die als die gemeinsame
Wahrung der teilnehmenden Mitgliedsstaaten eingefihrt
wurde.

~Euroclear” ist das Euroclear-Clearance-System, das von
der Morgan Guaranty Trust Company of New York Uber
ihre Niederlassung in BrUssel betrieben wird.

+~EWR-Mitgliedsstaat” sind alle Mitgliedsstaaten des
Europaischen Wirtschaftsraums. Eine aktuelle Liste der
Mitgliedsstaaten enthalt Anlage | dieses Verkaufspros-
pekts.

«Fonds” bedeutet ein separater Teilfonds der Gesellschaft,
wie er von Zeit zu Zeit aufgelegt und im Einklang mit den
Bestimmungen der irischen Zentralbank verwaltet wird.

~Fondsanteil” oder ,,Fondsanteile” bedeuten nennwert-
lose gewinnberechtigte Anteile (Aktien) am Kapital der
Gesellschaft, die in Ubereinstimmung mit den Gesetzen,
den irischen OGAW-Gesetzen und der Satzung der Gesell-
schaft emittiert wurden und die die Rechte gewahren, die
in der Grindungsurkunde und Satzung naher beschrie-
ben sind, und den wirtschaftlichen Anteil an einem Fonds
reprasentieren.

~Geldmarktinstrumente” sind auf Geldmarkten norma-
lerweise gehandelte Finanzinstrumente, die:

(i)  liquide sind, das heillt innerhalb von sieben Geschafts-
tagen zu einem nahe an ihrem aktuellen Wert liegen-
den Preis in Bargeld umgewandelt werden konnen;
und

(i) einen zu jedem Zeitpunkt genau ermittelbaren Wert
haben.

~Geschiaftstag” ist jeder Tag, an dem die Banken in Dublin
und Frankfurt am Main fur den Geschaftsverkehr geoffnet
sind— oder ein anderer Tag wie in der Verkaufsprospekt-
erganzung der einzelnen Fonds festgelegt.

~Gesellschaft” ist die Metzler International Investments
public limited company.

~Gesellschaftsvertrag” bezeichnet die Grindungs-
urkunde und die Satzung der Gesellschaft.

~Gewohnliche Aufenthalt in Irland” eine naturliche Per-
son, die drei aufeinanderfolgende Steuerjahre ihren Wohn-
sitz in Irland hat, hat mit Beginn des vierten Steuerjahres
ihren gewohnlichen Aufenthalt in Irland. Eine natdrliche
Person, die ihren gewohnlichen Aufenthalt in Irland hat,
hat ab Beginn des vierten aufeinander folgenden Steuer-
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jahres, in dem sie nicht ihren Wohnsitz in Irland hat, nicht
mehr ihren gewohnlichen Aufenthalt in Irland.

.Griinderaktie” ist ein Anteil am Kapital der Gesellschaft,
der in Ubereinstimmung mit der Satzung der Gesellschaft
ausgegeben wurde. Grunderaktien kdnnen von Anlegern
nicht erworben werden.

~Handelsschluss” ist die Cut-Off-Zeit fur den Eingang
von Zeichnungs-, Rucknahme- oder Umtauschantragen
fur Fondsanteile. Wenn nicht anders in der Verkaufspros-
pekterganzung eines Fonds festgelegt, ist dies 11:00 Uhr
Ortszeit Irland am Geschaftstag vor dem relevanten Han-
delstag.

~Handelstag” ist jeder Geschaftstag, der nach dem
Ermessen der Verwaltungsratsmitglieder fur die Aus-
gabe, Rucknahme oder den Umtausch von Fondsantei-
len eines bestimmten Fonds festgelegt wird— unter der
Bedingung, dass es mindestens einen Handelstag fur
jeden Fonds (innerhalb von 14 Tagen) gibt, aufser fur die
Dauer einer Aussetzung der Ausgabe und Rtcknahme von
Fondsanteilen, wie in Abschnitt 7F dargelegt. Sollte der
Manager entscheiden, den Handelstag oder die Intervalle
zwischen den Handelstagen zu verandern, so informiert
er die Anteilseigner des betreffenden Fonds zeitgerecht
lber eine solche Anderung — es sei denn, eine solche
Anderung ist temporar. Ausgenommen anders lautender
Bestimmungen in der Verkaufsprospekterganzung, ist
jeder Geschaftstag ein Handelstag.

LCMA" ist die International Capital Market Associa-
tion [ehemals Association of International Bond Dealers
(AIBD)]. Weitere Informationen finden Sie im Anhang | die-
ses Verkaufsprospekts.

«Investmentfonds” bezeichnet einen OGAW oder einen
AlF, in den die Fonds gemal den Richtlinien der Zentral-
bank investieren konnen.

«Investmentgrade” ist ein besseres Rating als BB+ durch
S&P oder als Bal durch Moody’s oder ein vergleichbares
Rating.

«Investmentmanager” ist eine auf professionelles Invest-
mentmanagement von Investmentvermogen speziali-
sierte Gesellschaft. Eine Liste der vom Manager und von
den Fonds jeweils bestellten Investmentmanager enthalt
Anlage | dieses Verkaufsprospekts.

«Investmentvermdégen” bezeichnet ein Investmentver-
mogen gemal Abschnitt 739B des irischen Steuergesetzes.

LIrische Finanzverwaltung” sind die Revenue Commis-
sioners of Ireland.

Irische OGAW-Gesetze" bezeichnet die irischen Gesetze:
European Union (Undertakings for Collective Investment
in Transferable Securities) (Amendment) Regulations 2016
(mit der die European Communities (Undertakings for
Collective Investment in Transferable Securities) Regula-
tions 2011 geandert werden) in ihrer jeweils geanderten,
erganzten, konsolidierten oder novellierten Fassung.

«Irische OGAW-Gesetze 2011” bezeichnet die irischen
OGAW-Gesetze: European Communities (Undertakings
for Collective Investment in Transferable Securities) Regu-
lations 2011.

.Irische Zentralbank” ist die Central Bank of Ireland und
ihre Rechtsnachfolger als Aufsichtsbehorde der Gesell-
schaft.

.Irisches Steuergesetz” ist das irische Steuergesetz von
1997 [, Taxes Consolidation Act 1997 (as amended) of Ire-
land”] in der jeweils gultigen Fassung.

LIrland” ist die Republik Irland.

~Manager” ist die Universal-Investment Ireland Fund
Management Limited (firmierend unter Universal-Invest-
ment Ireland), also die ,verantwortliche Person’ im Sinne
der Vorschriften der Zentralbank und auf3erdem das Unter-
nehmen, das als Promoter im Sinne der Vorschriften der
Zentralbank fungiert.

~Mindestbestand” ist ein Mindestbestand an Fonds-
anteilen eines beliebigen Fonds (oder einer beliebigen
Anteilklasse). Der aktuell geltende Mindestbestand fur die
einzelnen Fonds ist in der jeweiligen Verkaufsprospekter-
ganzung angegeben.

+Mitgliedstaat” bezeichnet ein Land, das zum jeweiligen
Zeitpunkt ein Mitgliedstaat der Europaischen Union ist.
Die aktuelle Liste der Mitgliedstaaten der Europaischen
Union istin Anhang | dieses Verkaufsprospekts enthalten.

~Monat" ist ein Kalendermonat.
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~Moody’s” sind Moody’s Investors Services und ihre
Rechtsnachfolger.

.Nettoinventarwert” oder ,,NIW"” bedeutet den aggre-
gierten Nettowert aller Vermogenswerte eines Fonds an
einen bestimmten Geschaftstag. Der Nettoinventarwert
pro Fondsanteil entspricht dem Nettoinventarwert des
betreffenden Fonds geteilt durch die Anzahl von emit-
tierten Fondsanteilen des betreffenden Fonds zu einem
bestimmten Bewertungszeitpunkt. Der Nettoinventarwert
wird zumindest zweimal monatlich in Ubereinstimmung
mit der Satzung der Gesellschaft berechnet, deren ein-
schlagige Bestimmungen in Abschnitt 8 dieses Verkaufs-
prospekts zusammengefasst wiedergegeben sind.

»Nicht-OGAW-Investmentfonds” sind die in Abschnitt
5.1 (e) dieses Verkaufsprospekts genannten Investment-
vermogen.

+OECD" ist die Organisation fur wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und Entwicklung und ihre jeweiligen Mitglieds-
staaten. Die aktuelle Liste der OECD-Mitgliedsstaaten ist
in Anlage | dieses Verkaufsprospekts zu finden.

+OGAW" ist ein unter den irischen OGAW-Gesetzen zuge-
lassener Organismus, dessen einziges Ziel die gemein-
same Anlage in Wertpapieren und/oder in anderen liqui-
den Finanzwerten ist. OGAWSs investieren bei Anlegern
eingesammeltes Kapital nach dem Prinzip der Risikostreu-
ung, Anteile werden auf Antrag der Anteilseigner direkt
oder indirekt aus den Vermogenswerten des Organismus
zurickgenommen oder zurtckgekauft. Mafinahmen, die
ein OGAW ergreift, um den Borsenwert seiner Anteile
nicht wesentlich von seinem Nettoinventarwert abwei-
chen zu lassen, werden gleichermalfien als Rucknahme
oder Ruckkauf betrachtet. Andere liquide Finanzwerte
umfassen Barguthaben, Finanzderivate, andere OGAWS,
Indexfonds und Geldmarktinstrumente.

+.OGAW-Richtlinie” bezeichnet die Richtlinie 2009/65/EG
des Europaischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli
2009 zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvor-
schriften betreffend Organismen fur gemeinsame Anla-
gen in Wertpapieren in ihrer aktuellen, durch die Richtlinie
2014/911/EU des Europaischen Parlaments und des Rates
vom 23.Juli 2014 zur Anderung der Richtlinie 2009/65/EG
zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschrif-
ten betreffend Organismen fir gemeinsame Anlagen in
Wertpapieren (OGAW) im Hinblick auf die Aufgaben der
Verwahrstelle, die Vergutungspolitik und Sanktionen

geanderten und gegebenenfalls weiter geanderten Fas-
sung.

.PRSA" ist ein personliches Pensionssparkonto (Personal
Retirement Savings Account) gemald Kapitel 2A, Teil 30
des irischen Steuergesetzes.

~Qualifizierte Gesellschaft” ist eine Gesellschaft gemaf
der Definition in Abschnitt 110 des irischen Steuergesetzes.

~Ratingagentur” sind Moody’s, S&P oder eine andere
international anerkannte Wertpapierratingagentur, auf die
anstelle von Moody's oder S&P oder anstelle von beiden
Bezug genommen wird.

~Register- und Transferstelle” bezeichnet die CACEIS
Ireland Limited oder jede ihr nachfolgende oder sie erset-
zende Register- und Transferstelle, die fur die Gesellschaft
gemals den Anforderungen der Zentralbank bestellt wird.

~Register- und Transferstellenvereinbarung” bezeich-
net die Vereinbarung vom 29. Oktober 2021 zwischen der
Gesellschaft, dem Manager und der Register- und Trans-
ferstelle in ihrer jeweils gultigen Fassung.

~Relevante Erkldrung” ist eine Erklarung in Bezug auf
Anteilseigner gemaf’ Anlage 2B des irischen Steuergeset-
zes.

~Relevanter Zeitraum” bezeichnet, in Bezug auf Fonds-
anteile der Gesellschaft, eine Zeitspanne von acht Jah-
ren, die mit dem Erwerb eines Fondsanteils durch einen
Anteilseigner beginnt, sowie jeden darauffolgenden Zeit-
raum von acht Jahren, der unmittelbar nach dem voran-
gegangenen relevanten Zeitraum beginnt — solange der
Anteilseigner seine Anteile halt.

~Rucknahmepreis” ist der Nettoinventarwert pro Fonds-
anteil an einem bestimmten Handelstag, von dem even-
tuell anfallende Ricknahmegebuihren abgezogen werden.

+S&P" sind die Standard &Poor’'s Corporation und ihre
Rechtsnachfolger.

~Satzung” bedeutet ,Articles of Association” der Gesell-
schaft, die unter anderem die Grundsatze, Politik und
Geschaftsbedingungen der Gesellschaft enthalten.

~Schwellenldnder” sind die von den Verwaltungsratsmit-
gliedern nach ihrem freien Ermessen bestimmten Lander
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oder Markte, die zumindest von einer supranationalen
Organisation als aufstrebendes Land eingestuft sein mus-
sen oder in einem Index fur Schwellenlander enthalten
sind. Als Beispiel seien hier erwahnt der MSCI Emerging
Market Index oder der JPM Emerging Markets Bond Index
Global Diversified. Supranationale Organisationen sind
zurzeit die Weltbank, der Internationale Wahrungsfonds
und die OECD.

Eine Person mit ,,Sitz in Irland” ist eine Person, die fur die
Zwecke der irischen Steuer in Irland ihren Sitz hat:

Natiirliche Person
Eine naturliche Person hat in einem bestimmten
Steuerjahr ihren Sitz in Irland, wenn sie:

— sich mindestens 183 Tage in diesem Steuerjahrin
Irland aufhalt; oder

— sich in einem Steuerjahr und im direkt voraus-
gehenden Steuerjahr insgesamt mindestens 280
Tage in Irland aufgehalten hat.

Ein 30 Tage nicht Uberschreitender Aufenthalt einer
natUrlichen Person in Irland wahrend eines Steuerjah-
res wird nicht fur den relevanten Zeitraum von zwei
Jahren angerechnet.

Bei der Feststellung des Aufenthalts einer Person in
Irland gilt eine Person als einen Tag in Irland anwe-
send, wenn sie zu irgendeiner Tageszeit eines Tages
in Irland anwesend ist.

Unternehmen

Ein Unternehmen hat seinen Sitz in Irland, wenn
es in Irland zentral verwaltet und kontrolliert wird,
unabhangig davon, wo das Unternehmen gegrundet
wurde. Irland wird in der Regel als Ort der zentra-
len Verwaltung und Kontrolle angesehen, wenn alle
grundlegenden unternehmenspolitischen Entschei-
dungen des Unternehmens in Irland getroffen wer-
den. Das gilt nicht, wenn das Unternehmen gemafR
den Bestimmungen eines in Irland geltenden Doppel-
besteuerungsabkommens als mit Sitz in einem ande-
ren Gebiet und nicht in Irland angesehen wird.

Ein in Irland gegrindetes Unternehmen wird fur alle
Zwecke der irischen Steuergesetzgebung als mit Sitz
in Irland angesehen, es sei denn, das Unternehmen
wird fUr die Zwecke eines in Irland geltenden Doppel-

besteuerungsabkommens als mit Sitz in dem ande-
ren Gebiet des Besteuerungsabkommens und nicht
in Irland angesehen.

Es sollte beachtet werden, dass der Sitz eines Unter-
nehmens im Hinblick auf Steuerzwecke in bestimm-
ten Fallen eine sehr komplexe Frage sein kann. Zoll-
meldepflichtige werden auf die spezifischen Rechts-
grundlagen in Abschnitt 23A des irischen Steuerge-
setzes hingewiesen.

Trust

Ein Trust hat fur die Zwecke der irischen Kapital-
ertragsteuer seinen Sitz in Irland und seinen gewohn-
lichen Aufenthalt in Irland, es sei denn, die allgemeine
Verwaltung des Trust wird flr gewohnlich auRerhalb
Irlands durchgefuhrt und die Treuhander (als eine
und einheitliche Rechtsperson) oder eine Mehrheit
der Treuhander haben weder ihren Sitz noch ihren
gewohnlichen Aufenthalt in Irland.

~Steuerbefreiter gebietsfremder Anleger” bezeichnet
eine Person, die im Zeitpunkt des steuerpflichtigen Ereig-
nisses weder ihren Wohnsitz noch ihren gewohnlichen
Aufenthalt in Irland hat unter einer der folgenden Voraus-
setzungen:

(a) die Gesellschaft ist im Besitz einer relevanten Erkla-
rung und verflgt nicht Gber Informationen, die nach
billigem Ermessen nahelegen, dass die darin enthal-
tenen Angaben im Wesentlichen nicht mehr zutref-
fen; oder

(b) die Gesellschaft ist im Besitz eines schriftlichen
Genehmigungsbescheids der irischen Finanzverwal-
tung gemaf’ den Bestimmungen von Abschnitt 739D
(7B) des irischen Steuergesetzes, der bestatigt, dass
der Anteilseigner Abschnitt 739D (7) oder Abschnitt
739D (9) des irischen Steuergesetzes erfullt und
diese Genehmigung nicht zurickgenommen wurde.

~Steuerbefreiter irischer Anleger” ist:

e ein befreiter Pensionsfonds gemaf Abschnitt 774 des
irischen Steuergesetzes oder ein Rentenversicherungs-
vermaogen oder ein Trustvermogen nach Abschnitt 784
oder 785 des irischen Steuergesetzes, der bzw. das
eine relevante Erklarung abgegeben hat, die vor dem
Eintritt eines steuerpflichtigen Ereignisses im Besitz
der Gesellschaft ist;
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eine Lebensversicherungsgesellschaft gemal
Abschnitt 706 des irischen Steuergesetzes, die eine
relevante Erklarung abgegeben hat, die vor dem Ein-
tritt eines steuerpflichtigen Ereignisses im Besitz der
Gesellschaft ist;

ein Investmentvermaogen, das eine relevante Erklarung
abgegeben hat, die vor des Eintritts eines steuerpflich-
tigen Ereignisses im Besitz der Gesellschaft ist;

ein spezieller Anlageorganismus gemafs Abschnitt 737
des irischen Steuergesetzes, der eine relevante Erkla-
rung abgegeben hat, die vor dem Eintritt eines steuer-
pflichtigen Ereignisses im Besitz der Gesellschaft ist;

ein Unit-Trust gemaR Abschnitt 731(5)(a) des irischen
Steuergesetzes, der eine relevante Erklarung abgege-
ben hat, die vor dem Eintritt eines steuerpflichtigen
Ereignisses im Besitz der Gesellschaft ist;

eine gemeinnutzige Organisation gemafl Abschnitt
739D(6)(f)(i) des irischen Steuergesetzes, die eine
relevante Erklarung abgegeben hat, die vor dem Ein-
tritt eines steuerpflichtigen Ereignisses im Besitz der
Gesellschaft ist;

eine qualifizierte Verwaltungsgesellschaft gemaf
Abschnitt 734(1) des irischen Steuergesetzes, die eine
relevante Erklarung abgegeben hat, die vor dem Ein-
tritt eines steuerpflichtigen Ereignisses im Besitz der
Gesellschaft ist;

eine Gesellschaft gemals der Definition unter Abschnitt
734(1) des irischen Steuergesetzes, die eine relevante
Erklarung abgegeben hat, die vor dem Eintritt eines
steuerpflichtigen Ereignisses im Besitz der Gesell-
schaft ist;

eine nach Abschnitt 784A(2) des irischen Steuergeset-
zes von Einkommen- und Kapitalertragsteuer befreite
Person, wenn die gehaltenen Anteile Vermogenswerte
eines zugelassenen Pensionsfonds oder Mindestpen-
sionsfonds sind und der ,,qualifizierte Fondsmanager”
(im Sinne von Abschnitt 784A des irischen Steuerge-
setzes) eine relevante Erklarung abgegeben hat, die
vor dem Eintritt eines steuerpflichtigen Ereignisses im
Besitz der Gesellschaft ist;

eine nach Abschnitt 848E des irischen Steuergesetzes
von Einkommen- und Kapitalertragsteuer befreite Per-
son, wenn gehaltene Anteile Vermogenswerte eines
speziellen Vorteilssparkontos (Special Savings Incen-
tive Account, SSIA) sind und der ,qualifizierte Mana-

ger von Spareinlagen” (im Sinne von Abschnitt 848B
des irischen Steuergesetzes) eine relevante Erklarung
abgegeben hat, die vor dem Eintritt eines steuerpflich-
tigen Ereignisses im Besitz der Gesellschaft ist;

eine gemalfd Abschnitt 7871 des irischen Steuergeset-
zes von Einkommen- und Kapitalertragsteuer befreite
Person, wenn gehaltene Anteile Vermdgenswerte
eines PRSA sind und der PRSA-Manager (im Sinne
von Kapitel 2A von Teil 30 des irischen Steuergesetzes)
eine relevante Erklarung abgegeben hat, die vor dem
Eintritt eines steuerpflichtigen Ereignisses im Besitz
der Gesellschaft ist;

eine Genossenschaftsbank gemafd Abschnitt 2 des
Credit Union Act 1997, die eine relevante Erklarung
abgegeben hat, die vor dem Eintritt eines steuerpflich-
tigen Ereignisses im Besitz der Gesellschaft ist;

Anlagen eines Unternehmens in einen Geldmarktfonds
gemald Verordnung (EG) 2423/2001 der Europaischen
Zentralbank vom 22. November 2001, wenn das Unter-
nehmen der Korperschaftsteuer unterliegt und der
Gesellschaft eine entsprechende Erklarung abgegeben
hat und der Gesellschaft ihre Korperschaftsteuernum-
mer mitgeteilt hat;

eine qualifizierte Gesellschaft, die der Gesellschaft
eine entsprechende Erklarung abgegeben hat und der
Gesellschaft ihre Korperschaftsteuernummer mitge-
teilt hat;

die National Asset Management Agency, die der
Gesellschaft eine entsprechende Erklarung abgege-
ben hat;

eine Investment Limited Partnership im Sinne von
Abschnitt 739J des irischen Steuergesetzes, die der
Gesellschaft eine relevante Erklarung abgegeben hat,
die vor dem Eintritt eines steuerpflichtigen Ereignisses
im Besitz der Gesellschaft ist;

die National Treasury Management Agency oder ein
Fonds-Investmentvehikel der Kommission gemaf}
Abschnitt 37 des National Treasury Management
Agency (Amendment) Act 2014, dessen alleiniger wirt-
schaftlicher Eigentimer der Finanzminister ist, oder der
Staat, der durch die National Treasury Management
Agency handelt, und die National Treasury Manage-
ment Agency hat der Gesellschaft eine entsprechende
Erklarung abgegeben;
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e das Motor Insurers’ Bureau of Ireland in Bezug auf eine
von ihr getatigten Anlage von Geldern, die gemafs dem
Insurance Act 1964 (geandert durch den Insurance
(Amendment Act 2018) an den Motor Insurers Insol-
vency Compensation Fund gezahlt wurden, und das
Motor Insurers’ Bureau of Ireland hat der Gesellschaft
eine entsprechende Erklarung abgegeben; oder

e ¢in Vermittler, der im Namen von Personen handelt,
die in steuerlicher Hinsicht ihren Wohnsitz oder ihren
gewohnlichen Aufenthalt nicht in Irland haben, oder
ein Vermittler, der im Namen der obengenannten Per-
sonen mit Wohnsitz in Irland handelt, und der, sofern
relevant, eine relevante Erklarung abgegeben hat, die
vor dem Eintritt eines steuerpflichtigen Ereignisses im
Besitz der Gesellschaft ist.

~Streumunition” hat die in dem am 1. August 2010 in
Kraft getretenen Ubereinkommen (iber Streumunition
definierte Bedeutung.

«Value-Aktien” sind Aktien, die im Vergleich zu ihren
Basisvermogenswerten zu verninftigen Preisen oder mit
deutlichen Abschlagen gehandelt werden.

+Vergleichbares Rating” bedeutet, im Falle eines nicht
durch S&P oder Moody's erfolgten Ratings des Wert-
papiers, ein von einer anderen, vom Manager benannten
Ratingagentur erteiltes Rating, das mit dem von S&P oder
Moody's vergleichbar ist.

~Verkaufsprospekt” ist das Dokument (das kostenfrei
beim Manager erhaltlich ist), das zum Angebot von Aktien
an der Gesellschaft dient und die vollstandige Version des
Verkaufsprospektes gemaR den irischen OGAW-Gesetzen
darstellt. Die Verkaufsprospekterganzungen umfassen die
besonderen Regelungen der einzelnen Fonds und sind
integraler Bestandteil des Verkaufsprospekts des Fonds.

+Verkaufsprospekterganzung” ist die flr einen einzelnen
Teilfonds von der Gesellschaft herausgegebene Ergan-
zung zum Verkaufsprospekt. Sie umfasst die besonderen
Regelungen fur den Fonds und ist integraler Bestandteil
des Verkaufsprospekts des Fonds.

LVermittler” ist eine Person, die

e cine Geschaftstatigkeit ausibt, welche darin besteht
oder beinhaltet, Zahlungen von einem Investmentver-

mogen fur Rechnung anderer Personen entgegenzu-
nehmen;

oder

e Anteile an einem Investmentvermogen fur Rechnung
Dritter halt.

«Vertreter und Zahlstelle” ist eine Zahlstelle und/oder ein
Vertreter und eine Zahlstelle, die von der Gesellschaft oder
dem Manager bestellt wurden in einem Rechtsgebiet,
in dem die Fondsanteile zum Vertrieb zugelassen sind.
Detaillierte Informationen hierzu finden sich im Abschnitt
.Liste der Parteien und Anschriften” des Verkaufspros-
pekts unter der Uberschrift ,Zahlstelle” und ,Zahlstelle
und Vertreter”.

+Vertriebsstellen” sind Unternehmen, die von Zeit zu Zeit
vom Manager als Vertriebsstellen der Gesellschaft bestellt
werden konnen. Eine Liste der vom Manager in verschie-
denen Landern bestellten hauptsachlichen Vertriebsstel-
len findet sich in Anhang | zu diesem Verkaufsprospekt.

+Verwahrstelle” ist die Brown Brothers Harriman Trustee
Services (Ireland) Limited.

.Verwahrstellenvereinbarung” bezeichnet die erganzte
und neu gefasste OGAW-Verwahrstellenvereinbarung
zwischen der Verwahrstelle, dem Manager und der Gesell-
schaft vom 13. Oktober 2016.

«Verwaltungsratsmitglieder” sind die jeweiligen Ver-
waltungsratsmitglieder der Gesellschaft und umfasst eine
regular einberufene Versammlung von zwei oder mehr
Verwaltungsratsmitgliedern der Gesellschaft. Eine Liste
der aktuellen Verwaltungsratsmitglieder, die von Zeit zu
Zeit verandert werden kann, ist auf Seite 105 dieses Teil-
prospekts zu finden.

.Vorschriften der Zentralbank” bezeichnet die Central
Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section
48(1) (Undertakings for Collective Investment in Transfe-
rable Securities) Regulations 2019 in ihrer jeweils gultigen
erganzten oder geanderten Fassung sowie alle weiteren
jeweils von der Zentralbank herausgegebenen Durchfih-
rungsverordnungen, Vorschriften, Bestimmungen, Bedin-
gungen, Mitteilungen, Anforderungen oder Leitlinien, die
fur die Gesellschaft gemaR den irischen OGAW-Gesetzen
und den delegierten Verordnungen bzw. Ersteren oder
Letzteren anwendbar sind.
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~Wachstumswerte” bezeichnen Aktien von Gesellschaf-
ten, von denen ein im Marktvergleich Uberdurchschnitt-
liches Ertragswachstum erwartet wird.

~Wertpapiere” sind Ubertragbare Aktien und aktien-
ahnliche Wertpapiere, Anleihen und andere Formen von
Schuldtiteln sowie andere handelbare Wertpapiere, die
zum Erwerb anderer Wertpapiere durch Zeichnung oder
Umtausch berechtigen, mit Ausnahme von Techniken und
Instrumenten fur die Zwecke des effizienten Portfolioma-
nagements.

~Zahlstelle” ist eine Zahlstelle und/oder ein Vertreter
und eine Zahlstelle, die von der Gesellschaft oder dem
Manager bestellt wurde in einem Rechtsgebiet, in dem
die Fondsanteile zum Vertrieb zugelassen sind. Detaillierte
Informationen hierzu finden sich im Abschnitt ,Beteiligte
und ihre Anschriften” des Verkaufsprospekts unter der
Uberschrift , Zahlstelle” und ,Vertreter und Zahlstelle”.



78  LISTE DER PARTEIEN UND ANSCHRIFTEN

Die Gesellschaft
Metzler International Investments public limited company

Vertriebsstelle
Metzler Asset Management GmbH
Untermainanlage 1

Eingetragener Sitz 60329 Frankfurt am Main

Kilmore House
Spencer Dock
North Wall Quay
Dublin 1

D01 YE6G4

Irland

Verwaltungsrat

Robert Burke
Damien Owens
Christian Rausch
Philip Schatzle
Deirdre Yaghootfam

Manager

Universal Investment Ireland Fund Management
Limited (firmierend unter Universal Investment Ireland)
Kilmore House

Spencer Dock

North Wall Quay

Dublin 1

D01 YE6G4

Irland

Sekretar

Robert Burke

Verwahrstelle

Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland)
Limited

30 Herbert Street

Dublin 2

D02 W329

Irland

Register- und Transferstelle

CACEIS Ireland Limited
4th Floor

One George's Quay Plaza
George's Quay

Dublin 2

Irland

Deutschland

McStrew Group GmbH
Financial Products Distribution
St. Leonhard-Strasse 65
CH-9000 St. Gallen

Schweiz

Investmentmanager
Metzler Asset Management GmbH
Untermainanlage 1
60329 Frankfurt am Main
Deutschland

Fazilitatsstelle
Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Graben 21
1010 Vienna
Osterreich

Schweizer Vertreterin
1741 Fund Solutions Ltd
Burggraben 16
CH-9000
St. Gallen
Schweiz

Schweizer Zahlstelle
Tellco Bank Ltd
Bahnhofstrasse 4
CH-6430 Schwyz
Schweiz

Europaische Fazilitatsstelle
Zeidler Legal Process
Outsourcing Ltd.

19-22 Baggot Street Lower
D02 X658

Dublin 2

Irland



Unabhangige Wirtschaftspriifer
KPMG
1 Harbourmaster Place
International Financial Services Centre
Dublin 1
D01 F6Fb5
Irland

Hausbank
Brown Brothers Harriman & Co.
140 Broadway
New York, NY 100005-1101
USA

Rechtsberater Irland
McCann FitzGerald
Riverside One
Sir John Rogerson’s Quay
Dublin 2
D02 X576
Irland
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mit getrennter Haftung der Teilfonds

Metzler European Growth



Metzler European Growth

Diese Verkaufsprospektergdnzung bezieht sich auf den
Metzler European Growth (der ,,Fonds”), einen Teil-
fonds der Gesellschaft, und ist integraler Bestandteil
des Verkaufsprospekts in Bezug auf die Gesellschaft
(der ,Verkaufsprospekt”). Diese Verkaufsprospekter-
ganzung sollte im Zusammenhang mit der jeweils aktu-
ellen Fassung des Verkaufsprospekts der Gesellschaft
gelesen werden. Die aktuelle Fassung ist kostenfrei
beim Manager erhaltlich. Anleger sollten die Ausfiih-
rungen liber Risikofaktoren lesen, die in Abschnitt 16
des Verkaufsprospekts wiedergegeben sind, und die
fiir den Fonds relevanten Risikofaktoren, die in dieser
Verkaufsprospektergdanzung dargelegt sind. Zusatzlich
zu diesen Risikofaktoren sollten sich Anleger in diesem
Fonds bewusst sein, dass diese Investition aufgrund
der mit ihr verbundenen potenziellen Gewinne, Verluste
und Volatilitdit moglicherweise nicht fiir alle Anleger
geeignet ist. Der Anlagehorizont solcher Kapitalanle-
ger sollte zumindest fiinf bis zehn Jahre betragen. Der
Anleger muss in der Lage sein, fiir langere Perioden
zwischenzeitliche Verluste zu verkraften.

Angesichts der in Abschnitt 16 des Verkaufsprospekts
beschriebenen Risikofaktoren kann die Gesellschaft
dem Anleger keinerlei Garantien oder Zusicherungen
fiir die Wertentwicklung des Fonds geben.

Die Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft, die
namentlich im Verkaufsprospekt aufgefthrt sind, Uber-
nehmen die Verantwortung fur die Informationen dieser
Verkaufsprospekterganzung. Die Informationen in dieser
Verkaufsprospekterganzung stimmen nach bestem Wis-
sen und Gewissen der Verwaltungsratsmitglieder (die jede
nur denkbare Sorgfalt haben walten lassen, dass dies der
Fall ist) mit den Tatsachen Uberein. In den Ausfuhrungen
ist nichts ausgelassen, was moglicherweise die Bedeu-
tung solcher Informationen beeinflussen konnte.

Die in dieser Verkaufsprospekterganzung verwendeten
Begriffe haben die ihnen im Verkaufsprospekt zugewie-
sene Bedeutung, sofern sie nicht in der Verkaufsprospekt-
erganzung anders definiert sind.



VERTRIEBSBESCHRANKUNGEN

Die Verteilung dieser Verkaufsprospekterganzung und
der Vertrieb von Fondsanteilen unterliegen in bestimmten
Rechtsordnungen Beschrankungen. Diese Verkaufspro-
spekterganzung ist kein Angebot oder Teil eines Ange-
bots oder eine Aufforderung zum Verkauf, zur Ausgabe,
zur Zeichnung oder zum Kauf von Fondsanteilen an Per-
sonen in einer Rechtsordnung, in der die Abgabe eines
solchen Angebots nicht erlaubt oder ungesetzlich ware
(ohne Einhaltung etwaiger Registrierungs- oder sonstiger
Rechtsvorschriften) oder, in dem die Person, die ein sol-
ches Angebot oder eine solche Anforderung ausspricht
nicht Uber die notige Erlaubnis verflgt, oder an Personen,
denen gegenuber in bestimmten Rechtsordnungen ein
solches Angebot ungesetzlich ware. Potenzielle Anleger
oder Kaufer von Fondsanteilen sollten sich Uber die in
ihren Landern gultigen Rechtsvorschriften im Zusammen-
hang mit der Zeichnung oder dem Kauf von Fondsantei-
len informieren. Nahere Informationen sind beim Manager
erhaltlich. Die folgenden Informationen verstehen sich als
allgemeine Richtlinien:

Belgien

Der Fonds wurde nicht und wird nicht bei der belgischen
Aufsichtsbehorde (,FSMA") (Autorité des Services et
Marchés Financiers/Autoriteit voor Financiéle Diensten
en Markten) als auslandischer OGA gemaf Artikel 129
des Gesetzes vom 20. Juli 2004 Uber bestimmte Formen
des kollektiven Managements von Investmentportfolios
(das ,Gesetz vom 20. Juli 2004") zugelassen, und diese
Verkaufsprospekterganzung wurde der FSMA nicht zur
Genehmigung eingereicht. Nach der Definition in Arti-
kel 3/1 des Gesetzes vom 20. Juli 2004, wie von Zeit zu
Zeit abgeandert und erganzt, durfen die Fondsanteile
daher nicht offentlich in Belgien vertrieben werden, aus-
genommen unter den in Artikel 5, § 1 des Gesetzes vom
20. Juli 2004 beschriebenen Bedingungen (Ublicherweise
.Private Placement” genannt), das heil3t, Fondsanteile
werden maximal 99 nicht professionellen oder institutio-
nellen Anlegern angeboten, oder Investoren, die mindes-
tens 250.000 EUR investieren, oder professionellen oder
institutionellen Investoren. Diese Verkaufsprospektergan-
zung darf in Belgien nur solchen Anlegern zu deren per-
sonlicher Verwendung zur Verfligung gestellt werden und
ausschlielRlich fur dieses Angebot an Fondsanteilen. Diese
Verkaufsprospekterganzung darf keinesfalls fir andere
Zwecke genutzt werden oder an andere Investoren in Bel-
gien abgegeben werden.

Niederlande

Die hier beschriebenen Fondsanteile durfen in den Nieder-
landen weder direkt noch indirekt angeboten oder erwor-
ben werden, und diese Verkaufsprospekterganzung darf
in den Niederlanden nicht als Teil von Vertriebsaktivitaten
oder zu einem spateren Zeitpunkt in Umlauf gebracht wer-
den, ausgenommen sind:

(a) qualifizierte Anleger gemafd Abschnitt 1:1 des Finanz-
marktaufsichtsgesetzes (Wet op het financieel toezicht)
in seiner jeweils gultigen Fassung;

(b) maximal 99 Personen, die keine qualifizierten Anleger
gemald Abschnitt 1:1 des Finanzmarktaufsichtsgeset-
zes sind; und/oder

(c) an Anleger, die Anteile fur eine Gegenleistung von
mindestens 100.000 EUR bzw. den Gegenwert in einer
anderen Wahrung fur jedes separate Angebot erwerben.

Vereinigtes Konigreich

Die Gesellschaftist ein Organismus fur gemeinsame Anla-
gen nach der Definition des Finanzdienstleistungs- und
Kapitalmarktgesetzes von 2000 (,FSMA") des Vereinigten
Konigreichs. Bei der Aufsichtsbehorde (Financial Conduct
Authority, ,,FCA") kann fur die Gesellschaft eine Genehmi-
gung gemafs Abschnitt 264 des FSMA beantragt werden.
Vor Bestatigung dieses Antrags ist die Gesellschaft nicht
zugelassen oder auf andere Weise von der FCA anerkannt
oder befugt und darf als vom FSMA nicht regulierter
Organismus fur gemeinsame Anlagen nicht im Vereinig-
ten Konigreich offentlich vertrieben werden. Der Verkaufs-
prospekt darf im Vereinigten Kdnigreich nur ausgegeben
werden an: (i) oder nur gerichtet werden an Personen,
die professionelle Anleger gemaly Artikel 19 der Finan-
cial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion)
Order 2005 (die ,,FP Order”) oder gemafd Artikel 14 der
Financial Services and Markets Act 2000 (Promotion of
Collective Investment Schemes) (Exemptions) Order 2001
(die ,,PCISE Order”) sind; (ii) oder nur gerichtet werden
an Personen, bei denen es sich um vermogende Unter-
nehmen und bestimmte andere Entitaten gemald Artikel
49 der FP Order oder Artikel 22 der PCISE Order handelt;
(iii) Personen, die als anerkannte sachkundige Anleger
im Sinne von Artikel 50 der FP Order oder Artikel 23 der
PCISE Order gelten; (iv) Verbande oder Mitglieder von Ver-
banden, bei deren Mitgliedern die Person, die diesen Ver-
kaufsprospekt Gbergibt, begrindet davon ausgeht, dass
es sich ausschliel3lich oder Uberwiegend um vermogende
Personen gemafd Artikel 49 der FP Order oder Artikel 22



der PCISE Order und/oder um anerkannte sachkundige
Anleger im Sinne von Artikel 50 der FP Order oder Artikel
23 der PCISE Order handelt; oder (v) andere Personen, an
die Fondsanteile der Gesellschaft gesetzmallig vertrieben
werden konnen, gemalk Abschnitt 4.12 des Conduct of
Business Sourcebook der FCA (die Personen unter (i), (ii),
(iii), (iv) und (v) werden nachfolgend als ,relevante Perso-
nen”) bezeichnet.

Dieser Verkaufsprospekt ist von der allgemeinen Ein-
schrankung in Abschnitt 21 des FSMA zur Weitergabe von
Aufforderungen oder Empfehlungen zu Anlageaktivitaten
und der Einschrankung der Werbung fur Organismen in
Abschnitt 238 des FSMA zur Weitergabe von Aufforde-
rungen oder Empfehlungen zur Beteiligung an unregulier-
ten Organismen ausgenommen, weil er ausschlief3lich an
die vorstehend angegebenen Personengattungen ergeht
und/oder gerichtet ist.

Um sich als anerkannter sachkundiger Anleger zu quali-
fizieren, muss eine Person (a) Uber eine von einer von der
FCA zugelassenen Person unterzeichnete Bescheinigung
in schriftlicher oder anderer lesbarer Form verfligen, aus
der hervorgeht, dass sie Uber ausreichende Sachkenntnis
verfugt, um die mit der Beteiligung an nicht regulierten
Organismen fur gemeinsame Anlagen verbundenen Risi-
ken zu kennen und (b) innerhalb der letzten zwolf Monate
eine Erklarung in einer vorgeschriebenen Form unter-
zeichnet haben, die unter anderem besagt, dass sie in
Bezug auf solche Anlagen als sachkundiger Anleger gilt.

Der Inhalt dieses Verkaufsprospekts ist nicht von einer
zugelassenen Person genehmigt worden, und eine solche
Genehmigung ist, sofern sich dieser Verkaufsprospekt
nicht an die vorstehend angegebenen Personengattungen
richtet and an diese ausgegeben wird, von Abschnitt 21
des FSMA vorgeschrieben, wenn es sich bei der Person,
die diesen Verkaufsprospekt weitergibt, nicht um eine von
der FCA zugelassene Person handelt.

Statzt sich eine Person auf diesen Verkaufsprospekt, um
Anlagegeschafte zu tatigen, insbesondere Anteile der
Gesellschaft zu kaufen, so kann das diese Person einem
erheblichen Risiko aussetzen, das gesamte investierte Ver-
mogen zu verlieren oder zusatzliche Verbindlichkeiten ein-
zugehen. Eine Person, die sich nicht sicher ist, ob sie in
Anteile der Gesellschaft investieren sollte, sollte sich an
eine von der FCA zugelassene Person wenden, die auf die
Beratung zu solchen Anlagen spezialisiert ist.

Der Verkaufsprospekt darf nicht von Personen als Hand-
lungsgrundlage herangezogen werden, die keine relevan-
ten Personen sind. Alle Investments und Anlageaktivitaten
auf die im Verkaufsprospekt Bezug genommen wird, ein-
schlieRlich der Fondsanteile, sind nur fur relevante Perso-
nen zuganglich und werden ausschlief3lich von relevanten
Personen in Anspruch genommen. Vor Annahme eines
Zeichnungsantrags eines Antragstellers, der behauptet in
eine der oben genannten Kategorien zu fallen, kann ein
Uberprufbarer Nachweis des Status des Antragstellers ein-
gefordert werden.

Potenzielle Anleger im Vereinigten Konigreich werden dar-
Uber in Kenntnis gesetzt, dass alle oder der Grofsteil der
Schutzbestimmungen der Aufsichtsbehorden im Vereinig-
ten Konigreich nicht fur eine Investition in Fondsanteile der
Gesellschaft gelten und fur diese Anlagen kein Anspruch
auf Entschadigung gemaf’ United Kingdom Financial Ser-
vices Compensation Scheme besteht.

USA

Durch die Zeichnung von und/oder das Halten von Antei-
len gelten Anleger: (a) als eine Erklarung abgebend, dass
sie keine ,US-Personen” sind oder Anteile als Nominee(s)
fUr oder im Namen solcher Personen zeichnen oder hal-
ten; (b) als zustimmend zur Kenntnis nehmend, dass sie
die Anteile oder Beteiligungen daran (einschlieflich durch
einen Swap oder eine andere derivative Transaktion)
nicht auf eine ,US-Person” libertragen bzw. keine Uber-
tragung der Anteile oder von Beteiligungen daran in den
Vereinigten Staaten tatigen durfen; und (c) als eine Erkla-
rung abgebend, dass sie nicht zum Kauf von Anteilen oder
einer Beteiligung daran aufgefordert wurden, einschlief3-
lich durch einen Swap oder eine andere derivative Trans-
aktion, wahrend sie sich in den Vereinigten Staaten auf-
hielten, oder die fur diesen Kauf zu verwendenden Gelder
von einer ,,US-Person” erhalten haben. Diese Erklarungen,
Zustimmungen und Bestatigungen gelten seitens eines
Anlegers immer dann wiederholt, wenn er Anteile oder
Beteiligungen daran halt. Zu diesem Zweck bezeichnet
.Vereinigte Staaten” die Vereinigten Staaten, ihre Staaten,
Gebiete und Besitztimer, sowie Enklaven der US-Regie-
rung, ihrer Behorden oder Organe, und ,US-Person”
umfasst jede Person, bei der es sich nicht um eine ,,Nicht-
US-Person” handelt oder um eine ,,US-Person” im Sinne
oder fur die Zwecke von: (i) Rule 4.7 der US-amerikani-
schen Commodity Futures Trading Commission (,,CFTC");
oder (i) den Swap-Bestimmungen des US-amerikanischen
Commodity Exchange Act, erganzt durch Title VII der US-
amerikanischen Dodd-Frank Wall Street Reform und dem



Consumer Protection Act (Verbraucherschutzgesetz) und
Auslegung gemals dem vom CFTC am 26. Juli 2013 ver-
offentlichten , Interpretive Guidance and Policy Statement
Regarding Compliance with Certain Swap Regulations”
oder sonstiger Auslegungsregeln oder -leitlinien, die vom
CFTC oder Mitarbeitern des CFTC herausgegeben wer-
den, in ihrer jeweils gultigen oder ersetzten Fassung. Ein
Anleger muss umgehend den Manager informieren, wenn
diese abgegebenen Erklarungen oder als wiederholt abge-
geben geltenden Erklarungen in irgendeiner Weise falsch
oder irrefuhrend sind oder falls er gegen einer dieser Erkla-
rungen und Bestatigungen verstol3en hat und die jewei-
lige Falschdarstellung bzw. den Verstof3 und die dadurch
betroffenen Anteile angeben.

GLOSSAR

In dieser Verkaufsprospekterganzung haben die nachfol-
gend aufgefihrten Begriffe die ihnen jeweils zugewiesene
Bedeutung, soweit sich nicht aus dem Zusammenhang
etwas anderes ergibt:

.Fondsanteile der Klasse A" sind nennwertlose gewinn-
berechtigte Anteile am Kapital des Fonds. Die Wahrung
der Anteilklasse ist der Euro, Ertrage werden ausgeschuttet;

.Fondsanteile der Klasse B” sind nennwertlose gewinn-
berechtigte Anteile am Kapital des Fonds. Die Wahrung
der Anteilklasse ist der Euro, Ertrage werden ausgeschuttet;

.Fondsanteile der Klasse C"” sind nennwertlose gewinn-
berechtigte Anteile am Kapital des Fonds. Die Wahrung
der Anteilklasse ist der Euro, Ertrage werden thesauriert;

.Fondsanteile der Klasse F” sind nennwertlose gewinn-
berechtigte Anteile am Kapital des Fonds. Die Wahrung
der Anteilklasse ist der Euro, Ertrage werden thesauriert;

.Fondsanteile der Klasse BN" sind nennwertlose gewinn-
berechtigte Anteile am Kapital des Fonds. Die Wahrung
der Anteilklasse ist der Euro, Ertrage werden ausgeschut-
tet. Der Manager zahlt in Bezug auf diese Anteilklasse
keine Provisionen oder Gebuhren an Vertriebsstellen, Bro-
ker oder andere professionelle Intermediare, die Kunden
flr den Fonds akquirieren; und

.Fondsanteile der Klasse X" sind nennwertlose gewinn-
berechtigte Anteile am Kapital des Fonds. Die Wahrung
der Anteilklasse ist der Euro, Ertrage werden ausgeschut-
tet. Fondsanteile der Klasse X stehen nur Anlegern (und
gegebenenfalls deren Kunden) zur Verfugung, die der
Metzler-Gruppe bereits vor ihrer Anlage in diese Anteil-
klasse bekannt waren. Die Anteilklasse X wird vorbehalt-
lich einer gesonderten Struktur zur Erhebung der Manage-
mentvergutung angeboten, wobei die normalerweise der
Anteilklasse belasteten und im Nettoinventarwert pro
Anteil ausgedrickten Gebuhren ganz oder teilweise ver-
waltungsmafig vom Manager erhoben und direkt vom
Anteilseigner eingezogen werden. Der Manager behalt
sich das Recht vor, Antrage vollstandig oder teilweise
abzulehnen.



EINLEITUNG

Der Metzler European Growth ist ein Teilfonds der Gesell-
schaft. Die Gesellschaft entspricht den irischen OGAW-
Gesetzen und ist als Umbrellafonds mit getrennter Haf-
tung der Teilfonds strukturiert, der separate Investment-
portfolios umfasst. Eine Beschreibung der Gesellschaft ist
im Verkaufsprospekt enthalten.

In dieser Verkaufsprospekterganzung werden wie auf
Seite 8 beschrieben sechs Anteilklassen im Fonds ange-
boten.

Zusatzlich zu den Bestimmungen des Verkaufsprospekts
und der irischen OGAW-Gesetze gelten fur diesen Fonds
im Besonderen die nachfolgenden Regelungen.

ANLAGEZIEL UND ANLAGEPOLITIK

Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Wertzu-
wachs.

Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt sein Anlageziel durch Anlagen in euro-
paischen Aktien und aktiendhnlichen Wertpapieren (ein-
schlieRlich Optionsscheinen), die an anerkannten Mark-
ten notiert sind oder gehandelt werden. Bei der Auswahl
der Einzeltitel fur das Portfolio wird der Schwerpunkt auf
Unternehmen in Wachstumssektoren liegen. Der Fonds
wird aktiv verwaltet.

Es ist vorgesehen, dass mindestens 75 % des Nettovermo-
gens des Fonds in Aktien investiert werden, die an einem
anerkannten Markt notiert sind.

Der Fonds kann in fest- und variabel verzinsliche Anleihen
und Schuldverschreibungen investieren, die von Unter-
nehmen, Regierungen oder regierungsnahen Stellen
(d.h. Behorden, supranationalen, staatlich garantierten
und bundesstaatlichen Stellen sowie lokalen Behorden)
emittiert werden, die ein Investmentgrade-Rating oder ein
aquivalentes Rating haben und an anerkannten Markten
notiert sind oder gehandelt werden.

Der Fonds kann auch bis zu 10% seines Nettovermogens
in andere Investmentfonds investieren. Die Anlagepolitik
derartiger Investmentfonds muss mit der Anlagepolitik
des Fonds in Einklang stehen.

Eine Kapitalanlage in einem Fonds, der in Options-
scheine investiert, sollte keinen wesentlichen Teil eines
Investmentportfolios ausmachen und ist moglicher-
weise nicht fiir alle Anleger geeignet.

Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen

Dieser Fonds bewirbt 6kologische/soziale Merkmale
im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088
des Europiaischen Parlaments und des Rates vom
27.November 2019 iber nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
(die ,,Offenlegungsverordnung”).

Informationen iiber die vom Fonds beworbenen 6ko-
logischen/sozialen Merkmale sowie liber die Beriick-
sichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen
sind in Anlage | zu dieser Verkaufsprospektergédnzung



mit dem Titel ,Vorvertragliche Informationen - Artikel 8
der Offenlegungsverordnung” erhéltlich.

Wichtigste nachteilige Auswirkungen

Der Manager berucksichtigt nicht die nachteiligen Aus-
wirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhal-
tigkeitsfaktoren. Da die Anlageverwaltungsfunktion des
Fonds an den Investmentmanager delegiert worden ist,
der die Investitionsentscheidungen flur den Fonds trifft,
verlasst sich der Manager auf die Anlagepolitik und die
Anlageprozesse des Investmentmanagers. Der Manager
bertcksichtigt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen
(,PAl”, Principal Adverse Impact) auf Nachhaltigkeitsfak-
toren auf Ebene des Unternehmens zwar nicht, doch PAI
werden auf Fondsebene berucksichtigt, wie in Anlage |
genauer erlautert. Informationen Uber PAIl sind im Jahres-
bericht des Fonds verfugbar (fUr Jahresberichte, die am
oder nach dem 1.Januar 2023 veroffentlicht wurden).

Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken in den Inves-
titionsentscheidungsprozess und voraussichtliche Aus-
wirkungen von Nachhaltigkeitsrisiken auf die Rendite
Im Rahmen des Anlageprozesses werden die relevanten
finanziellen Risiken in die Investitionsentscheidung einbe-
zogen und fortlaufend bewertet. Dabei werden auch rele-
vante Nachhaltigkeitsrisiken im Sinne der Offenlegungs-
verordnung berUcksichtigt, die in mal3geblicher Weise
erhebliche negative Auswirkungen auf die Rendite einer
Investition haben konnten.

Nachhaltigkeitsrisiko bedeutet ein Ereignis oder eine
Bedingung in den Bereichen Umwelt, Soziales oder
Unternehmensflihrung, dessen beziehungsweise deren
Eintreten tatsachlich oder potenziell wesentliche nega-
tive Auswirkungen auf den Wert der Investition haben
konnte. Nachhaltigkeitsrisiken konnen daher zu einem
erheblichen Ruckgang des finanziellen Profils, der Liquidi-
tat, der Rentabilitat oder der Reputation einer zugrunde
liegenden Anlage fuhren. Werden Nachhaltigkeitsrisiken
nicht bereits beim Prozess der Bewertung der Investitio-
nen berucksichtigt, konnen sie wesentliche negative Aus-
wirkungen auf den voraussichtlichen / geschatzten Markt-
kurs und / oder die Liquiditat der Investition und somit die
Rendite des Fonds haben. Nachhaltigkeitsrisiken konnen
sich wesentlich auf alle bekannten Risikogattungen aus-
wirken und als Faktor zur Wesentlichkeit dieser Risikogat-
tungen beitragen.

Im Rahmen der Auswahl von Anlagen fur den Fonds wird
neben den Anlagezielen und -strategien der Einfluss von

Risikoindikatoren, unter anderem fur Nachhaltigkeitsrisi-
ken, bewertet.

Die Bewertung der Risikoquantifizierung schlielst Aspekte
der Nachhaltigkeitsrisiken in die Investitionsentscheidung
ein und setzt sie mit anderen Faktoren in Zusammenhang
(insbesondere Kurs und erwartete Rendite).

Generell werden Risiken (einschlieRlich Nachhaltigkeits-
risiken) bereits im Anlagebewertungsprozess (Richtpreis)
bertcksichtigt, da sich Risiken wesentlich auf die Rendite
der Vermogensgegenstande auswirken konnen, in die
investiert wird. Dessen ungeachtet konnen je nach Ver-
mogensgegenstand sowie aufgrund externer Faktoren
negative Effekte auf die Fondsrendite eintreten.

Derivative Finanzinstrumente

Der Fonds kann die folgenden derivativen Finanzinstru-
mente einsetzen:

Borsengehandelte Aktien-Futures und/oder Optionskon-
trakte (d. h. ein Kontrakt, dessen Basiswert ein Aktienindex
oder eine einzelne Aktie ist) konnen zur Absicherung oder
zum Aufbau eines Engagements auf den Aktienmarkten
eingesetzt werden.

Borsengehandelte Wahrungs-Futures und/oder Options-
kontrakte und/oder auflerborsliche Devisenterminkon-
trakte (d.h. Kontrakte, deren Basiswert eine Wahrung ist)
konnen zur Absicherung oder zum Aufbau von Positionen
in Wahrungen eingesetzt werden.

Die Basiswerte, in denen sich der Fonds infolge des Ein-
gehens solcher derivativer Vereinbarungen engagiert, ste-
hen in Einklang mit der Anlagepolitik des Fonds.

Kreditaufnahme

Der Fonds nimmt nur vorubergehend Fremdmittel auf,
wenn das Konto des Fonds Uberzogen ist oder in anderen
Fallen nach Ermessen des Managers (z.B. infolge von Ein-
schusszahlungen oder Zeitunterschieden bei der Abrech-
nung).

Hebel

Es ist nicht vorgesehen, dass der Fonds zu einem erheb-
lichen Teil durch den Einsatz derivativer Finanzinstrumente
gehebelt wird. Die Hebelung des Fonds wird als Summe
der Nominalwerte der derivativen Finanzinstrumente
berechnet. Diese Berechnungsmethode der Hebelung
basiert grundsatzlich auf der einfachen Addition aller



Nominalwerte, ohne Aufrechnungen von Long- und
Short-Positionen und ohne Bereinigung basierend auf der
Duration der einzelnen Instrumente. Dementsprechend ist
diese Methode zur Messung der Hebelung kein verlass-
licher Indikator fur die Volatilitat des Fonds.

Zu keiner Zeit ist vorgesehen, dass die Hebelung des
Fonds 250% seines Nettoinventarwerts Ubersteigt. Es ist
nicht vorgesehen, dass die Anlagen des Fonds in Long-
Positionen 250% bzw. in Short-Positionen 200% seines
Nettoinventarwerts Ubersteigen.

Profil eines typischen Anlegers

Der Fonds ist fUr Anleger geeignet, die mit einem Anlage-
horizont von mindestens funf bis zehn Jahren Kapitalzu-
wachs anstreben und bereit sind, ein mittleres bis hohes
Volatilitatsniveau in Kauf zu nehmen.

Anderung des Anlageziels oder der Anlagepolitik

Jede wesentliche Anderung in der Anlagepolitik oder im
Anlageziel bedarf der vorherigen Zustimmung der Anteils-
eigner — entweder in Form eines Mehrheitsbeschlusses in
einer Anteilseignerversammlung des Fonds oder im Wege
der schriftlichen Zustimmung aller Anteilseigner. Im Falle
einer Anderung des Anlageziels und/oder der Anlagepoli-
tik des Fonds muss der Manager die Anteilseigner davon
so frihzeitig in Kenntnis setzen, dass ihnen genltgend Zeit
bleibt, ihre Anteile am Fonds vor Inkrafttreten der Ande-
rung zuruckzugeben.

RISIKOFAKTOREN

Zusatzlich zu den nachstehend beschriebenen Risiko-
faktoren sollten sich Anleger der in Abschnitt 16 des
Verkaufsprospekts im Einzelnen aufgefiihrten Risiko-
faktoren bewusst sein.

Nachhaltigkeitsrisiken

Informationen Uber Nachhaltigkeitsrisiken und ihre poten-
ziellen Auswirkungen auf den Fonds sind vorstehendem
Abschnitt ,, Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken in den
Investitionsentscheidungsprozess und voraussichtliche Aus-
wirkungen von Nachhaltigkeitsrisiken auf die Rendite” zu
entnehmen. Strategien im Bereich Umwelt, Soziales und
Unternehmensfuhrung kdnnen in anderen Strategien oder
breiten Benchmarks (Referenzwerten) fur den Markt fest-
gestellte Risiken eingehen oder ausschalten und dadurch
bewirken, dass die Wertentwicklung von der Wertent-
wicklung dieser anderen Strategien oder Marktreferenz-
werte abweicht. Diese Effekte konnen sich auf die Rendite
des Fonds, seine Vermogenswerte, seinen Finanz- und
Ertragslage sowie auf die Reputation der Gesellschaft
auswirken. Nachhaltigkeitsrisiken konnen alle bekannten
Risikogattungen (wie beispielsweise Marktrisiko, Liquidi-
tatsrisiko, Kontrahentenrisiko und operationelles Risiko)
betreffen und als Faktor zur Wesentlichkeit dieser Risi-
kogattungen beitragen. Strategien im Bereich Umwelt,
Soziales und Unternehmensfihrung unterliegen den mit
den Anlageklassen ihrer zugrunde liegenden Investitio-
nen verbundenen Risiken. Ferner kann sich die Nachfrage
auf bestimmten Markten oder in bestimmten Sektoren,
auf die eine Strategie im Bereich Umwelt, Soziales oder
Unternehmensflhrung abzielt, anders als prognostiziert
oder langsamer als erwartet entwickeln.



DER FONDS

Basiswahrung
Die Basiswahrung des Fonds ist der Euro.

Anteilklassen
Flar Fondsanteile, die in der Anteilklasse A, in der Anteil-
klasse B, in der Anteilklasse C, in der Anteilklasse F, in
der Anteilklasse BN oder in der Anteilklasse X ausgegeben
werden, erfolgen Zeichnungen und Ridcknahmen in Euro.

Den einzelnen Anteilklassen im Fonds konnen unter-
schiedliche Charakteristika zugeordnet werden, wie im
Abschnitt ,Glossar” auf Seite 4 dieser Verkaufsprospekt-
erganzung naher erlautert.

ISIN/WKN

Anteilklasse ISIN WKN
Fondsanteile der Klasse A IE0002921868 987736
Fondsanteile der Klasse B IEO0OB3ZLWY60 AQOYAYM
Fondsanteile der Klasse C ~ IEO0B4YWB283 A1C31F
Fondsanteile der Klasse F |[EOOBFNQ8B61 A2H8XA
Fondsanteile der Klasse BN |[EOOBFNQ8943 A2H8W9
Fondsanteile der Klasse X  IEOOBFNQ8C78 A2H8XB

Erstausgabezeitraum
Die Erstausgabe fur die Anteilklasse A, die Anteilklasse B,
die Anteilklasse C, die Anteilklasse BN und die Anteil-
klasse X ist inzwischen abgeschlossen.

Der Erstausgabezeitraum fur die Anteilklasse F endet am
20.November 2025 um 17:00 Uhr oder an einem anderen,
vom Manager entsprechend den Vorschriften der irischen
Zentralbank festgelegten Datum.

In diesem Erstausgabezeitraum werden Fondsanteile der
Anteilklasse F zu einem Preis von 100 EUR pro Anteil aus-
gegeben.

Nach dem Erstausgabezeitraum konnen die Fondsanteile
zu dem Nettoinventarwert pro Anteil gezeichnet werden,
den der Manager zum Bewertungszeitpunkt des jewelli-
gen Handelstages errechnet.

Mindestbetrag fiir die Erstzeichnung
Der Mindestbetrag fur die Erstzeichnung von Fondsantei-
len der Anteilklasse B, der Anteilklasse C und der Anteil-
klasse BN liegt bei 500.000 EUR oder einem niedrigeren,
vom Verwaltungsrat nach seinem Ermessen festgelegten
Betrag.

Der Mindestbetrag fur die Erstzeichnung von Fonds-
anteilen der Anteilklasse X liegt bei 20.000.000 EUR oder
einem niedrigeren, von den Verwaltungsratsmitgliedern
nach ihrem Ermessen festgelegten geringeren Betrag.

Zeichnungen
Das Verfahren fur die Zeichnung von Fondsanteilen ist in
Abschnitt 7 des Verkaufsprospekts beschrieben.

Ausgabeaufschlag
Bei Zeichnung kann ein Ausgabeaufschlag von bis zu 5%
des Nettoinventarwerts der jeweiligen Fondsanteile erho-
ben werden, um damit die Vertriebskosten zu decken. Der
Ausgabeaufschlag ist an den Manager oder dessen Ver-
treter zu entrichten.

Fur Fondsanteile der Klasse BN ist kein Ausgabeaufschlag
zu entrichten.

Riicknahmen
Das Verfahren fur die Ricknahme von Fondsanteilen ist in
Abschnitt 7 des Verkaufsprospekts beschrieben.

Riicknahmegebiihren
Fur keine der Anteilklassen ist eine Rucknahmegebuhr zu
entrichten.

Mindestbestand
Der Mindestbestand fur diesen Fonds belauft sich auf 100
Fondsanteile (oder eine/n andere/n von den Verwaltungs-
ratsmitgliedern nach ihrem Ermessen festgelegte/n Betrag
oder Anzahl von Fondsanteilen; ein solcher Betrag oder
eine solche Anzahl kann je nach Anteilklasse des Fonds
variieren).

Preisveroffentlichung
Nahere Informationen daruber, wo die Ausgabe- und
RuUcknahmepreise fur Anteile des Fonds veroffentlicht
werden, enthalt Abschnitt 14 des Verkaufsprospekts.

Umtausch von Fondsanteilen
Das Verfahren fur den Umtausch von Fondsanteilen ist in
Abschnitt 7 des Verkaufsprospekts beschrieben.

Ausschiittungspolitik
Bilanzstichtag der Gesellschaft ist der 30. September eines
jeden Jahres. Die Anteilklassen A, B, BN und X schitten
ihre Ertrage aus. Die Anteilklassen C und F sind thesau-
rierend.



Nahere Informationen zur Ausschuttungspolitik des Fonds
enthalt Abschnitt 9 des Verkaufsprospekts.

Investmentmanager
Der Manager hat die Metzler Asset Management GmbH
(der ,Investmentmanager”) als Investmentmanager fur
den Fonds bestellt, die Gesellschaft hat dieser Ernennung
zugestimmt. Der Investmentmanager erbringt Vermo-
gensverwaltungs- und Beratungsleistungen im Zusam-
menhang mit dem Fonds.

Kurzprofil des Investmentmanagers
Das Kurzprofil des Investmentmanagers findet sich in
Abschnitt 3E des Verkaufsprospekts.

Gebiihren und Auslagen
Informationen zu den Gebuhren und Auslagen enthélt
Abschnitt 6 des Verkaufsprospekts.

Investmentmanagementvergiitung
Gemald Investmentmanagementvertrag zahlt der Manager
die VergUtung fur das Investmentmanagement aus seiner
eigenen Vergutung.

Performancegebiihr
Der Investmentmanager kann ferner Anspruch auf eine
performanceabhangige Investmentmanagementgeblhr
haben (nur Anteilklasse A). Ausfthrliche Informationen
dazu folgen nachstehend:

Anteilklasse
Nur Fondsanteile der Klasse A

Benchmark
MSCI Europe Growth net (NDUGE15)

Max. % der vergiitbaren Outperformance
(Beteiligungsquote)
20%

Zahlbare Outperformance in % (Beteiligungsquote)
15%

Die in Bezug auf die Fondsanteile der Klasse A fallige Per-
formancegebuhr ist auf einen Hochstbetrag von 3% der
Berechnungsgrundlage der Performancegebuhr begrenzt.

Anleger sollten dazu Abschnitt 6H im Verkaufsprospekt
lesen, der ausfuhrliche Informationen zu dieser Perfor-
mancegebuhr enthalt. Eine Reihe von Beispielen zur Ver-

anschaulichung der Funktionsweise des Modells fur Per-
formancegebUhren ist in Anhang 1 dieser Verkaufspros-
pekterganzung zu finden.

Die Methode zur Berechnung des MSCI Europe Growth
Net Index wird auf folgender Website beschrieben:
www.msci.com. Dieser Index entspricht nicht den 6kolo-
gischen oder sozialen Merkmalen des Fonds.

Zum Datum dieser Verkaufsprospekterganzung ist der
Administrator des Referenzwerts nicht im Register der
Administratoren und Referenzwerte erfasst, das gemal}
Artikel 36 der Referenzwerte-Verordnung (Verordnung
(EU) 2016/1011) von der Europaischen Wertpapier- und
Marktaufsichtsbehorde erstellt und gefihrt wird.

Managementvergiitung
Die Hohe der Managementvergltung kann von Anteil-
klasse zu Anteilklasse variieren. Details dazu enthalt fol-
gende Tabelle:

Anteilklasse Maximale Effektive
Management- | Management-
verglitung verglitung

Fondsanteile

) 0,
der Klasse A 2.00% 1.5%
Fondsanteile

o, o)
der Klasse B 2.00% 0.75%
Fondsanteile

2,009 759

der Klasse C 00% 0.75%
Fondsanteile

o, o)
der Klasse F 2.00% 1.5%
Fondsanteile

(o) (o)
der Klasse BN 2.00% 0.75%
Fondsanteile der 2.00% 0%
Klasse X*

* Nahere Einzelheiten zur Struktur zur GebUhrenerhebung, die fur
Fondsanteile der Klasse X gilt, entnehmen Sie bitte der Defini-
tion von ,, Fondsanteilen der Klasse X" auf Seite 4.

Uber eine eventuelle Erhdhung der Vergltung fiir das
Management einer bestimmten Anteilklasse werden die
jeweiligen Anteilseigner informiert. Wenn der Manager
vorschlagt, die Managementverguitung Uber den fur diese
Anteilklasse maximal zulassigen Wert hinaus zu erhohen,
muss dafur vorab die Zustimmung der jeweiligen Anteils-
eigner eingeholt werden.
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Verwaltungsgebiihr
Nur fur die Anteilklasse X gilt, dass ein jahrlicher Betrag in
Hohe von 0,05% des Nettoinventarwerts der Anteilklasse
X anfallen kann, der zur Deckung der normalen Betriebs-
kosten aus der Anteilklasse an den Manager zahlbar ist.

Gebiihren fiir Investmentrecherchen

Nach der Implementierung der Richtlinie Uber Markte fur
Finanzinstrumente (2014/65/EU) (,,MiFID 11”), muss der
Investmentmanager des Fonds ein Konto fur Recherche-
zahlungen (,Research Payment Account”, ,RPA") unter-
halten, d.h. der Fonds wird die Kosten und Aufwendun-
gen im Zusammenhang mit den flr den Betrieb des Fonds
erforderlichen Investmentrecherchen tragen. Gemafs den
Anforderungen von MiFID Il durfen die vom Fonds getra-
genen Kosten und Aufwendungen fur Investmentrecher-
chen einen Betrag in Hohe von 0,1% des Nettoinventar-
werts des Fonds oder EUR 600.000 p.a. (es gilt der niedri-
gere der beiden Betrage) nicht Uberschreiten.

Besteuerung
Informationen zu den Gebuhren und Auslagen enthalt
Abschnitt 11 des Verkaufsprospekts.

Berichte
Die Verwaltungsratsmitglieder stellen die Jahres- und
Halbjahresberichte der Gesellschaft zur Einsichtnahme
zur Verfugung. Auf Wunsch werden diese Berichte jedem
Anteilseigner kostenfrei zugesandt.
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Anhang 1

Performancegebiihr — Berechnungsbeispiele

Beispiel 1:

Szenario: Performance der Fondsanteilklasse iibersteigt die Benchmark-Performance

NIW je Anteil der Fondsanteilklasse (Beginn der Periode): 100 EUR

NIW je Anteil der Fondsanteilklasse (Ende der Periode): 110 EUR
Benchmark-Index (Beginn der Periode): 100 EUR
Benchmark-Index (Ende der Periode): 107,50 EUR
Partizipationsrate: 15 % der Outperformance
Berechnungsgrundlage der Performance Fee: 35.000.000 EUR

Berechnung von Outperformance

Die Outperformance der jeweiligen Fondsanteilklasse wird als die relative Wertentwicklung zwischen der Performance der
Fondsanteilklasse und der Benchmark-Performance berechnet. Die Berechnungsmethode wird in der nachstehenden Formel
beschrieben:

((NIW pro Anteil [tn] / NIW pro Anteil [to]) * 100)
-100

(Benchmark-Index [tn] / Benchmark-Index [to]))

Berechnung von Outperformance: 2,3 % = [((110 / 100) * 100/ (107,50 / 100)) -100]

Berechnung der Performancegebiihr

Die Performance Fee wird anhand der folgenden Formel berechnet:
Performance Fee = Relative Outperformance (in %) mal Beteiligungsquote (in %) mal Performancegebiihrenbasis.

Die fiillige Performancegebdiihr ist auf einen Héchstbetrag von 3 % der Berechnungsgrundlage der Performancegebiihr begrenzt.

Berechnung der Performancegebiihr: 120.750 EUR [2,3 %*15 %*35.000.000 EUR]

Obergrenze der Performancegebiihr: 1.050.000 EUR [3 %*35.000.000 EUR]

Fallige Performancegebiihr: 120.750 EUR [Mindestbetrag der Performancegebiihr (120.750 EUR) und Obergrenze
der Performancegebiihr (1.050.000 EUR)]



12

Beispiel 2:

Szenario: Performance der Fondsanteilklasse liegt unter der Benchmark-Performance

NIW je Anteil der Fondsanteilklasse (Beginn der Periode): 100 EUR

NIW je Anteil der Fondsanteilklasse (Ende der Periode): 102 EUR
Benchmark-Index (Beginn der Periode): 100 EUR
Benchmark-Index (Ende der Periode): 107,50 EUR
Partizipationsrate: 15 % der Outperformance
Berechnungsgrundlage der Performance Fee: 35.000.000 EUR

Berechnung von Outperformance

Die Outperformance der Fondsanteilklasse wird als die Differenz zwischen der Performance der Fondsanteilklasse und der Benchmark
berechnet. Die Berechnungsmethode wird in der nachstehenden Formel beschrieben:

((NIW pro Anteil [tn] / NIW pro Anteil [to]) * 100)

-100
(Benchmark-Index [tn] / Benchmark-Index [to]))

Berechnung von Outperformance: -5,12 % = [((102 / 100) *100 / (107,50 / 100)) -100]

Berechnung der Performancegebiihr

Die Performance Fee wird anhand der folgenden Formel berechnet:
Performance Fee = Relative Outperformance (in %) mal Beteiligungsquote (in %) mal Performancegebiihrenbasis.

Die féllige Performancegebiihr ist auf einen Héchstbetrag von 3 % der Berechnungsgrundlage der Performancegebiihr begrenzt.

Berechnung der Performancegebiihr

Es lauft keine Performancegebiihr auf oder wird fallig, solange die Performance der Fondsanteilklasse unter der
Benchmark-Performance liegt.
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Beispiel 3:

Szenario: Vortrag einer Underperformance aus einem friitheren Performancegebiihrenzeitraum in Beispiel 2, bei
dem die Fondsperformance die Benchmark-Performance im folgenden Performancegebiihrenzeitraum lbersteigt

Vortrag einer Underperformance: -5,12%

NIW je Anteil der Fondsanteilklasse (Beginn der Periode): 102 EUR

NIW je Anteil der Fondsanteilklasse (Ende der Periode): 112,20 EUR
Benchmark-Index (Beginn der Periode): 107,50 EUR
Benchmark-Index (Ende der Periode): 110,73 EUR
Partizipationsrate: 15 % der Outperformance
Berechnungsgrundlage der Performance Fee: 35.000.000 EUR

Berechnung von Outperformance

Die Outperformance der jeweiligen Fondsanteilklasse wird als die relative Wertentwicklung zwischen der Performance der
Fondsanteilklasse und der Benchmark-Performance berechnet. Die Berechnungsmethode wird in der nachstehenden Formel beschrieben:

((NIW pro Anteil [tn] / NIW pro Anteil [to]) * 100)
-100

(Benchmark-Index [tn] / Benchmark-Index [to]))

Berechnung von Outperformance: 6,80 % = [((112,20 / 102) *100/ (110,73 / 107,5)) -100]

Underperformance

Jede Underperformance wird auf kiinftige Performancezeitréume vorgetragen, und es féllt so lange keine Performancegebiihr in einem
kiinftigen Performancezeitraum an, bis die Fondsanteilklasse eine solche kumulierte Underperformance aus vorherigen
Performancezeitrdumen wieder in voller Hohe ausgeglichen hat.

Berechnung der Outperformance angepasst um den Vortrag einer Underperformance:
1,33 % = [((100+6,80 %) * (100-5,12 %))-1]

Berechnung der Performancegebiihr

Die Performance Fee wird anhand der folgenden Formel berechnet:
Performance Fee = Relative Outperformance (in %) mal Beteiligungsquote (in %) mal Performancegebiihrenbasis.

Die féllige Performancegebiihr ist auf einen Héchstbetrag von 3 % der Berechnungsgrundlage der Performancegebiihr begrenzt.

Berechnung der Performancegebiihr: 69.825 EUR [15 %*35.000.000 EUR]

Obergrenze der Performancegebiihr: 1.050.000 EUR [3 %*35.000.000 EUR]

Fillige Performancegebiihr: 69.825 EUR [Mindestbetrag der Performancegebihr (69.825 EUR) und Obergrenze
der Performancegebiihr (1.050.000 EUR)]
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Beispiel 4:

Szenario: Riickgang des NIW des Fonds aus Beispiel 3 ist groRRer als die Benchmark-Performance im folgenden
Performancegebiihrenzeitraum

NIW je Anteil der Fondsanteilklasse (Beginn der Periode): 112,00 EUR

NIW je Anteil der Fondsanteilklasse (Ende der Periode): 106,40 EUR
Benchmark-Index (Beginn der Periode): 110,73 EUR
Benchmark-Index (Ende der Periode): 99,65 EUR
Partizipationsrate: 15 % der Outperformance
Berechnungsgrundlage der Performance Fee: 35.000.000 EUR

Berechnung von Outperformance

Die Outperformance der jeweiligen Fondsanteilklasse wird als die relative Wertentwicklung zwischen der Performance der
Fondsanteilklasse und der Benchmark-Performance berechnet. Die Berechnungsmethode wird in der nachstehenden Formel beschrieben:

((NIW pro Anteil [tn] / NIW pro Anteil [to]) * 100)
-100

(Benchmark-Index [tn] / Benchmark-Index [to]))

Berechnung von Outperformance: 5,56 % = [((106,40 / 112,20) *100 / (99,65 / 110,73)) -100]

Berechnung der Performancegebiihr

Die Performance Fee wird anhand der folgenden Formel berechnet:
Performance Fee = Relative Outperformance (in %) mal Beteiligungsquote (in %) mal Performancegebiihrenbasis.

Die fillige Performancegebiihr ist auf einen Héchstbetrag von 3 % der Berechnungsgrundlage der Performancegebiihr begrenzt.

Berechnung der Performancegebiihr: 291.900 EUR [5,56 %*15 %*35.000.000 EUR]

Obergrenze der Performancegebiihr: 1.050.000 EUR [3 %*35.000.000 EUR]

Fillige Performancegebiihr: 291.900 EUR [Mindestbetrag der Performancegebiihr (291.900 EUR) und Obergrenze
der Performancegebiihr (1.050.000 EUR)]
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Vorvertragliche Informationen — Artikel 8 der Offenlegungsverordnung
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Eine nachhaltige
Investition ist eine
Investition in eine
wirtschaftliche
Tatigkeit, die zur
Erreichung eines
Umweltziels oder
eines sozialen Ziels
betragt, vorausge-
setzt, dass diese
Investition keines
dieser Ziele
erheblich beein-
trachtigt und die
Unternehmen, in die
investiert wird, Ver-
fahrensweisen einer
guten Unter-
nehmensfihrung
anwenden.

Die EU-Taxonomie
ist ein Klassifika-
tionssystem, das in
der Verordnung (EU)
2020/852 festgelegt
ist und ein Verzeich-
nis von 6kologisch
nachhaltigen Wirt-
schaftstatigkeiten
enthalt. Diese
Verordnung umfasst
kein Verzeichnis der
sozial nachhaltigen
Wirtschaftstati-
gkeiten. Nach-
haltige Investitionen
mit einem Umwelt-
ziel kénnten
taxonomiekonform
sein oder nicht.

Name des Produkts: Metzler European Growth
Rechtstragerkennung: 635400FPXI0OZMDIQ3028

Okologische und/oder soziale Merkmale

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

2/ I\
o)

w4 :
N9

Ja

Es wird damit ein Mindestanteil

an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel getatigt:
%

in Wirtschaftstatigkeiten,
die nach der EU-
Taxonomie als 6kologisch
nachhaltig einzustufen
sind

in Wirtschaftstatigkeiten,
die nach der EU-
Taxonomie nicht als
okologisch nachhaltig
einzustufen sind

Es wird damit ein Mindestanteil

an nachhaltigen Investitionen

mit einem sozialen Ziel getatigt:
%

® Nein

Es werden damit 6kologische/soziale
Merkmale beworben und obwohl

keine nachhaltigen Investitionen angestrebt
werden, wird ein Mindestanteil von 30 % an
nachhaltigen Investitionen enthalten sein

mit einem Umweltziel in
Wirtschaftstatigkeiten, die nach der
EU-Taxonomie als 6kologisch
nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in
Wirtschaftstatigkeiten, die nach der
EU-Taxonomie nicht als 6kologisch
nachhaltig einzustufen sind

X mit einem sozialen Ziel
Es werden damit 6kologische/soziale

Merkmale beworben, aber keine
nachhaltigen Investitionen getatigt

Welche okologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem

Finanzprodukt beworben?

Der Fonds bewirbt o©kologische und soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der

Offenlegungsverordnung. Aufgrund der Breite der Investitionen, die der Fonds tatigen kann, kénnen

die von dem Fonds beworbenen 0Okologischen und sozialen Merkmale folgende diverse

Themenkreise aus dem Bereich Umwelt, Soziales und Unternehmensfiihrung (Environment, Social,

Governance, kurz ,,ESG”) betreffen:
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Mit Nachhaltigkeits-
indikatoren wird
gemessen,
inwieweit die mit
dem Finanzprodukt
beworbenen
okologischen oder
sozialen Merkmale
erreicht werden.

e Umwelt

e Klimaschutz
e Vermeidung schadlicher Auswirkungen auf Okoysteme sowie Biodiversitétsverlust
e Einsatz klimafreundlicher Technologien

e Sozial

e Allgemeine Menschenrechte
e Verbot von Kinder- und Zwangsarbeit
e Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz

e Unternehmensfiihrung

e  Struktur und Qualitat des Aufsichtsrats
e  Prinzipien zur Korruptionsbekdmpfung im Einklang mit dem UN Global Compact.

Das Vermogen des Fonds wird in Wertpapiere von Emittenten investiert, die festgelegte
Mindeststandards im Hinblick auf die vorstehend aufgefiihrten 6kologischen und sozialen Merkmale
einhalten. Jeder Emittent von Aktien und/oder Unternehmensanleihen wird vor dem Erwerb vom
Investmentmanager einer Nachhaltigkeitsanalyse unterzogen. Die ESG-Leistung eines Emittenten wird
dabei systematisch anhand von verschiedenen 6kologischen und sozialen Kriterien bewertet — sowie
Informationen, mittels derer sich die Unternehmensfiihrung beurteilen lasst.

Der Fonds hat keinen Referenzwert bestimmt, um die Erreichung der 6kologischen und/oder sozialen
Merkmale zu messen.

Der Fonds bewirbt diese 6kologischen und sozialen Merkmale, indem der Investmentmanager ESG-
Kriterien mittels der folgenden Ansatze beriicksichtigt: (i) Ausschlisse, (ii) ESG-Integration und (iii)
Engagement.

Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung der einzelnen
Okologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden,
herangezogen?

Zur Messung, inwieweit vom Fonds beworbene 6kologische und soziale Merkmale erreicht werden,
werden nachfolgende Nachhaltigkeitsindikatoren herangezogen:

(a) ESG-Rating

Anhand einer regelbasierten Methodik bewertet MSCI ESG Research (ein
unabhangiger Anbieter von ESG-Daten, -Berichten und -Ratings auf der Grundlage
veroffentlichter Methoden), in welchem AusmaR ein Unternehmen ESG-Risiken und
-Chancen ausgesetzt ist. Das Rating stiitzt sich auf eine Sieben-Punkte-Skala und
reicht von einer Spitzenbewertung (AAA, AA) Uber eine Uberdurchschnittliche (A,
BBB, BB) bis hin zu einer unterdurchschnittlichen Bewertung (B, CCC).

(b) CO,-FuRabdruck

Gibt an, wie viele Tonnen CO, im Durchschnitt pro 1 Mio. EUR Umsatz seitens der im
Fondsportfolio enthaltenen Unternehmen verursacht werden. Scope-1-Emissionen,
die unmittelbar von den Unternehmen selbst verursacht werden, werden ebenso
beriicksichtigt wie Scope-2-Emissionen, die mittelbar durch die Nutzung
eingekaufter Energie erzeugt werden. Zu den CO,-Emissionen zahlen die sechs
Treibhausgase des Kyoto-Protokolls, die in ein CO,-Aquivalent umgerechnet werden.
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(c) Zahl der durchgefiihrten Dialoge mit Unternehmen und erzielte Erfolge

Der Investmentmanager thematisiert in seinen Gesprachen mit den Unternehmen
geschaftsrelevante Nachhaltigkeitsherausforderungen und berichtet Uber die
Anzahl der gefiihrten Unternehmensdialoge und die erzielten Erfolge.

(d) Konformitédt mit den Ausschlusskriterien

Beim Fonds kommen Ausschlusskriterien wie unter (i) vorstehend beschrieben zum
Einsatz. Die Einhaltung der Kriterien wird vom Investmentmanager fortlaufend
Uberprift und in den regelmaRigen Informationen ausgewiesen.

Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt
teilweise getiitigt werden sollen, und wie tréigt die nachhaltige Investition zu diesen
Zielen bei?

Der Fonds tatigt nachhaltige Investitionen im Umfang von mindestens 30 %, die sich aus
Investitionen mit einem Umweltziel in Wirtschaftstatigkeiten zusammensetzen, welche im
Sinne von Artikel 2 Nummer 17 der Offenlegungsverordnung als nachhaltig eingestuft
werden. Der Fonds kann zwar nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel tatigen, hat
jedoch keinen Mindestanteil fur solche Investitionen festgelegt.

Nachhaltige Investitionen im Sinne des Artikels 2 Nummer 17 der Offenlegungsverordnung

Der Fonds investiert in 6kologisch und sozial nachhaltige Wirtschaftsaktivitaten im Sinne des
Artikels 2 Nummer 17 der Offenlegungsverordnung, die zur Erreichung von mindestens einem
der nachfolgenden Ziele beitragen:

e Finanzierung von Wirtschaftstatigkeiten, die mit mindestens einem der 17 Ziele fir
nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (,SDG(s)“) in Einklang stehen.
Unternehmen, die mindestens 50 % ihrer Umsdtze aus Produkten oder
Dienstleistungen erzielen, die eine starke positive Ausrichtung auf mindestens eines
der SDGs aufweisen.

o Bewerbung von Klimaneutralitdt durch Investitionen in Unternehmen, die entweder
bereits CO,-neutral sind, einen impliziten Temperaturanstieg von unter 2°C
aufweisen oder iiber eine glaubwiirdige Ubergangsstrategie verfiigen, die mit einem
Netto-Null-Emissionspfad im Einklang steht. Diese Investitionen tragen wesentlich
dazu bei, den globalen durchschnittlichen Temperaturanstieg auf deutlich unter 2 °C
Gber vorindustriellen Niveaus zu begrenzen, wobei eine Begrenzung auf 1,5°C
angestrebt wird.

e Positiver Beitrag zu Gleichstellung und Humankapital durch Férderung von mehr
Diversitat in der Belegschaft. Férderung von Gleichstellung und Vielfalt in der
Belegschaft durch Investitionen in Unternehmen, die in diesen Bereichen als fiihrend
anerkannt sind und konkrete Strategien zur Starkung der Vielfalt umsetzen.

Der Beitrag der nachhaltigen Investitionen zur Erreichung der vorstehend aufgefiihrten Ziele
wird Uber eine Anteilsquote bestimmt, die sich aus dem Verhéltnis des Marktwertes in
nachhaltigen Unternehmen zum Marktwert aller Investitionen des Fonds ergibt.

Okologisch nachhaltige Investitionen gemiR der EU-Taxonomieverordnung

Der Fonds kann in wirtschaftliche Tatigkeiten investieren, die im Sinne der EU-
Taxonomieverordnung als o©kologisch nachhaltig eingestuft sind, legt allerdings keine
Mindestallokation fur derartige Investitionen fest. Werden solche Investitionen getatigt,
dann wird ihr Anteil im Jahresbericht des Fonds ausgewiesen. Dieser Anteil wird als Verhaltnis
des Marktwerts der 6kologisch nachhaltigen Investitionen zum Marktwert aller vom Fonds
gehaltenen Investitionen berechnet.
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Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt
teilweise getitigt werden sollen, keinem der &kologischen oder sozialen
nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden?

Der Fonds stellt sicher, dass bei der Auswahl von nachhaltigen Investitionen keines der in
Artikel 2 Nummer 17 der Offenlegungsverordnung genannten Umwelt- und Sozialziele bzw.
der in Artikel 9 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Umweltziele erheblich
beeintrachtigt wird.

Eine erhebliche Beeintrachtigung besteht insbesondere bei schwerwiegenden Auswirkungen
auf die nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren oder der Verletzung des in Artikel 18 der
Verordnung (EU) 2020/852 festgelegten Mindestschutzes.

Ferner investiert der Fonds in Wertpapiere solcher Emittenten bzw. Unternehmen, die bei
ihrer Geschéftstatigkeit die in Artikel 2 Nummer 17 der Verordnung (EU) 2019/2088
genannten Unternehmensfilhrungsaspekte beachten. Dies wird durch die in international
anerkannten Normen festgelegten Ausschliisse sichergestellt und dokumentiert.

Wie wurden die Indikatoren fiir nachteilige Auswirkungen auf
Nachhaltigkeitsfaktoren beriicksichtigt?

Bei der Auswahl nachhaltiger Investitionen fiir den Fonds werden zur Ermittlung
einer erheblichen Beeintrachtigung die Indikatoren fur nachteilige Auswirkungen auf
Nachhaltigkeitsfaktoren herangezogen. Fir 33 umwelt- und sozialbezogene
Indikatoren sind hierzu Kriterien fiir eine schwerwiegende Auswirkung festgelegt.
Investitionen, die die festgelegten Zielvorgaben des Investmentmanagers fiir die
einzelnen Indikatoren nicht erfiillen, kdnnen nicht als nachhaltig eingestuft werden.
Bei fehlenden einschldgigen oder ausreichenden Daten ist eine Einstufung als
nachhaltige Investition nicht moglich.

Investitionen, die gegen diese Anforderungen verstoflen, werden als nicht
nachhaltig eingestuft. Die Schwellenwerte werden anhand von verschiedenen
Faktoren festgelegt und kénnen im Laufe der Zeit Anderungen unterliegen. Sie
werden mindestens einmal jahrlich Gberprift.

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsétzen fiir
multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen fiir
Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Ndhere Angaben:

Investitionen werden auf der Grundlage der OECD-Leitsatze fiir multinationale
Unternehmen und der UN-Leitprinzipien fur Wirtschaft und Menschenrechte
Uberwacht. Die Prinzipien stltzen sich auf internationale Normen im Bereich
Menschenrechte, Arbeitsrechte, Umwelt und Korruption. Werden bei einem
Unternehmen Missstande oder VerstoRe gegen diese Standards festgestellt, wird
das Unternehmen fiir Investitionen durch den Fonds ausgeschlossen. Bei vom Fonds
bereits gehaltenen Investitionen erfolgt eine VerauRerung. Die Einhaltung wird
sichergestellt, indem Emittenten ausgeschlossen werden, die gegen einen der zehn
Grundsatze des Global Compact der Vereinten Nationen verstoflen oder gemaR
MSCI ESG Research ein schwaches ESG-Rating von ,,CCC“ aufweisen.
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Bei den wichtigsten
nachteiligen Aus-
wirkungen handelt
es sich um die
bedeutendsten
nachteiligen Aus-
wirkungen von
Investitions-
entscheidungen auf
Nachhaltigkeits-
faktoren in den
Bereichen Umwelt,
Soziales und Beschaf-
tigung, Achtung der
Menschenrechte und
Bekampfung von
Korruption und
Bestechung.

A

Die EU-Taxonomie umfasst einen Grundsatz der ,Vermeidung erheblicher
Beeintrdchtigungen”, wonach taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-
Taxonomie nicht erheblich beeintréichtigen sollen, und enthdlt zudem spezifische EU-
Kriterien.

Der Grundsatz der ,Vermeidung erheblicher Beeintrachtigungen” gilt nur fiir diejenigen
dem Produkt zugrunde liegenden Investitionen, die die EU-Kriterien fir Okologisch
nachhaltige Wirtschaftstatigkeiten erflllen. Die dem verbleibenden Teil dieses
Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen beriicksichtigen nicht die EU-Kriterien fir
okologisch nachhaltige Wirtschaftstatigkeiten.

Etwaige andere nachhaltige Investitionen diirfen ebenfalls die Umweltziele oder sozialen

Ziele nicht erheblich beeintrdichtigen.

Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen
auf Nachhaltigkeitsfaktoren beriicksichtigt?

X Ja

Die folgenden PAI werden beriicksichtigt:

Indikatoren fiir nachteilige
Umweltauswirkungen

Treibhausgasemissionen (, THG")
CO»-FuRRabdruck

THG-Emissionsintensitat der
Unternehmen, in die investiert wird

Engagement in Unternehmen, die im
Bereich der fossilen Brennstoffe tatig sind

Anteil des Energieverbrauchs und der
Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren
Energiequellen

Intensitat des Energieverbrauchs nach
klimaintensiven Sektoren

Tatigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete
mit schutzbedurftiger Biodiversitat
auswirken

Emissionen in Wasser
Sondermdllquote

Investitionen in Unternehmen ohne
Initiativen zur Verringerung der CO»-
Emissionen

Investitionen in Unternehmen, die
Chemikalien herstellen

Anteil nicht verwerteter Abfille

Natirlich vorkommende Arten und
Schutzgebiete

Entwaldung

Indikatoren fiir nachteilige soziale
Auswirkungen

VerstoRe gegen die UNGC-Grundséatze und
gegen die Leitsdtze der Organisation fiir
wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung (OECD) fur multinationale
Unternehmen

Fehlende Prozesse und Compliance-
Mechanismen zur Uberwachung der
Einhaltung der UNGC-Grundsatze und der
OECD-Leitsatze fur multinationale
Unternehmen

Unbereinigtes geschlechtsspezifisches
Verdienstgefille

Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und
Kontrollorganen

Engagement in umstrittenen Waffen
(Antipersonenminen, Streumunition,
chemische und biologische Waffen)

Investitionen in Unternehmen ohne
MaRnahmen zur Verhiitung von
Arbeitsunfallen

Arbeitsunfallquote
Unzureichender Schutz von Hinweisgebern
Féalle von Diskriminierung

Uberhéhte Vergiitung von Mitgliedern der
Leitungsorgane

Fehlende Menschenrechtspolitik

Fehlende Sorgfaltspflicht
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Nein

Fehlende Verfahren und MaBnahmen zur
Bekdampfung des Menschenhandels

Geschaftstatigkeiten und Lieferanten, bei
denen ein erhebliches Risiko von
Kinderarbeit besteht

Geschaftstatigkeiten und Lieferanten, bei
denen ein erhebliches Risiko von
Zwangsarbeit besteht

Anzahl der Falle von schwerwiegenden
Menschenrechtsverletzungen und
sonstigen Vorfallen

Fehlende MaRnahmen zur Bekdmpfung von
Korruption und Bestechung

Unzureichende MaRRnahmen bei VerstoRen
gegen die Standards zur Korruptions- und
Bestechungsbekampfung

Anzahl der Verurteilungen und Hohe der
Geldstrafen fiir VerstolRe gegen
Korruptions- und Bestechungsvorschriften
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Die Anlagestrategie
dient als Richt-
schnur fiir Investiti-
onsentscheidungen,
wobei bestimmte
Kriterien wie
bei-spielsweise
Investitionsziele
oder Risikotoleranz
beriicksichtigt
werden.

<

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt?

Der Fonds bewirbt Okologische und soziale Merkmale und investiert im Rahmen seiner
Anlagestrategie vorrangig in Wertpapiere, die diese beworbenen Merkmale erfillen.

(i)

Bei der Umsetzung der Anlagestrategie verfolgt der Fonds die folgenden Ansatze:

Ausschliisse

Ausgeschlossen werden Investitionen in Wertpapiere, wenn sie:

gemdR den Bewertungsergebnissen von MSClI ESG Research LLC gegen die
Grundsatze des Global Compact der Vereinten Nationen (UNGC) oder die Leitsatze
fir multinationale Unternehmen der Organisation fir wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) verstoRen;

von Emittenten stammen, die maRgebliche ESG-Risiken und Aspekte der guten
Unternehmensfiihrung nicht ausreichend berlicksichtigen. Alle Emittenten mit
einem ESG-Rating von ,,CCC“ gemaR MSCI ESG Research werden ausgeschlossen. Bei
Emittenten ohne ESG-Rating von MSCI ESG Research LLC wird die Bewertung der
ESG-Risiken und der Aspekte der Unternehmensfiihrung vom Investmentmanager
vorgenommen;

von Emittenten stammen, die sich Gber den definierten Schwellenwert hinaus in den
folgenden kontroversen Geschaftsfeldern engagieren:

(a) Unternehmen, die an Aktivitditen im Zusammenhang mit umstrittenen
Waffen beteiligt sind;

(b) Unternehmen, die am Anbau und der Produktion von Tabak beteiligt sind;

(c) Unternehmen, die 5% oder mehr ihrer Umséatze aus der Exploration, dem
Abbau, der Gewinnung, dem Vertrieb oder der Raffination von Steinkohle
und Braunkohle erzielen;

(d) Unternehmen, die 25 % oder mehr ihrer Umsatze aus der Verstromung von
Kraftwerkskohle erzielen;

(e) mehr als 5% ihres Umsatzes durch die Forderung von Erddl und Erdgas
mittels nicht-konventioneller Methoden (Fracking, Olsande) erzielen;

(f)  Unternehmen, die jahrlich 100 Millionen Megawattstunden oder mehr an
Elektrizitat durch Kohleverstromung generieren.

von staatlichen Emittenten stammen, die:

(a) einer bestimmten Bevolkerungsgruppe oder der gesamten Bevolkerung freien
Zugang zu politischen Rechten und Biirgerrechten verwehren;

(b) als nicht sehr friedlich gelten;

(c) eng mit Féllen von Geldwésche verbunden sind.

Darliber hinaus sind nur Investitionen in Investmentfonds zuldssig:

(a) die gemaR Artikel 8 Absatz 1 oder Artikel 9 Abséatze 1 bis 3 der Verordnung Gber
nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
(SFDR) klassifiziert sind; und

(b) die den vorstehend aufgefiihrten Ausschlusskriterien fir Investitionen in
Wertpapiere entsprechen.
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Ein VerstoR gegen die Ausschlusskriterien liegt unmittelbar nach dem Erwerb eines
unzulassigen Wertpapiers oder einer unzuldssigen Anteilsbeteiligung vor. In solchen
Fallen muss die Investition innerhalb von zehn Geschéaftstagen verduBert werden.
Die Einhaltung der Ausschlusskriterien wird vom Investmentmanager auf der
Grundlage von Informationen von MSCI ESG Research LLC und mittels
Ausschlusslisten sichergestellt.

(ii) Einbeziehung von ESG

Ziel der Einbeziehung von ESG ist die Verbesserung des Risiko-Ertrags-Profils des Fonds durch
die Einbeziehung von Nachhaltigkeitsaspekten in den klassischen Investmentanalyseprozess.
Die Bewertung der Nachhaltigkeit eines Emittenten wird vom Investmentmanager anhand
veroffentlichter Informationen der Emittenten vorgenommen. Alle Emittenten von Aktien
und/oder Unternehmensanleihen werden vor dem Kauf ihrer Wertpapiere einer
Nachhaltigkeitsanalyse unterzogen.

Bei der Einbeziehung von ESG werden okologische, soziale und Unternehmensfiihrungs-
kriterien vom Investmentmanager bei der Anlageentscheidung berticksichtigt. Dabei umfasst
das Anlageuniversum nur Investitionen, die nicht unter die o. g. Ausschlusskriterien fallen.

Beriicksichtigt werden Kennzahlen zu Klima- und anderen Umweltbelangen, negative
Auswirkungen in den Bereichen Sozial- und Arbeitnehmerbelange, Menschenrechte und
Bekdampfung von Korruption. Die Analyse umfasst folgende Themenfelder:

(a) Beteiligung an kontroversen Geschaftspraktiken
(b) Steuerung von Nachhaltigkeitsrisiken

(c) Transformationsstrategien zur Unterstiitzung eines nachhaltigen Ubergangs zu einer
COz-armen Wirtschaft

(d) Beitrag zu wichtigen zukunftsorientierten Themen, darunter transformative
Technologien, Energieeffizienz, innovative Ansdtze im Gesundheitswesen sowie
sozial und 6kologisch nachhaltige Lebensweisen.

Dariiber hinaus kann sich der Investmentmanager bei der Beurteilung der vorstehenden
Kriterien auch auf die Nachhaltigkeitsbewertungen externer Anbieter stiitzen. Externe
Datenanbieter erfassen Informationen von Unternehmen oder Emittenten Uber deren
Umgang mit den vorstehend angegebenen Nachhaltigkeitsthemen, bewerten diese generell
auch und stellen sie dem Investmentmanager zur Verfligung. Bezlglich eines VerstoRRes gegen
die zehn Prinzipien des UN Global Compact beruft sich der Investmentmanager im
Allgemeinen auf die in den Nachhaltigkeitsbewertungen externer Datenanbieter enthaltenen
Informationen.

Mitwirkung

Die Mitwirkung beinhaltet Gespriche uber geschaftlich relevante ESG-Probleme im
Zusammenhang mit den zugrunde liegenden Unternehmen. Der Investmentmanager tritt mit
den Unternehmen, in die er investiert, in einen Dialog und thematisiert relevante ESG-
Parameter. Dabei versucht er auch, seinen Einfluss geltend zu machen, um sicherzustellen,
dass von den Unternehmen beziglich der maRgeblichen ESG-Parameter laufende
Verbesserungen erzielt werden kdénnen. Der Investmentmanager engagiert sich in zugrunde
liegenden Unternehmen durch Dialogs und Stimmrechte. Der Investmentmanager hat zudem
Columbia Threadneedle Investments mit der Mitwirkung bei zugrunde liegenden
Unternehmen durch Dialog und Stimmrechte betraut.

Liegen Informationen auf Ebene der Vermogensgegenstande vor, werden diese mittels
unterschiedlicher Berechnungsmethoden auf Ebene des Fonds zusammengefasst.
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Die Verfahrens-
weisen einer guten
Unternehmens-
flihrung umfassen
solide Management-
strukturen, die Be-
ziehungen zu den
Arbeitnehmern, die
Vergltung von Mit-
arbeitern sowie die
Einhaltung der
Steuervorschriften.

ESG-Anlageprozess

Der Investmentmanager greift im Rahmen des Anlageprozesses zur Ermittlung nachhaltiger
Investitionen auf eine Positivliste zurlick, um Unternehmen auszuwéhlen, die eine robuste
Strategie in Bezug auf die oben genannten Schlisselindikatoren entwickelt haben und eine
starke Erfolgsbilanz bei der Erreichung 6kologischer und/oder sozialer Ziele vorweisen
kénnen. Diese Positivliste basiert auf Informationen von MSClI ESG Research, die zur
Bewertung der einzelnen definierten Schliisselindikatoren herangezogen werden. Fir die
17 SDGs werden Umsétze aus Produkten und Dienstleistungen bericksichtigt, die mit diesen
Zielen im Einklang stehen.

Flr Wertpapiere, die aufgrund unzureichender Daten nicht von MSCI ESG Research LLC
bewertet werden konnen, ist der Investmentmanager befugt, eine eigene Beurteilung
vorzunehmen. In deren Rahmen kann der Investmentmanager analysieren, ob die jeweiligen
Emittenten den vom Fonds festgelegten Anforderungen in den folgenden Bereichen
Rechnung tragen: (1) Einhaltung von Ausschlusskriterien, (2) Berlicksichtigung von ESG-
Risiken und ESG-Chancen auf Basis der fir den Fonds festgelegten Kriterien fur die
Einbeziehung von ESG und, sofern zutreffend, (3) Erfillung der Anforderungen fir
nachhaltige Investitionen.

Bei der Durchfiihrung dieser Beurteilung kann der Investmentmanager auf verfligbare
externe Informationen, interne Analysen und fundierte Schatzungen zurlickgreifen, um eine
solide und zuverldssige Bewertung sicherzustellen. Die Ergebnisse dieser Beurteilungen
werden systematisch dokumentiert und mindestens einmal jahrlich vom Investmentmanager
Uberprift, um sicherzustellen, dass sie den geltenden Kriterien entsprechen, und
erforderlichenfalls Anpassungen vorzunehmen.

Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die fiir
die Auswahl der Investitionen zur Erfiillung der beworbenen
6kologischen oder sozialen Ziele verwendet werden?

Die vorstehend beschriebenen Elemente der Anlagestrategie des Fonds sind die
verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die zur Auswahl der Investitionen
verwendet wird, um jedes der vom Fonds beworbenen &kologischen oder
sozialen Merkmale zu erreichen.

Um welchen Mindestsatz wird der Umfang der vor der Anwendung
dieser Anlagestrategie in Betracht gezogenen Investitionen reduziert?

k.A. Es besteht kein verpflichtender Mindestsatz, um den Umfang der vor der
Anwendung der Anlagestrategie des Fonds in Betracht gezogenen Investitionen
zu reduzieren.

Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensfiihrung
der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet?

Der Investmentmanager bewertet im Rahmen der Beurteilung von Investitionen
die Verfahrensweisen der Unternehmensfiihrung von Unternehmen, in die er
investiert, einschlieBlich der Managementstrukturen, der Beziehungen zu
Arbeitnehmern, der Vergiitung von Mitarbeitern sowie der Einhaltung der
Steuervorschriften. Der Fonds investiert ausschlieflich in Unternehmen, die in
der Lage sind, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensfiihrung unter
Beweis zu stellen, indem Emittenten ausgeschlossen werden, die gegen einen der
zehn Grundsatze des Global Compact der Vereinten Nationen verstofRen oder
gemal MSCI ESG Research ein schwaches ESG-Rating von ,,CCC“ aufweisen.

In der Richtlinie 2013/34/EU des Europaischen Parlamentes und des Rates sind
Transparenzpflichten in Bezug auf 6kologische, soziale Aspekte und Aspekte der
Unternehmensfiihrung im Rahmen der nichtfinanziellen Berichtserstattung
festgelegt. Es wird erwartet, dass die betreffenden Unternehmen einen
Unternehmensfiihrungskodex im Einklang mit den einzelstaatlichen
Rechtsvorschriften  veroffentlichen, in dem sie mindestens solide
Managementstrukturen, eine ordentliche Beziehung zu Arbeitnehmern, die
Vergltung von Mitarbeitern sowie die Einhaltung der Steuervorschriften
ausweisen.
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Die Vermoégens-
allokation gibt
den jeweiligen
Anteil der
Investitionen in
bestimmte Ver-
mogenswerte an.

Taxonomiekonforme
Tatigkeiten, ausge-
driickt durch den
Anteil der:

- Umsatzerlose, die
den Anteil der
Einnahmen aus
umwelt-
freundlichen
Aktivitaten der
Unternehmen, in
die investiert wird,
widerspiegeln
Investitions-
ausgaben (CapEx),
die die umwelt-
freundlichen
Investitionen der
Unternehmen, in
die investiert wird,
aufzeigen, z. B. fur
den Ubergang zu
einer griinen
Wirtschaft.
Betriebsausgaben
(OpEx), die die um-
weltfreundlichen
betrieblichen
Aktivitaten der
Unternehmen, in
die investiert wird,
widerspiegeln.

Welche Vermogensallokation ist fiir dieses Finanzprodukt geplant?

Der Fonds kann eine breite Palette an Vermoégensgegenstianden erwerben, wie im Abschnitt
»Anlagepolitik” der Prospekterganzung und im Prospekt naher beschrieben. Eine Beriicksichtigung von
Okologischen und sozialen Faktoren erfolgt fir alle Vermoégensgegenstiande, die direkt einzelnen
Unternehmen zugeordnet werden kdnnen. Die geplante Vermogensaufteilung fiir den Fonds wird
anhand der Bewertung des vorangegangenen Geschaftsjahres oder mittels eines Modellportfolios
bestimmt. Es handelt sich um keine verbindliche Vorgabe und es kann keine Zusicherung gegeben
werden, dass die geplante Vermogensaufteilung tatsachlich erreicht wird.

Mindestens 95 % des Fondsvermoégens werden in Bestdnde investiert, die dazu dienen, die vom Fonds
beworbenen okologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen. Dariiber hinaus tatigt der Fonds
einen Anteil an nachhaltigen Investitionen im Umfang von mindestens 30 %, die sich aus Investitionen
mit einem Umweltziel in Wirtschaftstatigkeiten zusammensetzen, welche im Sinne von Artikel 2
Nummer 17 der Offenlegungsverordnung als nachhaltig eingestuft werden. Der Fonds kann zwar
nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel tatigen, hat jedoch keinen Mindestanteil fiir solche
Investitionen festgelegt.

#1A Nachhaltige
J_ Investitionen

e

#1B Andere
okologische oder
soziale Merkmale

Investitionen

#2 Andere

#1 Ausgerichtet auf 6kologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des
Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen 6kologischen oder sozialen Merkmale
getatigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die tibrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf
okologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen
eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf 6kologische oder soziale Merkmale umfasst folgende
Unterkategorien:

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst nachhaltige Investitionen mit
Umweltzielen oder sozialen Zielen.

- Die Unterkategorie #1B Andere 6kologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen, die
auf 6kologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige
Investitionen eingestuft werden.

Inwiefern werden durch den Einsatz von Derivaten die mit dem Finanzprodukt
beworbenen ékologischen oder sozialen Merkmale erreicht?

Derivate werden von dem Fonds gemaR den Anforderungen der Anlagebeschrankungen und
-leitlinien eingesetzt, die im Prospekt und in der Prospektergdnzung angegeben sind. Derivate
sind neutrale Positionen im Fondsportfolio und werden nicht explizit eingesetzt, um die
6kologischen/sozialen Merkmale des Fonds zu erfillen.
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Zwecks Einhaltung
der EU-Taxonomie
beinhalten die
Kriterien far
fossiles Gas
Begrenzungen von
Emissionen und
die Umstellung auf
erneuerbare oder
COz-arme
Brennstoffe bis
Ende 2035.

Fir die
Kernenergie
beinhalten die
Kriterien
umfassende
Vorschriften
bezogen auf
Sicherheits-
management
und die
Entsorgung von
Abfallen.

Ermoglichende
Tatigkeiten wirken
unmittelbar er-
moglichend darauf
hin, dass andere
Tatigkeiten einen
wesentlichen
Beitrag zu den
Umweltzielen
leisten.

Ubergangstitig-
keiten sind Tatig-
keiten, fur die es
noch keine CO,-
armen Alternativen
gibt und die unter
anderem Treibhaus-
gasemissionswerte
aufweisen, die den

In welchem MindestmaR sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit
der EU-Taxonomie konform?

k.A. Der Fonds verpflichtet sich nicht dazu, Investitionen zu tatigen, die auf die EU-Taxonomie
ausgerichtet sind.
Investiert das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie
verbundenen Titigkeiten, die mit der EU-Taxonomie im Einklang sind*?

Ja:
In fossiles Gas In Kernenergie

X Nein

In den beiden nachstehenden Diagrammen ist in Griin der Mindestprozentsatz der Investitionen zu
sehen, die mit der EU-Taxonomie konform sind. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung
der Taxonomie-Konformitcit von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-
Konformitdt in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschliefSlich der Staatsanleihen,
wdhrend die zweite Grafik die Taxonomie-Konformitdt nur in Bezug auf die Investitionen des
Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomie-Konformitat der Investitionen 2. Taxonomie-Konformitdt der Investitionen
einschlieBlich Staatsanleihen* ohne Staatsanleihen*
0% 0%
» Taxonomiekonform = Taxonomiekonform
Andere Investitionen 100% Andere Investitionen 100%

* Fiir die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff ,Staatsanleihen” alle Risikopositionen
gegeniiber Staaten.

Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in Ubergangstitigkeiten und
ermdglichende Titigkeiten?
k.A.

1 T&tigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann im Einklang mit der EU-Taxonomie,
wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels beitragen (,,Klimaschutz“) und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich
beeintrachtigen — siehe Erlauterung am linken Rand. Die vollstandigen Kriterien fiir EU-taxonomiekonforme
Wirtschaftstatigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU)
2022/1214 der Kommission festgelegt.
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.4 .
sind nach-

haltige Investitionen
mit einem Umwelt-
ziel, die die Kriterien
flr 6kologisch nach-
haltige Wirtschafts-
tatigkeiten gemal
der EU-Taxonomie
nicht
beriicksichtigen.

A

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem
Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind?

Der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-
Taxonomie konform sind, betragt 30 %.

Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Fonds weist keinen Mindestanteil flir sozial nachhaltige Investitionen auf.

Welche Investitionen fallen unter ,#2 Andere Investitionen”, welcher
Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen 6kologischen oder
sozialen Mindestschutz?

Zu diesen Investitionen zahlen Hedging-Instrumente, Investitionen zu Diversifizierungszwecken
sowie Geldmarktinstrumente.

Flr andere Investitionen, die nicht Teil der Nachhaltigkeitsstrategie des Fonds sind, gibt es
keine verbindlichen Kriterien fir den Investmentmanager zur Berlicksichtigung eines
Okologischen und/oder sozialen Mindestschutzes. Das liegt entweder an der Art der
Vermogensgegenstande, wenn zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Anlage keine
Rechtsvorschriften oder Standard-Marktverfahren dazu vorliegen, wie ein 06kologischer
und/oder sozialer Mindestschutz fiir solche Vermdgensgegenstande zu bericksichtigten ist,
oder aber Investitionen werden spezifisch aus der Nachhaltigkeitsstrategie ausgeschlossen und
unterliegen dann ebenfalls keiner Berlicksichtigung eines Okologischen und/oder sozialen
Mindestschutzes.

Wurde ein Index als Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob dieses
Finanzprodukt auf die beworbenen 6kologischen und/oder sozialen Merkmale

ausgerichtet ist?

Nein

Bei den Referenz-
werten handelt es
sich um Indizes,
mit denen ge-
messen wird, ob
das Finanzprodukt
die beworbenen
Okologischen oder
sozialen Merkmale
erreicht.

Inwiefern ist der Referenzwert kontinuierlich auf die mit dem Finanzprodukt
beworbenen 6kologischen und sozialen Merkmale ausgerichtet?

k.A.

Wie wird die kontinuierliche Ausrichtung der Anlagestrategie auf die
Indexmethode sichergestellt?

k.A.

Wie unterscheidet sich der bestimmte Index von einem relevanten breiten
Marktindex?

k.A.

Wo kann die Methode zur Berechnung des bestimmten Indexes eingesehen
werden?

k.A.
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Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden?

Weitere produktspezifische Informationen sind abrufbar unter:

e Metzler European Growth / Anteilklasse A
https://fondsfinder.universal-
investment.com/api/v1/IE/IE0002921868/document/SRD/en

e Metzler European Growth / Anteilklasse B
https://fondsfinder.universal-
investment.com/api/v1/IE/IEO0B3ZLWY60/document/SRD/en

e Metzler European Growth / Anteilklasse C
https://fondsfinder.universal-
investment.com/api/v1/IE/IEOOB4YWB283/document/SRD/en

e Metzler European Growth / Anteilklasse BN
https://fondsfinder.universal-
investment.com/api/v1/IE/IEOOBFNQ8943/document/SRD/en

e Metzler European Growth / Anteilklasse X
https://fondsfinder.universal-
investment.com/api/v1/IE/IEOOBFNQ8C78/document/SRD/en



https://fondsfinder.universal-investment.com/api/v1/IE/IE00BFNQ8C78/document/SRD/en
https://fondsfinder.universal-investment.com/api/v1/IE/IE00BFNQ8943/document/SRD/en
https://fondsfinder.universal-investment.com/api/v1/IE/IE00B4YWB283/document/SRD/en
https://fondsfinder.universal-investment.com/api/v1/IE/IE00B3ZLWY60/document/SRD/en
https://fondsfinder.universal-investment.com/api/v1/IE/IE0002921868/document/SRD/en
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Metzler European Smaller Companies

Diese Verkaufsprospektergdnzung bezieht sich auf den
Metzler European Smaller Companies (der ,,Fonds”),
einen Teilfonds der Gesellschaft, und ist integraler
Bestandteil des Verkaufsprospekts in Bezug auf die
Gesellschaft (der ,Verkaufsprospekt”). Diese Verkaufs-
prospektergdnzung sollte im Zusammenhang mit der
jeweils aktuellen Fassung des Verkaufsprospekts der
Gesellschaft gelesen werden. Die aktuelle Fassung ist
kostenfrei beim Manager erhaltlich. Anleger sollten
die Ausfiihrungen liber Risikofaktoren lesen, die in
Abschnitt 16 des Verkaufsprospekts wiedergegeben
sind, und die fiir den Fonds relevanten Risikofakto-
ren, die in dieser Verkaufsprospekterganzung darge-
legt sind. Zusatzlich zu diesen Risikofaktoren sollten
sich Anleger in diesem Fonds bewusst sein, dass diese
Investition aufgrund der mit ihr verbundenen potenziel-
len Gewinne, Verluste und Volatilitit moglicherweise
nicht fiir alle Anleger geeignet ist. Der Anlagehorizont
solcher Kapitalanleger sollte zumindest fiinf bis zehn
Jahre betragen. Der Anleger muss in der Lage sein,
fiir langere Perioden zwischenzeitliche Verluste zu ver-
kraften.

Angesichts der in Abschnitt 16 des Verkaufsprospekts
beschriebenen Risikofaktoren kann die Gesellschaft
dem Anleger keinerlei Garantien oder Zusicherungen
fiir die Wertentwicklung des Fonds geben.

Die Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft, die
namentlich im Verkaufsprospekt aufgefthrt sind, Uber-
nehmen die Verantwortung fur die Informationen dieser
Verkaufsprospekterganzung. Die Informationen in dieser
Verkaufsprospekterganzung stimmen nach bestem Wis-
sen und Gewissen der Verwaltungsratsmitglieder (die jede
nur denkbare Sorgfalt haben walten lassen, dass dies der
Fall ist) mit den Tatsachen Uberein. In den Ausfuhrungen
ist nichts ausgelassen, was moglicherweise die Bedeu-
tung solcher Informationen beeinflussen konnte.

Die in dieser Verkaufsprospekterganzung verwendeten
Begriffe haben die ihnen im Verkaufsprospekt zugewie-
sene Bedeutung, sofern sie nicht in der Verkaufsprospekt-
erganzung anders definiert sind.



VERTRIEBSBESCHRANKUNGEN

Die Verteilung dieser Verkaufsprospekterganzung und
der Vertrieb von Fondsanteilen unterliegen in bestimmten
Rechtsordnungen Beschrankungen. Diese Verkaufspro-
spekterganzung ist kein Angebot oder Teil eines Ange-
bots oder eine Aufforderung zum Verkauf, zur Ausgabe,
zur Zeichnung oder zum Kauf von Fondsanteilen an Per-
sonen in einer Rechtsordnung, in der die Abgabe eines
solchen Angebots nicht erlaubt oder ungesetzlich ware
(ohne Einhaltung etwaiger Registrierungs- oder sonstiger
Rechtsvorschriften) oder, in dem die Person, die ein sol-
ches Angebot oder eine solche Anforderung ausspricht
nicht Uber die notige Erlaubnis verflgt, oder an Personen,
denen gegenuber in bestimmten Rechtsordnungen ein
solches Angebot ungesetzlich ware. Potenzielle Anleger
oder Kaufer von Fondsanteilen sollten sich Uber die in
ihren Landern gultigen Rechtsvorschriften im Zusammen-
hang mit der Zeichnung oder dem Kauf von Fondsantei-
len informieren. Nahere Informationen sind beim Manager
erhaltlich. Die folgenden Informationen verstehen sich als
allgemeine Richtlinien:

Belgien

Der Fonds wurde nicht und wird nicht bei der belgischen
Aufsichtsbehorde (,FSMA") (Autorité des Services et
Marchés Financiers/Autoriteit voor Financiéle Diensten
en Markten) als auslandischer OGA gemaf Artikel 129
des Gesetzes vom 20. Juli 2004 Uber bestimmte Formen
des kollektiven Managements von Investmentportfolios
(das ,Gesetz vom 20. Juli 2004") zugelassen, und diese
Verkaufsprospekterganzung wurde der FSMA nicht zur
Genehmigung eingereicht. Nach der Definition in Arti-
kel 3/1 des Gesetzes vom 20. Juli 2004, wie von Zeit zu
Zeit abgeandert und erganzt, durfen die Fondsanteile
daher nicht offentlich in Belgien vertrieben werden, aus-
genommen unter den in Artikel 5, § 1 des Gesetzes vom
20. Juli 2004 beschriebenen Bedingungen (Ublicherweise
.Private Placement” genannt), das heil3t, Fondsanteile
werden maximal 99 nicht professionellen oder institutio-
nellen Anlegern angeboten, oder Investoren, die mindes-
tens 250.000 EUR investieren, oder professionellen oder
institutionellen Investoren. Diese Verkaufsprospektergan-
zung darf in Belgien nur solchen Anlegern zu deren per-
sonlicher Verwendung zur Verfligung gestellt werden und
ausschlielRlich fur dieses Angebot an Fondsanteilen. Diese
Verkaufsprospekterganzung darf keinesfalls fir andere
Zwecke genutzt werden oder an andere Investoren in Bel-
gien abgegeben werden.

Niederlande

Die hier beschriebenen Fondsanteile durfen in den Nieder-
landen weder direkt noch indirekt angeboten oder erwor-
ben werden, und diese Verkaufsprospekterganzung darf
in den Niederlanden nicht als Teil von Vertriebsaktivitaten
oder zu einem spateren Zeitpunkt in Umlauf gebracht wer-
den, ausgenommen sind:

(a) qualifizierte Anleger gemafd Abschnitt 1:1 des Finanz-
marktaufsichtsgesetzes (Wet op het financieel toezicht)
in seiner jeweils gultigen Fassung;

(b) maximal 99 Personen, die keine qualifizierten Anleger
gemald Abschnitt 1:1 des Finanzmarktaufsichtsgeset-
zes sind; und/oder

(c) an Anleger, die Anteile fur eine Gegenleistung von
mindestens 100.000 EUR bzw. den Gegenwert in einer
anderen Wahrung fur jedes separate Angebot erwerben.

Vereinigtes Konigreich

Die Gesellschaftist ein Organismus fur gemeinsame Anla-
gen nach der Definition des Finanzdienstleistungs- und
Kapitalmarktgesetzes von 2000 (,FSMA") des Vereinigten
Konigreichs. Bei der Aufsichtsbehorde (Financial Conduct
Authority, ,,FCA") kann fur die Gesellschaft eine Genehmi-
gung gemafs Abschnitt 264 des FSMA beantragt werden.
Vor Bestatigung dieses Antrags ist die Gesellschaft nicht
zugelassen oder auf andere Weise von der FCA anerkannt
oder befugt und darf als vom FSMA nicht regulierter
Organismus fur gemeinsame Anlagen nicht im Vereinig-
ten Konigreich offentlich vertrieben werden. Der Verkaufs-
prospekt darf im Vereinigten Kdnigreich nur ausgegeben
werden an: (i) oder nur gerichtet werden an Personen,
die professionelle Anleger gemaly Artikel 19 der Finan-
cial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion)
Order 2005 (die ,,FP Order”) oder gemafd Artikel 14 der
Financial Services and Markets Act 2000 (Promotion of
Collective Investment Schemes) (Exemptions) Order 2001
(die ,,PCISE Order”) sind; (ii) oder nur gerichtet werden
an Personen, bei denen es sich um vermogende Unter-
nehmen und bestimmte andere Entitaten gemald Artikel
49 der FP Order oder Artikel 22 der PCISE Order handelt;
(iii) Personen, die als anerkannte sachkundige Anleger
im Sinne von Artikel 50 der FP Order oder Artikel 23 der
PCISE Order gelten; (iv) Verbande oder Mitglieder von Ver-
banden, bei deren Mitgliedern die Person, die diesen Ver-
kaufsprospekt Gbergibt, begrindet davon ausgeht, dass
es sich ausschliel3lich oder Uberwiegend um vermogende
Personen gemafd Artikel 49 der FP Order oder Artikel 22



der PCISE Order und/oder um anerkannte sachkundige
Anleger im Sinne von Artikel 50 der FP Order oder Artikel
23 der PCISE Order handelt; oder (v) andere Personen, an
die Fondsanteile der Gesellschaft gesetzmallig vertrieben
werden konnen, gemalk Abschnitt 4.12 des Conduct of
Business Sourcebook der FCA (die Personen unter (i), (ii),
(iii), (iv) und (v) werden nachfolgend als ,relevante Perso-
nen”) bezeichnet.

Dieser Verkaufsprospekt ist von der allgemeinen Ein-
schrankung in Abschnitt 21 des FSMA zur Weitergabe von
Aufforderungen oder Empfehlungen zu Anlageaktivitaten
und der Einschrankung der Werbung fur Organismen in
Abschnitt 238 des FSMA zur Weitergabe von Aufforde-
rungen oder Empfehlungen zur Beteiligung an unregulier-
ten Organismen ausgenommen, weil er ausschlief3lich an
die vorstehend angegebenen Personengattungen ergeht
und/oder gerichtet ist.

Um sich als anerkannter sachkundiger Anleger zu quali-
fizieren, muss eine Person (a) Uber eine von einer von der
FCA zugelassenen Person unterzeichnete Bescheinigung
in schriftlicher oder anderer lesbarer Form verfligen, aus
der hervorgeht, dass sie Uber ausreichende Sachkenntnis
verfugt, um die mit der Beteiligung an nicht regulierten
Organismen fur gemeinsame Anlagen verbundenen Risi-
ken zu kennen und (b) innerhalb der letzten zwolf Monate
eine Erklarung in einer vorgeschriebenen Form unter-
zeichnet haben, die unter anderem besagt, dass sie in
Bezug auf solche Anlagen als sachkundiger Anleger gilt.

Der Inhalt dieses Verkaufsprospekts ist nicht von einer
zugelassenen Person genehmigt worden, und eine solche
Genehmigung ist, sofern sich dieser Verkaufsprospekt
nicht an die vorstehend angegebenen Personengattungen
richtet and an diese ausgegeben wird, von Abschnitt 21
des FSMA vorgeschrieben, wenn es sich bei der Person,
die diesen Verkaufsprospekt weitergibt, nicht um eine von
der FCA zugelassene Person handelt.

Statzt sich eine Person auf diesen Verkaufsprospekt, um
Anlagegeschafte zu tatigen, insbesondere Anteile der
Gesellschaft zu kaufen, so kann das diese Person einem
erheblichen Risiko aussetzen, das gesamte investierte Ver-
mogen zu verlieren oder zusatzliche Verbindlichkeiten ein-
zugehen. Eine Person, die sich nicht sicher ist, ob sie in
Anteile der Gesellschaft investieren sollte, sollte sich an
eine von der FCA zugelassene Person wenden, die auf die
Beratung zu solchen Anlagen spezialisiert ist.

Der Verkaufsprospekt darf nicht von Personen als Hand-
lungsgrundlage herangezogen werden, die keine relevan-
ten Personen sind. Alle Investments und Anlageaktivitaten
auf die im Verkaufsprospekt Bezug genommen wird, ein-
schlieRlich der Fondsanteile, sind nur fur relevante Perso-
nen zuganglich und werden ausschlief3lich von relevanten
Personen in Anspruch genommen. Vor Annahme eines
Zeichnungsantrags eines Antragstellers, der behauptet in
eine der oben genannten Kategorien zu fallen, kann ein
Uberprufbarer Nachweis des Status des Antragstellers ein-
gefordert werden.

Potenzielle Anleger im Vereinigten Konigreich werden dar-
Uber in Kenntnis gesetzt, dass alle oder der Grofsteil der
Schutzbestimmungen der Aufsichtsbehorden im Vereinig-
ten Konigreich nicht fur eine Investition in Fondsanteile der
Gesellschaft gelten und fur diese Anlagen kein Anspruch
auf Entschadigung gemaf’ United Kingdom Financial Ser-
vices Compensation Scheme besteht.

USA

Durch die Zeichnung von und/oder das Halten von Antei-
len gelten Anleger: (a) als eine Erklarung abgebend, dass
sie keine ,US-Personen” sind oder Anteile als Nominee(s)
fUr oder im Namen solcher Personen zeichnen oder hal-
ten; (b) als zustimmend zur Kenntnis nehmend, dass sie
die Anteile oder Beteiligungen daran (einschlieflich durch
einen Swap oder eine andere derivative Transaktion)
nicht auf eine ,US-Person” libertragen bzw. keine Uber-
tragung der Anteile oder von Beteiligungen daran in den
Vereinigten Staaten tatigen durfen; und (c) als eine Erkla-
rung abgebend, dass sie nicht zum Kauf von Anteilen oder
einer Beteiligung daran aufgefordert wurden, einschlief3-
lich durch einen Swap oder eine andere derivative Trans-
aktion, wahrend sie sich in den Vereinigten Staaten auf-
hielten, oder die fur diesen Kauf zu verwendenden Gelder
von einer ,,US-Person” erhalten haben. Diese Erklarungen,
Zustimmungen und Bestatigungen gelten seitens eines
Anlegers immer dann wiederholt, wenn er Anteile oder
Beteiligungen daran halt. Zu diesem Zweck bezeichnet
.Vereinigte Staaten” die Vereinigten Staaten, ihre Staaten,
Gebiete und Besitztimer, sowie Enklaven der US-Regie-
rung, ihrer Behorden oder Organe, und ,US-Person”
umfasst jede Person, bei der es sich nicht um eine ,,Nicht-
US-Person” handelt oder um eine ,,US-Person” im Sinne
oder fur die Zwecke von: (i) Rule 4.7 der US-amerikani-
schen Commodity Futures Trading Commission (,,CFTC");
oder (i) den Swap-Bestimmungen des US-amerikanischen
Commodity Exchange Act, erganzt durch Title VII der US-
amerikanischen Dodd-Frank Wall Street Reform und dem



Consumer Protection Act (Verbraucherschutzgesetz) und
Auslegung gemals dem vom CFTC am 26. Juli 2013 ver-
offentlichten , Interpretive Guidance and Policy Statement
Regarding Compliance with Certain Swap Regulations”
oder sonstiger Auslegungsregeln oder -leitlinien, die vom
CFTC oder Mitarbeitern des CFTC herausgegeben wer-
den, in ihrer jeweils gultigen oder ersetzten Fassung. Ein
Anleger muss umgehend den Manager informieren, wenn
diese abgegebenen Erklarungen oder als wiederholt abge-
geben geltenden Erklarungen in irgendeiner Weise falsch
oder irrefuhrend sind oder falls er gegen einer dieser Erkla-
rungen und Bestatigungen verstol3en hat und die jewei-
lige Falschdarstellung bzw. den Verstof3 und die dadurch
betroffenen Anteile angeben.

GLOSSAR

In dieser Verkaufsprospekterganzung haben die nachfol-
gend aufgefihrten Begriffe die ihnen jeweils zugewiesene
Bedeutung, soweit sich nicht aus dem Zusammenhang
etwas anderes ergibt:

.Fondsanteile der Klasse A" sind nennwertlose gewinn-
berechtigte Anteile am Kapital des Fonds. Die Wahrung
der Anteilklasse ist der Euro, Ertrage werden ausgeschuttet;

.Fondsanteile der Klasse B” sind nennwertlose gewinn-
berechtigte Anteile am Kapital des Fonds. Die Wahrung
der Anteilklasse ist der Euro, Ertrage werden ausgeschuttet;

.Fondsanteile der Klasse C"” sind nennwertlose gewinn-
berechtigte Anteile am Kapital des Fonds. Die Wahrung
der Anteilklasse ist der Euro, Ertrdge werden thesauriert;

.Fondsanteile der Klasse F” sind nennwertlose gewinn-
berechtigte Anteile am Kapital des Fonds. Die Wahrung
der Anteilklasse ist der Euro, Ertrage werden thesauriert;

.Fondsanteile der Klasse BN" sind nennwertlose gewinn-
berechtigte Anteile am Kapital des Fonds. Die Wahrung
der Anteilklasse ist der Euro, Ertrage werden ausgeschut-
tet. Der Manager zahlt in Bezug auf diese Anteilklasse
keine Provisionen oder Gebuhren an Vertriebsstellen, Bro-
ker oder andere professionelle Intermediare, die Kunden
flr den Fonds akquirieren; und

.Fondsanteile der Klasse X" sind nennwertlose gewinn-
berechtigte Anteile am Kapital des Fonds. Die Wahrung
der Anteilklasse ist der Euro, Ertrage werden ausgeschut-
tet. Fondsanteile der Klasse X stehen nur Anlegern (und
gegebenenfalls deren Kunden) zur Verfugung, die der
Metzler-Gruppe bereits vor ihrer Anlage in diese Anteil-
klasse bekannt waren. Die Anteilklasse X wird vorbehalt-
lich einer gesonderten Struktur zur Erhebung der Manage-
mentvergutung angeboten, wobei die normalerweise der
Anteilklasse belasteten und im Nettoinventarwert pro
Anteil ausgedrickten Gebuhren ganz oder teilweise ver-
waltungsmafig vom Manager erhoben und direkt vom
Anteilseigner eingezogen werden. Der Manager behalt
sich das Recht vor, Antrage vollstandig oder teilweise
abzulehnen.



EINLEITUNG

Der Metzler European Smaller Companies ist ein Teilfonds
der Gesellschaft. Die Gesellschaft entspricht den irischen
OGAW-Gesetzen und ist als Umbrellafonds mit getrennter
Haftung der Teilfonds strukturiert, der separate Invest-
mentportfolios umfasst. Eine Beschreibung der Gesell-
schaft ist im Verkaufsprospekt enthalten.

In dieser Verkaufsprospekterganzung werden wie auf
Seite 8 beschrieben sechs Anteilklassen im Fonds ange-
boten.

Zusatzlich zu den Bestimmungen des Verkaufsprospekts
und der irischen OGAW-Gesetze gelten fur diesen Fonds
im Besonderen die nachfolgenden Regelungen.

ANLAGEZIEL UND ANLAGEPOLITIK

Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Wertzu-
wachs.

Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt sein Anlageziel durch Anlagen in euro-
paischen Aktien und aktiendhnlichen Wertpapieren (ein-
schliellich Optionsscheinen), die an anerkannten Markten
notiert sind oder gehandelt werden. Bei der Auswahl der
Einzeltitel fUr das Portfolio wird der Schwerpunkt auf nach
Marktkapitalisierung mittelgroRen bis kleinen Unterneh-
men liegen. Der Fonds wird aktiv verwaltet.

Es ist vorgesehen, dass mindestens 75 % des Nettovermo-
gens des Fonds in Aktien investiert werden, die an einem
anerkannten Markt notiert sind.

Darlber hinaus kann der Fonds in fest- und variabel ver-
zinsliche Anleihen und Schuldverschreibungen investie-
ren, die von Unternehmen, Regierungen oder regierungs-
nahen Stellen (d.h. Behorden, supranationalen, staat-
lich garantierten und bundesstaatlichen Stellen sowie
lokalen Behorden) emittiert werden, die ein Investment-
grade-Rating oder ein aquivalentes Rating haben und an
anerkannten Markten notiert sind oder gehandelt werden.

Der Fonds kann bis zu 10% seines Nettovermdgens in
andere Investmentfonds investieren. Die Anlagepolitik
derartiger Investmentfonds muss mit der Anlagepolitik
des Fonds in Einklang stehen.

Eine Kapitalanlage in einem Fonds, der in Options-
scheine investiert, sollte keinen wesentlichen Teil eines
Investmentportfolios ausmachen und ist moglicher-
weise nicht fiir alle Anleger geeignet.

Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen

Dieser Fonds bewirbt 6kologische/soziale Merkmale
im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088
des Europiaischen Parlaments und des Rates vom
27. November 2019 iiber nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
(die ,,Offenlegungsverordnung”).

Informationen iiber die vom Fonds beworbenen 6kolo-
gischen/sozialen Merkmale sowie liber die Beriicksich-
tigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen sind
in Anlage | zu dieser Verkaufsprospekterganzung mit



dem Titel ,Vorvertragliche Informationen - Artikel 8 der
Offenlegungsverordnung” erhaltlich.

Wichtigste nachteilige Auswirkungen

Der Manager berucksichtigt nicht die nachteiligen Aus-
wirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhal-
tigkeitsfaktoren. Da die Anlageverwaltungsfunktion des
Fonds an den Investmentmanager delegiert worden ist,
der die Investitionsentscheidungen flur den Fonds trifft,
verlasst sich der Manager auf die Anlagepolitik und die
Anlageprozesse des Investmentmanagers. Der Manager
bertcksichtigt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen
(,PAl”, Principal Adverse Impact) auf Nachhaltigkeitsfak-
toren auf Ebene des Unternehmens zwar nicht, doch PAI
werden auf Fondsebene berucksichtigt, wie in Anlage |
genauer erlautert. Informationen Uber PAIl sind im Jahres-
bericht des Fonds verfugbar (fUr Jahresberichte, die am
oder nach dem 1.Januar 2023 veroffentlicht wurden).

Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken in den Inves-
titionsentscheidungsprozess und voraussichtliche Aus-
wirkungen von Nachhaltigkeitsrisiken auf die Rendite
Im Rahmen des Anlageprozesses werden die relevanten
finanziellen Risiken in die Investitionsentscheidung einbe-
zogen und fortlaufend bewertet. Dabei werden auch rele-
vante Nachhaltigkeitsrisiken im Sinne der Offenlegungs-
verordnung berUcksichtigt, die in mal3geblicher Weise
erhebliche negative Auswirkungen auf die Rendite einer
Investition haben konnten.

Nachhaltigkeitsrisiko bedeutet ein Ereignis oder eine
Bedingung in den Bereichen Umwelt, Soziales oder
Unternehmensflihrung, dessen beziehungsweise deren
Eintreten tatsachlich oder potenziell wesentliche nega-
tive Auswirkungen auf den Wert der Investition haben
konnte. Nachhaltigkeitsrisiken konnen daher zu einem
erheblichen Ruckgang des finanziellen Profils, der Liquidi-
tat, der Rentabilitat oder der Reputation einer zugrunde
liegenden Anlage fuhren. Werden Nachhaltigkeitsrisiken
nicht bereits beim Prozess der Bewertung der Investitio-
nen berucksichtigt, konnen sie wesentliche negative Aus-
wirkungen auf den voraussichtlichen / geschatzten Markt-
kurs und / oder die Liquiditat der Investition und somit die
Rendite des Fonds haben. Nachhaltigkeitsrisiken konnen
sich wesentlich auf alle bekannten Risikogattungen aus-
wirken und als Faktor zur Wesentlichkeit dieser Risikogat-
tungen beitragen.

Im Rahmen der Auswahl von Anlagen fur den Fonds wird
neben den Anlagezielen und -strategien der Einfluss von

Risikoindikatoren, unter anderem fur Nachhaltigkeitsrisi-
ken, bewertet.

Die Bewertung der Risikoquantifizierung schlielst Aspekte
der Nachhaltigkeitsrisiken in die Investitionsentscheidung
ein und setzt sie mit anderen Faktoren in Zusammenhang
(insbesondere Kurs und erwartete Rendite).

Generell werden Risiken (einschlieRlich Nachhaltigkeits-
risiken) bereits im Anlagebewertungsprozess (Richtpreis)
bertcksichtigt, da sich Risiken wesentlich auf die Rendite
der Vermogensgegenstande auswirken konnen, in die
investiert wird. Dessen ungeachtet konnen je nach Ver-
mogensgegenstand sowie aufgrund externer Faktoren
negative Effekte auf die Fondsrendite eintreten.

Derivative Finanzinstrumente

Der Fonds kann die folgenden derivativen Finanzinstru-
mente einsetzen:

Borsengehandelte Aktien-Futures und/oder Optionskon-
trakte (d. h. ein Kontrakt, dessen Basiswert ein Aktienindex
oder eine einzelne Aktie ist) konnen zur Absicherung oder
zum Aufbau eines Engagements auf den Aktienmarkten
eingesetzt werden.

Borsengehandelte Wahrungs-Futures und/oder Options-
kontrakte und/oder auflerborsliche Devisenterminkon-
trakte (d.h. Kontrakte, deren Basiswert eine Wahrung ist)
konnen zur Absicherung oder zum Aufbau von Positionen
in Wahrungen eingesetzt werden.

Die Basiswerte, in denen sich der Fonds infolge des Ein-
gehens solcher derivativer Vereinbarungen engagiert, ste-
hen in Einklang mit der Anlagepolitik des Fonds.

Kreditaufnahme

Der Fonds nimmt nur vorubergehend Fremdmittel auf,
wenn das Konto des Fonds Uberzogen ist oder in anderen
Fallen nach Ermessen des Managers (z.B. infolge von Ein-
schusszahlungen oder Zeitunterschieden bei der Abrech-
nung).

Hebel

Es ist nicht vorgesehen, dass der Fonds zu einem erheb-
lichen Teil durch den Einsatz derivativer Finanzinstrumente
gehebelt wird. Die Hebelung des Fonds wird als Summe
der Nominalwerte der derivativen Finanzinstrumente
berechnet. Diese Berechnungsmethode der Hebelung
basiert grundsatzlich auf der einfachen Addition aller



Nominalwerte, ohne Aufrechnungen von Long- und
Short-Positionen und ohne Bereinigung basierend auf der
Duration der einzelnen Instrumente. Dementsprechend ist
diese Methode zur Messung der Hebelung kein verlass-
licher Indikator fur die Volatilitat des Fonds.

Zu keiner Zeit ist vorgesehen, dass die Hebelung des
Fonds 250% seines Nettoinventarwerts Ubersteigt. Es ist
nicht vorgesehen, dass die Anlagen des Fonds in Long-
Positionen 250% bzw. in Short-Positionen 200% seines
Nettoinventarwerts Ubersteigen.

Profil eines typischen Anlegers

Der Fonds ist fUr Anleger geeignet, die mit einem Anlage-
horizont von mindestens funf bis zehn Jahren Kapitalzu-
wachs anstreben und bereit sind, ein mittleres bis hohes
Volatilitatsniveau in Kauf zu nehmen.

Anderung des Anlageziels oder der Anlagepolitik

Jede wesentliche Anderung in der Anlagepolitik oder im
Anlageziel bedarf der vorherigen Zustimmung der Anteils-
eigner — entweder in Form eines Mehrheitsbeschlusses in
einer Anteilseignerversammlung des Fonds oder im Wege
der schriftlichen Zustimmung aller Anteilseigner. Im Falle
einer Anderung des Anlageziels und/oder der Anlagepoli-
tik des Fonds muss der Manager die Anteilseigner davon
so frihzeitig in Kenntnis setzen, dass ihnen genltgend Zeit
bleibt, ihre Anteile am Fonds vor Inkrafttreten der Ande-
rung zuruckzugeben.

RISIKOFAKTOREN

Zusatzlich zu den nachstehend beschriebenen Risikofak-
toren sollten sich Anleger der in Abschnitt 16 des Ver-
kaufsprospekts im Einzelnen aufgefihrten Risikofaktoren
bewusst sein.

Nachhaltigkeitsrisiken

Informationen Uber Nachhaltigkeitsrisiken und ihre poten-
ziellen Auswirkungen auf den Fonds sind vorstehendem
Abschnitt ,, Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken in den
Investitionsentscheidungsprozess und voraussichtliche Aus-
wirkungen von Nachhaltigkeitsrisiken auf die Rendite” zu
entnehmen. Strategien im Bereich Umwelt, Soziales und
Unternehmensfuhrung konnen in anderen Strategien oder
breiten Benchmarks (Referenzwerten) fur den Markt fest-
gestellte Risiken eingehen oder ausschalten und dadurch
bewirken, dass die Wertentwicklung von der Wertent-
wicklung dieser anderen Strategien oder Marktreferenz-
werte abweicht. Diese Effekte konnen sich auf die Rendite
des Fonds, seine Vermogenswerte, seinen Finanz- und
Ertragslage sowie auf die Reputation der Gesellschaft
auswirken. Nachhaltigkeitsrisiken konnen alle bekannten
Risikogattungen (wie beispielsweise Marktrisiko, Liquidi-
tatsrisiko, Kontrahentenrisiko und operationelles Risiko)
betreffen und als Faktor zur Wesentlichkeit dieser Risi-
kogattungen beitragen. Strategien im Bereich Umwelt,
Soziales und Unternehmensfihrung unterliegen den mit
den Anlageklassen ihrer zugrunde liegenden Investitio-
nen verbundenen Risiken. Ferner kann sich die Nachfrage
auf bestimmten Markten oder in bestimmten Sektoren,
auf die eine Strategie im Bereich Umwelt, Soziales oder
Unternehmensflhrung abzielt, anders als prognostiziert
oder langsamer als erwartet entwickeln.



DER FONDS klasse BN liegt bei 500.000 EUR oder einem niedrigeren,
vom Verwaltungsrat nach seinem Ermessen festgelegten
Basiswahrung Betrag.

Die Basiswahrung des Fonds ist der Euro.
Der Mindestbetrag fur die Erstzeichnung von Fonds-

Anteilklassen anteilen der Anteilklasse X liegt bei 20.000.000 EUR oder
Fur Fondsanteile, die entweder in der Anteilklasse A, in der einem niedrigeren, von den Verwaltungsratsmitgliedern
Anteilklasse B, in der Anteilklasse C, in der Anteilklasse F, nach ihnrem Ermessen festgelegten geringeren Betrag.

in der Anteilklasse BN oder in der Anteilklasse X ausge-

geben werden, erfolgen Zeichnungen und Ricknahmen  Zeichnungen

in Euro. Das Verfahren fur die Zeichnung von Fondsanteilen ist in
Abschnitt 7 des Verkaufsprospekts beschrieben.

Den einzelnen Anteilklassen im Fonds konnen unter-

schiedliche Charakteristika zugeordnet werden, wie im  Ausgabeaufschlag

Abschnitt ,Glossar” auf Seite 4 dieser Verkaufsprospekt- Bei Zeichnung kann ein Ausgabeaufschlag von bis zu 5%

erganzung naher erlautert. des Nettoinventarwerts der jeweiligen Fondsanteile erho-

ben werden, um damit die Vertriebskosten zu decken. Der

ISIN/WKN Ausgabeaufschlag ist an den Manager oder dessen Ver-
Anteilklasse ISIN WKN treter zu entrichten.

Fur Fondsanteile der Klasse BN ist kein Ausgabeaufschlag
zu entrichten.

Fondsanteile der Klasse A |IE0002921975 987735
Fondsanteile der Klasse B |IE00B40ZVV08  AOYAYL
Fondsanteile der Klasse C |IEOOBYY02C96  A14V5S
Fondsanteile der Klasse F |IEOOBF2FJX33 A2H50T
Fondsanteile der Klasse BN  IEOOBF2FJT96 A2H50Q
Fondsanteile der Klasse X IEOOB5WKN813  A1JCJUX

Riicknahmen
Das Verfahren fur die Rucknahme von Fondsanteilen ist in
Abschnitt 7 des Verkaufsprospekts beschrieben.

. Riicknahmegebiihren
Erstausgabezeitraum Fiir keine der Anteilkl ) e Riicknah biih
Die Erstausgabe fiir die Anteilklasse A, die Anteilklasse B, “tr_er:e er Anteilklassen ist eine Rucknahmegebuhr zu
entricnten.

die Anteilklasse C, die Anteilklasse BN und die Anteil-

klasse X ist inzwischen abgeschlossen. .
Mindestbestand

Der Mindestbestand fur diesen Fonds belauft sich auf 100
Fondsanteile (oder eine/n andere/n von den Verwaltungs-
ratsmitgliedern nach ihrem Ermessen festgelegte/n Betrag
oder Anzahl von Fondsanteilen; ein solcher Betrag oder
eine solche Anzahl kann je nach Anteilklasse des Fonds
variieren).

Der Erstausgabezeitraum fur die Anteilklasse F endet am
20.November 2025 um 17:00 Uhr oder an einem anderen,
vom Manager entsprechend den Vorschriften der irischen
Zentralbank festgelegten Datum.

In diesem Erstausgabezeitraum werden Fondsanteile der
Anteilklasse F zu einem Preis von 100 EUR pro Anteil aus-

Preisveroffentlichung
gegeben.

Nahere Informationen dariber, wo die Ausgabe- und
Rucknahmepreise fur Anteile des Fonds veroffentlicht

Nach dem Erstausgabezeitraum konnen die Fondsanteile . ]
werden, enthalt Abschnitt 14 des Verkaufsprospekts.

zu dem Nettoinventarwert pro Anteil gezeichnet werden,
den der Manager zum Bewertungszeitpunkt des jeweili-

gen Handelstages errechnet Umtausch von Fondsanteilen

Das Verfahren fir den Umtausch von Fondsanteilen ist in

Mindestbetrag fiir die Erstzeichnung Abschnitt 7 des Verkaufsprospekts beschrieben.

Der Mindestbetrag fur die Erstzeichnung von Fondsantei-
len der Anteilklasse B, der Anteilklasse C und der Anteil-



Ausschittungspolitik
Bilanzstichtag der Gesellschaft ist der 30.September
eines jeden Jahres. Zurzeit ist vorgesehen, dass die Anteil-
klasse A, die Anteilklasse B, die Anteilklasse BN und die
Anteilklasse X des Fonds ihre Ertrage ausschitten. Die
Anteilklassen C und F sind thesaurierend.

Nahere Informationen zur Ausschuttungspolitik des Fonds
enthalt Abschnitt 9 des Verkaufsprospekts.

Investmentmanager
Der Manager hat die Metzler Asset Management GmbH
(der ,Investmentmanager”) als Investmentmanager fur
den Fonds bestellt, die Gesellschaft hat dieser Ernennung
zugestimmt. Der Investmentmanager erbringt Vermo-
gensverwaltungs- und Beratungsleistungen im Zusam-
menhang mit dem Fonds.

Kurzprofil des Investmentmanagers
Das Kurzprofil des Investmentmanagers findet sich in
Abschnitt 3E des Verkaufsprospekts.

Gebiihren und Auslagen
Informationen zu den Gebuhren und Auslagen enthalt
Abschnitt 6 des Verkaufsprospekts.

Investmentmanagementvergiitung
Gemal Investmentmanagementvertrag zahlt der Manager
die VergUtung fur das Investmentmanagement aus seiner
eigenen Vergutung.

Performancegebiihr
Der Investmentmanager kann ferner Anspruch auf eine
Performancegebuhr haben (nur Anteilklasse A). Ausfuhr-
liche Informationen dazu folgen nachstehend:

Anteilklasse
Nur Fondsanteile der Klasse A

Benchmark
STOXX Small 200 NR Index (SCXR)

Max. % der vergiitbaren Outperformance
(Beteiligungsquote)
20%

Zahlbare Outperformance in % (Beteiligungsquote)
15%

Die in Bezug auf die Fondsanteile der Klasse A fallige Per-
formancegebuhr ist auf einen Hochstbetrag von 3% der
Berechnungsgrundlage der Performancegebuhr begrenzt.

Anleger sollten dazu Abschnitt 6H im Verkaufsprospekt
lesen, der ausfuhrliche Informationen zu dieser Perfor-
mancegebUhr enthalt. Eine Reihe von Beispielen zur Ver-
anschaulichung der Funktionsweise des Modells fur Per-
formancegebUhren ist in Anhang 1 dieser Verkaufspros-
pekterganzung zu finden.

Zum Datum dieser Verkaufsprospekterganzung ist der
Administrator des Referenzwerts nicht im Register der
Administratoren und Referenzwerte erfasst, das gemaf
Artikel 36 der Referenzwerte-Verordnung (Verordnung
(EU) 2016/1011) von der Europaischen Wertpapier- und
Marktaufsichtsbehorde erstellt und gefihrt wird.

Die Methode zur Berechnung des STOXX Small 200 NR
Index (SCXR) wird auf folgender Website beschrieben:
www.stoxx.com. Dieser Index entspricht nicht den oko-
logischen oder sozialen Merkmalen des Fonds.

Managementvergiitung
Die Hohe der Managementvergltung kann von Anteil-
klasse zu Anteilklasse variieren. Details dazu enthalt fol-
gende Tabelle:

Anteilklasse Maximale Effektive
Management- Management-
vergiitung vergiitung
ok | 200% 150%
ke | 200% 075%
ZZ?ETS:S il:e 2.00% 0,75%
SZ?ET::JS ”Fe 2,00% 1,5%
b 075%
cormoxe | 200% 0%

* Nahere Einzelheiten zur Struktur zur GebUhrenerhebung, die fur
Fondsanteile der Klasse X gilt, entnehmen Sie bitte der Defini-
tion von ,Fondsanteilen der Klasse X" auf Seite 4.
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Uber eine eventuelle Erhdhung der Vergltung fir das
Management einer bestimmten Anteilklasse werden die
jeweiligen Anteilseigner informiert. Wenn der Manager
vorschlagt, die Managementvergutung Uber den fur diese
Anteilklasse maximal zulassigen Wert hinaus zu erhohen,
muss dafur vorab die Zustimmung der jeweiligen Anteils-
eigner eingeholt werden.

Verwaltungsgebiihr
Nur fur die Anteilklasse X gilt, dass ein jahrlicher Betrag in
Hohe von 0,05 % des Nettoinventarwerts der Anteilklasse
X anfallen kann, der zur Deckung der normalen Betriebs-
kosten aus der Anteilklasse an den Manager zahlbar ist.

Gebiihren fiir Investmentrecherchen

Nach der Implementierung der Richtlinie Gber Markte fur
Finanzinstrumente (2014/65/EU) (,MiFID 11”), muss der
Investmentmanager des Fonds ein Konto fur Recherche-
zahlungen (,,Research Payment Account”, ,RPA") unter-
halten, d.h. der Fonds wird die Kosten und Aufwendun-
gen im Zusammenhang mit den fur den Betrieb des Fonds
erforderlichen Investmentrecherchen tragen. GemaR den
Anforderungen von MiFID Il durfen die vom Fonds getra-
genen Kosten und Aufwendungen fur Investmentrecher-
chen einen Betrag in Hohe von 0,2% des Nettoinventar-
werts des Fonds oder EUR 1.750.000 p.a. (es gilt der nied-
rigere der beiden Betrage) nicht Uberschreiten.

Besteuerung
Informationen zu den Gebuhren und Auslagen enthélt
Abschnitt 11 des Verkaufsprospekts.

Berichte
Die Verwaltungsratsmitglieder stellen die Jahres- und
Halbjahresberichte der Gesellschaft zur Einsichtnahme
zur Verfugung. Auf Wunsch werden diese Berichte jedem
Anteilseigner kostenfrei zugesandt.
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Anhang 1

Performancegebiihr — Berechnungsbeispiele

Beispiel 1:

Szenario: Performance der Fondsanteilklasse iibersteigt die Benchmark-Performance

NIW je Anteil der Fondsanteilklasse (Beginn der Periode): 100 EUR

NIW je Anteil der Fondsanteilklasse (Ende der Periode): 110 EUR
Benchmark-Index (Beginn der Periode): 100 EUR
Benchmark-Index (Ende der Periode): 107,50 EUR
Partizipationsrate: 15 % der Outperformance
Berechnungsgrundlage der Performance Fee: 35.000.000 EUR

Berechnung von Outperformance

Die Outperformance der jeweiligen Fondsanteilklasse wird als die relative Wertentwicklung zwischen der Performance der
Fondsanteilklasse und der Benchmark-Performance berechnet. Die Berechnungsmethode wird in der nachstehenden Formel
beschrieben:

((NIW pro Anteil [tn] / NIW pro Anteil [to]) * 100)
-100

(Benchmark-Index [tn] / Benchmark-Index [to]))

Berechnung von Outperformance: 2,3 % = [((110 / 100) * 100/ (107,50 / 100)) -100]

Berechnung der Performancegebiihr

Die Performance Fee wird anhand der folgenden Formel berechnet:
Performance Fee = Relative Outperformance (in %) mal Beteiligungsquote (in %) mal Performancegebiihrenbasis.

Die fiillige Performancegebdiihr ist auf einen Héchstbetrag von 3 % der Berechnungsgrundlage der Performancegebiihr begrenzt.

Berechnung der Performancegebiihr: 120.750 EUR [2,3 %*15 %*35.000.000 EUR]

Obergrenze der Performancegebiihr: 1.050.000 EUR [3 %*35.000.000 EUR]

Fallige Performancegebiihr: 120.750 EUR [Mindestbetrag der Performancegebiihr (120.750 EUR) und Obergrenze
der Performancegebiihr (1.050.000 EUR)]



12

Beispiel 2:

Szenario: Performance der Fondsanteilklasse liegt unter der Benchmark-Performance

NIW je Anteil der Fondsanteilklasse (Beginn der Periode): 100 EUR

NIW je Anteil der Fondsanteilklasse (Ende der Periode): 102 EUR
Benchmark-Index (Beginn der Periode): 100 EUR
Benchmark-Index (Ende der Periode): 107,50 EUR
Partizipationsrate: 15 % der Outperformance
Berechnungsgrundlage der Performance Fee: 35.000.000 EUR

Berechnung von Outperformance

Die Outperformance der Fondsanteilklasse wird als die Differenz zwischen der Performance der Fondsanteilklasse und der Benchmark
berechnet. Die Berechnungsmethode wird in der nachstehenden Formel beschrieben:

((NIW pro Anteil [tn] / NIW pro Anteil [to]) * 100)

-100
(Benchmark-Index [tn] / Benchmark-Index [to]))

Berechnung von Outperformance: -5,12 % = [((102 / 100) *100 / (107,50 / 100)) -100]

Berechnung der Performancegebiihr

Die Performance Fee wird anhand der folgenden Formel berechnet:
Performance Fee = Relative Outperformance (in %) mal Beteiligungsquote (in %) mal Performancegebiihrenbasis.

Die féllige Performancegebiihr ist auf einen Héchstbetrag von 3 % der Berechnungsgrundlage der Performancegebiihr begrenzt.

Berechnung der Performancegebiihr

Es lauft keine Performancegebiihr auf oder wird fallig, solange die Performance der Fondsanteilklasse unter der
Benchmark-Performance liegt.



13

Beispiel 3:

Szenario: Vortrag einer Underperformance aus einem friitheren Performancegebiihrenzeitraum in Beispiel 2, bei
dem die Fondsperformance die Benchmark-Performance im folgenden Performancegebiihrenzeitraum lbersteigt

Vortrag einer Underperformance: -5,12%

NIW je Anteil der Fondsanteilklasse (Beginn der Periode): 102 EUR

NIW je Anteil der Fondsanteilklasse (Ende der Periode): 112,20 EUR
Benchmark-Index (Beginn der Periode): 107,50 EUR
Benchmark-Index (Ende der Periode): 110,73 EUR
Partizipationsrate: 15 % der Outperformance
Berechnungsgrundlage der Performance Fee: 35.000.000 EUR

Berechnung von Outperformance

Die Outperformance der jeweiligen Fondsanteilklasse wird als die relative Wertentwicklung zwischen der Performance der
Fondsanteilklasse und der Benchmark-Performance berechnet. Die Berechnungsmethode wird in der nachstehenden Formel beschrieben:

((NIW pro Anteil [tn] / NIW pro Anteil [to]) * 100)
-100

(Benchmark-Index [tn] / Benchmark-Index [to]))

Berechnung von Outperformance: 6,80 % = [((112,20 / 102) *100/ (110,73 / 107,5)) -100]

Underperformance

Jede Underperformance wird auf kiinftige Performancezeitréume vorgetragen, und es féllt so lange keine Performancegebiihr in einem
kiinftigen Performancezeitraum an, bis die Fondsanteilklasse eine solche kumulierte Underperformance aus vorherigen
Performancezeitrdumen wieder in voller Hohe ausgeglichen hat.

Berechnung der Outperformance angepasst um den Vortrag einer Underperformance:
1,33 % = [((100+6,80 %) * (100-5,12 %))-1]

Berechnung der Performancegebiihr

Die Performance Fee wird anhand der folgenden Formel berechnet:
Performance Fee = Relative Outperformance (in %) mal Beteiligungsquote (in %) mal Performancegebiihrenbasis.

Die féllige Performancegebiihr ist auf einen Héchstbetrag von 3 % der Berechnungsgrundlage der Performancegebiihr begrenzt.

Berechnung der Performancegebiihr: 69.825 EUR [15 %*35.000.000 EUR]

Obergrenze der Performancegebiihr: 1.050.000 EUR [3 %*35.000.000 EUR]

Fillige Performancegebiihr: 69.825 EUR [Mindestbetrag der Performancegebihr (69.825 EUR) und Obergrenze
der Performancegebiihr (1.050.000 EUR)]
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Beispiel 4:

Szenario: Riickgang des NIW des Fonds aus Beispiel 3 ist groRRer als die Benchmark-Performance im folgenden
Performancegebiihrenzeitraum

NIW je Anteil der Fondsanteilklasse (Beginn der Periode): 112,00 EUR

NIW je Anteil der Fondsanteilklasse (Ende der Periode): 106,40 EUR
Benchmark-Index (Beginn der Periode): 110,73 EUR
Benchmark-Index (Ende der Periode): 99,65 EUR
Partizipationsrate: 15 % der Outperformance
Berechnungsgrundlage der Performance Fee: 35.000.000 EUR

Berechnung von Outperformance

Die Outperformance der jeweiligen Fondsanteilklasse wird als die relative Wertentwicklung zwischen der Performance der
Fondsanteilklasse und der Benchmark-Performance berechnet. Die Berechnungsmethode wird in der nachstehenden Formel beschrieben:

((NIW pro Anteil [tn] / NIW pro Anteil [to]) * 100)
-100

(Benchmark-Index [tn] / Benchmark-Index [to]))

Berechnung von Outperformance: 5,56 % = [((106,40 / 112,20) *100 / (99,65 / 110,73)) -100]

Berechnung der Performancegebiihr

Die Performance Fee wird anhand der folgenden Formel berechnet:
Performance Fee = Relative Outperformance (in %) mal Beteiligungsquote (in %) mal Performancegebiihrenbasis.

Die fillige Performancegebiihr ist auf einen Héchstbetrag von 3 % der Berechnungsgrundlage der Performancegebiihr begrenzt.

Berechnung der Performancegebiihr: 291.900 EUR [5,56 %*15 %*35.000.000 EUR]

Obergrenze der Performancegebiihr: 1.050.000 EUR [3 %*35.000.000 EUR]

Fillige Performancegebiihr: 291.900 EUR [Mindestbetrag der Performancegebiihr (291.900 EUR) und Obergrenze
der Performancegebiihr (1.050.000 EUR)]
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Vorvertragliche Informationen — Artikel 8 der Offenlegungsverordnung
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Eine nachhaltige
Investition ist eine
Investition in eine
wirtschaftliche Tatig-
keit, die zur
Erreichung eines
Umweltziels oder
eines sozialen Ziels
betragt, vorausge-
setzt, dass diese
Investition keines
dieser Ziele
erheblich beein-
trachtigt und die
Unternehmen, in die
investiert wird, Ver-
fahrensweisen einer
guten Unter-
nehmensfiihrung an-
wenden.

Die EU-Taxonomie
ist ein Klassifika-
tionssystem, das in
der Verordnung (EU)
2020/852 festgelegt
ist und ein Verzeich-
nis von 6kologisch
nachhaltigen Wirt-
schaftstatigkeiten
enthélt. Diese
Verordnung umfasst
kein Verzeichnis der
sozial nachhaltigen
Wirtschaftstati-
gkeiten. Nachhaltige
Investitionen mit
einem Umweltziel
konnten taxonomie-
konform sein oder
nicht.

T TORY

Name des Produkts: Metzler European Smaller Companies
Rechtstragerkennung: 635400B1NUUD3HF4XE74

Okologische und/oder soziale Merkmale

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

a0,
amr

Es wird damit ein Mindestanteil
an nachhaltigen Investitionen
mit einem sozialen Ziel getatigt:

Ja © X Nein

Es wird damit ein Mindestanteil

an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel getatigt:
%

Es werden damit 6kologische/soziale
Merkmale beworben und obwohl

keine nachhaltigen Investitionen
angestrebt werden, wird ein
Mindestanteil von 30 % an nachhaltigen
in Wirtschaftstatigkeiten, Investitionen enthalten sein
die nach der EU-
Taxonomie als 6kologisch
nachhaltig einzustufen

sind

mit einem Umweltziel in
Wirtschaftstatigkeiten, die nach der
EU-Taxonomie als 6kologisch
nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstatigkeiten, o L
mit einem Umweltziel in

i - X
SIS (e c‘:ler EL:] | Wirtschaftstatigkeiten, die nach der
Taxon‘?m'e nicht a s‘ EU-Taxonomie nicht als 6kologisch
6kologisch nachhaltig nachhaltig einzustufen sind
einzustufen sind
X mit einem sozialen Ziel

Es werden damit 6kologische/soziale
Merkmale beworben, aber keine
nachhaltigen Investitionen getatigt

%

Welche okologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem
Finanzprodukt beworben?

8 der

Offenlegungsverordnung. Aufgrund der Breite der Investitionen, die der Fonds tatigen kann, knnen

Der Fonds bewirbt Okologische und soziale Merkmale im Sinne von Artikel

die von dem Fonds beworbenen Okologischen und sozialen Merkmale folgende diverse
Themenkreise aus dem Bereich Umwelt, Soziales und Unternehmensfiihrung (Environment, Social,
Governance, kurz ,,ESG”) betreffen:
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Mit Nachhaltigkeits-
indikatoren wird
gemessen,
inwieweit die mit
dem Finanzprodukt
beworbenen
okologischen oder
sozialen Merkmale
erreicht werden.

e Umwelt

e  Klimaschutz
e Vermeidung schadlicher Auswirkungen auf Okoysteme sowie Biodiversitétsverlust
e  Einsatz klimafreundlicher Technologien

e Sozial

e Allgemeine Menschenrechte
e Verbot von Kinder- und Zwangsarbeit
e  Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz

e Unternehmensfiihrung

e Struktur und Qualitdt des Aufsichtsrats
e  Prinzipien zur Korruptionsbekdmpfung im Einklang mit dem UN Global Compact.

Das Vermogen des Fonds wird in Wertpapiere von Emittenten investiert, die festgelegte
Mindeststandards im Hinblick auf die vorstehend aufgefiihrten 6kologischen und sozialen Merkmale
einhalten. Jeder Emittent von Aktien und/oder Unternehmensanleihen wird vor dem Erwerb vom
Investmentmanager einer Nachhaltigkeitsanalyse unterzogen. Die ESG-Leistung eines Emittenten wird
dabei systematisch anhand von verschiedenen 6kologischen und sozialen Kriterien bewertet — sowie
Informationen, mittels derer sich die Unternehmensfiihrung beurteilen lasst.

Der Fonds hat keinen Referenzwert bestimmt, um die Erreichung der 6kologischen und/oder sozialen
Merkmale zu messen.

Der Fonds bewirbt diese 6kologischen und sozialen Merkmale, indem der Investmentmanager ESG-
Kriterien mittels der folgenden Ansatze beriicksichtigt: (i) Ausschlisse, (ii) ESG-Integration und (iii)
Engagement.

Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung der einzelnen
okologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben
werden, herangezogen?

Zur Messung, inwieweit vom Fonds beworbene 6kologische und soziale Merkmale erreicht werden,
werden nachfolgende Nachhaltigkeitsindikatoren herangezogen:

(a) ESG-Rating

Anhand einer regelbasierten Methodik bewertet MSCI ESG Research (ein
unabhédngiger Anbieter von ESG-Daten, -Berichten und -Ratings auf der Grundlage
veroffentlichter Methoden), in welchem AusmaR ein Unternehmen ESG-Risiken und
-Chancen ausgesetzt ist. Das Rating stiitzt sich auf eine Sieben-Punkte-Skala und
reicht von einer Spitzenbewertung (AAA, AA) Uber eine Uberdurchschnittliche (A,
BBB, BB) bis hin zu einer unterdurchschnittlichen Bewertung (B, CCC).

(b) CO,-FuBabdruck

Gibt an, wie viele Tonnen CO; im Durchschnitt pro 1 Mio. EUR Umsatz seitens der im
Fondsportfolio enthaltenen Unternehmen verursacht werden. Scope-1-Emissionen,
die unmittelbar von den Unternehmen selbst verursacht werden, werden ebenso
beriicksichtigt wie Scope-2-Emissionen, die mittelbar durch die Nutzung
eingekaufter Energie erzeugt werden. Zu den CO,-Emissionen zdhlen die sechs
Treibhausgase des Kyoto-Protokolls, die in ein CO,-Aquivalent umgerechnet werden.
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(c) Zahl der durchgefiihrten Dialoge mit Unternehmen und erzielte Erfolge

Der Investmentmanager thematisiert in seinen Gesprachen mit den Unternehmen
geschaftsrelevante Nachhaltigkeitsherausforderungen und berichtet Uber die
Anzahl der gefiihrten Unternehmensdialoge und die erzielten Erfolge.

(d) Konformitédt mit den Ausschlusskriterien

Beim Fonds kommen Ausschlusskriterien wie unter (i) vorstehend beschrieben zum
Einsatz. Die Einhaltung der Kriterien wird vom Investmentmanager fortlaufend
Uberprift und in den regelmaRigen Informationen ausgewiesen.

Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt
teilweise getiitigt werden sollen, und wie tréigt die nachhaltige Investition zu diesen
Zielen bei?

Der Fonds tatigt nachhaltige Investitionen im Umfang von mindestens 30 %, die sich aus
Investitionen mit einem Umweltziel in Wirtschaftstatigkeiten zusammensetzen, welche im
Sinne von Artikel 2 Nummer 17 der Offenlegungsverordnung als nachhaltig eingestuft
werden. Der Fonds kann zwar nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel tatigen, hat
jedoch keinen Mindestanteil fur solche Investitionen festgelegt.

Nachhaltige Investitionen im Sinne des Artikels 2 Nummer 17 der Offenlegungsverordnung

Der Fonds investiert in 6kologisch und sozial nachhaltige Wirtschaftsaktivitdten im Sinne des
Artikels 2 Nummer 17 der Offenlegungsverordnung, die zur Erreichung von mindestens einem
der nachfolgenden Ziele beitragen:

e Finanzierung von Wirtschaftstatigkeiten, die mit mindestens einem der 17 Ziele fir
nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (,SDG(s)“) in Einklang stehen.
Unternehmen, die mindestens 50 % ihrer Umsatze aus Produkten oder Dienstleistungen
erzielen, die eine starke positive Ausrichtung auf mindestens eines der SDGs
aufweisen.

e Bewerbung von Klimaneutralitat durch Investitionen in Unternehmen, die entweder
bereits CO,-neutral sind, einen impliziten Temperaturanstieg von unter 2°C
aufweisen oder iiber eine glaubwiirdige Ubergangsstrategie verfiigen, die mit einem
Netto-Null-Emissionspfad im Einklang steht. Diese Investitionen tragen wesentlich
dazu bei, den globalen durchschnittlichen Temperaturanstieg auf deutlich unter
2 °C uber vorindustriellen Niveaus zu begrenzen, wobei eine Begrenzung auf 1,5°C
angestrebt wird.

e Positiver Beitrag zu Gleichstellung und Humankapital durch Forderung von mehr
Diversitat in der Belegschaft. Forderung von Gleichstellung und Vielfalt in der Belegschaft
durch Investitionen in Unternehmen, die in diesen Bereichen als flihrend anerkannt sind
und konkrete Strategien zur Starkung der Vielfalt umsetzen.

Der Beitrag der nachhaltigen Investitionen zur Erreichung der vorstehend aufgefiihrten Ziele
wird Uber eine Anteilsquote bestimmt, die sich aus dem Verhéltnis des Marktwertes in
nachhaltigen Unternehmen zum Marktwert aller Investitionen des Fonds ergibt.

Okologisch nachhaltige Investitionen gemaB der EU-Taxonomieverordnung

Der Fonds kann in wirtschaftliche Tatigkeiten investieren, die im Sinne der EU-
Taxonomieverordnung als dkologisch nachhaltig eingestuft sind, legt allerdings keine
Mindestallokation flir derartige Investitionen fest. Werden solche Investitionen getatigt,
dann wird ihr Anteil im Jahresbericht des Fonds ausgewiesen. Dieser Anteil wird als
Verhéltnis des Marktwerts der 6kologisch nachhaltigen Investitionen zum Marktwert
aller vom Fonds gehaltenen Investitionen berechnet.
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Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt
teilweise getdtigt werden sollen, keinem der 6kologischen oder sozialen
nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden?

Der Fonds stellt sicher, dass bei der Auswahl von nachhaltigen Investitionen keines der in
Artikel 2 Nummer 17 der Offenlegungsverordnung genannten Umwelt- und Sozialziele bzw.
der in Artikel 9 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Umweltziele erheblich
beeintrachtigt wird.

Eine erhebliche Beeintrachtigung besteht insbesondere bei schwerwiegenden Auswirkungen
auf die nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren oder der Verletzung des in Artikel 18 der
Verordnung (EU) 2020/852 festgelegten Mindestschutzes.

Ferner investiert der Fonds in Wertpapiere solcher Emittenten bzw. Unternehmen, die bei
ihrer Geschaftstatigkeit die in Artikel 2 Nummer 17 der Verordnung (EU) 2019/2088
genannten Unternehmensfiihrungsaspekte beachten. Dies wird durch die in international
anerkannten Normen festgelegten Ausschliisse sichergestellt und dokumentiert.

Wie wurden die Indikatoren fiir nachteilige Auswirkungen auf
Nachhaltigkeitsfaktoren beriicksichtigt?

Bei der Auswahl nachhaltiger Investitionen fir den Fonds werden zur Ermittlung
einer erheblichen Beeintrachtigung die Indikatoren fiir nachteilige Auswirkungen auf
Nachhaltigkeitsfaktoren herangezogen. Fir 33 umwelt- und sozialbezogene
Indikatoren sind hierzu Kriterien fur eine schwerwiegende Auswirkung festgelegt.
Investitionen, die die festgelegten Zielvorgaben des Investmentmanagers fir die
einzelnen Indikatoren nicht erfiillen, kdnnen nicht als nachhaltig eingestuft werden.
Bei fehlenden einschlagigen oder ausreichenden Daten ist eine Einstufung als
nachhaltige Investition nicht moglich.

Investitionen, die gegen diese Anforderungen verstoRen, werden als nicht
nachhaltig eingestuft. Die Schwellenwerte werden anhand von verschiedenen
Faktoren festgelegt und kénnen im Laufe der Zeit Anderungen unterliegen. Sie
werden mindestens einmal jahrlich Gberprift.

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsétzen fiir
multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen fiir
Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Néhere Angaben:

Investitionen werden auf der Grundlage der OECD-Leitsatze fiir multinationale
Unternehmen und der UN-Leitprinzipien fir Wirtschaft und Menschenrechte
Uberwacht. Die Prinzipien stltzen sich auf internationale Normen im Bereich
Menschenrechte, Arbeitsrechte, Umwelt und Korruption. Werden bei einem
Unternehmen Missstdnde oder VerstéfRe gegen diese Standards festgestellt, wird
das Unternehmen fir Investitionen durch den Fonds ausgeschlossen. Bei vom Fonds
bereits gehaltenen Investitionen erfolgt eine VerduRerung. Die Einhaltung wird
sichergestellt, indem Emittenten ausgeschlossen werden, die gegen einen der
zehn Grundsatze des Global Compact der Vereinten Nationen verstoBen oder
gemaB MSCI ESG Research ein schwaches ESG-Rating von ,,CCC* aufweisen.
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Bei den wichtigsten
nachteiligen Aus-
wirkungen handelt
es sich um die
bedeutendsten nach-
teiligen Aus-
wirkungen von
Investitions-
entscheidungen auf
Nachhaltigkeits-
faktoren in den Be-
reichen Umwelt,
Soziales und Beschéf-
tigung, Achtung der
Menschenrechte und
Bekdampfung von
Korruption und
Bestechung.

N

Die EU-Taxonomie umfasst einen Grundsatz der ,Vermeidung erheblicher
Beeintréichtigungen”, wonach taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-
Taxonomie nicht erheblich beeintréichtigen sollen, und enthdlt zudem spezifische EU-
Kriterien.

Der Grundsatz der ,Vermeidung erheblicher Beeintrachtigungen” gilt nur fiir diejenigen
dem Produkt zugrunde liegenden Investitionen, die die EU-Kriterien fiir 6kologisch
nachhaltige Wirtschaftstatigkeiten erfiillen. Die dem verbleibenden Teil dieses
Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen beriicksichtigen nicht die EU-Kriterien fiir
okologisch nachhaltige Wirtschaftstatigkeiten.

Etwaige andere nachhaltige Investitionen diirfen ebenfalls die Umweltziele oder sozialen
Ziele nicht erheblich beeintrdchtigen.

Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen
auf Nachhaltigkeitsfaktoren beriicksichtigt?

X Ja

Die folgenden PAIl werden ber(cksichtigt:

Indikatoren fiir nachteilige
Umweltauswirkungen

Treibhausgasemissionen (,, THG”)
CO,-FuBabdruck

THG-Emissionsintensitat der
Unternehmen, in die investiert wird

Engagement in Unternehmen, die im
Bereich der fossilen Brennstoffe tatig sind

Anteil des Energieverbrauchs und der
Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren
Energiequellen

Intensitat des Energieverbrauchs nach
klimaintensiven Sektoren

Tatigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete
mit schutzbeddrftiger Biodiversitat
auswirken

Emissionen in Wasser
Sondermillquote

Investitionen in Unternehmen ohne
Initiativen zur Verringerung der CO,-
Emissionen

Investitionen in Unternehmen, die
Chemikalien herstellen

Anteil nicht verwerteter Abfille

Natirlich vorkommende Arten und
Schutzgebiete

Entwaldung

Indikatoren fiir nachteilige soziale
Auswirkungen

VerstoRe gegen die UNGC-Grundséatze und
gegen die Leitsatze der Organisation fiir
wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung (OECD) fur multinationale
Unternehmen

Fehlende Prozesse und Compliance-
Mechanismen zur Uberwachung der
Einhaltung der UNGC-Grundsatze und der
OECD-Leitsatze fiir multinationale
Unternehmen

Unbereinigtes geschlechtsspezifisches
Verdienstgefille

Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und
Kontrollorganen

Engagement in umstrittenen Waffen
(Antipersonenminen, Streumunition,
chemische und biologische Waffen)

Investitionen in Unternehmen ohne
MalRnahmen zur Verhltung von
Arbeitsunfallen

Arbeitsunfallquote
Unzureichender Schutz von Hinweisgebern
Falle von Diskriminierung

Uberhéhte Vergiitung von Mitgliedern der
Leitungsorgane

Fehlende Menschenrechtspolitik

Fehlende Sorgfaltspflicht
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Nein

Fehlende Verfahren und MaRnahmen zur
Bekdampfung des Menschenhandels

Geschaftstatigkeiten und Lieferanten, bei
denen ein erhebliches Risiko von
Kinderarbeit besteht

Geschaftstatigkeiten und Lieferanten, bei
denen ein erhebliches Risiko von
Zwangsarbeit besteht

Anzahl der Falle von schwerwiegenden
Menschenrechtsverletzungen und
sonstigen Vorfallen

Fehlende MaRnahmen zur Bekampfung
von Korruption und Bestechung

Unzureichende MaRnahmen bei VerstoRRen

gegen die Standards zur Korruptions- und
Bestechungsbekdampfung

Anzahl der Verurteilungen und Hohe der
Geldstrafen fiir VerstoRe gegen
Korruptions- und Bestechungsvorschriften
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Die Anlagestrategie
dient als Richt-
schnur fiir Investiti-
onsentscheidungen,
wobei bestimmte
Kriterien wie
bei-spielsweise
Investitionsziele
oder Risikotoleranz
beriicksichtigt
werden.

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt?

Der Fonds bewirbt Okologische und soziale Merkmale und investiert im Rahmen seiner
Anlagestrategie vorrangig in Wertpapiere, die diese beworbenen Merkmale erfillen.

Bei der Umsetzung der Anlagestrategie verfolgt der Fonds die folgenden Ansatze:

(i) Ausschliisse

Ausgeschlossen werden Investitionen in Wertpapiere, wenn sie:

gemaB den Bewertungsergebnissen von MSClI ESG Research LLC gegen die
Grundsatze des Global Compact der Vereinten Nationen (UNGC) oder die Leitsdtze
fir multinationale Unternehmen der Organisation fir wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) verstofRen;

von Emittenten stammen, die maRgebliche ESG-Risiken und Aspekte der guten
Unternehmensfiihrung nicht ausreichend berlicksichtigen. Alle Emittenten mit
einem ESG-Rating von ,,CCC“ gemaRk MSCI ESG Research werden ausgeschlossen. Bei
Emittenten ohne ESG-Rating von MSCI ESG Research LLC wird die Bewertung der
ESG-Risiken und der Aspekte der Unternehmensfiihrung vom Investmentmanager
vorgenommen;

von Emittenten stammen, die sich Gber den definierten Schwellenwert hinaus in den
folgenden kontroversen Geschaftsfeldern engagieren:

(a) Unternehmen, die an Aktivitdten im Zusammenhang mit umstrittenen Waffen
beteiligt sind;

(b) Unternehmen, die am Anbau und der Produktion von Tabak beteiligt sind;

(c) Unternehmen, die 5% oder mehr ihrer Umsatze aus der Exploration, dem
Abbau, der Gewinnung, dem Vertrieb oder der Raffination von Steinkohle und
Braunkohle erzielen;

(d) Unternehmen, die 5% oder mehr ihrer Umséatze aus der Verstromung von
Kraftwerkskohle erzielen;

(e) Unternehmen, die 5 % oder mehr ihrer Umsatze aus dem Uranabbau erzielen;

(f) Unternehmen, die 5% oder mehr ihrer Umsatze aus dem Betrieb von
Atomkraftwerken erzielen; ebenfalls ausgeschlossen werden Unternehmen, die
5 % oder mehr ihrer Umsatze durch die Herstellung wesentlicher Komponenten
fir Atomkraftwerke erzielen;

(8) Unternehmen, die 5 % oder mehr ihrer Umsatze durch die Férderung von Erdél
und Erdgas mittels nicht-konventioneller Methoden (z. B. Fracking, Olsande)
erzielen;

(h) Unternehmen, die jahrlich 100 Millionen Megawattstunden oder mehr an
Elektrizitat durch Kohleverstromung generieren;

(i) Unternehmen, die 5% oder mehr ihrer Umsatze aus der Herstellung
konventioneller Waffensysteme oder Komponenten erzielen, die in direktem
Zusammenhang mit der Waffenfunktion stehen (z. B. Waffen, Munition,
Kampffahrzeuge, Zielsysteme).

Zusatzausristung, die bei der Verwendung von Waffen keine aktive, steuernde
oder zielende Funktion erfillt (z. B. Verwaltungssoftware, allgemeine
Kommunikationssysteme, passive Schutzausriistung), ist zulassig.

von staatlichen Emittenten stammen, die:

(a) einer bestimmten Bevélkerungsgruppe oder der gesamten Bevolkerung freien
Zugang zu politischen Rechten und Biirgerrechten verwehren;

(b) als nicht sehr friedlich gelten;

(c) eng mit Fallen von Geldwéasche verbunden sind.
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(i)

(iii)

Dariliber hinaus sind nur Investitionen in Investmentfonds zulassig:

(a) die gemaR Artikel 8 Absatz 1 oder Artikel 9 Abséatze 1 bis 3 der Verordnung
Uber nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im
Finanzdienstleistungssektor (SFDR) klassifiziert sind; und

(b) die den vorstehend aufgefiihrten Ausschlusskriterien fur Investitionen in
Wertpapiere entsprechen.

Ein VerstoB gegen die Ausschlusskriterien liegt unmittelbar nach dem Erwerb eines
unzulédssigen Wertpapiers oder einer unzuldssigen Anteilsbeteiligung vor. In
solchen Fallen muss die Investition innerhalb von zehn Geschéaftstagen verduBert
werden. Die Einhaltung der Ausschlusskriterien wird vom Investmentmanager auf
der Grundlage von Informationen von MSCI ESG Research LLC und mittels
Ausschlusslisten sichergestellt.

Einbeziehung von ESG

Ziel der Einbeziehung von ESG ist die Verbesserung des Risiko-Ertrags-Profils des Fonds durch
die Einbeziehung von Nachhaltigkeitsaspekten in den klassischen Investmentanalyseprozess.
Die Bewertung der Nachhaltigkeit eines Emittenten wird vom Investmentmanager anhand
veroffentlichter Informationen der Emittenten vorgenommen. Alle Emittenten von Aktien
und/oder Unternehmensanleihen werden vor dem Kauf ihrer Wertpapiere einer
Nachhaltigkeitsanalyse unterzogen.

Bei der Einbeziehung von ESG werden o6kologische, soziale und Unternehmensfiihrungs-
kriterien vom Investmentmanager bei der Anlageentscheidung beriicksichtigt. Dabei umfasst
das Anlageuniversum nur Investitionen, die nicht unter die o. g. Ausschlusskriterien fallen.

Beriicksichtigt werden Kennzahlen zu Klima- und anderen Umweltbelangen, negative
Auswirkungen in den Bereichen Sozial- und Arbeitnehmerbelange, Menschenrechte und
Bekampfung von Korruption. Die Analyse umfasst folgende Themenfelder:

(a) Beteiligung an kontroversen Geschaftspraktiken;
(b) Steuerung von Nachhaltigkeitsrisiken;

(c) Transformationsstrategien zur Unterstiitzung eines nachhaltigen Ubergangs zu einer
CO,-armen Wirtschaft;

(d) Beitrag zu wichtigen zukunftsorientierten Themen, darunter transformative
Technologien, Energieeffizienz, innovative Ansdtze im Gesundheitswesen sowie
sozial und 6kologisch nachhaltige Lebensweisen.

Dariiber hinaus kann sich der Investmentmanager bei der Beurteilung der vorstehenden
Kriterien auch auf die Nachhaltigkeitsbewertungen externer Anbieter stiitzen. Externe
Datenanbieter erfassen Informationen von Unternehmen oder Emittenten (iber deren
Umgang mit den vorstehend angegebenen Nachhaltigkeitsthemen, bewerten diese generell
auch und stellen sie dem Investmentmanager zur Verfligung. Bezliglich eines VerstolRes gegen
die zehn Prinzipien des UN Global Compact beruft sich der Investmentmanager im
Allgemeinen auf die in den Nachhaltigkeitsbewertungen externer Datenanbieter enthaltenen
Informationen.

Mitwirkung

Die Mitwirkung beinhaltet Gesprache Uber geschaftlich relevante ESG-Probleme im
Zusammenhang mit den zugrunde liegenden Unternehmen. Der Investmentmanager tritt mit
den Unternehmen, in die er investiert, in einen Dialog und thematisiert relevante ESG-
Parameter. Dabei versucht er auch, seinen Einfluss geltend zu machen, um sicherzustellen,
dass von den Unternehmen beziglich der maRgeblichen ESG-Parameter laufende
Verbesserungen erzielt werden kénnen. Der Investmentmanager engagiert sich in zugrunde
liegenden Unternehmen durch Dialogs und Stimmrechte. Der Investmentmanager hat zudem
Columbia Threadneedle Investments mit der Mitwirkung bei zugrunde liegenden
Unternehmen durch Dialog und Stimmrechte betraut.

Liegen Informationen auf Ebene der Vermdgensgegenstande vor, werden diese mittels
unterschiedlicher Berechnungsmethoden auf Ebene des Fonds zusammengefasst.
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Die Verfahrens-
weisen einer guten
Unternehmens-
fiihrung umfassen
solide Management-
strukturen, die Be-
ziehungen zu den
Arbeitnehmern, die
Verglitung von Mit-
arbeitern sowie die
Einhaltung der
Steuervorschriften.

ESG-Anlageprozess

Der Investmentmanager greift im Rahmen des Anlageprozesses zur Ermittlung
nachhaltiger Investitionen auf eine Positivliste zurtick, um Unternehmen auszuwéhlen,
die eine robuste Strategie in Bezug auf die oben genannten Schlisselindikatoren
entwickelt haben und eine starke Erfolgsbilanz bei der Erreichung 6kologischer und/oder
sozialer Ziele vorweisen kdnnen. Diese Positivliste basiert auf Informationen von MSCI
ESG Research, die zur Bewertung der einzelnen definierten Schlisselindikatoren
herangezogen werden. Fur die 17SDGs werden Umsétze aus Produkten und
Dienstleistungen bertcksichtigt, die mit diesen Zielen im Einklang stehen.

FUr Wertpapiere, die aufgrund unzureichender Daten nicht von MSCI ESG Research LLC
bewertet werden kdénnen, ist der Investmentmanager befugt, eine eigene Beurteilung
vorzunehmen. In deren Rahmen kann der Investmentmanager analysieren, ob die
jeweiligen Emittenten den vom Fonds festgelegten Anforderungen in den folgenden
Bereichen Rechnung tragen: (1) Einhaltung von Ausschlusskriterien, (2)
Berlcksichtigung von ESG-Risiken und ESG-Chancen auf Basis der fur den Fonds
festgelegten Kriterien flir die Einbeziehung von ESG und, sofern zutreffend, (3) Erfillung
der Anforderungen flr nachhaltige Investitionen.

Bei der Durchfihrung dieser Beurteilung kann der Investmentmanager auf verfligbare
externe Informationen, interne Analysen und fundierte Schatzungen zurlickgreifen, um
eine solide und zuverldssige Bewertung sicherzustellen. Die Ergebnisse dieser
Beurteilungen werden systematisch dokumentiert und mindestens einmal jahrlich vom
Investmentmanager Uberprlft, um sicherzustellen, dass sie den geltenden Kriterien
entsprechen, und erforderlichenfalls Anpassungen vorzunehmen.

Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die fiir die
Auswahl der Investitionen zur Erfiillung der beworbenen 6kologischen oder
sozialen Ziele verwendet werden?

Die vorstehend beschriebenen Elemente der Anlagestrategie des Fonds sind die
verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die zur Auswahl der Investitionen
verwendet wird, um jedes der vom Fonds beworbenen 6kologischen oder sozialen
Merkmale zu erreichen.

Um welchen Mindestsatz wird der Umfang der vor der Anwendung dieser
Anlagestrategie in Betracht gezogenen Investitionen reduziert?

k.A. Es besteht kein verpflichtender Mindestsatz, um den Umfang der vor der
Anwendung der Anlagestrategie des Fonds in Betracht gezogenen Investitionen zu
reduzieren.

Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensfiihrung der
Unternehmen, in die investiert wird, bewertet?

Der Investmentmanager bewertet im Rahmen der Beurteilung von Investitionen die
Verfahrensweisen der Unternehmensfiihrung von Unternehmen, in die er investiert,
einschlieflich der Managementstrukturen, der Beziehungen zu Arbeitnehmern, der
Vergilitung von Mitarbeitern sowie der Einhaltung der Steuervorschriften. Der Fonds
investiert ausschlieflich in Unternehmen, die in der Lage sind, Verfahrensweisen
einer guten Unternehmensfiihrung unter Beweis zu stellen, indem Emittenten
ausgeschlossen werden, die gegen einen der zehn Grundsatze des Global Compact
der Vereinten Nationen verstoRen oder gemall MSCI ESG Research ein schwaches
ESG-Rating von ,,CCC“ aufweisen.

In der Richtlinie 2013/34/EU des Europdischen Parlamentes und des Rates sind
Transparenzpflichten in Bezug auf Okologische, soziale Aspekte und Aspekte der
Unternehmensfiihrung im Rahmen der nichtfinanziellen Berichtserstattung
festgelegt. Es wird erwartet, dass die betreffenden Unternehmen einen Unter-
nehmensfihrungskodex im Einklang mit den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften
veroffentlichen, in dem sie mindestens solide Managementstrukturen, eine
ordentliche Beziehung zu Arbeitnehmern, die Vergiitung von Mitarbeitern sowie die
Einhaltung der Steuervorschriften ausweisen.
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Die Vermoégens-
allokation gibt
den jeweiligen
Anteil der Inves-
titionen in
bestimmte Ver-
mogenswerte an.

Taxonomiekonforme
Tatigkeiten, ausge-
driickt durch den
Anteil der:

- Umsatzerlose, die
den Anteil der
Einnahmen aus
umwelt-
freundlichen
Aktivitaten der
Unternehmen, in
die investiert wird,
widerspiegeln
Investitions-
ausgaben (CapEx),
die die umwelt-
freundlichen
Investitionen der
Unternehmen, in
die investiert wird,
aufzeigen, z. B. fur
den Ubergang zu
einer grinen Wirt-
schaft.
Betriebsausgaben
(OpEx), die die um-
weltfreundlichen
betrieblichen
Aktivitaten der
Unternehmen, in
die investiert wird,
widerspiegeln.

Welche Vermogensallokation ist fiir dieses Finanzprodukt geplant?

Der Fonds kann eine breite Palette an Vermoégensgegenstanden erwerben, wie im Abschnitt
»Anlagepolitik” der Prospekterganzung und im Prospekt naher beschrieben. Eine Beriicksichtigung
von oOkologischen und sozialen Faktoren erfolgt fiir alle Vermogensgegenstiande, die direkt
einzelnen Unternehmen zugeordnet werden kénnen. Die geplante Vermogensaufteilung fiir den
Fonds wird anhand der Bewertung des vorangegangenen Geschaftsjahres oder mittels eines
Modellportfolios bestimmt. Es handelt sich um keine verbindliche Vorgabe und es kann keine
Zusicherung gegeben werden, dass die geplante Vermdgensaufteilung tatsachlich erreicht wird.

Mindestens 95 % des Fondsvermogens werden in Bestdnde investiert, die dazu dienen, die vom
Fonds beworbenen 6kologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen. Dariliber hinaus tatigt der
Fonds einen Anteil an nachhaltigen Investitionen im Umfang von mindestens 30 %, die sich aus
Investitionen mit einem Umweltziel in Wirtschaftstatigkeiten zusammensetzen, welche im Sinne
von Artikel 2 Nummer 17 der Offenlegungsverordnung als nachhaltig eingestuft werden. Der Fonds
kann zwar nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel tatigen, hat jedoch keinen
Mindestanteil fur solche Investitionen festgelegt.

#1A Nachhaltige
Investitionen

#1B Andere
okologische oder
soziale Merkmale

Investitionen

#2 Andere

#1 Ausgerichtet auf 6kologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des
Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen dkologischen oder sozialen Merkmale
getéatigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die lbrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf
okologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen
eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf 6kologische oder soziale Merkmale umfasst folgende
Unterkategorien:

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst nachhaltige Investitionen mit
Umweltzielen oder sozialen Zielen.

- Die Unterkategorie #1B Andere 6kologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen,
die auf 6kologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige
Investitionen eingestuft werden.

Inwiefern werden durch den Einsatz von Derivaten die mit dem Finanzprodukt
beworbenen ékologischen oder sozialen Merkmale erreicht?

Derivate werden von dem Fonds gemaR den Anforderungen der Anlagebeschrankungen
und -leitlinien eingesetzt, die im Prospekt und in der Prospektergdanzung angegeben sind.
Derivate sind neutrale Positionen im Fondsportfolio und werden nicht explizit eingesetzt,
um die 6kologischen/sozialen Merkmale des Fonds zu erfillen.
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Zwecks Einhaltung
der EU-Taxonomie
beinhalten die
Kriterien fir
fossiles Gas
Begrenzungen von
Emissionen und
die Umstellung auf
erneuerbare oder
COz-arme
Brennstoffe bis
Ende 2035.

Fir die
Kernenergie
beinhalten die
Kriterien
umfassende
Vorschriften
bezogen auf
Sicherheits-
management und
die Entsorgung von
Abfallen.

Ermoglichende
Tatigkeiten wirken
unmittelbar er-
moglichend darauf
hin, dass andere
Tatigkeiten einen
wesentlichen Bei-
trag zu den
Umweltzielen
leisten.

Ubergangstitig-
keiten sind Tatig-
keiten, fur die es
noch keine CO,-
armen Alternativen
gibt und die unter
anderem Treibhaus-
gasemission swerte
aufweisen, die den
besten Leistungen
entsprechen.

oa In welchem MindestmaR sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel
mit der EU-Taxonomie konform?

k.A. Der Fonds verpflichtet sich nicht dazu, Investitionen zu tatigen, die auf die EU-Taxonomie
ausgerichtet sind.

Investiert das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie
verbundenen Tiitigkeiten, die mit der EU-Taxonomie im Einklang sind*?

Ja:
In fossiles Gas Kernenergie

X Nein

In den beiden nachstehenden Diagrammen ist in Griin der Mindestprozentsatz der Investitionen zu
sehen, die mit der EU-Taxonomie konform sind. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung
der Taxonomie-Konformitdt von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-
Konformitiit in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschliefllich der Staatsanleihen,
wdhrend die zweite Grafik die Taxonomie-Konformitdt nur in Bezug auf die Investitionen des
Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomie-Konformitat der Investitionen 2. Taxonomie-Konformitat der Investitionen
einschlieBlich Staatsanleihen* ohne Staatsanleihen*
0% 0%
m Taxonomiekonform m Taxonomiekonform
Andere Investitionen 100% Andere Investitionen 100%

* Fiir die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff ,Staatsanleihen” alle Risikopositionen
gegeniiber Staaten.

Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in Ubergangstitigkeiten und
erméglichende Tdtigkeiten?

k.A.

1 Tatigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann im Einklang mit der EU-Taxonomie,
wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels beitragen (, Klimaschutz“) und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich
beeintrachtigen — siehe Erlauterung am linken Rand. Die vollstandigen Kriterien fiir EU-taxonomiekonforme
Wirtschaftstatigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU)
2022/1214 der Kommission festgelegt.
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Fa X
sind nach-

haltige Investitionen
mit einem Umwelt-
ziel, die die Kriterien
fir 6kologisch nach-
haltige Wirtschafts-
tatigkeiten gemaRk
der EU-Taxonomie
nicht
beriicksichtigen.

7

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem
Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind?

Der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-
Taxonomie konform sind, betragt 30 %.

rg Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

A"

an

A

Bei den Referenz-
werten handelt es
sich um Indizes,
mit denen ge-
messen wird, ob
das Finanzprodukt
die beworbenen
okologischen oder
sozialen Merkmale
erreicht.

o

QY

Der Fonds weist keinen Mindestanteil fiir sozial nachhaltige Investitionen auf.

Welche Investitionen fallen unter ,#2 Andere Investitionen”, welcher
Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen 6kologischen oder
sozialen Mindestschutz?

Zu diesen Investitionen zdhlen Hedging-Instrumente, Investitionen zu Diversifizierungszwecken
sowie Geldmarktinstrumente.

Flr andere Investitionen, die nicht Teil der Nachhaltigkeitsstrategie des Fonds sind, gibt es
keine verbindlichen Kriterien fir den Investmentmanager zur Berlicksichtigung eines
Okologischen und/oder sozialen Mindestschutzes. Das liegt entweder an der Art der
Vermogensgegenstande, wenn zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Anlage keine
Rechtsvorschriften oder Standard-Marktverfahren dazu vorliegen, wie ein 6kologischer
und/oder sozialer Mindestschutz fir solche Vermdgensgegenstande zu beriicksichtigten ist,
oder aber Investitionen werden spezifisch aus der Nachhaltigkeitsstrategie ausgeschlossen und
unterliegen dann ebenfalls keiner Berticksichtigung eines Gkologischen und/oder sozialen
Mindestschutzes.

Wourde ein Index als Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob dieses
Finanzprodukt auf die beworbenen 6kologischen und/oder sozialen Merkmale
ausgerichtet ist?

Nein
Inwiefern ist der Referenzwert kontinuierlich auf die mit dem
Finanzprodukt beworbenen d&kologischen und sozialen Merkmale
ausgerichtet?
k.A.

Wie wird die kontinuierliche Ausrichtung der Anlagestrategie auf die
Indexmethode sichergestellt?

k.A.

Wie unterscheidet sich der bestimmte Index von einem relevanten breiten
Marktindex?

k.A.

Wo kann die Methode zur Berechnung des bestimmten Indexes eingesehen
werden?

k.A.



Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden?

Weitere produktspezifische Informationen sind abrufbar unter:

e Metzler European Smaller Companies / Anteilklasse A
https://fondsfinder.universal-
investment.com/api/v1/IE/IE0002921975/document/SRD/en

e Metzler European Smaller Companies / Anteilklasse B
https://fondsfinder.universal-
investment.com/api/v1/IE/IE00B40ZVV08/document/SRD/en

e Metzler European Smaller Companies / Anteilklasse C
https://fondsfinder.universal-
investment.com/api/v1/IE/IEO0BYY02C96/document/SRD/en

e Metzler European Smaller Companies / Anteilklasse BN
https://fondsfinder.universal-
investment.com/api/v1/IE/IEO0BF2FJT96/document/SRD/en

e Metzler European Smaller Companies / Anteilklasse X
https://fondsfinder.universal-
investment.com/api/v1/IE/IEOOBSWKN813/document/SRD/en



https://fondsfinder.universal-investment.com/api/v1/IE/IE00B5WKN813/document/SRD/en
https://fondsfinder.universal-investment.com/api/v1/IE/IE00BF2FJT96/document/SRD/en
https://fondsfinder.universal-investment.com/api/v1/IE/IE00BYY02C96/document/SRD/en
https://fondsfinder.universal-investment.com/api/v1/IE/IE00B40ZVV08/document/SRD/en
https://fondsfinder.universal-investment.com/api/v1/IE/IE0002921975/document/SRD/en
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Metzler Global Equities

Diese Verkaufsprospektergdnzung bezieht sich auf
den Metzler Global Equities (der ,,Fonds”), einen Teil-
fonds der Gesellschaft, und ist integraler Bestandteil
des Verkaufsprospekts in Bezug auf die Gesellschaft
(der ,Verkaufsprospekt”). Diese Verkaufsprospekter-
ganzung sollte im Zusammenhang mit der jeweils aktu-
ellen Fassung des Verkaufsprospekts der Gesellschaft
gelesen werden. Die aktuelle Fassung ist kostenfrei
beim Manager erhaltlich. Anleger sollten die Ausfiih-
rungen liber Risikofaktoren lesen, die in Abschnitt 16
des Verkaufsprospekts wiedergegeben sind, und die
fiir den Fonds relevanten Risikofaktoren, die in dieser
Verkaufsprospektergdanzung dargelegt sind. Zusatzlich
zu diesen Risikofaktoren sollten sich Anleger in diesem
Fonds bewusst sein, dass diese Investition aufgrund
der mit ihr verbundenen potenziellen Gewinne, Verluste
und Volatilitdit moglicherweise nicht fiir alle Anleger
geeignet ist. Der Anlagehorizont solcher Kapitalanle-
ger sollte zumindest fiinf bis zehn Jahre betragen. Der
Anleger muss in der Lage sein, fiir langere Perioden
zwischenzeitliche Verluste zu verkraften.

Angesichts der in Abschnitt 16 des Verkaufsprospekts
beschriebenen Risikofaktoren kann die Gesellschaft
dem Anleger keinerlei Garantien oder Zusicherungen
fiir die Wertentwicklung des Fonds geben.

Die Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft, die
namentlich im Verkaufsprospekt aufgefthrt sind, Uber-
nehmen die Verantwortung fur die Informationen dieser
Verkaufsprospekterganzung. Die Informationen in dieser
Verkaufsprospekterganzung stimmen nach bestem Wis-
sen und Gewissen der Verwaltungsratsmitglieder (die jede
nur denkbare Sorgfalt haben walten lassen, dass dies der
Fall ist) mit den Tatsachen Uberein. In den Ausfuhrungen
ist nichts ausgelassen, was moglicherweise die Bedeu-
tung solcher Informationen beeinflussen konnte.

Die in dieser Verkaufsprospekterganzung verwendeten
Begriffe haben die ihnen im Verkaufsprospekt zugewie-
sene Bedeutung, sofern sie nicht in der Verkaufsprospekt-
erganzung anders definiert sind.



VERTRIEBSBESCHRANKUNGEN

Die Verteilung dieser Verkaufsprospekterganzung und
der Vertrieb von Fondsanteilen unterliegen in bestimmten
Rechtsordnungen Beschrankungen. Diese Verkaufspro-
spekterganzung ist kein Angebot oder Teil eines Ange-
bots oder eine Aufforderung zum Verkauf, zur Ausgabe,
zur Zeichnung oder zum Kauf von Fondsanteilen an Per-
sonen in einer Rechtsordnung, in der die Abgabe eines
solchen Angebots nicht erlaubt oder ungesetzlich ware
(ohne Einhaltung etwaiger Registrierungs- oder sonstiger
Rechtsvorschriften) oder, in dem die Person, die ein sol-
ches Angebot oder eine solche Anforderung ausspricht
nicht Uber die notige Erlaubnis verflgt, oder an Personen,
denen gegenuber in bestimmten Rechtsordnungen ein
solches Angebot ungesetzlich ware. Potenzielle Anleger
oder Kaufer von Fondsanteilen sollten sich Uber die in
ihren Landern gultigen Rechtsvorschriften im Zusammen-
hang mit der Zeichnung oder dem Kauf von Fondsantei-
len informieren. Nahere Informationen sind beim Manager
erhaltlich. Die folgenden Informationen verstehen sich als
allgemeine Richtlinien:

Belgien

Der Fonds wurde nicht und wird nicht bei der belgischen
Aufsichtsbehorde (,FSMA") (Autorité des Services et
Marchés Financiers/Autoriteit voor Financiéle Diensten
en Markten) als auslandischer OGA gemaf Artikel 129
des Gesetzes vom 20. Juli 2004 Uber bestimmte Formen
des kollektiven Managements von Investmentportfolios
(das ,Gesetz vom 20. Juli 2004") zugelassen, und diese
Verkaufsprospekterganzung wurde der FSMA nicht zur
Genehmigung eingereicht. Nach der Definition in Arti-
kel 3/1 des Gesetzes vom 20. Juli 2004, wie von Zeit zu
Zeit abgeandert und erganzt, durfen die Fondsanteile
daher nicht offentlich in Belgien vertrieben werden, aus-
genommen unter den in Artikel 5, § 1 des Gesetzes vom
20. Juli 2004 beschriebenen Bedingungen (Ublicherweise
.Private Placement” genannt), das heil3t, Fondsanteile
werden maximal 99 nicht professionellen oder institutio-
nellen Anlegern angeboten, oder Investoren, die mindes-
tens 250.000 EUR investieren, oder professionellen oder
institutionellen Investoren. Diese Verkaufsprospektergan-
zung darf in Belgien nur solchen Anlegern zu deren per-
sonlicher Verwendung zur Verfligung gestellt werden und
ausschlielRlich fur dieses Angebot an Fondsanteilen. Diese
Verkaufsprospekterganzung darf keinesfalls fir andere
Zwecke genutzt werden oder an andere Investoren in Bel-
gien abgegeben werden.

Niederlande

Die hier beschriebenen Fondsanteile durfen in den Nieder-
landen weder direkt noch indirekt angeboten oder erwor-
ben werden, und diese Verkaufsprospekterganzung darf
in den Niederlanden nicht als Teil von Vertriebsaktivitaten
oder zu einem spateren Zeitpunkt in Umlauf gebracht wer-
den, ausgenommen sind:

(a) qualifizierte Anleger gemafd Abschnitt 1:1 des Finanz-
marktaufsichtsgesetzes (Wet op het financieel toezicht)
in seiner jeweils gultigen Fassung;

(b) maximal 99 Personen, die keine qualifizierten Anleger
gemald Abschnitt 1:1 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes
sind; und/oder

(c) an Anleger, die Anteile fir eine Gegenleistung von
mindestens 100.000 EUR bzw. den Gegenwert in einer
anderen Wahrung fur jedes separate Angebot erwerben.

Vereinigtes Konigreich

Die Gesellschaftist ein Organismus fur gemeinsame Anla-
gen nach der Definition des Finanzdienstleistungs- und
Kapitalmarktgesetzes von 2000 (,FSMA") des Vereinigten
Konigreichs. Bei der Aufsichtsbehorde (Financial Conduct
Authority, ,,FCA”) kann fur die Gesellschaft eine Genehmi-
gung gemaf’ Abschnitt 264 des FSMA beantragt werden.
Vor Bestatigung dieses Antrags ist die Gesellschaft nicht
zugelassen oder auf andere Weise von der FCA anerkannt
oder befugt und darf als vom FSMA nicht regulierter
Organismus fur gemeinsame Anlagen nicht im Vereinig-
ten Konigreich offentlich vertrieben werden. Der Verkaufs-
prospekt darf im Vereinigten Kdnigreich nur ausgegeben
werden an: (i) oder nur gerichtet werden an Personen,
die professionelle Anleger gemaly Artikel 19 der Finan-
cial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion)
Order 2005 (die ,,FP Order”) oder gemafd Artikel 14 der
Financial Services and Markets Act 2000 (Promotion of
Collective Investment Schemes) (Exemptions) Order 2001
(die ,,PCISE Order”) sind; (ii) oder nur gerichtet werden
an Personen, bei denen es sich um vermogende Unter-
nehmen und bestimmte andere Entitaten gemald Artikel
49 der FP Order oder Artikel 22 der PCISE Order handelt;
(iii) Personen, die als anerkannte sachkundige Anleger
im Sinne von Artikel 50 der FP Order oder Artikel 23 der
PCISE Order gelten; (iv) Verbande oder Mitglieder von Ver-
banden, bei deren Mitgliedern die Person, die diesen Ver-
kaufsprospekt Ubergibt, begriindet davon ausgeht, dass
es sich ausschliel3lich oder Uberwiegend um vermogende
Personen gemafd Artikel 49 der FP Order oder Artikel 22



der PCISE Order und/oder um anerkannte sachkundige
Anleger im Sinne von Artikel 50 der FP Order oder Artikel
23 der PCISE Order handelt; oder (v) andere Personen, an
die Fondsanteile der Gesellschaft gesetzmallig vertrieben
werden konnen, gemalk Abschnitt 4.12 des Conduct of
Business Sourcebook der FCA (die Personen unter (i), (ii),
(iii), (iv) und (v) werden nachfolgend als ,relevante Perso-
nen”) bezeichnet.

Dieser Verkaufsprospekt ist von der allgemeinen Ein-
schrankung in Abschnitt 21 des FSMA zur Weitergabe von
Aufforderungen oder Empfehlungen zu Anlageaktivitaten
und der Einschrankung der Werbung fur Organismen in
Abschnitt 238 des FSMA zur Weitergabe von Aufforde-
rungen oder Empfehlungen zur Beteiligung an unregulier-
ten Organismen ausgenommen, weil er ausschlief3lich an
die vorstehend angegebenen Personengattungen ergeht
und/oder gerichtet ist.

Um sich als anerkannter sachkundiger Anleger zu quali-
fizieren, muss eine Person (a) Uber eine von einer von der
FCA zugelassenen Person unterzeichnete Bescheinigung
in schriftlicher oder anderer lesbarer Form verfligen, aus
der hervorgeht, dass sie Uber ausreichende Sachkenntnis
verfugt, um die mit der Beteiligung an nicht regulierten
Organismen fur gemeinsame Anlagen verbundenen Risi-
ken zu kennen und (b) innerhalb der letzten zwolf Monate
eine Erklarung in einer vorgeschriebenen Form unter-
zeichnet haben, die unter anderem besagt, dass sie in
Bezug auf solche Anlagen als sachkundiger Anleger gilt.

Der Inhalt dieses Verkaufsprospekts ist nicht von einer
zugelassenen Person genehmigt worden, und eine solche
Genehmigung ist, sofern sich dieser Verkaufsprospekt
nicht an die vorstehend angegebenen Personengattungen
richtet and an diese ausgegeben wird, von Abschnitt 21
des FSMA vorgeschrieben, wenn es sich bei der Person,
die diesen Verkaufsprospekt weitergibt, nicht um eine von
der FCA zugelassene Person handelt.

Statzt sich eine Person auf diesen Verkaufsprospekt, um
Anlagegeschafte zu tatigen, insbesondere Anteile der
Gesellschaft zu kaufen, so kann das diese Person einem
erheblichen Risiko aussetzen, das gesamte investierte Ver-
mogen zu verlieren oder zusatzliche Verbindlichkeiten ein-
zugehen. Eine Person, die sich nicht sicher ist, ob sie in
Anteile der Gesellschaft investieren sollte, sollte sich an
eine von der FCA zugelassene Person wenden, die auf die
Beratung zu solchen Anlagen spezialisiert ist.

Der Verkaufsprospekt darf nicht von Personen als Hand-
lungsgrundlage herangezogen werden, die keine relevan-
ten Personen sind. Alle Investments und Anlageaktivitaten
auf die im Verkaufsprospekt Bezug genommen wird, ein-
schlieRlich der Fondsanteile, sind nur fur relevante Perso-
nen zuganglich und werden ausschlief3lich von relevanten
Personen in Anspruch genommen. Vor Annahme eines
Zeichnungsantrags eines Antragstellers, der behauptet in
eine der oben genannten Kategorien zu fallen, kann ein
Uberprufbarer Nachweis des Status des Antragstellers ein-
gefordert werden.

Potenzielle Anleger im Vereinigten Konigreich werden dar-
Uber in Kenntnis gesetzt, dass alle oder der Grofsteil der
Schutzbestimmungen der Aufsichtsbehorden im Vereinig-
ten Konigreich nicht fur eine Investition in Fondsanteile der
Gesellschaft gelten und fur diese Anlagen kein Anspruch
auf Entschadigung gemaf’ United Kingdom Financial Ser-
vices Compensation Scheme besteht.

USA

Durch die Zeichnung von und/oder das Halten von Antei-
len gelten Anleger: (a) als eine Erklarung abgebend, dass
sie keine ,US-Personen” sind oder Anteile als Nominee(s)
fUr oder im Namen solcher Personen zeichnen oder hal-
ten; (b) als zustimmend zur Kenntnis nehmend, dass sie
die Anteile oder Beteiligungen daran (einschlieflich durch
einen Swap oder eine andere derivative Transaktion)
nicht auf eine ,US-Person” libertragen bzw. keine Uber-
tragung der Anteile oder von Beteiligungen daran in den
Vereinigten Staaten tatigen durfen; und (c) als eine Erkla-
rung abgebend, dass sie nicht zum Kauf von Anteilen oder
einer Beteiligung daran aufgefordert wurden, einschlief3-
lich durch einen Swap oder eine andere derivative Trans-
aktion, wahrend sie sich in den Vereinigten Staaten auf-
hielten, oder die fur diesen Kauf zu verwendenden Gelder
von einer ,,US-Person” erhalten haben. Diese Erklarungen,
Zustimmungen und Bestatigungen gelten seitens eines
Anlegers immer dann wiederholt, wenn er Anteile oder
Beteiligungen daran halt. Zu diesem Zweck bezeichnet
.Vereinigte Staaten” die Vereinigten Staaten, ihre Staaten,
Gebiete und Besitztimer, sowie Enklaven der US-Regie-
rung, ihrer Behorden oder Organe, und ,US-Person”
umfasst jede Person, bei der es sich nicht um eine ,,Nicht-
US-Person” handelt oder um eine ,,US-Person” im Sinne
oder fur die Zwecke von: (i) Rule 4.7 der US-amerikani-
schen Commodity Futures Trading Commission (,,CFTC");
oder (i) den Swap-Bestimmungen des US-amerikanischen
Commodity Exchange Act, erganzt durch Title VII der US-
amerikanischen Dodd-Frank Wall Street Reform und dem



Consumer Protection Act (Verbraucherschutzgesetz) und
Auslegung gemals dem vom CFTC am 26. Juli 2013 ver-
offentlichten , Interpretive Guidance and Policy Statement
Regarding Compliance with Certain Swap Regulations”
oder sonstiger Auslegungsregeln oder -leitlinien, die vom
CFTC oder Mitarbeitern des CFTC herausgegeben wer-
den, in ihrer jeweils gultigen oder ersetzten Fassung. Ein
Anleger muss umgehend den Manager informieren, wenn
diese abgegebenen Erklarungen oder als wiederholt abge-
geben geltenden Erklarungen in irgendeiner Weise falsch
oder irrefuhrend sind oder falls er gegen einer dieser Erkla-
rungen und Bestatigungen verstol3en hat und die jewei-
lige Falschdarstellung bzw. den Verstof3 und die dadurch
betroffenen Anteile angeben.

GLOSSAR

In dieser Verkaufsprospekterganzung haben die nachfol-
gend aufgefihrten Begriffe die ihnen jeweils zugewiesene
Bedeutung, soweit sich nicht aus dem Zusammenhang
etwas anderes ergibt:

.Fondsanteile der Klasse A" sind nennwertlose gewinn-
berechtigte Anteile am Kapital des Fonds. Die Wahrung
der Anteilklasse ist der Euro, Ertrage werden ausgeschuttet;

.Fondsanteile der Klasse B” sind nennwertlose gewinn-
berechtigte Anteile am Kapital des Fonds. Die Wahrung
der Anteilklasse ist der Euro, Ertrage werden ausgeschuttet;

.Fondsanteile der Klasse BN" sind nennwertlose gewinn-
berechtigte Anteile am Kapital des Fonds. Die Wahrung
der Anteilklasse ist der Euro, Ertrage werden ausgeschut-
tet. Der Manager zahlt in Bezug auf diese Anteilklasse
keine Provisionen oder Gebuhren an Vertriebsstellen, Bro-
ker oder andere professionelle Intermediare, die Kunden
fUr den Fonds akquirieren;

~Fondsanteile der Klasse C” sind nennwertlose gewinn-
berechtigte Anteile am Kapital des Fonds. Die Wahrung
der Anteilklasse ist der Euro, Ertrage werden thesauriert.

.Fondsanteile der Klasse X" sind nennwertlose gewinn-
berechtigte Anteile am Kapital des Fonds. Die Wahrung
der Anteilklasse ist der Euro, Ertrage werden ausgeschut-
tet. Fondsanteile der Klasse X stehen nur Anlegern (und
gegebenenfalls deren Kunden) zur VerfUgung, die der
Metzler-Gruppe bereits vor ihrer Anlage in diese Anteil-
klasse bekannt waren. Die Anteilklasse X wird vorbehalt-
lich einer gesonderten Struktur zur Erhebung der Manage-
mentvergutung angeboten, wobei die normalerweise der
Anteilklasse belasteten und im Nettoinventarwert pro
Anteil ausgedrtckten GebUhren ganz oder teilweise ver-
waltungsmafdig vom Manager erhoben und direkt vom
Anteilseigner eingezogen werden. Der Manager behalt
sich das Recht vor, Antrage vollstandig oder teilweise
abzulehnen.



EINLEITUNG

Der Metzler Global Equities ist ein Teilfonds der Gesell-
schaft. Die Gesellschaft entspricht den irischen OGAW-
Gesetzen und ist als Umbrellafonds mit getrennter Haf-
tung der Teilfonds strukturiert, der separate Investment-
portfolios umfasst. Eine Beschreibung der Gesellschaft ist
im Verkaufsprospekt enthalten.

Zusatzlich zu den Bestimmungen des Verkaufsprospekts
und der irischen OGAW-Gesetze gelten fur diesen Fonds
im Besonderen die nachfolgenden Regelungen.

Anteilklassen

In dieser Verkaufsprospekterganzung werden wie auf
Seite 8 beschrieben funf Anteilklassen im Fonds angeboten.

ANLAGEZIEL UND ANLAGEPOLITIK

Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Wertzu-
wachs.

Anlagepolitik

Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds
Uberwiegend in Aktien, wie nachstehend beschrieben.
Der Fonds kann gemafR den in Abschnitt 5 des Ver-
kaufsprospekts angegebenen Anlagebeschrankungen
das angestrebte Engagement durch Direktanlagen in
Aktien und aktienahnlichen Wertpapieren (einschliel3-
lich Optionsscheinen) globaler Unternehmen erzielen,
die an anerkannten Markten notiert sind oder gehandelt
werden. Dazu zahlen unter anderem Stammaktien, Vor-
zugsaktien, in Eigenkapitalinstrumente wandelbare Wert-
papiere, American Depositary Receipts (,ADRs"), Global
Depositary Receipts (,GDRs") oder American Depositars
Shares (,ADSs"”). ADRs und GDRs sind durch Indossa-
ment Ubertragbare Namenspapiere, die bestatigen, dass
eine bestimmte Anzahl von Aktien bei einer Depotbank
hinterlegt wurde, von der das ADR oder GDR ausgegeben
wurde. ADRs ermaoglichen den Handel mit auslandischen
Eigenkapitalinstrumenten an US-Borsen und Markten.
GDRs ermoglichen den Handel mit auslandischen Eigen-
kapitalinstrumenten an europaischen Borsen und Markten
und US-Borsen und Markten. ADSs sind Aktienersatz-
scheine eines Nicht-US-Unternehmens, die von einer US-
Depotbank gehalten werden und zum Kauf durch einen
US-Investor zur Verfuagung stehen. ADSs sind die tatsach-
lichen auf US-Dollar lautenden Aktienersatzscheine eines
auslandischen Unternehmens, die an einer US-Bdrse zum
Kauf zur Verflgung stehen.

Es ist vorgesehen, dass mindestens 51 % des Nettovermo-
gens des Fonds in Aktien investiert werden, die an einem
anerkannten Markt notiert sind. Anlagen in Optionsschei-
nen durfen 10% des Fondsvermdgens nicht Ubersteigen.
Der Fonds wird aktiv verwaltet.

Der Investmentmanager strebt den Aufbau eines diver-
sifizierten Portfolios mit Schwerpunkt auf attraktiven
Geschaftsmodellen mit langfristigen Wachstumsaussich-
ten an. Wahrend das gesamtwirtschaftliche Umfeld aus
Top-down-Perspektive betrachtet wird, fokussiert sich
der Investmentmanager in erster Linie auf die Bottom-up-
Analyse zur Einzeltitelauswahl, um die langfristigen Aus-
sichten des Geschéaftsmodells eines Zielunternehmens
zu bewerten. Diese Analyse stUtzt sich auf verschiedene



Faktoren, darunter das historische und erwartete Umsatz-
und Ertragswachstumsprofil, das externe Umfeld, die
Wachstumsaussichten des Marktes, die Wettbewerbs-
krafte sowie unternehmensspezifische interne Erfolgsfak-
toren. Daneben wird auch eine Bewertungsbeurteilung
berlUcksichtigt, sodass der Investmentmanager nur in sol-
che Aktien investiert, die seiner Ansicht nach mit einem
Abschlag auf ihren beizulegenden Zeitwert gehandelt
werden, und daher gut aufgestellt sind, um den breiteren
Aktienmarkt auf langere Sicht zu Ubertreffen. Es gibt kei-
nen bestimmten Schwerpunkt auf einem Industriesektor
oder einem geografischen Standort.

Optionsscheine

Ein Optionsschein ist ein Papier, das gewohnlich mit
einer Anleihe oder einer Vorzugsaktie ausgegeben wird
und den Inhaber berechtigt, eine bestimmte Menge
von Wertpapieren zu einem vorab festgelegten Preis zu
erwerben, der gewohnlich Uber dem aktuellen Marktpreis
zum Emissionszeitpunkt liegt, und zwar innerhalb eines
langeren Zeitrahmens, der mehrere Jahre betragen, aber
auch unbefristet sein kann. Steigt der Preis des Wert-
papiers Uber den AusuUbungspreis des Optionsscheins,
kann der Anleger das Wertpapier zum AusuUbungspreis
des Optionsscheins erwerben und mit Gewinn weiterver-
kaufen. Ansonsten verfallt der Optionsschein einfach oder
bleibt unausgelbt. Optionsscheine sind an Optionsbor-
sen notiert und werden unabhangig von dem Wertpapier
gehandelt, mit dem sie ausgegeben wurden.

Eine Kapitalanlage in einem Fonds, der in solche
Optionsscheine investiert, sollte keinen wesentlichen
Teil eines Investmentportfolios ausmachen und ist
moglicherweise nicht fiir alle Anleger geeignet.

DarUber hinaus kann der Fonds in fest- und variabel ver-
zinsliche Anleihen und Schuldverschreibungen investie-
ren, die von Unternehmen, Regierungen oder regierungs-
nahen Stellen (d.h. Behorden, supranationalen, staat-
lich garantierten und bundesstaatlichen Stellen sowie
lokalen Behorden) emittiert werden, die ein Investment-
grade-Rating oder ein aquivalentes Rating haben und an
anerkannten Markten notiert sind oder gehandelt werden.

Der Fonds kann auch bis zu 10% seines Nettovermogens
in andere Investmentfonds investieren. Die Anlagepolitik
derartiger Investmentfonds muss mit der Anlagepolitik
des Fonds in Einklang stehen.

Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen

Dieser Fonds bewirbt dkologische/soziale Merkmale
im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088
des Europaischen Parlaments und des Rates vom
27.November 2019 iiber nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
(die , Offenlegungsverordnung®).

Informationen tiber die vom Fonds beworbenen 6kolo-
gischen/sozialen Merkmale sowie iiber die Beriicksich-
tigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen sind
in Anlage | zu dieser Verkaufsprospekterganzung mit
dem Titel ,Vorvertragliche Informationen - Artikel 8 der
Offenlegungsverordnung” erhaltlich.

Wichtigste nachteilige Auswirkungen

Der Manager berlcksichtigt nicht die nachteiligen Aus-
wirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhal-
tigkeitsfaktoren. Da die Anlageverwaltungsfunktion des
Fonds an den Investmentmanager delegiert worden ist,
der die Investitionsentscheidungen fur den Fonds trifft,
verlasst sich der Manager auf die Anlagepolitik und die
Anlageprozesse des Investmentmanagers. Der Manager
berlcksichtigt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen
(,PAI”, Principal Adverse Impact) auf Nachhaltigkeitsfak-
toren auf Ebene des Unternehmens zwar nicht, doch PAl
werden auf Fondsebene bertcksichtigt, wie in Anlage |
genauer erlautert. Informationen Uber PAIl sind im Jahres-
bericht des Fonds verfugbar (fur Jahresberichte, die am
oder nach dem 1. Januar 2023 veroffentlicht wurden).

Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken in den Inves-
titionsentscheidungsprozess und voraussichtliche Aus-
wirkungen von Nachhaltigkeitsrisiken auf die Rendite
Im Rahmen des Anlageprozesses werden die relevanten
finanziellen Risiken in die Investitionsentscheidung einbe-
zogen und fortlaufend bewertet. Dabei werden auch rele-
vante Nachhaltigkeitsrisiken im Sinne der Offenlegungs-
verordnung berlcksichtigt, die in maRgeblicher Weise
erhebliche negative Auswirkungen auf die Rendite einer
Investition haben konnten.

Nachhaltigkeitsrisiko bedeutet ein Ereignis oder eine
Bedingung in den Bereichen Umwelt, Soziales oder
Unternehmensfihrung, dessen beziehungsweise deren
Eintreten tatsachlich oder potenziell wesentliche nega-
tive Auswirkungen auf den Wert der Investition haben
konnte. Nachhaltigkeitsrisiken konnen daher zu einem
erheblichen Rickgang des finanziellen Profils, der Liquidi-
tat, der Rentabilitat oder der Reputation einer zugrunde



liegenden Anlage fuhren. Werden Nachhaltigkeitsrisiken
nicht bereits beim Prozess der Bewertung der Investitio-
nen berucksichtigt, konnen sie wesentliche negative Aus-
wirkungen auf den voraussichtlichen / geschatzten Markt-
kurs und / oder die Liquiditat der Investition und somit die
Rendite des Fonds haben. Nachhaltigkeitsrisiken konnen
sich wesentlich auf alle bekannten Risikogattungen aus-
wirken und als Faktor zur Wesentlichkeit dieser Risikogat-
tungen beitragen.

Im Rahmen der Auswahl von Anlagen fur den Fonds wird
neben den Anlagezielen und -strategien der Einfluss von
Risikoindikatoren, unter anderem fur Nachhaltigkeitsrisi-
ken, bewertet.

Die Bewertung der Risikoquantifizierung schliel3t Aspekte
der Nachhaltigkeitsrisiken in die Investitionsentscheidung
ein und setzt sie mit anderen Faktoren in Zusammenhang
(insbesondere Kurs und erwartete Rendite).

Generell werden Risiken (einschlieRlich Nachhaltigkeits-
risiken) bereits im Anlagebewertungsprozess (Richtpreis)
bertcksichtigt, da sich Risiken wesentlich auf die Rendite
der Vermogensgegenstande auswirken konnen, in die
investiert wird. Dessen ungeachtet konnen je nach Ver-
mogensgegenstand sowie aufgrund externer Faktoren
negative Effekte auf die Fondsrendite eintreten.

Derivative Finanzinstrumente

Der Fonds kann die folgenden derivativen Finanzinstru-
mente einsetzen:

Borsengehandelte Aktien-Futures und/oder Optionskon-
trakte (d. h. ein Kontrakt, dessen Basiswert ein Aktienindex
oder eine einzelne Aktie ist) kdnnen zur Absicherung oder
zum Aufbau eines Engagements auf den Aktienmarkten
eingesetzt werden.

Borsengehandelte Wahrungs-Futures und/oder Options-
kontrakte und/oder aufierborsliche Devisenterminkon-
trakte (d.h. Kontrakte, deren Basiswert eine Wahrung ist)
konnen zur Absicherung oder zum Aufbau von Positionen
in Wahrungen eingesetzt werden.

Die Basiswerte, in denen sich der Fonds infolge des Ein-
gehens solcher derivativer Vereinbarungen engagiert, ste-
hen in Einklang mit der Anlagepolitik des Fonds.

Kreditaufnahme

Der Fonds nimmt nur vorubergehend Fremdmittel auf,
wenn das Konto des Fonds Uberzogen ist oder in anderen
Fallen nach Ermessen des Managers (z. B. infolge von Ein-
schusszahlungen oder Zeitunterschieden bei der Abrech-
nung).

Hebel

Es ist nicht vorgesehen, dass der Fonds zu einem erheb-
lichen Teil durch den Einsatz derivativer Finanzinstrumente
gehebelt wird. Die Hebelung des Fonds wird als Summe
der Nominalwerte der derivativen Finanzinstrumente
berechnet. Diese Berechnungsmethode der Hebelung
basiert grundsatzlich auf der einfachen Addition aller
Nominalwerte, ohne Aufrechnungen von Long- und
Short-Positionen und ohne Bereinigung basierend auf der
Duration der einzelnen Instrumente. Dementsprechend ist
diese Methode zur Messung der Hebelung kein verlass-
licher Indikator fur die Volatilitat des Fonds.

Zu keiner Zeit ist vorgesehen, dass die Hebelung des
Fonds 250% seines Nettoinventarwerts Ubersteigt. Es ist
nicht vorgesehen, dass die Anlagen des Fonds in Long-
Positionen 250% bzw. in Short-Positionen 200% seines
Nettoinventarwerts Ubersteigen.

Profil eines typischen Anlegers

Der Fonds ist fur Anleger geeignet, die mit einem Anlage-
horizont von mindestens funf bis zehn Jahren Kapitalzu-
wachs anstreben und bereit sind, ein mittleres bis hohes
Volatilitatsniveau in Kauf zu nehmen.

Anderung des Anlageziels oder der Anlagepolitik

Jede wesentliche Anderung in der Anlagepolitik oder im
Anlageziel bedarf der vorherigen Zustimmung der Anteils-
eigner — entweder in Form eines Mehrheitsbeschlusses in
einer Anteilseignerversammlung des Fonds oder im Wege
der schriftlichen Zustimmung aller Anteilseigner. Im Falle
einer Anderung des Anlageziels und/oder der Anlagepoli-
tik des Fonds muss der Manager die Anteilseigner davon
so fruhzeitig in Kenntnis setzen, dass ihnen genugend Zeit
bleibt, ihre Anteile am Fonds vor Inkrafttreten der Ande-
rung zurlckzugeben.



RISIKOFAKTOREN

Zusatzlich zu den nachstehend beschriebenen Risiko-
faktoren sollten sich Anleger der in Abschnitt 16 des
Verkaufsprospekts im Einzelnen aufgefiihrten Risiko-
faktoren bewusst sein.

Nachhaltigkeitsrisiken

Informationen Uber Nachhaltigkeitsrisiken und ihre poten-
ziellen Auswirkungen auf den Fonds sind vorstehendem
Abschnitt ,,Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken in den
Investitionsentscheidungsprozess und voraussichtliche Aus-
wirkungen von Nachhaltigkeitsrisiken auf die Rendite” zu
entnehmen. Strategien im Bereich Umwelt, Soziales und
Unternehmensfuhrung konnen in anderen Strategien oder
breiten Benchmarks (Referenzwerten) fur den Markt fest-
gestellte Risiken eingehen oder ausschalten und dadurch
bewirken, dass die Wertentwicklung von der Wertent-
wicklung dieser anderen Strategien oder Marktreferenz-
werte abweicht. Diese Effekte konnen sich auf die Rendite
des Fonds, seine Vermogenswerte, seinen Finanz- und
Ertragslage sowie auf die Reputation der Gesellschaft
auswirken. Nachhaltigkeitsrisiken konnen alle bekannten
Risikogattungen (wie beispielsweise Marktrisiko, Liquidi-
tatsrisiko, Kontrahentenrisiko und operationelles Risiko)
betreffen und als Faktor zur Wesentlichkeit dieser Risi-
kogattungen beitragen. Strategien im Bereich Umwelt,
Soziales und Unternehmensfihrung unterliegen den mit
den Anlageklassen ihrer zugrunde liegenden Investitio-
nen verbundenen Risiken. Ferner kann sich die Nachfrage
auf bestimmten Markten oder in bestimmten Sektoren,
auf die eine Strategie im Bereich Umwelt, Soziales oder
Unternehmensflhrung abzielt, anders als prognostiziert
oder langsamer als erwartet entwickeln.

DER FONDS

Basiswahrung

Die Basiswahrung des Fonds ist der Euro.

Anteilklassen

Fondsanteile werden entweder in der Anteilklasse A, in
der Anteilklasse B, in der Anteilklasse BN, in der Anteil-
klasse C oder in der Anteilklasse X ausgegeben, Zeichnun-
gen und Rucknahmen erfolgen in Euro.

Den einzelnen Anteilklassen im Fonds konnen unter-
schiedliche Charakteristika zugeordnet werden, wie im
Abschnitt ,Glossar” auf Seite 6 dieser Verkaufsprospekt-
erganzung naher erlautert.

ISIN/WKN
Anteilklasse ISIN WKN
Fondsanteile der Klasse A |[E0003723560 989439
Fondsanteile der Klasse B IEO0B7VBX017 ATJINU
Fondsanteile der Klasse BN |[EOOBFNQ8D85 A2H8XC
Fondsanteile der Klasse C  IEOOOGNMOBH7  A412AQ
Fondsanteile der Klasse X IEOOBFNQ8F00 A2HBXD

Erstausgabezeitraum

Die Erstausgabe fur die Anteilklasse A, die Anteil-
klasse BN, die Anteilklasse X, die Anteilklasse B und die
Anteilklasse C ist abgeschlossen.

Nach dem Erstausgabezeitraum konnen die Fondsanteile
zu dem Nettoinventarwert pro Anteil gezeichnet werden,
den der Manager zum Bewertungszeitpunkt des jeweili-
gen Handelstages errechnet.

Zeichnungen

Das Verfahren fur die Zeichnung von Fondsanteilen ist in
Abschnitt 7 des Verkaufsprospekts beschrieben.

Mindestbetrag fiir die Erstzeichnung

Der Mindestbetrag fur die Erstzeichnung von Fondsantei-
len der Anteilklasse B, der Anteilklasse BN und der Anteil-
klasse C liegt bei 500.000 EUR oder einem niedrigeren,
vom Verwaltungsrat nach seinem Ermessen festgelegten
Betrag.

Der Mindestbetrag fur die Erstzeichnung von Fonds-
anteilen der Anteilklasse X liegt bei 20.000.000 EUR oder
einem niedrigeren, von den Verwaltungsratsmitgliedern
nach ihrem Ermessen festgelegten geringeren Betrag.



Ausgabeaufschlag
Bei Zeichnung kann ein Ausgabeaufschlag von bis zu 5%
des Nettoinventarwerts der jeweiligen Fondsanteile erho-
ben werden, um damit die Vertriebskosten zu decken. Der
Ausgabeaufschlag ist an den Manager oder dessen Ver-
treter zu entrichten.

Fur Fondsanteile der Klasse BN ist kein Ausgabeaufschlag
zu entrichten.

Riicknahmen
Das Verfahren fur die Ricknahme von Fondsanteilen ist in
Abschnitt 7 des Verkaufsprospekts beschrieben.

Riicknahmegebiihren
Fur keine der Anteilklassen ist eine Ricknahmegebuhr zu
entrichten.

Mindestbestand
Der Mindestbestand fur diesen Fonds belauft sich auf
100 Fondsanteile (oder eine/n andere/n von den Verwal-
tungsratsmitgliedern nach ihnrem Ermessen festgelegte(n)
Betrag oder Anzahl von Fondsanteilen).

Preisveroffentlichung
Nahere Informationen dartber, wo die Ausgabe- und
Rdcknahmepreise fur Anteile des Fonds veroffentlicht
werden, enthalt Abschnitt 14 des Verkaufsprospekts.

Umtausch von Fondsanteilen
Das Verfahren fur den Umtausch von Fondsanteilen ist in
Abschnitt 7 des Verkaufsprospekts beschrieben.

Ausschittungspolitik
Bilanzstichtag der Gesellschaft ist der 30.September
eines jeden Jahres. Zurzeit ist vorgesehen, dass die Anteil-
klasse A, die Anteilklasse B, die Anteilklasse C, die Anteil-
klasse BN und die Anteilklasse X des Fonds ihre Ertrage
ausschutten. Die Anteilklasse C ist thesaurierend.

Nahere Informationen zur Ausschuttungspolitik des Fonds
enthalt Abschnitt 9 des Verkaufsprospekts.

Investmentmanager
Der Manager hat die Metzler Asset Management GmbH
(der , Investmentmanager”) als Investmentmanager fur
den Fonds bestellt, die Gesellschaft hat dieser Ernennung
zugestimmt. Der Investmentmanager erbringt Vermo-
gensverwaltungs- und Beratungsleistungen im Zusam-
menhang mit dem Fonds.

Kurzprofil des Investmentmanagers
Das Kurzprofil des Investmentmanagers findet sich in
Abschnitt 3E des Verkaufsprospekts.

Gebiihren und Auslagen
Informationen zu den Gebulhren und Auslagen enthalt
Abschnitt 6 des Verkaufsprospekts.

Bei Anlagen in einen Investmentfonds, der direkt oder
indirekt von derselben Verwaltungsgesellschaft oder von
einer anderen Gesellschaft verwaltet wird, mit der die Ver-
waltungsgesellschaft durch gemeinsame Administration
oder Kontrolle oder durch eine malRgebliche direkte oder
indirekte Beteiligung verbunden ist, kann diese Verwal-
tungsgesellschaft bzw. die andere Gesellschaft keine Aus-
gabeaufschlage, Umtausch- oder Ricknahmegebuhren in
Bezug auf die Anlage des Fonds in Anteile eines solchen
Investmentfonds erheben.

Investmentmanagementvergiitung
Gemal Investmentmanagementvertrag zahlt der Mana-
ger die Vergiitung fiir das Investmentmanagement aus
seiner eigenen Vergiitung.

Managementvergiitung
Die Hohe der Managementvergutung kann von Anteil-
klasse zu Anteilklasse variieren. Details dazu enthalt fol-
gende Tabelle:

Anteilklasse Maximale Effektive
Management- Management-
vergliitung verglitung
Fondsanteile
2,009 1,809
der Klasse A 00% 80%
Fondsanteile
o) o,
der Klasse B 2.00% 0.75%
Fondsanteile
2,009 759
der Klasse BN 00% 0.75%
Fondsanteile
0, (o)
der Klasse C 2.00% 0.75%
Fondsanteile
0, [0)
der Klasse X* 2.00% 0%

* Nahere Einzelheiten zur Struktur zur GebuUhrenerhebung, die fur
Fondsanteile der Klasse X gilt, entnehmen Sie bitte der Definition
von ,Fondsanteilen der Klasse X" auf Seite 4.
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Uber eine eventuelle Erhéhung der firr eine bestimmte
Klasse von Fondsanteilen geltenden Managementver-
gutung werden die Anteilseigner informiert. Wenn der
Manager vorschlagt, die Managementvergutung Uber
den fUr diese Anteilklasse maximal zulassigen Wert hinaus
zu erhohen, muss dafur die Zustimmung der jeweiligen
Anteilseigner eingeholt werden.

Verwaltungsgebiihr
Nur fur die Anteilklasse X gilt, dass ein jahrlicher Betrag
in Hohe von 0,05% des Nettoinventarwerts der Anteil-
klasse X anfallen kann, der zur Deckung der normalen
Betriebskosten aus der Anteilklasse an den Manager zahl-
bar ist.

Gebiihren fiir Investmentrecherchen

Nach der Implementierung der Richtlinie tber Markte fur
Finanzinstrumente (2014/65/EU) (,MiFID 11”), muss der
Investmentmanager des Fonds ein Konto fur Recherche-
zahlungen (,,Research Payment Account”, ,,RPA"”) unter-
halten, d.h. der Fonds wird die Kosten und Aufwendun-
gen im Zusammenhang mit den fur den Betrieb des Fonds
erforderlichen Investmentrecherchen tragen. GemaR den
Anforderungen von MiFID Il durfen die vom Fonds getra-
genen Kosten und Aufwendungen fur Investmentrecher-
chen einen Betrag in Hohe von 0,2% des Nettoinventar-
werts des Fonds oder EUR 130.000 p.a. (es gilt der niedri-
gere der beiden Betrdage) nicht Uberschreiten.

Besteuerung
Informationen zu den Gebuthren und Auslagen enthélt
Abschnitt 11 des Verkaufsprospekts.

Berichte
Die Verwaltungsratsmitglieder stellen die Jahres- und
Halbjahresberichte der Gesellschaft zur Einsichtnahme
zur Verfugung. Auf Wunsch werden diese Berichte jedem
Anteilseigner kostenfrei zugesandt.



Anlage 1

"

Vorvertragliche Informationen — Artikel 8 der Offenlegungsverordnung
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Eine nachhaltige
Investition ist eine
Investition in eine
wirtschaftliche
Tatigkeit, die zur
Erreichung eines
Umweltziels oder
eines sozialen Ziels
betragt, vorausge-
setzt, dass diese
Investition keines
dieser Ziele
erheblich beein-
trachtigt und die
Unternehmen, in
die investiert wird,
Verfahrensweisen
einer guten Unter-
nehmensfihrung
anwenden.

Die EU-Taxonomie
ist ein Klassifika-
tionssystem, das in
der Verordnung (EU)
2020/852 festgelegt
ist und ein Verzeich-
nis von 6kologisch
nachhaltigen Wirt-
schaftstatigkeiten
enthdlt. Diese
Verordnung umfasst
kein Verzeichnis der
sozial nachhaltigen
Wirtschaftstatig-
keiten. Nachhaltige
Investitionen mit
einem Umweltziel
kdnnten taxonomie-
konform sein oder
nicht.

Name des Produkts: Metzler Global Equities
Rechtstragerkennung: 635400RJJCCIP26NMJ76

Okologische und/oder soziale Merkmale

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja o

Es wird damit ein Mindestanteil an
nachhaltigen Investitionen
mit einem Umweltziel getatigt:
%

in  Wirtschaftstatigkeiten,
die nach der EU-
Taxonomie als 6kologisch
nachhaltig einzustufen
sind

in  Wirtschaftstatigkeiten,
die nach der EU-
nicht als
nachhaltig

Taxonomie
okologisch
einzustufen sind

Es wird damit ein Mindestanteil

an nachhaltigen Investitionen

mit einem sozialen Ziel getatigt:
%

Finanzprodukt beworben?

Der Fonds

Welche o&kologischen und/oder

bewirbt 06kologische und

X

x Nein

Es werden damit o&kologische/soziale
Merkmale beworben und obwohl
keine nachhaltigen Investitionen angestrebt
werden, wird ein Mindestanteil von 30 % an
nachhaltigen Investitionen enthalten sein

mit einem Umweltziel in
Wirtschaftstatigkeiten, die nach der
EU-Taxonomie als okologisch

nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in
Wirtschaftstatigkeiten, die nach der
EU-Taxonomie nicht als 6kologisch
nachhaltig einzustufen sind

X ' mit einem sozialen Ziel
Es werden damit 0©kologische/soziale

Merkmale beworben, aber keine
nachhaltigen Investitionen getatigt

sozialen Merkmale werden mit diesem

soziale Merkmale

im Sinne von Artikel 8 der

Offenlegungsverordnung. Aufgrund der Breite der Investitionen, die der Fonds tatigen kann, konnen

die von dem Fonds beworbenen &kologischen und sozialen Merkmale folgende diverse

Themenkreise aus dem Bereich Umwelt, Soziales und Unternehmensfiihrung (Environment, Social,

Governance, kurz ,,ESG”) betreffen:
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Mit Nachhaltigkeits-
indikatoren wird
gemessen,
inwieweit die mit
dem Finanzprodukt
beworbenen
Okologischen oder
sozialen Merkmale
erreicht werden.

e Umwelt

e  Klimaschutz
e Vermeidung schadlicher Auswirkungen auf Okoysteme sowie Biodiversitatsverlust
° Einsatz klimafreundlicher Technologien

e Sozial

e Allgemeine Menschenrechte
e  Verbot von Kinder- und Zwangsarbeit
e  Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz

e Unternehmensfiihrung

e  Struktur und Qualitat des Aufsichtsrats
e  Prinzipien zur Korruptionsbekdmpfung im Einklang mit dem UN Global Compact.

Das Vermogen des Fonds wird in Wertpapiere von Emittenten investiert, die festgelegte
Mindeststandards im Hinblick auf die vorstehend aufgefiihrten 6kologischen und sozialen Merkmale
einhalten. Jeder Emittent von Aktien und/oder Unternehmensanleihen wird vor dem Erwerb vom
Investmentmanager einer Nachhaltigkeitsanalyse unterzogen. Die ESG-Leistung eines Emittenten
wird dabei systematisch anhand von verschiedenen 6kologischen und sozialen Kriterien bewertet —
sowie Informationen, mittels derer sich die Unternehmensfiihrung beurteilen Iasst.

Der Fonds hat keinen Referenzwert bestimmt, um die Erreichung der 6kologischen und/oder
sozialen Merkmale zu messen.

Der Fonds bewirbt diese 6kologischen und sozialen Merkmale, indem der Investmentmanager ESG-
Kriterien mittels der folgenden Ansatze beriicksichtigt: (i) Ausschlisse, (ii) ESG-Integration und (iii)
Engagement.

Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung der
einzelnen 6kologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt
beworben werden, herangezogen?

Zur Messung, inwieweit vom Fonds beworbene 6kologische und soziale Merkmale erreicht werden,
werden nachfolgende Nachhaltigkeitsindikatoren herangezogen:

(a) ESG-Rating

Anhand einer regelbasierten Methodik bewertet MSClI ESG Research (ein
unabhangiger Anbieter von ESG-Daten, -Berichten und -Ratings auf der Grundlage
veroffentlichter Methoden), in welchem Ausmal ein Unternehmen ESG-Risiken und
-Chancen ausgesetzt ist. Das Rating stiitzt sich auf eine Sieben-Punkte-Skala und
reicht von einer Spitzenbewertung (AAA, AA) (iber eine (iberdurchschnittliche (A,
BBB, BB) bis hin zu einer unterdurchschnittlichen Bewertung (B, CCC).

(b) CO,-FuBabdruck

Gibt an, wie viele Tonnen CO; im Durchschnitt pro 1 Mio. EUR Umsatz seitens der im
Fondsportfolio enthaltenen Unternehmen verursacht werden. Scope-1-Emissionen,
die unmittelbar von den Unternehmen selbst verursacht werden, werden ebenso
berlcksichtigt wie Scope-2-Emissionen, die mittelbar durch die Nutzung
eingekaufter Energie erzeugt werden. Zu den CO,-Emissionen zahlen die sechs
Treibhausgase des Kyoto-Protokolls, die in ein CO,-Aquivalent umgerechnet werden.
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(c) Zahl der durchgefiihrten Dialoge mit Unternehmen und erzielte Erfolge

Der Investmentmanager thematisiert in seinen Gesprachen mit den Unternehmen
geschiftsrelevante Nachhaltigkeitsherausforderungen und berichtet (iber die
Anzahl der gefiihrten Unternehmensdialoge und die erzielten Erfolge.

(d) Konformitdt mit den Ausschlusskriterien

Beim Fonds kommen Ausschlusskriterien wie unter (i) vorstehend beschrieben zum
Einsatz. Die Einhaltung der Kriterien wird vom Investmentmanager fortlaufend
Uberprift und in den regelmaRigen Informationen ausgewiesen.

Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt
teilweise getitigt werden sollen, und wie tréigt die nachhaltige Investition zu diesen
Zielen bei?

Der Fonds tatigt nachhaltige Investitionen im Umfang von mindestens 30 %, die sich aus
Investitionen mit einem Umweltziel in Wirtschaftstatigkeiten zusammensetzen, welche
im Sinne von Artikel 2 Nummer 17 der Offenlegungsverordnung als nachhaltig eingestuft
werden. Der Fonds kann zwar nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel tatigen,
hat jedoch keinen Mindestanteil fir solche Investitionen festgelegt.

Nachhaltige Investitionen im Sinne des Artikels 2 Nummer 17 der Offenlegungsverordnung

Der Fonds investiert in 6kologisch und sozial nachhaltige Wirtschaftsaktivitaten im Sinne des
Artikels 2 Nummer 17 der Offenlegungsverordnung, die zur Erreichung von mindestens einem
der nachfolgenden Ziele beitragen:

e Finanzierung von Wirtschaftstatigkeiten, die mit mindestens einem der 17 Ziele fur
nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (,SDG(s)“) in Einklang stehen.
Unternehmen, die mindestens 50% ihrer Umséatze aus Produkten oder
Dienstleistungen erzielen, die eine starke positive Ausrichtung auf mindestens eines
der SDGs aufweisen.

e Bewerbung von Klimaneutralitat durch Investitionen in Unternehmen, die entweder
bereits CO,-neutral sind, einen impliziten Temperaturanstieg von unter 2°C
aufweisen oder (iber eine glaubwiirdige Ubergangsstrategie verfiigen, die mit einem
Netto-Null-Emissionspfad im Einklang steht. Diese Investitionen tragen wesentlich
dazu bei, den globalen durchschnittlichen Temperaturanstieg auf deutlich unter
2 °C uber vorindustriellen Niveaus zu begrenzen, wobei eine Begrenzung auf 1,5°C
angestrebt wird.

e Positiver Beitrag zu Gleichstellung und Humankapital durch Férderung von mehr
Diversitat in der Belegschaft. Forderung von Gleichstellung und Vielfalt in der
Belegschaft durch Investitionen in Unternehmen, die in diesen Bereichen als
fuhrend anerkannt sind und konkrete Strategien zur Starkung der Vielfalt umsetzen.

Der Beitrag der nachhaltigen Investitionen zur Erreichung der vorstehend aufgefiihrten Ziele
wird Uber eine Anteilsquote bestimmt, die sich aus dem Verhaltnis des Marktwertes in
nachhaltigen Unternehmen zum Marktwert aller Investitionen des Fonds ergibt.

Okologisch nachhaltige Investitionen geméaB der EU-Taxonomieverordnung

Der Fonds kann in wirtschaftliche Tatigkeiten investieren, die im Sinne der EU-
Taxonomieverordnung als 6kologisch nachhaltig eingestuft sind, legt allerdings keine
Mindestallokation fur derartige Investitionen fest. Werden solche Investitionen getatigt,
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dann wird ihr Anteil im Jahresbericht des Fonds ausgewiesen. Dieser Anteil wird als
Verhéltnis des Marktwerts der 6kologisch nachhaltigen Investitionen zum Marktwert
aller vom Fonds gehaltenen Investitionen berechnet.

Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt
teilweise getdtigt werden sollen, keinem der oJkologischen oder sozialen
nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden?

Der Fonds stellt sicher, dass bei der Auswahl von nachhaltigen Investitionen keines der in
Artikel 2 Nummer 17 der Offenlegungsverordnung genannten Umwelt- und Sozialziele bzw.
der in Artikel 9 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Umweltziele erheblich
beeintrachtigt wird.

Eine erhebliche Beeintrachtigung besteht insbesondere bei schwerwiegenden Auswirkungen
auf die nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren oder der Verletzung des in Artikel 18 der
Verordnung (EU) 2020/852 festgelegten Mindestschutzes.

Ferner investiert der Fonds in Wertpapiere solcher Emittenten bzw. Unternehmen, die bei
ihrer Geschéftstatigkeit die in Artikel 2 Nummer 17 der Verordnung (EU) 2019/2088
genannten Unternehmensfiihrungsaspekte beachten. Dies wird durch die in international
anerkannten Normen festgelegten Ausschliisse sichergestellt und dokumentiert.

Wie  wurden die Indikatoren  fiir  nachteilige  Auswirkungen  auf
Nachhaltigkeitsfaktoren beriicksichtigt?

Bei der Auswahl nachhaltiger Investitionen fiir den Fonds werden zur Ermittlung
einer erheblichen Beeintrachtigung die Indikatoren fir nachteilige Auswirkungen auf
Nachhaltigkeitsfaktoren herangezogen. Fir 33 umwelt- und sozialbezogene
Indikatoren sind hierzu Kriterien fiir eine schwerwiegende Auswirkung festgelegt.
Investitionen, die die festgelegten Zielvorgaben des Investmentmanagers fiir die
einzelnen Indikatoren nicht erfillen, kénnen nicht als nachhaltig eingestuft werden.
Bei fehlenden einschldgigen oder ausreichenden Daten ist eine Einstufung als
nachhaltige Investition nicht méglich.

Investitionen, die gegen diese Anforderungen verstofRen, werden als nicht
nachhaltig eingestuft. Die Schwellenwerte werden anhand von verschiedenen
Faktoren festgelegt und kénnen im Laufe der Zeit Anderungen unterliegen. Sie
werden mindestens einmal jahrlich Gberprift.

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsdtzen fiir
multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen fiir
Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Néhere Angaben:

Investitionen werden auf der Grundlage der OECD-Leitsdtze fiir multinationale
Unternehmen und der UN-Leitprinzipien flr Wirtschaft und Menschenrechte
liberwacht. Die Prinzipien stiitzen sich auf internationale Normen im Bereich
Menschenrechte, Arbeitsrechte, Umwelt und Korruption. Werden bei einem
Unternehmen Missstiande oder VerstofRe gegen diese Standards festgestellt, wird
das Unternehmen fiir Investitionen durch den Fonds ausgeschlossen. Bei vom
Fonds bereits gehaltenen Investitionen erfolgt eine VerauBerung. Die Einhaltung
wird sichergestellt, indem Emittenten ausgeschlossen werden, die gegen einen
der zehn Grundsatze des Global Compact der Vereinten Nationen verstoBen
oder gemaB MSCI ESG Research ein schwaches ESG-Rating von ,CCC“
aufweisen.
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Die EU-Taxonomie umfasst einen Grundsatz der ,Vermeidung erheblicher
Beeintréchtigungen®, wonach taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-
Taxonomie nicht erheblich beeintrdchtigen sollen, und enthdlt zudem spezifische EU-
Kriterien.

Der Grundsatz der ,Vermeidung erheblicher Beeintrachtigungen” gilt nur fir diejenigen
dem Produkt zugrunde liegenden Investitionen, die die EU-Kriterien fiir 6kologisch
nachhaltige Wirtschaftstatigkeiten erfiillen. Die dem verbleibenden Teil dieses
Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen beriicksichtigen nicht die EU-Kriterien fur
okologisch nachhaltige Wirtschaftstatigkeiten.

Etwaige andere nachhaltige Investitionen diirfen ebenfalls die Umweltziele oder sozialen
Ziele nicht erheblich beeintréichtigen.
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Bei den wichtigsten
nachteiligen Aus-
wirkungen handelt
es sich um die
bedeutendsten
nachteiligen Aus-
wirkungen von
Investitions-
entscheidungen auf
Nachhaltigkeits-
faktoren in den
Bereichen Umwelt,
Soziales und Beschaf-
tigung, Achtung der
Menschenrechte und
Bekampfung von
Korruption und
Bestechung.

REN

X Ja

Die folgenden PAl werden bericksichtigt:

Indikatoren fiir nachteilige
Umweltauswirkungen

Treibhausgasemissionen (,,THG”)
CO;-FuRabdruck

THG-Emissionsintensitat der
Unternehmen, in die investiert wird

Engagement in Unternehmen, die im
Bereich der fossilen Brennstoffe tatig
sind

Anteil des Energieverbrauchs und der
Energieerzeugung aus nicht
erneuerbaren Energiequellen

Intensitat des Energieverbrauchs nach
klimaintensiven Sektoren

Tatigkeiten, die sich nachteilig auf
Gebiete mit schutzbedurftiger
Biodiversitat auswirken

Emissionen in Wasser
Sondermiillquote

Investitionen in Unternehmen ohne
Initiativen zur Verringerung der CO-
Emissionen

Investitionen in Unternehmen, die
Chemikalien herstellen

Anteil nicht verwerteter Abfalle

Natdirlich vorkommende Arten und
Schutzgebiete

Entwaldung

Nein

Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen
auf Nachhaltigkeitsfaktoren beriicksichtigt?

Indikatoren fiir nachteilige soziale Auswirkungen

VerstoRe gegen die UNGC-Grundsatze und
gegen die Leitsdtze der Organisation fir
wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung (OECD) fir multinationale
Unternehmen

Fehlende Prozesse und Compliance-
Mechanismen zur Uberwachung der
Einhaltung der UNGC-Grundséatze und der
OECD-Leitsatze fur multinationale
Unternehmen

Unbereinigtes geschlechtsspezifisches
Verdienstgefille

Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und
Kontrollorganen

Engagement in umstrittenen Waffen
(Antipersonenminen, Streumunition,
chemische und biologische Waffen)

Investitionen in Unternehmen ohne
MaRnahmen zur Verhiltung von
Arbeitsunfallen

Arbeitsunfallquote

Unzureichender Schutz von Hinweisgebern
Falle von Diskriminierung

Uberhéhte Vergiitung von Mitgliedern der
Leitungsorgane

Fehlende Menschenrechtspolitik

Fehlende Sorgfaltspflicht

Fehlende Verfahren und MalRnahmen zur
Bekdampfung des Menschenhandels

Geschéftstatigkeiten und Lieferanten, bei
denen ein erhebliches Risiko von Kinderarbeit
besteht

Geschaftstatigkeiten und Lieferanten, bei
denen ein erhebliches Risiko von Zwangsarbeit
besteht

Anzahl der Fille von schwerwiegenden
Menschenrechtsverletzungen und sonstigen
Vorfillen

Fehlende MaRnahmen zur Bekdmpfung von
Korruption und Bestechung

Unzureichende MaRnahmen bei Verstof3en
gegen die Standards zur Korruptions- und
Bestechungsbekdampfung

Anzahl der Verurteilungen und Hohe der
Geldstrafen fir VerstoRe gegen Korruptions-
und Bestechungsvorschriften
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Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt?

Der Fonds bewirbt 6kologische und soziale Merkmale und investiert im Rahmen seiner
Anlagestrategie vorrangig in Wertpapiere, die diese beworbenen Merkmale erfiillen.

Die Anlagestrategie Bei der Umsetzung der Anlagestrategie verfolgt der Fonds die folgenden Ansatze:

dient als Richt-

schnur fir Investiti- (i)
onsentscheidungen,

wobei bestimmte

Kriterien wie
beispielsweise
Investitionsziele

Ausschliisse

Ausgeschlossen werden Investitionen in Wertpapiere, wenn sie:

e gemaR den Bewertungsergebnissen von MSClI ESG Research LLC gegen die
Grundsétze des Global Compact der Vereinten Nationen (UNGC) oder die Leitsatze

oder Risikotoleranz fur  multinationale  Unternehmen der Organisation fiur  wirtschaftliche
berlcksichtigt Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) verstoRen;
werden.

e von Emittenten stammen, die malgebliche ESG-Risiken und Aspekte der guten
Unternehmensfiihrung nicht ausreichend beriicksichtigen. Alle Emittenten mit einem
ESG-Rating von ,,CCC“ gemdR MSCI ESG Research werden ausgeschlossen. Bei
Emittenten ohne ESG-Rating von MSCI ESG Research LLC wird die Bewertung der ESG-
Risiken und der Aspekte der Unternehmensfiihrung vom Investmentmanager

vorgenommen;

e von Emittenten stammen, die sich tiber den definierten Schwellenwert hinaus in den
folgenden kontroversen Geschéftsfeldern engagieren:

(@) Unternehmen, die an Aktivitdten im Zusammenhang mit umstrittenen Waffen
beteiligt sind;

(b) Unternehmen, die am Anbau und der Produktion von Tabak beteiligt sind;

(c) Unternehmen, die 5 % oder mehr ihrer Umsatze aus der Exploration, dem Abbau,
der Gewinnung, dem Vertrieb oder der Raffination von Steinkohle und
Braunkohle erzielen;

(d) Unternehmen, die 5% oder mehr ihrer Umsdtze aus der Verstromung von
Kraftwerkskohle erzielen;

(e) Unternehmen, die 5 % oder mehr ihrer Umsatze aus dem Uranabbau erzielen;

(f) Unternehmen, die 5% oder mehr ihrer Umsdtze aus dem Betrieb von
Atomkraftwerken erzielen; ebenfalls ausgeschlossen werden Unternehmen, die
5 % oder mehr ihrer Umsatze durch die Herstellung wesentlicher Komponenten
fur Atomkraftwerke erzielen;

(g) Unternehmen, die 5% oder mehr ihrer Umséatze durch die Forderung von Erdol
und Erdgas mittels nicht-konventioneller Methoden (z. B. Fracking, Olsande)
erzielen;

(h) Unternehmen, die jahrlich 100 Millionen Megawattstunden oder mehr an
Elektrizitat durch Kohleverstromung generieren;

(i) Unternehmen, die 5% oder mehr ihrer Umsatze aus der Herstellung
konventioneller Waffensysteme oder Komponenten erzielen, die in direktem
Zusammenhang mit der Waffenfunktion stehen (z. B. Waffen, Munition,
Kampffahrzeuge, Zielsysteme).

Zusatzausristung, die bei der Verwendung von Waffen keine aktive, steuernde
oder zielende Funktion erfillt (z. B. Verwaltungssoftware, allgemeine
Kommunikationssysteme, passive Schutzausrustung), ist zulassig.
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(i)

e von staatlichen Emittenten stammen, die:

(a) einer bestimmten Bevdlkerungsgruppe oder der gesamten Bevolkerung freien
Zugang zu politischen Rechten und Biirgerrechten verwehren;

(b) als nicht sehr friedlich gelten;
(c) eng mit Fallen von Geldwasche verbunden sind;
Dariber hinaus sind nur Investitionen in Investmentfonds zuldssig:

(a) die gemaR Artikel 8 Absatz 1 oder Artikel 9 Abséatze 1 bis 3 der Verordnung tiber
nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
(SFDR) klassifiziert sind; und

(b) die den vorstehend aufgefiihrten Ausschlusskriterien fiir Investitionen in
Wertpapiere entsprechen.

Ein VerstoB gegen die Ausschlusskriterien liegt unmittelbar nach dem Erwerb eines
unzulassigen Wertpapiers oder einer unzulassigen Anteilsbeteiligung vor. In solchen
Fallen muss die Investition innerhalb von zehn Geschéftstagen verduBert werden.
Die Einhaltung der Ausschlusskriterien wird vom Investmentmanager auf der
Grundlage von Informationen von MSCI ESG Research LLC und mittels
Ausschlusslisten sichergestellt.

Einbeziehung von ESG

Ziel der Einbeziehung von ESG ist die Verbesserung des Risiko-Ertrags-Profils des Fonds durch
die Einbeziehung von Nachhaltigkeitsaspekten in den klassischen Investmentanalyseprozess.
Die Bewertung der Nachhaltigkeit eines Emittenten wird vom Investmentmanager anhand
veroffentlichter Informationen der Emittenten vorgenommen. Alle Emittenten von Aktien
und/oder Unternehmensanleihen werden vor dem Kauf ihrer Wertpapiere -einer
Nachhaltigkeitsanalyse unterzogen.

Bei der Einbeziehung von ESG werden oOkologische, soziale und Unternehmens-
flhrungskriterien vom Investmentmanager bei der Anlageentscheidung beriicksichtigt. Dabei
umfasst das Anlageuniversum nur Investitionen, die nicht unter die o. g. Ausschlusskriterien
fallen.

Berlicksichtigt werden Kennzahlen zu Klima- und anderen Umweltbelangen, negative
Auswirkungen in den Bereichen Sozial- und Arbeitnehmerbelange, Menschenrechte und
Bekdampfung von Korruption. Die Analyse umfasst folgende Themenfelder:

(a) Beteiligung an kontroversen Geschéaftspraktiken;
(b) Steuerung von Nachhaltigkeitsrisiken;

(c) Transformationsstrategien zur Unterstiitzung eines nachhaltigen Ubergangs zu einer
CO,-armen Wirtschaft;

(d) Beitrag zu wichtigen zukunftsorientierten Themen, darunter transformative
Technologien, Energieeffizienz, innovative Ansdtze im Gesundheitswesen sowie
sozial und 6kologisch nachhaltige Lebensweisen.

Darliber hinaus kann sich der Investmentmanager bei der Beurteilung der vorstehenden
Kriterien auch auf die Nachhaltigkeitsbewertungen externer Anbieter stltzen. Externe
Datenanbieter erfassen Informationen von Unternehmen oder Emittenten Uber deren
Umgang mit den vorstehend angegebenen Nachhaltigkeitsthemen, bewerten diese generell
auch und stellen sie dem Investmentmanager zur Verfligung. Beziiglich eines VerstoRes gegen
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(i)

die zehn Prinzipien des UN Global Compact beruft sich der Investmentmanager im
Allgemeinen auf die in den Nachhaltigkeitsbewertungen externer Datenanbieter enthaltenen
Informationen.

Mitwirkung

Die Mitwirkung beinhaltet Gespriche Uber geschéftlich relevante ESG-Probleme im
Zusammenhang mit den zugrunde liegenden Unternehmen. Der Investmentmanager tritt mit
den Unternehmen, in die er investiert, in einen Dialog und thematisiert relevante ESG-
Parameter. Dabei versucht er auch, seinen Einfluss geltend zu machen, um sicherzustellen,
dass von den Unternehmen beziglich der malgeblichen ESG-Parameter laufende
Verbesserungen erzielt werden kdnnen. Der Investmentmanager engagiert sich in zugrunde
liegenden Unternehmen durch Dialogs und Stimmrechte. Der Investmentmanager hat zudem
Columbia Threadneedle Investments mit der Mitwirkung bei zugrunde liegenden
Unternehmen durch Dialog und Stimmrechte betraut.

Liegen Informationen auf Ebene der Vermodgensgegenstande vor, werden diese mittels
unterschiedlicher Berechnungsmethoden auf Ebene des Fonds zusammengefasst.

ESG-Anlageprozess

Der Investmentmanager greift im Rahmen des Anlageprozesses zur Ermittlung
nachhaltiger Investitionen auf eine Positivliste zuriick, um Unternehmen auszuwéhlen,
die eine robuste Strategie in Bezug auf die oben genannten Schlisselindikatoren
entwickelt haben und eine starke Erfolgsbilanz bei der Erreichung 6kologischer und/oder
sozialer Ziele vorweisen kénnen. Diese Positivliste basiert auf Informationen von MSCI
ESG Research, die zur Bewertung der einzelnen definierten Schlisselindikatoren
herangezogen werden. Fir die 17SDGs werden Umséatze aus Produkten und
Dienstleistungen berlicksichtigt, die mit diesen Zielen im Einklang stehen.

FUr Wertpapiere, die aufgrund unzureichender Daten nicht von MSCI ESG Research LLC
bewertet werden kdnnen, ist der Investmentmanager befugt, eine eigene Beurteilung
vorzunehmen. In deren Rahmen kann der Investmentmanager analysieren, ob die
jeweiligen Emittenten den vom Fonds festgelegten Anforderungen in den folgenden
Bereichen Rechnungtragen: (1) Einhaltung von Ausschlusskriterien, (2) Bertcksichtigung
von ESG-Risiken und ESG-Chancen auf Basis der flir den Fonds festgelegten Kriterien fur
die Einbeziehung von ESG und, sofern zutreffend, (3) Erfullung der Anforderungen fir
nachhaltige Investitionen.

Bei der Durchfiihrung dieser Beurteilung kann der Investmentmanager auf verfligbare
externe Informationen, interne Analysen und fundierte Schatzungen zurlckgreifen, um
eine solide und zuverldssige Bewertung sicherzustellen. Die Ergebnisse dieser
Beurteilungen werden systematisch dokumentiert und mindestens einmal jahrlich vom
Investmentmanager Uberprift, um sicherzustellen, dass sie den geltenden Kriterien
entsprechen, und erforderlichenfalls Anpassungen vorzunehmen.

Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die
fiir die Auswahl der Investitionen zur Erfiillung der beworbenen
6kologischen oder sozialen Ziele verwendet werden?

Die vorstehend beschriebenen Elemente der Anlagestrategie des Fonds sind
die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die zur Auswahl der
Investitionen verwendet wird, um jedes der vom Fonds beworbenen
okologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen.
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Die Verfahrens-
weisen einer guten
Unternehmens-
fiihrung umfassen
solide Management-
strukturen, die
Beziehungen zu den
Arbeitnehmern, die
Vergltung von Mit-
arbeitern sowie die
Einhaltung der
Steuervorschriften.

Die Vermégens-
allokation gibt
den jeweiligen
Anteil der
Investitionen in
bestimmte Ver-
mogenswerte an.

e

L7

Um welchen Mindestsatz wird der Umfang der vor der Anwendung
dieser Anlagestrategie in Betracht gezogenen Investitionen reduziert?

k.A. Es besteht kein verpflichtender Mindestsatz, um den Umfang der vor der
Anwendung der Anlagestrategie des Fonds in Betracht gezogenen
Investitionen zu reduzieren.

Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensfiihrung
der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet?

Der Investmentmanager bewertet im Rahmen der Beurteilung von
Investitionen die Verfahrensweisen der Unternehmensfihrung von
Unternehmen, in die er investiert, einschlieflich der Managementstrukturen,
der Beziehungen zu Arbeitnehmern, der Vergilitung von Mitarbeitern sowie
der Einhaltung der Steuervorschriften. Der Fonds investiert ausschlieflich in
Unternehmen, die in der Lage sind, Verfahrensweisen einer guten
Unternehmensfilhrung unter Beweis zu stellen, indem Emittenten
ausgeschlossen werden, die gegen einen der zehn Grundsdtze des Global
Compact der Vereinten Nationen verstoRen oder gemalR MSCI ESG Research
ein schwaches ESG-Rating von ,,CCC“ aufweisen.

In der Richtlinie 2013/34/EU des Europaischen Parlamentes und des Rates sind
Transparenzpflichten in Bezug auf 6kologische, soziale Aspekte und Aspekte
der  Unternehmensfiihrung im Rahmen der  nichtfinanziellen
Berichtserstattung festgelegt. Es wird erwartet, dass die betreffenden
Unternehmen einen Unternehmensfiihrungskodex im Einklang mit den
einzelstaatlichen Rechtsvorschriften veroffentlichen, in dem sie mindestens
solide Managementstrukturen, eine ordentliche Beziehung zu Arbeitnehmern,
die Vergilitung von Mitarbeitern sowie die Einhaltung der Steuervorschriften
ausweisen.

Welche Vermogensallokation ist fiir dieses Finanzprodukt geplant?

Der Fonds kann eine breite Palette an Vermogensgegenstinden erwerben, wie im
Abschnitt ,, Anlagepolitik” der Prospektergdanzung und im Prospekt ndaher beschrieben.
Eine Berlcksichtigung von 0Okologischen und sozialen Faktoren erfolgt fir alle
Vermogensgegenstidnde, die direkt einzelnen Unternehmen zugeordnet werden kénnen.
Die geplante Vermogensaufteilung fiir den Fonds wird anhand der Bewertung des
vorangegangenen Geschaftsjahres oder mittels eines Modellportfolios bestimmt. Es
handelt sich um keine verbindliche Vorgabe und es kann keine Zusicherung gegeben
werden, dass die geplante Vermogensaufteilung tatsachlich erreicht wird.

Mindestens 95 % des Fondsvermogens werden in Bestdnde investiert, die dazu dienen,
die vom Fonds beworbenen 6kologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen. Dariiber
hinaus tatigt der Fonds einen Anteil an nachhaltigen Investitionen im Umfang von
mindestens 30%, die sich aus Investitionen mit einem Umweltziel in
Wirtschaftstatigkeiten zusammensetzen, welche im Sinne von Artikel 2 Nummer 17 der
Offenlegungsverordnung als nachhaltig eingestuft werden. Der Fonds kann zwar
nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel tdtigen, hat jedoch keinen
Mindestanteil fiir solche Investitionen festgelegt.
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Taxonomiekonforme
Tatigkeiten,
ausgedriickt  durch
den Anteil der:

- Umsatzerlose, die
den Anteil der
Einnahmen aus
umwelt-
freundlichen
Aktivitaten der
Unternehmen, in
die investiert wird,
widerspiegeln
Investitions-
ausgaben (CapEx),
die die umwelt-
freundlichen
Investitionen der
Unternehmen, in
die investiert wird,
aufzeigen, z. B. fur
den Ubergang zu
einer grinen
Wirtschaft.
Betriebsausgaben
(OpEx), die die um-
weltfreundlichen
betrieblichen
Aktivitaten der
Unternehmen, in
die investiert wird,
widerspiegeln.

#1A Nachhaltige
Investitionen

#1B Andere
okologische oder
soziale Merkmale

Investitionen

#2 Andere

#1 Ausgerichtet auf 6kologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur
Erreichung der beworbenen 6kologischen oder sozialen Merkmale getatigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die Gbrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf 6kologische
oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf 6kologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst nachhaltige Investitionen mit Umweltzielen
oder sozialen Zielen.

- Die Unterkategorie #1B Andere 6kologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen, die auf
okologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft
werden.

Inwiefern werden durch den Einsatz von Derivaten die mit dem Finanzprodukt
beworbenen ékologischen oder sozialen Merkmale erreicht?

Derivate werden von dem Fonds gemaR den Anforderungen der Anlagebeschrankungen und
-leitlinien eingesetzt, die im Prospekt und in der Prospektergdnzung angegeben sind.
Derivate sind neutrale Positionen im Fondsportfolio und werden nicht explizit eingesetzt, um
die 6kologischen/sozialen Merkmale des Fonds zu erfiillen.

m In welchem Mindestmal} sind nachhaltige Investitionen mit einem
Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

k.A. Der Fonds verpflichtet sich nicht dazu, Investitionen zu tatigen, die auf die EU-
Taxonomie ausgerichtet sind.
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Zwecks
Einhaltung der
EU-Taxonomie
beinhalten die
Kriterien fiir
fossiles Gas
Begrenzungen
von Emissionen
und die
Umstellung auf
erneuerbare
oder COz-arme
Brennstoffe bis
Ende 2035.

Fir die
Kernenergie
beinhalten die
Kriterien
umfassende
Vorschriften
bezogen auf
Sicherheitsmana
gement und die
Entsorgung von
Abfallen.

Ermoéglichende
Tatigkeiten
wirken unmittel-
bar erméglich-
end darauf hin,
dass andere
Tatigkeiten
einen wesent-
lichen Beitrag zu
den Umwelt-
zielen leisten.

Ubergangstitig-
keiten sind Tatig-
keiten, fur die

es noch keine
CO,-armen Alter-
nativen gibt und
die unter
anderem Treib-
hausgasemission
swerte aufweisen,
die den besten
Leistungen ent-
sprechen.

Investiert das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie
verbundenen Titigkeiten, die mit der EU-Taxonomie im Einklang sind'?

Ja:
In fossiles Gas In Kernenergie

X Nein

In den beiden nachstehenden Diagrammen ist in Griin der
Mindestprozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie
konform sind. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der
Taxonomie-Konformitéit von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik
die Taxonomie-Konformitidt in Bezug auf alle Investitionen des
Finanzprodukts einschlieBlich der Staatsanleihen, widhrend die zweite
Grafik die Taxonomie-Konformitat nur in Bezug auf die Investitionen des
Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomie-Konformitat der Investitionen 2. Taxonomie-Konformitat der Investitionen
einschlieBlich Staatsanleihen* ohne Staatsanleihen*
0% 0%
= Taxonomiekonform = Taxonomiekonform
Andere Investitionen 100% Andere Investitionen 100%

* Fiir die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff ,Staatsanleihen"
alle Risikopositionen gegeniiber Staaten.

Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in Ubergangstitigkeiten und
erméglichende Tditigkeiten?

k.A.

Tatigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann im Einklang mit der EU-Taxonomie,
wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels beitragen (,Klimaschutz“) und kein Ziel der EU-Taxonomie
erheblich beeintrachtigen — siehe Erlauterung am linken Rand. Die vollstdndigen Kriterien fiir EU-
taxonomiekonforme Wirtschaftstatigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten
Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.
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Vo
ra
sind nach-

haltige Investitionen
mit einem Umwelt-
ziel, die die Kriterien
fir 6kologisch nach-
haltige Wirtschafts-

tatigkeiten gemaR ‘

der EU-Taxonomie
nicht
beriicksichtigen.

A

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem
Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind?

Der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit
der EU-Taxonomie konform sind, betragt 30 %.

Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Fonds weist keinen Mindestanteil fiir sozial nachhaltige Investitionen auf.

Welche Investitionen fallen unter ,#2 Andere Investitionen”, welcher
Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen 6kologischen oder
sozialen Mindestschutz?

Zu diesen Investitionen zahlen Hedging-Instrumente, Investitionen zu
Diversifizierungszwecken sowie Geldmarktinstrumente.

Fiir andere Investitionen, die nicht Teil der Nachhaltigkeitsstrategie des Fonds sind,
gibt es keine verbindlichen Kriterien fir den Investmentmanager zur
Beriicksichtigung eines 6kologischen und/oder sozialen Mindestschutzes. Das liegt
entweder an der Art der Vermogensgegenstande, wenn zum Zeitpunkt der Erstellung
dieser Anlage keine Rechtsvorschriften oder Standard-Marktverfahren dazu
vorliegen, wie ein 6kologischer und/oder sozialer Mindestschutz fiir solche
Vermdogensgegenstande zu berlicksichtigten ist, oder aber Investitionen werden
spezifisch aus der Nachhaltigkeitsstrategie ausgeschlossen und unterliegen dann
ebenfalls keiner Berlcksichtigung eines ©kologischen und/oder sozialen
Mindestschutzes.
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Bei den Referenz-
werten handelt es
sich um Indizes,
mit denen
gemessen wird, ob
das Finanzprodukt
die beworbenen
okologischen oder
sozialen Merkmale
erreicht.

&

Wurde ein Index als Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob dieses
Finanzprodukt auf die beworbenen &kologischen und/oder sozialen
Merkmale ausgerichtet ist?

Nein
Inwiefern ist der Referenzwert kontinuierlich auf die mit dem Finanzprodukt

beworbenen ékologischen und sozialen Merkmale ausgerichtet?

k.A.

Wie wird die kontinuierliche Ausrichtung der Anlagestrategie auf die
Indexmethode sichergestellt?

k.A.

Wie unterscheidet sich der bestimmte Index von einem relevanten breiten
Marktindex?

k.A.

Wo kann die Methode zur Berechnung des bestimmten Indexes eingesehen
werden?

k.A.

Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen
finden?

Weitere produktspezifische Informationen sind abrufbar unter:

e Metzler Global Equities / Anteilklasse A

https://fondsfinder.universal-
investment.com/api/v1/IE/IE0003723560/document/SRD/en

e Metzler Global Equities / Anteilklasse B

https://fondsfinder.universal-
investment.com/api/v1/IE/IEO0B7VBX017/document/SRD/en

e Metzler Global Equities / Anteilklasse BN

https://fondsfinder.universal-
investment.com/api/v1/IE/IEOOBFNQ8D85/document/SRD/en

o Metzler Global Equities, Anteilklasse C

https://fondsfinder.universal-
investment.com/api/v1/IE/IEOOOGNMOBH7/document/SRD/en

e Metzler Global Equities / Anteilklasse X

https://fondsfinder.universal-
investment.com/api/v1/IE/IEOOBFNQ8F00/document/SRD/en
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https://fondsfinder.universal-investment.com/api/v1/IE/IE00BFNQ8D85/document/SRD/en
https://fondsfinder.universal-investment.com/api/v1/IE/IE00B7VBX017/document/SRD/en
https://fondsfinder.universal-investment.com/api/v1/IE/IE0003723560/document/SRD/en
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Metzler Wertsicherungsfonds 90

Diese Verkaufsprospektergdnzung bezieht sich auf
den Metzler Wertsicherungsfonds 90 (der , Fonds”),
einen Teilfonds der Gesellschaft, und ist integraler
Bestandteil des Verkaufsprospekts in Bezug auf die
Gesellschaft (der ,Verkaufsprospekt”). Diese Verkaufs-
prospektergdnzung sollte im Zusammenhang mit der
jeweils aktuellen Fassung des Verkaufsprospekts der
Gesellschaft gelesen werden. Die aktuelle Fassung ist
kostenfrei beim Manager erhaltlich. Anleger sollten
die Ausfiihrungen liber Risikofaktoren lesen, die in
Abschnitt 15 des Verkaufsprospekts wiedergegeben
sind, und die fiir den Fonds relevanten Risikofaktoren,
die auf der Seite 8 dieser Verkaufsprospektergdnzung
dargelegt sind. Zusatzlich zu diesen Risikofaktoren
sollten sich Anleger in diesem Fonds bewusst sein,
dass diese Investition aufgrund der mit ihr verbun-
denen potenziellen Gewinne, Verluste und Volatilitat
maoglicherweise nicht fiir alle Anleger geeignet ist. Der
Anlagehorizont solcher Kapitalanleger sollte zumindest
fiinf bis zehn Jahre betragen. Der Anleger muss in der
Lage sein, fiir langere Perioden zwischenzeitliche Ver-
luste zu verkraften.

Angesichts der in Abschnitt 15 des Verkaufsprospekts
beschriebenen Risikofaktoren kann die Gesellschaft
dem Anleger keinerlei Garantien oder Zusicherungen
fiir die Wertentwicklung des Fonds geben.

Um das am 1.August 2010 ratifizierte Ubereinkommen
Uber Streumunition zu unterstltzen, meidet der Fonds
nach Moglichkeit Unternehmen, die an der Herstellung
von Streumunition beteiligt sind.

Die Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft, die
namentlich im Verkaufsprospekt aufgefthrt sind, Uber-
nehmen die Verantwortung fur die Informationen dieser
Verkaufsprospekterganzung. Die Informationen in dieser
Verkaufsprospekterganzung stimmen nach bestem Wis-
sen und Gewissen der Verwaltungsratsmitglieder (die jede
nur denkbare Sorgfalt haben walten lassen, dass dies der
Fall ist) mit den Tatsachen Uberein. In den Ausfuhrungen
ist nichts ausgelassen, was moglicherweise die Bedeu-
tung solcher Informationen beeinflussen konnte.

Die in dieser Verkaufsprospekterganzung verwendeten
Begriffe haben die ihnen im Verkaufsprospekt zugewie-
sene Bedeutung, sofern sie nicht in der Verkaufsprospekt-
erganzung anders definiert sind.



VERTRIEBSBESCHRANKUNGEN

Die Verteilung dieser Verkaufsprospekterganzung und
der Vertrieb von Fondsanteilen unterliegen in bestimmten
Rechtsordnungen Beschrankungen. Diese Verkaufspro-
spekterganzung ist kein Angebot oder Teil eines Ange-
bots oder eine Aufforderung zum Verkauf, zur Ausgabe,
zur Zeichnung oder zum Kauf von Fondsanteilen an Per-
sonen in einer Rechtsordnung, in der die Abgabe eines
solchen Angebots nicht erlaubt oder ungesetzlich ware
(ohne Einhaltung etwaiger Registrierungs- oder sonstiger
Rechtsvorschriften) oder, in dem die Person, die ein sol-
ches Angebot oder eine solche Anforderung ausspricht
nicht Uber die notige Erlaubnis verflgt, oder an Personen,
denen gegenuber in bestimmten Rechtsordnungen ein
solches Angebot ungesetzlich ware. Potenzielle Anleger
oder Kaufer von Fondsanteilen sollten sich Uber die in
ihren Landern gultigen Rechtsvorschriften im Zusammen-
hang mit der Zeichnung oder dem Kauf von Fondsantei-
len informieren. Nahere Informationen sind beim Manager
erhaltlich. Die folgenden Informationen verstehen sich als
allgemeine Richtlinien:

Belgien

Der Fonds wurde nicht und wird nicht bei der belgischen
Aufsichtsbehorde (,FSMA") (Autorité des Services et
Marchés Financiers/Autoriteit voor Financiéle Diensten
en Markten) als auslandischer OGA gemaf Artikel 129
des Gesetzes vom 20. Juli 2004 Uber bestimmte Formen
des kollektiven Managements von Investmentportfolios
(das ,Gesetz vom 20. Juli 2004") zugelassen, und diese
Verkaufsprospekterganzung wurde der FSMA nicht zur
Genehmigung eingereicht. Nach der Definition in Arti-
kel 3/1 des Gesetzes vom 20. Juli 2004, wie von Zeit zu
Zeit abgeandert und erganzt, durfen die Fondsanteile
daher nicht offentlich in Belgien vertrieben werden, aus-
genommen unter den in Artikel 5, § 1 des Gesetzes vom
20. Juli 2004 beschriebenen Bedingungen (Ublicherweise
.Private Placement” genannt), das heil3t, Fondsanteile
werden maximal 99 nicht professionellen oder institutio-
nellen Anlegern angeboten, oder Investoren, die mindes-
tens 250.000 EUR investieren, oder professionellen oder
institutionellen Investoren. Diese Verkaufsprospektergan-
zung darf in Belgien nur solchen Anlegern zu deren per-
sonlicher Verwendung zur Verfligung gestellt werden und
ausschlielRlich fur dieses Angebot an Fondsanteilen. Diese
Verkaufsprospekterganzung darf keinesfalls fir andere
Zwecke genutzt werden oder an andere Investoren in Bel-
gien abgegeben werden.

Niederlande

Die hier beschriebenen Fondsanteile durfen in den Nieder-
landen weder direkt noch indirekt angeboten oder erwor-
ben werden, und diese Verkaufsprospekterganzung darf
in den Niederlanden nicht als Teil von Vertriebsaktivitaten
oder zu einem spateren Zeitpunkt in Umlauf gebracht wer-
den, ausgenommen sind:

(a) qualifizierte Anleger gemafd Abschnitt 1:1 des Finanz-
marktaufsichtsgesetzes (Wet op het financieel toezicht)
in seiner jeweils gultigen Fassung;

(b) maximal 99 Personen, die keine qualifizierten Anleger
gemald Abschnitt 1:1 des Finanzmarktaufsichtsgeset-
zes sind; und/oder

(c) an Anleger, die Anteile fur eine Gegenleistung von
mindestens 100.000 EUR bzw. den Gegenwert in einer
anderen Wahrung fur jedes separate Angebot erwerben.

Vereinigtes Konigreich

Die Gesellschaftist ein Organismus fur gemeinsame Anla-
gen nach der Definition des Finanzdienstleistungs- und
Kapitalmarktgesetzes von 2000 (,FSMA") des Vereinigten
Konigreichs. Bei der Aufsichtsbehorde (Financial Conduct
Authority, ,,FCA") kann fur die Gesellschaft eine Genehmi-
gung gemafs Abschnitt 264 des FSMA beantragt werden.
Vor Bestatigung dieses Antrags ist die Gesellschaft nicht
zugelassen oder auf andere Weise von der FCA anerkannt
oder befugt und darf als vom FSMA nicht regulierter
Organismus fur gemeinsame Anlagen nicht im Vereinig-
ten Konigreich offentlich vertrieben werden. Der Verkaufs-
prospekt darf im Vereinigten Kdnigreich nur ausgegeben
werden an: (i) oder nur gerichtet werden an Personen,
die professionelle Anleger gemaly Artikel 19 der Finan-
cial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion)
Order 2005 (die ,,FP Order”) oder gemafd Artikel 14 der
Financial Services and Markets Act 2000 (Promotion of
Collective Investment Schemes) (Exemptions) Order 2001
(die ,,PCISE Order”) sind; (ii) oder nur gerichtet werden
an Personen, bei denen es sich um vermogende Unter-
nehmen und bestimmte andere Entitaten gemald Artikel
49 der FP Order oder Artikel 22 der PCISE Order handelt;
(iii) Personen, die als anerkannte sachkundige Anleger
im Sinne von Artikel 50 der FP Order oder Artikel 23 der
PCISE Order gelten; (iv) Verbande oder Mitglieder von Ver-
banden, bei deren Mitgliedern die Person, die diesen Ver-
kaufsprospekt Gbergibt, begrindet davon ausgeht, dass
es sich ausschliel3lich oder Uberwiegend um vermogende
Personen gemafd Artikel 49 der FP Order oder Artikel 22



der PCISE Order und/oder um anerkannte sachkundige
Anleger im Sinne von Artikel 50 der FP Order oder Artikel
23 der PCISE Order handelt; oder (v) andere Personen, an
die Fondsanteile der Gesellschaft gesetzmallig vertrieben
werden konnen, gemalk Abschnitt 4.12 des Conduct of
Business Sourcebook der FCA (die Personen unter (i), (ii),
(iii), (iv) und (v) werden nachfolgend als ,relevante Perso-
nen”) bezeichnet.

Dieser Verkaufsprospekt ist von der allgemeinen Ein-
schrankung in Abschnitt 21 des FSMA zur Weitergabe von
Aufforderungen oder Empfehlungen zu Anlageaktivitaten
und der Einschrankung der Werbung fur Organismen in
Abschnitt 238 des FSMA zur Weitergabe von Aufforde-
rungen oder Empfehlungen zur Beteiligung an unregulier-
ten Organismen ausgenommen, weil er ausschlief3lich an
die vorstehend angegebenen Personengattungen ergeht
und/oder gerichtet ist.

Um sich als anerkannter sachkundiger Anleger zu quali-
fizieren, muss eine Person (a) Uber eine von einer von der
FCA zugelassenen Person unterzeichnete Bescheinigung
in schriftlicher oder anderer lesbarer Form verfligen, aus
der hervorgeht, dass sie Uber ausreichende Sachkenntnis
verfugt, um die mit der Beteiligung an nicht regulierten
Organismen fur gemeinsame Anlagen verbundenen Risi-
ken zu kennen und (b) innerhalb der letzten zwolf Monate
eine Erklarung in einer vorgeschriebenen Form unter-
zeichnet haben, die unter anderem besagt, dass sie in
Bezug auf solche Anlagen als sachkundiger Anleger gilt.

Der Inhalt dieses Verkaufsprospekts ist nicht von einer
zugelassenen Person genehmigt worden, und eine solche
Genehmigung ist, sofern sich dieser Verkaufsprospekt
nicht an die vorstehend angegebenen Personengattungen
richtet and an diese ausgegeben wird, von Abschnitt 21
des FSMA vorgeschrieben, wenn es sich bei der Person,
die diesen Verkaufsprospekt weitergibt, nicht um eine von
der FCA zugelassene Person handelt.

Statzt sich eine Person auf diesen Verkaufsprospekt, um
Anlagegeschafte zu tatigen, insbesondere Anteile der
Gesellschaft zu kaufen, so kann das diese Person einem
erheblichen Risiko aussetzen, das gesamte investierte Ver-
mogen zu verlieren oder zusatzliche Verbindlichkeiten ein-
zugehen. Eine Person, die sich nicht sicher ist, ob sie in
Anteile der Gesellschaft investieren sollte, sollte sich an
eine von der FCA zugelassene Person wenden, die auf die
Beratung zu solchen Anlagen spezialisiert ist.

Der Verkaufsprospekt darf nicht von Personen als Hand-
lungsgrundlage herangezogen werden, die keine relevan-
ten Personen sind. Alle Investments und Anlageaktivitaten
auf die im Verkaufsprospekt Bezug genommen wird, ein-
schlieRlich der Fondsanteile, sind nur fur relevante Perso-
nen zuganglich und werden ausschlief3lich von relevanten
Personen in Anspruch genommen. Vor Annahme eines
Zeichnungsantrags eines Antragstellers, der behauptet in
eine der oben genannten Kategorien zu fallen, kann ein
Uberprufbarer Nachweis des Status des Antragstellers ein-
gefordert werden.

Potenzielle Anleger im Vereinigten Konigreich werden dar-
Uber in Kenntnis gesetzt, dass alle oder der Grofsteil der
Schutzbestimmungen der Aufsichtsbehorden im Vereinig-
ten Konigreich nicht fur eine Investition in Fondsanteile der
Gesellschaft gelten und fur diese Anlagen kein Anspruch
auf Entschadigung gemaf’ United Kingdom Financial Ser-
vices Compensation Scheme besteht.

USA

Durch die Zeichnung von und/oder das Halten von Antei-
len gelten Anleger: (a) als eine Erklarung abgebend, dass
sie keine ,US-Personen” sind oder Anteile als Nominee(s)
fUr oder im Namen solcher Personen zeichnen oder hal-
ten; (b) als zustimmend zur Kenntnis nehmend, dass sie
die Anteile oder Beteiligungen daran (einschlieflich durch
einen Swap oder eine andere derivative Transaktion)
nicht auf eine ,US-Person” libertragen bzw. keine Uber-
tragung der Anteile oder von Beteiligungen daran in den
Vereinigten Staaten tatigen durfen; und (c) als eine Erkla-
rung abgebend, dass sie nicht zum Kauf von Anteilen oder
einer Beteiligung daran aufgefordert wurden, einschlief3-
lich durch einen Swap oder eine andere derivative Trans-
aktion, wahrend sie sich in den Vereinigten Staaten auf-
hielten, oder die fur diesen Kauf zu verwendenden Gelder
von einer ,,US-Person” erhalten haben. Diese Erklarungen,
Zustimmungen und Bestatigungen gelten seitens eines
Anlegers immer dann wiederholt, wenn er Anteile oder
Beteiligungen daran halt. Zu diesem Zweck bezeichnet
.Vereinigte Staaten” die Vereinigten Staaten, ihre Staaten,
Gebiete und Besitztimer, sowie Enklaven der US-Regie-
rung, ihrer Behorden oder Organe, und ,US-Person”
umfasst jede Person, bei der es sich nicht um eine ,,Nicht-
US-Person” handelt oder um eine ,,US-Person” im Sinne
oder fur die Zwecke von: (i) Rule 4.7 der US-amerikani-
schen Commodity Futures Trading Commission (,,CFTC");
oder (i) den Swap-Bestimmungen des US-amerikanischen
Commodity Exchange Act, erganzt durch Title VII der US-
amerikanischen Dodd-Frank Wall Street Reform und dem



Consumer Protection Act (Verbraucherschutzgesetz) und
Auslegung gemals dem vom CFTC am 26. Juli 2013 ver-
offentlichten , Interpretive Guidance and Policy Statement
Regarding Compliance with Certain Swap Regulations”
oder sonstiger Auslegungsregeln oder -leitlinien, die vom
CFTC oder Mitarbeitern des CFTC herausgegeben wer-
den, in ihrer jeweils gultigen oder ersetzten Fassung. Ein
Anleger muss umgehend den Manager informieren, wenn
diese abgegebenen Erklarungen oder als wiederholt abge-
geben geltenden Erklarungen in irgendeiner Weise falsch
oder irrefuhrend sind oder falls er gegen einer dieser Erkla-
rungen und Bestatigungen verstol3en hat und die jewei-
lige Falschdarstellung bzw. den Verstof3 und die dadurch
betroffenen Anteile angeben.

GLOSSAR

In dieser Verkaufsprospekterganzung haben die nachfol-
gend aufgefihrten Begriffe die ihnen jeweils zugewiesene
Bedeutung, soweit sich nicht aus dem Zusammenhang
etwas anderes ergibt:

.Fondsanteile der Klasse B” sind nennwertlose gewinn-
berechtigte Anteile am Kapital des Fonds. Die Wahrung
der Anteilklasse ist der Euro, Ertrage werden ausgeschuttet;

.Fondsanteile der Klasse C" sind nennwertlose gewinn-
berechtigte Anteile am Kapital des Fonds. Die Wahrung
der Anteilklasse ist der Euro, Ertrage werden ausgeschuttet;

.Fondsanteile der Klasse F” sind nennwertlose gewinn-
berechtigte Anteile am Kapital des Fonds. Die Wahrung
der Anteilklasse ist der Euro, Ertrage werden thesauriert;
und

.Fondsanteile der Klasse X" sind nennwertlose gewinn-
berechtigte Anteile am Kapital des Fonds. Die Wahrung
der Anteilklasse ist der Euro, Ertrage werden ausgeschut-
tet. Fondsanteile der Klasse X stehen nur Anlegern (und
gegebenenfalls deren Kunden) zur VerfUgung, die der
Metzler-Gruppe bereits vor ihrer Anlage in diese Anteil-
klasse bekannt waren. Die Anteilklasse X wird vorbehalt-
lich einer gesonderten Struktur zur Erhebung der Manage-
mentvergutung angeboten, wobei die normalerweise der
Anteilklasse belasteten und im Nettoinventarwert pro
Anteil ausgedrtckten GebUhren ganz oder teilweise ver-
waltungsmafig vom Manager erhoben und direkt vom
Anteilseigner eingezogen werden. Der Manager behalt
sich das Recht vor, Antrage vollstandig oder teilweise
abzulehnen.



EINLEITUNG

Der Metzler Wertsicherungsfonds 90 ist ein Teilfonds der
Gesellschaft. Die Gesellschaft entspricht den irischen
OGAW-Gesetzen und ist als Umbrellafonds mit getrenn-
ter Haftung der Teilfonds strukturiert, der separate Invest-
mentportfolios umfasst. Eine Beschreibung der Gesell-
schaft ist im Verkaufsprospekt enthalten.

In dieser Verkaufsprospekterganzung werden wie auf
Seite 11 beschrieben vier Anteilklassen im Fonds ange-
boten.

Zusatzlich zu den Bestimmungen des Verkaufsprospekts
und der irischen OGAW-Gesetze gelten fur diesen Fonds
im Besonderen die nachfolgenden Regelungen.

ANLAGEZIEL UND ANLAGEPOLITIK

Anlageziel

Der Fonds verfolgt das Anlageziel, eine langfristige Wert-
steigerung zu erreichen, gleichzeitig sollen negative Ren-
diten innerhalb eines Kalenderjahres auf 10% begrenzt
werden. Ziel ist es, jeweils am Jahresende einen Mindest-
Nettoinventarwert je Anteil (bereinigt um Dividendenaus-
schittungen) zu erhalten, der 90% des Nettoinventar-
werts pro Anteil zu Beginn des Kalenderjahres entspricht.
Um dieses Ziel zu erreichen, verfolgt der Fonds eine Wert-
sicherungsstrategie.

Der Fonds ist zwar bestrebt, negative Ertrage gemaR
dem Anlageziel innerhalb eines Kalenderjahres auf 10%
zu begrenzen, doch es gibt keine Garantie oder Zusi-
cherung, dass dieses Ziel eingehalten wird.

Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt sein Anlageziel durch Engagement
auf den globalen Aktien- und Rentenmarkten. Der Fonds
baut solche Positionen durch Investition Uberwiegend in
globale Aktienindex-Derivate und Zins-/Anleihen-Derivate
auf. Wenn sich Anlagechancen ergeben, kann der Fonds
auch direkt in Schuldtitel, Aktien und aktienahnliche
Wertpapiere (wie ADR, GDR, Optionsscheine) investieren,
die alle auf einem anerkannten Markt notiert sind oder
gehandelt werden. Liquide Mittel, die nicht fur Sicher-
heitsleistungen oder Pramien fur derivative Transaktionen
aufgewendet werden mussen oder direkt in Aktien oder
Schuldtitel investiert werden, konnen in Geldmarktinstru-
mente investiert werden (beispielsweise in Schuldscheine,
Commercial Papers). Der Fonds wird aktiv verwaltet.

Der Fonds hat keinen primaren Schwerpunkt auf
bestimmte Sektoren, Regionen oder Marktkapitalisie-
rungskategorien.

Derivative Finanzinstrumente, die vom Investmentmana-
ger zum Aufbau von Positionen auf den globalen Aktien-
und Anleihenmarkten eingesetzt werden, sind unter
anderem globale Aktienindex-Futures und globale Zins-/
Anleihen-Futures. Das Kriterium fur die Auswahl globa-
ler Aktienindex-Derivate ist die Marktliquiditat der Index-
Futures. Beispiele fur Indizes sind unter anderem EURO
STOXX 50, TOPIX, S&P 500, FTSE 100, SMI, Hang Seng
(Uber die nahere Informationen im Internet verflgbar sind,
wie in Anhang 14 zum Verkaufsprospekt naher beschrie-
ben). Ausfuhrlichere Informationen Uber die bestimmten,
vom Fonds eingesetzten derivativen Finanzinstrumente



sind nachstehend im Abschnitt ,Einsatz derivativer Finanz-
instrumente’ enthalten.

Zu den Schuldtiteln, in die die Vermogenswerte des Fonds
investiert werden konnen, zahlen fest- und variabel ver-
zinsliche Anleihen und Schuldverschreibungen, die von
Unternehmen, Regierungen oder regierungsnahen Stel-
len (d.h. Behorden, supranationalen, staatlich garantier-
ten und bundesstaatlichen Stellen sowie lokalen Behor-
den) emittiert oder gedeckt werden, die ein Investment-
grade-Rating oder ein aquivalentes Rating haben und an
anerkannten Markten notiert sind oder gehandelt werden.

Der Fonds kann bis zu 10% seines Nettovermogens in
andere Investmentfonds investieren. Die Anlagepolitik
derartiger Investmentfonds muss mit der Anlagepolitik
des Fonds in Einklang stehen.

Der Fonds ist darauf ausgerichtet, einen positiven Ertrag
zu erzielen und dabei im Laufe eines Kalenderjahres mog-
licherweise auftretende negative Renditen pro Anteil auf
ein vorgegebenes Limit (,jahrliches Risikobudget”) zu
begrenzen. Diese Begrenzung basiert auf einer dynami-
schen (d.h. flexiblen und variablen) Asset-Allokation. Das
jahrliche Risikobudget wird zu Beginn eines jeden Kalen-
derjahres festgelegt auf 10% des Nettoinventarwerts pro
Anteil (bereinigt um Dividendenausschuttungen). Der
Investmentmanager konzentriert sich auf die langerfris-
tige Steuerung systematischer Risiken (Marktrisiko und
Betarisiko) mit dem Ziel, dass eventuelle negative Rendi-
ten das jahrliche Risikobudget nicht Uberschreiten. Das
Ubergeordnete Ziel der Erwirtschaftung positiver Ertrage
bei gleichzeitigem Streben nach Verlustbegrenzung unter
schlechter werdenden oder volatilen Marktbedingungen
wird erreicht durch eine Wertsicherungsstrategie, die eine
dynamische Steuerung der Asset-Allokation zwischen
Positionen in Anleihen, Aktien und Geldmarktinstrumen-
ten beinhaltet. Im Zug dieses Verfahrens werden die (unter
dem Einfluss von Marktbedingungen) mit Aktien und Zin-
sen verbundenen Risiken vom Investmentmanager auf der
Grundlage eines quantitativen Modells dynamisch gesteu-
ert. Das quantitative Modell beinhaltet die laufende Uber-
wachung der relativen Performance des Aktien- und Anlei-
hesektors durch den Investmentmanager unter Einbezug
der laufenden Wertentwicklung des Fonds, gemessen am
jahrlichen Risikobudget. Die Asset-Allokation im Rahmen
des Modells gewichtet generell die Anlagekategorie (also
Aktien oder Anleihen) mit der besseren relativen Perfor-
mance hoher, doch auch die mit dem jeweiligen Sektor
verbundenen Risiken und das jahrliche Risikobudget sind

wesentliche Uberlegungen fir den Investmentmanager.
Dementsprechend ist der auf Aktien bzw. Anleihen ent-
fallende Anteil am Engagement nicht festgelegt, sondern
variiert gemafl dem spezifischen quantitativen Modell,
das vom Investmentmanager verwendet wird. Der Invest-
mentmanager kann daher keine konkreten Aktien- und
Anleihengewichtungen fur den Fonds festlegen, da sich
diese nach der Marktlage richten. Der Fonds verfolgt das
Ziel einer attraktiven Partizipation an positiven Marktpha-
sen bei gleichzeitiger Minderung der Verluste in rucklau-
figen oder volatilen Marktphasen durch entsprechende
Anpassung der Asset-Allokation. Unter heiklen Marktbe-
dingungen kann der Fonds die Aktien- und Anleihenposi-
tionen im Portfolio verringern und unter extremen Markt-
bedingungen konnten die Aktien- und Anleihenpositionen,
um den Fonds vor Verlusten zu schutzen, die das jahr-
liche Risikobudget Ubersteigen, auf null reduziert werden,
sodass der Fonds nur in Geldmarktinstrumenten engagiert
bliebe.

Verlustvermeidung, Kapitalerhalt oder Einhaltung des
jahrlichen Risikobudgets konnen zu keiner Zeit garan-
tiert werden. Das jahrliche Risikobudget basiert auf der
Wertentwicklung des Fonds iiber das gesamte Kalen-
derjahr. Dementsprechend konnen Zeichnungen im
Verlauf eines Jahres hohere Verluste mit sich bringen
als das jahrliche Risikobudget.

Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen

Dieser Fonds ist weder als ein Produkt klassifiziert,
dass okologische oder soziale Merkmale im Sinne der
Verordnung (EU) 2019/2088 des Europiaischen Parla-
ments und des Rates vom 27.November 2019 iiber
nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im
Finanzdienstleistungssektor (die ,Offenlegungsver-
ordnung”) (Artikel 8) bewirbt, noch als ein Produkt,
mit dem eine nachhaltige Investition angestrebt wird
(Artikel 9).

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investi-
tionen beriicksichtigen nicht die EU-Kriterien fiir 6ko-
logisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitaten.

Wichtigste nachteilige Auswirkungen

Der Manager berucksichtigt nicht die nachteiligen Auswir-
kungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltig-
keitsfaktoren, auch nicht fir den Fonds. Da die Anlagever-
waltungsfunktion des Fonds an den Investmentmanager
delegiert worden ist, der die Investitionsentscheidungen
fir den Fonds trifft, verlasst sich der Manager auf die



Anlagepolitik und die Anlageprozesse des Investment-
managers.

Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken in den Inves-
titionsentscheidungsprozess und voraussichtliche Aus-
wirkungen von Nachhaltigkeitsrisiken auf die Rendite
Im Rahmen des Anlageprozesses werden die relevanten
finanziellen Risiken in die Investitionsentscheidung einbe-
zogen und fortlaufend bewertet. Dabei werden auch rele-
vante Nachhaltigkeitsrisiken im Sinne der Offenlegungs-
verordnung berucksichtigt, die in maldgeblicher Weise
erhebliche negative Auswirkungen auf die Rendite einer
Investition haben konnten.

Nachhaltigkeitsrisiko bedeutet ein Ereignis oder eine
Bedingung in den Bereichen Umwelt, Soziales oder
Unternehmensflihrung, dessen beziehungsweise deren
Eintreten tatsachlich oder potenziell wesentliche nega-
tive Auswirkungen auf den Wert der Investition haben
konnte. Nachhaltigkeitsrisiken konnen daher zu einem
erheblichen Ruckgang des finanziellen Profils, der Liquidi-
tat, der Rentabilitat oder der Reputation einer zugrunde
liegenden Anlage fuhren. Werden Nachhaltigkeitsrisiken
nicht bereits beim Prozess der Bewertung der Investitio-
nen berucksichtigt, konnen sie wesentliche negative Aus-
wirkungen auf den voraussichtlichen / geschatzten Markt-
kurs und / oder die Liquiditat der Investition und somit die
Rendite des Fonds haben. Nachhaltigkeitsrisiken konnen
sich wesentlich auf alle bekannten Risikogattungen aus-
wirken und als Faktor zur Wesentlichkeit dieser Risikogat-
tungen beitragen.

Im Rahmen der Auswahl von Anlagen fur den Fonds wird
neben den Anlagezielen und -strategien der Einfluss von
Risikoindikatoren, unter anderem fur Nachhaltigkeitsrisi-
ken, bewertet.

Die Bewertung der Risikoquantifizierung schliel3t Aspekte
der Nachhaltigkeitsrisiken in die Investitionsentscheidung
ein und setzt sie mit anderen Faktoren in Zusammmenhang
(insbesondere Kurs und erwartete Rendite).

Generell werden Risiken (einschlieRlich Nachhaltigkeits-
risiken) bereits im Anlagebewertungsprozess (Richtpreis)
bertcksichtigt, da sich Risiken wesentlich auf die Rendite
der Vermogensgegenstande auswirken konnen, in die
investiert wird. Dessen ungeachtet konnen je nach Ver-
mogensgegenstand sowie aufgrund externer Faktoren
negative Effekte auf die Fondsrendite eintreten.

Einsatz derivativer Finanzinstrumente
Der Fonds kann die folgenden derivativen Finanzinstru-
mente einsetzen:

Borsengehandelte Aktienindex-Futures (d. h. ein Kontrakt,
dessen Basiswert ein Aktienindex ist) und/oder Options-
kontrakte konnen zur Absicherung oder zum Aufbau von
Positionen auf den Aktienmarkten eingesetzt werden.

Borsengehandelte Zins-Futures und/oder Optionskon-
trakte (d.h. ein Kontrakt mit einem zinstragenden Basis-
wert) konnen zur Absicherung oder zum Aufbau von Posi-
tionen auf Zins- oder Anleihenmarkten und zur Anpassung
der Zins- oder Durationspositionen des Fonds eingesetzt
werden.

Borsengehandelte Anleihen-Futures und/oder Options-
kontrakte (d.h. ein Kontrakt, dessen Basiswert ein Anlei-
henindex oder eine einzelne Anleihe ist) konnen zur Absi-
cherung oder zum Aufbau von Positionen auf Anleihen-
markten und zur Anpassung der Zins- oder Durationsposi-
tionen des Fonds eingesetzt werden.

Borsengehandelte Wahrungs-Futures und/oder auler-
borsliche Devisenterminkontrakte (d.h. Kontrakte, deren
Basiswert eine Wahrung ist) konnen zur Absicherung oder
zum Aufbau von Positionen in Wahrungen eingesetzt wer-
den.

Die Basiswerte, in denen sich der Fonds infolge des Ein-
gehens solcher derivativer Vereinbarungen engagiert, ste-
hen in Einklang mit der Anlagepolitik des Fonds.

Kreditaufnahme

Der Fonds nimmt nur vorubergehend Fremdmittel auf,
wenn das Konto des Fonds Uberzogen ist oder in anderen
Fallen nach Ermessen des Managers (z. B. infolge von Ein-
schusszahlungen oder Zeitunterschieden bei der Abrech-
nung).

Hebel

Die Hebelung des Fonds wird als Summe der Nominal-
werte der derivativen Finanzinstrumente berechnet. Diese
Berechnungsmethode der Hebelung basiert grundséatzlich
auf der einfachen Addition aller Nominalwerte, ohne Auf-
rechnungen von Long- und Short-Positionen und ohne
Bereinigung basierend auf der Duration der einzelnen
Instrumente. Dementsprechend ist diese Methode zur
Messung der Hebelung kein verlasslicher Indikator fur die
Volatilitat des Fonds.



Zu keiner Zeit ist vorgesehen, dass die Hebelung des
Fonds 500% seines Nettoinventarwerts Ubersteigt. Es ist
nicht vorgesehen, dass die Anlagen des Fonds in Long-
Positionen 500% bzw. in Short-Positionen 450% seines
Nettoinventarwerts Ubersteigen.

Profil eines typischen Anlegers

Der Fonds ist fUr Anleger geeignet, die mit einem Anlage-
horizont von mindestens funf bis zehn Jahren Kapitalzu-
wachs anstreben und bereit sind, ein niedriges bis mittle-
res Volatilitatsniveau in Kauf zu nehmen.

Anderung des Anlageziels oder der Anlagepolitik

Jede wesentliche Anderung in der Anlagepolitik oder im
Anlageziel bedarf der vorherigen Zustimmung der Anteils-
eigner — entweder in Form eines Mehrheitsbeschlusses in
einer Anteilseignerversammlung des Fonds oder im Wege
der schriftlichen Zustimmung aller Anteilseigner. Im Falle
einer Anderung des Anlageziels und/oder der Anlagepoli-
tik des Fonds muss der Manager die Anteilseigner davon
so frihzeitig in Kenntnis setzen, dass ihnen gendgend Zeit
bleibt, ihre Anteile am Fonds vor Inkrafttreten der Ande-
rung zuruckzugeben.

RISIKOFAKTOREN

Zusatzlich zu den nachstehend beschriebenen Risiko-
faktoren sollten sich Anleger der in Abschnitt 16 des
Verkaufsprospekts im Einzelnen aufgefiihrten Risiko-
faktoren bewusst sein.

Derivate - Allgemeines

Die mit dem Einsatz derivativer Finanzinstrumente zu
Anlagezwecken verbundenen Hauptrisiken sind (i) fehler-
hafte Prognose der Richtung von Marktentwicklungen;
(i) Marktrisiken, beispielsweise mangelnde Liquiditat
oder mangelnde Korrelation zwischen der Wertverande-
rung des Basiswerts und der Wertveranderung der vom
Fonds gehaltenen Derivate; und (iii) insoweit der Fonds in
im Freiverkehr gehandelte Derivategeschafte investieren
darf, Kreditrisiken im Hinblick auf die Parteien, mit denen
er Geschafte abschliefst, sowie das Settlement-Risiko (das
Risiko, das bei der Abwicklung einer Transaktion trotz
eigener Leistung keine Gegenleistung erfolgt) und das
Risiko, dass die rechtliche Dokumentation des Kontrakts
nicht genau der Absicht der Parteien entspricht. Ferner
muss ein Fonds unter Umstanden mit Gegenparteien
Transaktionen zu Standardbedingungen tatigen, die nicht
verhandelbar sind.

Zu weiteren derivativen Risiken, die sich auf den Fonds
auswirken konnten, gehoren unter anderem die Folgenden:

Hochvolatile Markte

Die Kurse derivativer Instrumente, Futures eingeschlos-
sen, sind hochvolatil. Kursbewegungen bei Forward-
Kontrakten, Futures-Kontrakten und anderen derivativen
Kontrakten, in die das Fondsvermogen investiert werden
kann, unterliegen unter anderem Einflissen durch Zinsen,
Veranderungen des Angebots- und Nachfragegefliges,
handels-, fiskal- und geldpolitische Programme und Mal3-
nahmen von Regierungen, auch solchen zur Wechselkurs-
kontrolle, sowie nationale und internationale politische
und wirtschaftliche Ereignisse und MaRnahmen. Ferner
intervenieren Regierungen zeitweilig direkt und durch
Rechtsverordnungen auf bestimmten Markten, insbeson-
dere solchen fur wahrungs- und zinsbezogene Futures.
Solche Interventionen sollen oft unmittelbar die Kurse
beeinflussen und konnen, unter anderem durch Zinsfluk-
tuationen, im Zusammenspiel mit anderen Faktoren eine
rasche Bewegung aller solcher Markte in dieselbe Rich-
tung auslosen.



Im Zusammenhang mit bestimmten derivativen Instru-
menten sind auch die folgenden Risikofaktoren zu beach-
ten:

Devisenterminkontrakte

Devisenterminkontrakte bergen dieselben mit Wahrungs-
positionen verbundenen Risiken wie herkdmmliche Devi-
senkassageschafte. Devisenterminkontrakte werden im
Freiverkehr gehandelt und sind daher mit Gegenpartei-
risiken verbunden. Forward-Kontrakte sind aulRerdem
mit einem Rollrisiko behaftet. Darunter ist das Risiko zu
verstehen, dass ein Forward-Kontrakt auslauft und nicht
zu denselben Kosten oder auf derselben Absicherungs-
basis durch einen neuen ersetzt werden kann. Dazu kann
es aufgrund von Veranderungen der Marktliquiditat oder
der Zinsen kommen, was zu einem potenziellen Ruckgang
oder einem Verlust der Absicherungsposition infolge des
Auslaufens und Rollens von Kontrakten fuhrt.

Zins-Futures

Zins-Futures-Kontrakte sind borsengehandelt und tragen
das Zinsrisiko (Duration) der billigst zu liefernden Anleihe
im lieferbaren Korb bzw. das anderweitig vertraglich fest-
gelegte Zinsrisiko. Anleihen-Futures mit einem Korb zulas-
siger lieferbarer Anleihen sind ebenfalls mit sogenannten
Basisrisiken behaftet, die die Ertrage beeintrachtigen
konnen.

Aktienindex-Futures und Aktienindex-Optionen

Der Fonds kann borsengehandelte Aktienindex-Futu-
res und Aktienindex-Optionen einsetzen, um sich gegen
Marktrisiken abzusichern oder Positionen in einem Aktien-
markt aufzubauen. Die Absicherung gegen Wertver-
luste einer Position verhindert Wertschwankungen von
Positionen oder Verluste durch einen Wertrlickgang der
Positionen nicht, sondern begrundet andere Positionen,
die von denselben Entwicklungen profitieren sollen und
den Wertverlust der Positionen dadurch mindern. Solche
Absicherungsgeschafte begrenzen aber auch die Gewinn-
chancen im Falle eines Wertanstiegs der Portfolioposition.
Futures-Kurse sind hochvolatil. Die Kursbewegungen
werden von vielen verschiedenen Faktoren beeinflusst
wie Angebots- und Nachfragegeflge, staatlicher Handel,
Fiskal-, Geld- und Wechselkurspolitik und politische und
wirtschaftliche Ereignisse auf dem Markt. Futures-Markte
unterliegen umfassenden gesetzlichen und aufsichts-
rechtlichen Vorschriften und Einschusspflichten. Ferner
kann der Futures-Handel infolge taglicher Begrenzungen
der Kursbewegungen illiquide sein, wahrend sich speku-

lative Positionslimits negativ auf den Futures-Handel des
Fonds auswirken konnen.

Gegenparteirisiko

Viele der Markte, auf denen der Investmentmanager
Transaktionen durchfihren kann, sind ,Freiverkehrs-
markte” oder ,Inter-Dealer-Markte”. Die Marktteilneh-
mer unterliegen in der Regel keiner Kreditbewertung und
behordlichen Aufsicht wie die Teilnehmer ,bdérsenbasier-
ter” Markte. Dadurch wird der Fonds dem Risiko ausge-
setzt, dass eine Gegenpartei eine Transaktion aufgrund
eines Kredit- oder Liquiditatsproblems nicht abwickelt
und dem Fonds infolgedessen ein Verlust entsteht. Ferner
konnte der Fonds bei Ausfall der Gegenpartei ungunsti-
gen Marktbewegungen ausgesetzt sein, wahrend Ersatz-
transaktionen ausgeflhrt werden. Besonders ausgepragt
ist dieses , Gegenparteirisiko” bei Kontrakten mit langerer
Laufzeit, bei denen Ereignisse eintreten konnen, die eine
Abwicklung verhindern, oder bei denen der Investment-
manager seine Transaktionen auf eine einzige Gegenpar-
tei oder eine kleine Gruppe von Gegenparteien konzent-
riert hat. Abgesehen von den hier beschriebenen Fallen
und gemald den irischen OGAW-Gesetzen gelten fur den
Investmentmanager keine Einschrankungen fur den Han-
del mit bestimmten Gegenparteien oder fur die Konzent-
ration bestimmter oder aller seiner Transaktionen auf eine
Gegenpartei. Dartber hinaus verfugt der Investmentma-
nager Uber eine begrenzte interne Kreditfunktion, die die
Kreditwdurdigkeit seiner Gegenparteien bewertet. Dass der
Investmentmanager Transaktionen mit einer oder mehre-
rer Gegenparteien tatigen kann und dass kein regulierter
Markt zur Erleichterung der Abwicklung vorhanden ist,
kann das Verlustpotenzial des Fonds erhohen.

Wenn der Fonds seinen Gegenparteien im Handel gemaf}
den Bedingungen seines ISDA-Rahmenvertrags und ande-
rer Rahmenvertrage fUr den Handel Sicherheiten stellt,
entweder durch Einschusszahlung oder auf der Basis tag-
licher Neubewertung zum Marktwert, kann eine Gegen-
partei unter Umstanden zu hoch besichert sein und/oder
der Fonds kann gegenuber einer Gegenpartei jeweils nach
der Neubewertung zum Marktwert unbesicherten Risiken
ausgesetzt sein in Bezug auf seine Rechte auf den Erhalt
von Wertpapieren und Barmitteln. In beiden Fallen wird
das Gegenparteirisiko in Bezug auf den Fonds zwar gemaf3
den irischen OGAW-Gesetzen Uberwacht und gemessen,
doch der Fonds ist im Hinblick auf die Kreditwurdigkeit
solcher Gegenparteien Risiken ausgesetzt. Im Falle der
Insolvenz einer Gegenpartei im Handel gilt der Fonds als
nicht bevorrechtigter Glaubiger in Bezug auf Betrage im
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Gegenwert einer solchen Uberhohten Sicherheitsleistung
und aller unbesicherten Risiken gegenuber einer solchen
Gegenpartei. In solchen Fallen ist zu erwarten, dass der
Fonds Verbindlichkeiten nicht vollstandig oder gar nicht
beitreiben kann.

Der Fonds kann im Rahmen verschiedener Vereinbarun-
gen mit Gegenparteien, unter anderem aufgrund einer
Verringerung des Nettoinventarwerts, Ausfall- oder Been-
digungsereignisse auslosen. Gelingt es dem Fonds nicht,
die betreffenden Gegenparteien zu einem Verzicht zu
bewegen, konnen diese Gegenparteien im Rahmen der
betroffenen Vereinbarungen verschiedene Rechtsmittel
einlegen, unter anderem bezuglich gestellter Sicherheiten
und der Beendigung ausstehender Transaktionen.

Handel mit Futures

Der Fonds kann Futures-Kontrakte und Optionen auf sol-
che Kontrakte einsetzen. Futures-Kurse sind hochvolatil.
Die Kursbewegungen werden von vielen verschiedenen
Faktoren beeinflusst wie Angebots- und Nachfragege-
flge, staatlicher Handel, Fiskal-, Geld- und Wechsel-
kurspolitik und politische und wirtschaftliche Ereignisse
auf dem Markt. Futures-Markte unterliegen umfassen-
den gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Vorschriften
und Einschusspflichten. Ferner kann der Futures-Handel
infolge taglicher Begrenzungen der Kursbewegungen illi-
quide sein, wahrend sich spekulative Positionslimits nega-
tiv auf den Futures-Handel des Fonds auswirken konnen.

Der Fonds kann eine Futures-Position eroffnen, indem er
bei einem Terminborsenmakler eine Einschusszahlung
hinterlegt, die im Verhaltnis zum Wert des Futures-Kon-
trakts gering ist, wodurch die Transaktion einen Lever-
aging-Effekt bekommt. Bewegt sich der Markt gegen
die Position des Fonds oder erhoht sich die erforderliche
Sicherheitsleistung, kann der Fonds unter Umstanden
kurzfristig zum Nachschuss weiterer Mittel in erheblicher
Hohe aufgefordert werden, um seine Position aufrechtzu-
erhalten. Leistet der Fonds solche Zahlungen nicht, konnte
seine Position mit Verlust glattgestellt werden, und der
Fonds ware fur einen eventuellen Fehlbetrag auf seinem
Konto haftbar.

Optionen

Der Fonds kann Kauf- und Verkaufsoptionen kaufen oder
verkaufen. Die Optionsgeschéafte des Fonds kdonnen im
Rahmen einer Absicherungsstrategie oder einer Form von
Leveraging erfolgen, im Zuge derer der Fonds das Recht
hat, mit geringem Kapitaleinsatz von Kursbewegungen

einer grofien Anzahl von Wertpapieren zu profitieren.
Solche Aktivitaten sind mit Risiken verbunden, die unter
Umstanden erheblich sein konnen. Im Optionshandel tragt
der Kaufer einer Kaufoption das Risiko eines Verlustes der
in die Option investierten Pramie. Der Kaufer einer Ver-
kaufsoption tragt das Risiko eines Verlustes der fur den
Erwerb der Verkaufsoption gezahlten Pramie. Erwirbt der
Fonds eine Option, konnte ein Rickgang (oder ein unzu-
reichender Anstieg) des Kurses des Basiswerts im Falle
einer Kaufoption oder ein Anstieg (oder unzulanglicher
Ruckgang) des Kurses des Basiswerts im Falle einer Ver-
kaufsoption zum Verlust des gesamten, vom Fonds in die
Option investierten Kapitals (einschliellich Provisionen)
fUhren. Solche Verluste konnte der Fonds abfedern durch
Leerverkaufe der Wertpapiere oder durch den Kauf von
Verkaufsoptionen auf die Wertpapiere, auf die er Kaufop-
tionen halt, oder durch Eingehen einer Long-Position in
den Verkaufsoptionen zugrunde liegenden Wertpapieren.
Im Falle einer Option auf einen Futures-Kontrakt geht der
Kaufer eine Futures-Position mit den damit verbundenen
Einschusspflichten ein.

Der Verkauf einer Option birgt im Allgemeinen betracht-
lich hohere Risiken als der Kauf von Optionen. Die vom
Verkaufer vereinnahmte Pramie ist zwar festgelegt, doch
der Verkaufer kann einen Verlust erleiden, der weit Uber
diesem Betrag liegt. Der Verkaufer ist zu Nachschusszah-
lungen zur Aufrechterhaltung der Position bei ungunsti-
gen Marktbewegungen verpflichtet. Der Verkaufer ist
ferner dem Risiko ausgesetzt, dass der Kaufer die Option
ausUbt. Bei AuslUbung ist der Verkaufer je nach Options-
bedingungen entweder zum Barausgleich der Option ver-
pflichtet oder zum Kauf oder zur Lieferung des Basiswerts.
Im Falle einer Option auf einen Futures-Kontrakt erwirbt
der Verkaufer bei Austbung der Option durch den Kaufer
eine Position in dem Futures-Kontrakt mit den damit ver-
bundenen Einschusspflichten. Im Falle einer Option auf
einen Futures-Kontrakt lassen bestimmte Borsen in man-
chen Rechtsordnungen eine aufgeschobene Zahlung der
Optionspramie zu, sodass der Kaufer fir Einschusszahlun-
gen haftet, die den Pramienbetrag nicht Ubersteigen. Der
Kaufer unterliegt dennoch dem Risiko, die Pramie und die
Transaktionskosten zu verlieren. Wird die Option ausgeUbt
oder erlischt sie, ist der Kaufer fur alle zu diesem Zeitpunkt
nicht gezahlten ausstehenden Pramien verantwortlich.

Die Optionsmarkte haben die Befugnis, die Austbung
bestimmter Optionen zu untersagen. Machen sie davon
Gebrauch, wenn gleichzeitig der Handel mit der Option
ausgesetzt wurde, waren Kaufer und Verkaufer dieser
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Option damit an ihre Positionen gebunden, bis eine der DER FONDS
beiden Beschrankungen aufgehoben wird.
Basiswahrung
Nachhaltigkeitsrisiken Die Basiswahrung des Fonds ist der Euro.
Informationen Uber Nachhaltigkeitsrisiken und ihre poten-
ziellen Auswirkungen auf den Fonds sind vorstehendem  Anteilklassen

Abschnitt , Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken in den Fondsanteile werden entweder in der Anteilklasse B, in
Investitionsentscheidungsprozess und voraussichtliche Aus- der Anteilklasse C, in der Anteilklasse F oder in der Anteil-
wirkungen von Nachhaltigkeitsrisiken auf die Rendite” zu klasse X ausgegeben, Zeichnungen und Rucknahmen
entnehmen. erfolgen in Euro.

Den einzelnen Anteilklassen im Fonds konnen unter-
schiedliche Charakteristika zugeordnet werden, wie im
Abschnitt ,,Glossar” auf Seite 4 dieser Verkaufsprospekt-
erganzung naher erlautert.

ISIN/WKN
Anteilklasse ISIN WKN

Fondsanteile der Klasse B IEO0B8KKF339 A1JINS
Fondsanteile der Klasse C  IEO0BLG2YC63 A11104
Fondsanteile der Klasse ' IEOOBVYPMN44  A14PPX
Fondsanteile der Klasse X IEQ0BZ7PY449 A2DGGbH

Die Fondsanteile konnen zu dem Nettoinventarwert pro
Anteil gezeichnet werden, den der Manager zum Bewer-
tungszeitpunkt des jeweiligen Handelstages errechnet.

Mindestbetrag fiir die Erstzeichnung
Der Mindestbetrag fur die Erstzeichnung von Fondsantei-
len der Anteilklasse B liegt bei 100.000 EUR oder einem
anderen, von den Verwaltungsratsmitgliedern nach ihrem
Ermessen festgelegten Betrag.

Der Mindestbetrag fur die Erstzeichnung von Fondsantei-
len der Anteilklasse C liegt bei 500.000 EUR oder einem
anderen, von den Verwaltungsratsmitgliedern nach ihrem
Ermessen festgelegten Betrag.

Der Mindestbetrag fur die Erstzeichnung von Fondsantei-
len der Anteilklasse X liegt bei 20.000.000 EUR oder einem
anderen, von den Verwaltungsratsmitgliedern nach ihrem
Ermessen festgelegten Betrag.

Zeichnungen
Das Verfahren fur die Zeichnung von Fondsanteilen ist in
Abschnitt 7 des Verkaufsprospekts beschrieben.
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Ausgabeaufschlag
Bei Zeichnung kann ein Ausgabeaufschlag von bis zu 5%
des Nettoinventarwerts der jeweiligen Fondsanteile erho-
ben werden, um damit die Vertriebskosten zu decken. Der
Ausgabeaufschlag ist an den Manager oder dessen Ver-
treter zu entrichten.

Riicknahmen
Das Verfahren fur die RUcknahme von Fondsanteilen ist in
Abschnitt 7 des Verkaufsprospekts beschrieben.

Riicknahmegebiihren
Far keine der Anteilklassen ist eine Rucknahmegebuhr zu
entrichten.

Mindestbestand
Der Mindestbestand fur diesen Fonds belauft sich auf 100
Fondsanteile (oder eine/n andere/n von den Verwaltungs-
ratsmitgliedern nach ihrem Ermessen festgelegte/n Betrag
oder Anzahl von Fondsanteilen; ein solcher Betrag oder
eine solche Anzahl kann je nach Anteilklasse des Fonds
variieren).

Preisveroffentlichung
Nahere Informationen dartber, wo die Ausgabe- und
Rlcknahmepreise fur Anteile des Fonds veroffentlicht
werden, enthalt Abschnitt 14 des Verkaufsprospekts.

Umtausch von Fondsanteilen
Das Verfahren fur den Umtausch von Fondsanteilen ist in
Abschnitt 7 des Verkaufsprospekts beschrieben.

Ausschiittungspolitik
Bilanzstichtag der Gesellschaft ist der 30.September
eines jeden Jahres. Zurzeit ist vorgesehen, dass die
Anteilklasse B, die Anteilklasse C und die Anteilklasse X
des Fonds ihre Ertrage ausschutten. Die Anteilklasse F ist
thesaurierend.

Nahere Informationen zur Ausschuttungspolitik des Fonds
enthalt Abschnitt 9 des Verkaufsprospekts.

Investmentmanager
Der Manager hat die Metzler Asset Management GmbH
(der ,Investmentmanager”) als Investmentmanager fur
den Fonds bestellt, die Gesellschaft hat dieser Ernennung
zugestimmt. Der Investmentmanager erbringt Vermo-
gensverwaltungs- und Beratungsleistungen im Zusam-
menhang mit dem Fonds.

Kurzprofil des Investmentmanagers
Das Kurzprofil des Investmentmanagers findet sich in
Abschnitt 3E des Verkaufsprospekts.

Gebiihren und Auslagen
Informationen zu den Gebulhren und Auslagen enthalt
Abschnitt 6 des Verkaufsprospekts.

Bei Anlagen in einen Investmentfonds, der direkt oder
indirekt von derselben Verwaltungsgesellschaft oder von
einer anderen Gesellschaft verwaltet wird, mit der die Ver-
waltungsgesellschaft durch gemeinsame Administration
oder Kontrolle oder durch eine maRgebliche direkte oder
indirekte Beteiligung verbunden ist, kann diese Verwal-
tungsgesellschaft bzw. die andere Gesellschaft keine Aus-
gabeaufschlage, Umtausch- oder Ricknahmegebuhren in
Bezug auf die Anlage des Fonds in Anteile eines solchen
Investmentfonds erheben.

Investmentmanagementvergiitung
Gemal Investmentmanagementvertrag zahlt der Manager
die Vergutung fur das Investmentmanagement aus seiner
eigenen Vergutung.

Managementvergiitung
Die Hohe der Managementvergutung kann von Anteil-
klasse zu Anteilklasse variieren. Details dazu enthalt fol-
gende Tabelle:

Anteilklasse Maximale Effektive
Management- Management-
verglitung verglitung

Fondsanteile

2 o, o,
der Klasse B 00% 0.60%
Fondsanteile

2 o, o,
der Klasse C 00% 0.35%
Fondsanteile

2,009 1,209
der Klasse F 00% 20%
Fondsanteile

09 09

der Klasse X* % /o

* Nahere Einzelheiten zur Struktur zur GebUhrenerhebung, die fur
Fondsanteile der Klasse X gilt, entnehmen Sie bitte der Defini-

tion von ,Fondsanteilen der Klasse X" auf Seite 4.

Uber eine eventuelle Erhdhung der fiir die Anteile gel-
tenden Managementvergutung werden die Anteilseigner
informiert. Wenn der Manager vorschlagt, die Manage-
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mentvergltung Uber den fur diese Anteile maximal zulas-
sigen Wert hinaus zu erhohen, muss dafir vorab die
Zustimmung der jeweiligen Anteilseigner eingeholt wer-
den.

Verwaltungsgebiihr
Nur fur die Anteilklasse X gilt, dass ein jahrlicher Betrag in
Hohe von 0,05% des Nettoinventarwerts der Anteilklasse
X anfallen kann, der zur Deckung der normalen Betriebs-
kosten aus der Anteilklasse an den Manager zahlbar ist.

Gebiihren fiir Investmentrecherchen
Dem Fonds werden keine Gebuhren fur Investmentrecher-
chen berechnet.

Besteuerung
Informationen zu den Gebuhren und Auslagen enthélt
Abschnitt 11 des Verkaufsprospekts.

Berichte
Die Verwaltungsratsmitglieder stellen die Jahres- und
Halbjahresberichte der Gesellschaft zur Einsichtnahme
zur Verfaigung. Auf Wunsch werden diese Berichte jedem
Anteilseigner kostenfrei zugesandt.
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Metzler Wertsicherungsfonds 98

Diese Verkaufsprospektergdnzung bezieht sich auf
den Metzler Wertsicherungsfonds 98 (der , Fonds”),
einen Teilfonds der Gesellschaft, und ist integraler
Bestandteil des Verkaufsprospekts in Bezug auf die
Gesellschaft (der ,Verkaufsprospekt”). Diese Verkaufs-
prospektergdnzung sollte im Zusammenhang mit der
jeweils aktuellen Fassung des Verkaufsprospekts der
Gesellschaft gelesen werden. Die aktuelle Fassung ist
kostenfrei beim Manager erhaltlich.

Anleger sollten die Ausfiihrungen uber Risikofakto-
ren lesen, die in Abschnitt 16 des Verkaufsprospekts
wiedergegeben sind, und die fiir den Fonds relevanten
Risikofaktoren, die auf der Seite 8 dieser Verkaufspro-
spekterganzung dargelegt sind.

Zusatzlich zu diesen Risikofaktoren sollten sich Anle-
ger in diesem Fonds bewusst sein, dass diese Inves-
tition aufgrund der mit ihr verbundenen potenziellen
Gewinne, Verluste und Volatilitat moglicherweise nicht
fiir alle Anleger geeignet ist. Der Anlagehorizont sol-
cher Kapitalanleger sollte zumindest zwei Jahre betra-
gen. Der Anleger muss in der Lage sein, fiir langere
Perioden zwischenzeitliche Verluste zu verkraften.

Angesichts der in Abschnitt 16 des Verkaufsprospekts
beschriebenen Risikofaktoren kann die Gesellschaft
dem Anleger keinerlei Garantien oder Zusicherungen
fiir die Wertentwicklung des Fonds geben.

Um das am 1.August 2010 ratifizierte Ubereinkommen
Uber Streumunition zu unterstltzen, meidet der Fonds
nach Moglichkeit Unternehmen, die an der Herstellung
von Streumunition beteiligt sind.

Die Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft, die
namentlich im Verkaufsprospekt aufgefthrt sind, Uber-
nehmen die Verantwortung fur die Informationen dieser
Verkaufsprospekterganzung. Die Informationen in dieser
Verkaufsprospekterganzung stimmen nach bestem Wis-
sen und Gewissen der Verwaltungsratsmitglieder (die jede
nur denkbare Sorgfalt haben walten lassen, dass dies der
Fall ist) mit den Tatsachen Uberein. In den Ausfuhrungen
ist nichts ausgelassen, was moglicherweise die Bedeu-
tung solcher Informationen beeinflussen konnte.

Die in dieser Verkaufsprospekterganzung verwendeten
Begriffe haben die ihnen im Verkaufsprospekt zugewie-
sene Bedeutung, sofern sie nicht in der Verkaufsprospekt-
erganzung anders definiert sind.



VERTRIEBSBESCHRANKUNGEN

Die Verteilung dieser Verkaufsprospekterganzung und
der Vertrieb von Fondsanteilen unterliegen in bestimmten
Rechtsordnungen Beschrankungen. Diese Verkaufspro-
spekterganzung ist kein Angebot oder Teil eines Ange-
bots oder eine Aufforderung zum Verkauf, zur Ausgabe,
zur Zeichnung oder zum Kauf von Fondsanteilen an Per-
sonen in einer Rechtsordnung, in der die Abgabe eines
solchen Angebots nicht erlaubt oder ungesetzlich ware
(ohne Einhaltung etwaiger Registrierungs- oder sonstiger
Rechtsvorschriften) oder, in dem die Person, die ein sol-
ches Angebot oder eine solche Anforderung ausspricht
nicht Uber die notige Erlaubnis verflgt, oder an Personen,
denen gegenuber in bestimmten Rechtsordnungen ein
solches Angebot ungesetzlich ware. Potenzielle Anleger
oder Kaufer von Fondsanteilen sollten sich Uber die in
ihren Landern gultigen Rechtsvorschriften im Zusammen-
hang mit der Zeichnung oder dem Kauf von Fondsantei-
len informieren. Nahere Informationen sind beim Manager
erhaltlich. Die folgenden Informationen verstehen sich als
allgemeine Richtlinien:

Belgien

Der Fonds wurde nicht und wird nicht bei der belgischen
Aufsichtsbehorde (,FSMA") (Autorité des Services et
Marchés Financiers/Autoriteit voor Financiéle Diensten
en Markten) als auslandischer OGA gemaf Artikel 129
des Gesetzes vom 20. Juli 2004 Uber bestimmte Formen
des kollektiven Managements von Investmentportfolios
(das ,Gesetz vom 20. Juli 2004") zugelassen, und diese
Verkaufsprospekterganzung wurde der FSMA nicht zur
Genehmigung eingereicht. Nach der Definition in Arti-
kel 3/1 des Gesetzes vom 20. Juli 2004, wie von Zeit zu
Zeit abgeandert und erganzt, durfen die Fondsanteile
daher nicht offentlich in Belgien vertrieben werden, aus-
genommen unter den in Artikel 5, § 1 des Gesetzes vom
20. Juli 2004 beschriebenen Bedingungen (Ublicherweise
.Private Placement” genannt), das heil3t, Fondsanteile
werden maximal 99 nicht professionellen oder institutio-
nellen Anlegern angeboten, oder Investoren, die mindes-
tens 250.000 EUR investieren, oder professionellen oder
institutionellen Investoren. Diese Verkaufsprospektergan-
zung darf in Belgien nur solchen Anlegern zu deren per-
sonlicher Verwendung zur Verfligung gestellt werden und
ausschlielRlich fur dieses Angebot an Fondsanteilen. Diese
Verkaufsprospekterganzung darf keinesfalls fir andere
Zwecke genutzt werden oder an andere Investoren in Bel-
gien abgegeben werden.

Niederlande

Die hier beschriebenen Fondsanteile durfen in den Nieder-
landen weder direkt noch indirekt angeboten oder erwor-
ben werden, und diese Verkaufsprospekterganzung darf
in den Niederlanden nicht als Teil von Vertriebsaktivitaten
oder zu einem spateren Zeitpunkt in Umlauf gebracht wer-
den, ausgenommen sind:

(a) qualifizierte Anleger gemafd Abschnitt 1:1 des Finanz-
marktaufsichtsgesetzes (Wet op het financieel toezicht)
in seiner jeweils gultigen Fassung;

(b) maximal 99 Personen, die keine qualifizierten Anleger
gemald Abschnitt 1:1 des Finanzmarktaufsichtsgeset-
zes sind; und/oder

(c) an Anleger, die Anteile fur eine Gegenleistung von
mindestens 100.000 EUR bzw. den Gegenwert in einer
anderen Wahrung fur jedes separate Angebot erwerben.

Vereinigtes Konigreich

Die Gesellschaftist ein Organismus fur gemeinsame Anla-
gen nach der Definition des Finanzdienstleistungs- und
Kapitalmarktgesetzes von 2000 (,,FSMA”) des Vereinigten
Konigreichs. Bei der Aufsichtsbehorde (Financial Conduct
Authority, ,,FCA”) kann fur die Gesellschaft eine Genehmi-
gung gemafd Abschnitt 264 des FSMA beantragt werden.
Vor Bestatigung dieses Antrags ist die Gesellschaft nicht
zugelassen oder auf andere Weise von der FCA anerkannt
oder befugt und darf als vom FSMA nicht regulierter
Organismus fur gemeinsame Anlagen nicht im Vereinig-
ten Konigreich offentlich vertrieben werden. Der Verkaufs-
prospekt darf im Vereinigten Kénigreich nur ausgegeben
werden an: (i) oder nur gerichtet werden an Personen,
die professionelle Anleger gemaly Artikel 19 der Finan-
cial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion)
Order 2005 (die ,,FP Order”) oder gemafd Artikel 14 der
Financial Services and Markets Act 2000 (Promotion of
Collective Investment Schemes) (Exemptions) Order 2001
(die ,,PCISE Order”) sind; (ii) oder nur gerichtet werden
an Personen, bei denen es sich um vermogende Unter-
nehmen und bestimmte andere Entitaten gemald Artikel
49 der FP Order oder Artikel 22 der PCISE Order handelt;
(iii) Personen, die als anerkannte sachkundige Anleger
im Sinne von Artikel 50 der FP Order oder Artikel 23 der
PCISE Order gelten; (iv) Verbande oder Mitglieder von Ver-
banden, bei deren Mitgliedern die Person, die diesen Ver-
kaufsprospekt Ubergibt, begrindet davon ausgeht, dass
es sich ausschlielich oder Uberwiegend um vermogende
Personen gemafd Artikel 49 der FP Order oder Artikel 22



der PCISE Order und/oder um anerkannte sachkundige
Anleger im Sinne von Artikel 50 der FP Order oder Artikel
23 der PCISE Order handelt; oder (v) andere Personen, an
die Fondsanteile der Gesellschaft gesetzmallig vertrieben
werden konnen, gemalk Abschnitt 4.12 des Conduct of
Business Sourcebook der FCA (die Personen unter (i), (ii),
(iii), (iv) und (v) werden nachfolgend als ,relevante Perso-
nen”) bezeichnet.

Dieser Verkaufsprospekt ist von der allgemeinen Ein-
schrankung in Abschnitt 21 des FSMA zur Weitergabe von
Aufforderungen oder Empfehlungen zu Anlageaktivitaten
und der Einschrankung der Werbung fur Organismen in
Abschnitt 238 des FSMA zur Weitergabe von Aufforde-
rungen oder Empfehlungen zur Beteiligung an unregulier-
ten Organismen ausgenommen, weil er ausschlief3lich an
die vorstehend angegebenen Personengattungen ergeht
und/oder gerichtet ist.

Um sich als anerkannter sachkundiger Anleger zu quali-
fizieren, muss eine Person (a) Uber eine von einer von der
FCA zugelassenen Person unterzeichnete Bescheinigung
in schriftlicher oder anderer lesbarer Form verfligen, aus
der hervorgeht, dass sie Uber ausreichende Sachkenntnis
verfugt, um die mit der Beteiligung an nicht regulierten
Organismen fur gemeinsame Anlagen verbundenen Risi-
ken zu kennen und (b) innerhalb der letzten zwolf Monate
eine Erklarung in einer vorgeschriebenen Form unter-
zeichnet haben, die unter anderem besagt, dass sie in
Bezug auf solche Anlagen als sachkundiger Anleger gilt.

Der Inhalt dieses Verkaufsprospekts ist nicht von einer
zugelassenen Person genehmigt worden, und eine solche
Genehmigung ist, sofern sich dieser Verkaufsprospekt
nicht an die vorstehend angegebenen Personengattungen
richtet and an diese ausgegeben wird, von Abschnitt 21
des FSMA vorgeschrieben, wenn es sich bei der Person,
die diesen Verkaufsprospekt weitergibt, nicht um eine von
der FCA zugelassene Person handelt.

Statzt sich eine Person auf diesen Verkaufsprospekt, um
Anlagegeschafte zu tatigen, insbesondere Anteile der
Gesellschaft zu kaufen, so kann das diese Person einem
erheblichen Risiko aussetzen, das gesamte investierte Ver-
mogen zu verlieren oder zusatzliche Verbindlichkeiten ein-
zugehen. Eine Person, die sich nicht sicher ist, ob sie in
Anteile der Gesellschaft investieren sollte, sollte sich an
eine von der FCA zugelassene Person wenden, die auf die
Beratung zu solchen Anlagen spezialisiert ist.

Der Verkaufsprospekt darf nicht von Personen als Hand-
lungsgrundlage herangezogen werden, die keine relevan-
ten Personen sind. Alle Investments und Anlageaktivitaten
auf die im Verkaufsprospekt Bezug genommen wird, ein-
schlieRlich der Fondsanteile, sind nur fur relevante Perso-
nen zuganglich und werden ausschlief3lich von relevanten
Personen in Anspruch genommen. Vor Annahme eines
Zeichnungsantrags eines Antragstellers, der behauptet in
eine der oben genannten Kategorien zu fallen, kann ein
Uberprufbarer Nachweis des Status des Antragstellers ein-
gefordert werden.

Potenzielle Anleger im Vereinigten Konigreich werden dar-
Uber in Kenntnis gesetzt, dass alle oder der Grofsteil der
Schutzbestimmungen der Aufsichtsbehorden im Vereinig-
ten Konigreich nicht fur eine Investition in Fondsanteile der
Gesellschaft gelten und fur diese Anlagen kein Anspruch
auf Entschadigung gemaf’ United Kingdom Financial Ser-
vices Compensation Scheme besteht.

USA

Durch die Zeichnung von und/oder das Halten von Antei-
len gelten Anleger: (a) als eine Erklarung abgebend, dass
sie keine ,US-Personen” sind oder Anteile als Nominee(s)
fUr oder im Namen solcher Personen zeichnen oder hal-
ten; (b) als zustimmend zur Kenntnis nehmend, dass sie
die Anteile oder Beteiligungen daran (einschlieflich durch
einen Swap oder eine andere derivative Transaktion)
nicht auf eine ,US-Person” libertragen bzw. keine Uber-
tragung der Anteile oder von Beteiligungen daran in den
Vereinigten Staaten tatigen durfen; und (c) als eine Erkla-
rung abgebend, dass sie nicht zum Kauf von Anteilen oder
einer Beteiligung daran aufgefordert wurden, einschlief3-
lich durch einen Swap oder eine andere derivative Trans-
aktion, wahrend sie sich in den Vereinigten Staaten auf-
hielten, oder die fur diesen Kauf zu verwendenden Gelder
von einer ,,US-Person” erhalten haben. Diese Erklarungen,
Zustimmungen und Bestatigungen gelten seitens eines
Anlegers immer dann wiederholt, wenn er Anteile oder
Beteiligungen daran halt. Zu diesem Zweck bezeichnet
.Vereinigte Staaten” die Vereinigten Staaten, ihre Staaten,
Gebiete und Besitztimer, sowie Enklaven der US-Regie-
rung, ihrer Behorden oder Organe, und ,US-Person”
umfasst jede Person, bei der es sich nicht um eine ,,Nicht-
US-Person” handelt oder um eine ,,US-Person” im Sinne
oder fur die Zwecke von: (i) Rule 4.7 der US-amerikani-
schen Commodity Futures Trading Commission (,,CFTC");
oder (i) den Swap-Bestimmungen des US-amerikanischen
Commodity Exchange Act, erganzt durch Title VII der US-
amerikanischen Dodd-Frank Wall Street Reform und dem



Consumer Protection Act (Verbraucherschutzgesetz) und
Auslegung gemals dem vom CFTC am 26. Juli 2013 ver-
offentlichten , Interpretive Guidance and Policy Statement
Regarding Compliance with Certain Swap Regulations”
oder sonstiger Auslegungsregeln oder -leitlinien, die vom
CFTC oder Mitarbeitern des CFTC herausgegeben wer-
den, in ihrer jeweils gultigen oder ersetzten Fassung. Ein
Anleger muss umgehend den Manager informieren, wenn
diese abgegebenen Erklarungen oder als wiederholt abge-
geben geltenden Erklarungen in irgendeiner Weise falsch
oder irrefuhrend sind oder falls er gegen einer dieser Erkla-
rungen und Bestatigungen verstol3en hat und die jewei-
lige Falschdarstellung bzw. den Verstof3 und die dadurch
betroffenen Anteile angeben.

EINLEITUNG

Der Metzler Wertsicherungsfonds 98 ist ein Teilfonds der
Gesellschaft. Die Gesellschaft entspricht den irischen
OGAW-Gesetzen und ist als Umbrellafonds mit getrenn-
ter Haftung der Teilfonds strukturiert, der separate Invest-
mentportfolios umfasst. Eine Beschreibung der Gesell-
schaft ist im Verkaufsprospekt enthalten.

Zusatzlich zu den Bestimmungen des Verkaufsprospekts
und der irischen OGAW-Gesetze gelten fur diesen Fonds
im Besonderen die nachfolgenden Regelungen.



ANLAGEZIEL UND ANLAGEPOLITIK

Anlageziel

Der Fonds verfolgt das Anlageziel, eine langfristige Wert-
steigerung zu erreichen, gleichzeitig sollen negative Ren-
diten innerhalb eines Kalenderjahres auf 2% begrenzt
werden. Ziel ist es, jeweils am Jahresende einen Mindest-
Nettoinventarwert je Anteil (bereinigt um Dividendenaus-
schittungen) zu erhalten, der 98% des Nettoinventar-
werts pro Anteil zu Beginn des Kalenderjahres entspricht.
Um dieses Ziel zu erreichen, verfolgt der Fonds eine Wert-
sicherungsstrategie.

Der Fonds ist zwar bestrebt, negative Ertrage gemaR
dem Anlageziel innerhalb eines Kalenderjahres auf 2%
zu begrenzen, doch es gibt keine Garantie oder Zusi-
cherung, dass dieses Ziel eingehalten wird.

Anlagepolitik

Der Fonds sucht sein Anlageziel zu erreichen, indem er
sich auf den EU-Markten fur Schuldtitel und auf den glo-
balen Aktienmarkten engagiert. Der Fonds baut solche
Positionen durch Investition Uberwiegend in Zins-/Anlei-
hen-Derivate aus der EU und globale Aktienindex-Derivate
auf. Derivative Finanzinstrumente, die vom Investment-
manager zum Aufbau von Positionen in Schuldtiteln aus
der EU und auf den globalen Aktienmarkten eingesetzt
werden, sind unter anderem Zins-/Anleihen-Futures aus
der EU und globale Aktienindex-Futures. Das Kriterium
fUr die Auswahl solcher Futures ist die Marktliquiditat der
betreffenden Futures. Beispiele fur die globalen Aktien-
indizes sind unter anderem EURO STOXX 50, TOPIX, S&P
500, FTSE 100, SMI, Hang Seng (Uber die nahere Infor-
mationen im Internet verfluigbar sind, wie in Anhang 14
zum Verkaufsprospekt naher beschrieben). Ausfuhrlichere
Informationen Uber die bestimmten, vom Fonds einge-
setzten derivativen Finanzinstrumente sind nachstehend
im Abschnitt ,Einsatz derivativer Finanzinstrumente’ ent-
halten. Der Fonds wird aktiv verwaltet.

Wenn sich Anlagechancen ergeben, kann der Fonds auch
direkt in Schuldtitel aus der EU und in globale Aktien und
aktienahnliche Wertpapiere (wie ADRs, GDRs, Options-
scheine) investieren, die alle auf einem anerkannten Markt
notiert sind oder gehandelt werden. Zu den Schuldtiteln, in
die die Vermogenswerte des Fonds investiert werden kon-
nen, zahlen fest- und variabel verzinsliche Anleihen und
Schuldverschreibungen, die von Unternehmen, Regierun-
gen oder regierungsnahen Stellen (d.h. Behorden, supra-
nationalen, staatlich garantierten und bundesstaatlichen

Stellen sowie lokalen Behorden) emittiert oder gedeckt
werden, die ein Investmentgrade-Rating oder ein aquiva-
lentes Rating haben und an anerkannten Markten notiert
sind oder gehandelt werden.

Je nach Marktbedingungen kann der Fonds voll in den
Markten fur EU-Schuldtitel investiert sein. Das Engage-
ment auf den Aktienmarkten wird auf 20% seines Netto-
inventarwerts begrenzt, und dieses Engagement hat kei-
nen primaren Fokus nach Sektoren, Regionen oder Markt-
kapitalisierung.

Liquide Mittel, die nicht fir Sicherheitsleistungen oder
Pramien far derivative Transaktionen aufgewendet wer-
den mussen oder direkt in Schuldtitel oder Aktien inves-
tiert werden, konnen in Geldmarktinstrumente investiert
werden (beispielsweise in Schuldscheine, Commercial
Papers).

Der Fonds kann bis zu 10% seines Nettovermdgens in
andere Investmentfonds investieren. Die Anlagepolitik
derartiger Investmentfonds muss mit der Anlagepolitik
des Fonds in Einklang stehen.

Der Fonds ist darauf ausgerichtet, einen positiven Ertrag
zu erzielen und dabei im Laufe eines Kalenderjahres mog-
licherweise auftretende negative Renditen pro Anteil auf
ein vorgegebenes Limit (,jdhrliches Risikobudget”) zu
begrenzen. Diese Begrenzung basiert auf einer dynami-
schen (d.h. flexiblen und variablen) Asset-Allokation. Das
jahrliche Risikobudget wird zu Beginn eines jeden Kalen-
derjahres festgelegt auf 2% des Nettoinventarwerts pro
Anteil (bereinigt um Dividendenausschuttungen). Der
Investmentmanager konzentriert sich auf die langerfris-
tige Steuerung systematischer Risiken (Marktrisiko und
Betarisiko) mit dem Ziel, dass eventuelle negative Rendi-
ten das jahrliche Risikobudget nicht Uberschreiten. Das
Ubergeordnete Ziel der Erwirtschaftung positiver Ertrage
bei gleichzeitigem Streben nach Verlustbegrenzung unter
schlechter werdenden oder volatilen Marktbedingungen
wird erreicht durch eine Wertsicherungsstrategie, die
eine dynamische Steuerung der Asset-Allokation zwi-
schen Positionen in Anleihen, Aktien und Geldmarktins-
trumenten beinhaltet. Im Zug dieses Verfahrens werden
die (unter dem Einfluss von Marktbedingungen) mit Aktien
und Zinsen verbundenen Risiken vom Investmentmanager
auf der Grundlage eines quantitativen Modells dynamisch
gesteuert. Das quantitative Modell beinhaltet die laufende
Uberwachung der relativen Performance des Aktien- und
Anleihesektors durch den Investmentmanager unter Ein-



bezug der laufenden Wertentwicklung des Fonds, gemes-
sen am jahrlichen Risikobudget. Die Asset-Allokation im
Rahmen des Modells gewichtet generell die Anlagekate-
gorie (also Aktien oder Anleihen) mit der besseren relati-
ven Performance hoher, doch auch die mit dem jeweiligen
Sektor verbundenen Risiken und das jahrliche Risikobud-
get sind wesentliche Uberlegungen fiir den Investment-
manager. Dementsprechend ist der auf Aktien bzw. Anlei-
hen entfallende Anteil am Engagement nicht festgelegt,
sondern variiert gemaf dem spezifischen quantitativen
Modell, das vom Investmentmanager verwendet wird. Der
Investmentmanager kann daher keine konkreten Aktien-
und Anleihengewichtungen flur den Fonds festlegen, da
sich diese nach der Marktlage richten. Der Fonds ver-
folgt das Ziel einer attraktiven Partizipation an positiven
Marktphasen bei gleichzeitiger Minderung der Verluste in
rdcklaufigen oder volatilen Marktphasen durch entspre-
chende Anpassung der Asset-Allokation. Unter heiklen
Marktbedingungen kann der Fonds die Aktien- und Anlei-
henpositionen im Portfolio verringern und unter extremen
Marktbedingungen konnten die Aktien- und Anleihen-
positionen, um den Fonds vor Verlusten zu schutzen, die
das jahrliche Risikobudget Ubersteigen, auf null reduziert
werden, sodass der Fonds nur in Geldmarktinstrumenten
engagiert bliebe.

Verlustvermeidung, Kapitalerhalt oder Einhaltung des
jahrlichen Risikobudgets konnen zu keiner Zeit garan-
tiert werden. Das jahrliche Risikobudget basiert auf der
Wertentwicklung des Fonds iiber das gesamte Kalen-
derjahr. Dementsprechend konnen Zeichnungen im
Verlauf eines Jahres hohere Verluste mit sich bringen
als das jahrliche Risikobudget.

Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen

Dieser Fonds ist weder als ein Produkt klassifiziert, dass
okologische oder soziale Merkmale im Sinne der Verord-
nung (EU) 2019/2088 des Europaischen Parlaments und
des Rates vom 27.November 2019 Uber nachhaltigkeits-
bezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleis-
tungssektor (die , Offenlegungsverordnung”) (Artikel 8)
bewirbt, noch als ein Produkt, mit dem eine nachhaltige
Investition angestrebt wird (Artikel 9).

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitio-
nen bertcksichtigen nicht die EU-Kriterien fur 6kologisch
nachhaltige Wirtschaftsaktivitaten.

Wichtigste nachteilige Auswirkungen

Der Manager berucksichtigt nicht die nachteiligen Auswir-
kungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltig-
keitsfaktoren, auch nicht fir den Fonds. Da die Anlagever-
waltungsfunktion des Fonds an den Investmentmanager
delegiert worden ist, der die Investitionsentscheidungen
fir den Fonds trifft, verlasst sich der Manager auf die
Anlagepolitik und die Anlageprozesse des Investment-
managers.

Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken in den Investi-
tionsentscheidungsprozess und voraussichtliche Auswir-
kungen von Nachhaltigkeitsrisiken auf die Rendite

Im Rahmen des Anlageprozesses werden die relevanten
finanziellen Risiken in die Investitionsentscheidung einbe-
zogen und fortlaufend bewertet. Dabei werden auch rele-
vante Nachhaltigkeitsrisiken im Sinne der Offenlegungs-
verordnung berlcksichtigt, die in maRgeblicher Weise
erhebliche negative Auswirkungen auf die Rendite einer
Investition haben konnten.

Nachhaltigkeitsrisiko bedeutet ein Ereignis oder eine
Bedingung in den Bereichen Umwelt, Soziales oder
Unternehmensfihrung, dessen beziehungsweise deren
Eintreten tatsachlich oder potenziell wesentliche nega-
tive Auswirkungen auf den Wert der Investition haben
konnte. Nachhaltigkeitsrisiken konnen daher zu einem
erheblichen Ruckgang des finanziellen Profils, der Liquidi-
tat, der Rentabilitat oder der Reputation einer zugrunde
liegenden Anlage fuhren. Werden Nachhaltigkeitsrisiken
nicht bereits beim Prozess der Bewertung der Investitio-
nen berlcksichtigt, kdbnnen sie wesentliche negative Aus-
wirkungen auf den voraussichtlichen / geschatzten Markt-
kurs und / oder die Liquiditat der Investition und somit die
Rendite des Fonds haben. Nachhaltigkeitsrisiken konnen
sich wesentlich auf alle bekannten Risikogattungen aus-
wirken und als Faktor zur Wesentlichkeit dieser Risikogat-
tungen beitragen.

Im Rahmen der Auswahl von Anlagen fir den Fonds wird
neben den Anlagezielen und -strategien der Einfluss von
Risikoindikatoren, unter anderem fur Nachhaltigkeitsrisi-
ken, bewertet.

Die Bewertung der Risikoquantifizierung schliefst Aspekte
der Nachhaltigkeitsrisiken in die Investitionsentscheidung
ein und setzt sie mit anderen Faktoren in Zusammenhang
(insbesondere Kurs und erwartete Rendite).



Generell werden Risiken (einschlieRlich Nachhaltigkeits-
risiken) bereits im Anlagebewertungsprozess (Richtpreis)
bertcksichtigt, da sich Risiken wesentlich auf die Rendite
der Vermogensgegenstande auswirken konnen, in die
investiert wird. Dessen ungeachtet konnen je nach Ver-
mogensgegenstand sowie aufgrund externer Faktoren
negative Effekte auf die Fondsrendite eintreten.

Einsatz derivativer Finanzinstrumente
Der Fonds kann die folgenden derivativen Finanzinstru-
mente einsetzen:

Borsengehandelte Aktienindex-Futures und/oder Options-
kontrakte (d. h. ein Kontrakt, dessen Basiswert ein Aktien-
index ist) konnen zur Absicherung oder zum Aufbau von
Positionen auf den Aktienmarkten eingesetzt werden.

Borsengehandelte Zinsindex-Futures und/oder Options-
kontrakte (d.h. ein Kontrakt mit einem zinstragenden
Basiswert) konnen zur Absicherung oder zum Aufbau von
Positionen auf Zins- oder Rentenmarkten und zur Anpas-
sung der Zins- oder Durationspositionen des Fonds ein-
gesetzt werden.

Borsengehandelte Anleihen-Futures und/oder Options-
kontrakte (d.h. ein Kontrakt, dessen Basiswert ein Anlei-
henindex oder eine einzelne Anleihe ist) konnen zur Absi-
cherung oder zum Aufbau von Positionen auf Anleihen-
markten und zur Anpassung der Zins- oder Durationsposi-
tionen des Fonds eingesetzt werden.

Borsengehandelte Wahrungs-Futures und/oder aul3er-
borsliche Devisenterminkontrakte (d.h. Kontrakte, deren
Basiswert eine Wahrung ist) konnen zur Absicherung oder
zum Aufbau von Positionen in Wahrungen eingesetzt wer-
den.

Die Basiswerte, in denen sich der Fonds infolge des Ein-
gehens solcher derivativer Vereinbarungen engagiert, ste-
hen in Einklang mit der Anlagepolitik des Fonds.

Kreditaufnahme

Der Fonds nimmt nur vorlibergehend Fremdmittel auf,
wenn das Konto des Fonds Uberzogen ist oder in anderen
Fallen nach Ermessen des Managers (z.B. infolge von Ein-
schusszahlungen oder Zeitunterschieden bei der Abrech-
nung).

Hebel

Die Hebelung des Fonds wird als Summe der Nominal-
werte der derivativen Finanzinstrumente berechnet. Diese
Berechnungsmethode der Hebelung basiert grundsatzlich
auf der einfachen Addition aller Nominalwerte, ohne Auf-
rechnungen von Long- und Short-Positionen und ohne
Bereinigung basierend auf der Duration der einzelnen
Instrumente. Dementsprechend ist diese Methode zur
Messung der Hebelung kein verlasslicher Indikator fur die
Volatilitat des Fonds.

Zu keiner Zeit ist vorgesehen, dass die Hebelung des
Fonds 350% seines Nettoinventarwerts Ubersteigt. Es ist
nicht vorgesehen, dass die Anlagen des Fonds in Long-
Positionen 350% bzw. in Short-Positionen 300% seines
Nettoinventarwerts Ubersteigen.

Profil eines typischen Anlegers

Der Fonds ist fur Anleger geeignet, die mit einem Anlage-
horizont von mindestens zwei Jahren Kapitalzuwachs
anstreben und bereit sind, ein niedriges bis mittleres Vola-
tilitatsniveau in Kauf zu nehmen.

Anderung des Anlageziels oder der Anlagepolitik

Jede wesentliche Anderung in der Anlagepolitik oder im
Anlageziel bedarf der vorherigen Zustimmung der Anteils-
eigner — entweder in Form eines Mehrheitsbeschlusses in
einer Anteilseignerversammlung des Fonds oder im Wege
der schriftlichen Zustimmung aller Anteilseigner. Im Falle
einer Anderung des Anlageziels und/oder der Anlagepoli-
tik des Fonds muss der Manager die Anteilseigner davon
so frihzeitig in Kenntnis setzen, dass ihnen genltigend Zeit
bleibt, ihre Anteile am Fonds vor Inkrafttreten der Ande-
rung zuruckzugeben.



RISIKOFAKTOREN

Zusatzlich zu den nachstehend beschriebenen Risiko-
faktoren sollten sich Anleger der in Abschnitt 16 des
Verkaufsprospekts im Einzelnen aufgefiihrten Risiko-
faktoren bewusst sein.

Derivate - Allgemeines

Die mit dem Einsatz derivativer Finanzinstrumente zu
Anlagezwecken verbundenen Hauptrisiken sind (i) fehler-
hafte Prognose der Richtung von Marktentwicklungen;
(i) Marktrisiken, beispielsweise mangelnde Liquiditat
oder mangelnde Korrelation zwischen der Wertverande-
rung des Basiswerts und der Wertveranderung der vom
Fonds gehaltenen Derivate; und (iii) insoweit der Fonds in
im Freiverkehr gehandelte Derivategeschafte investieren
darf, Kreditrisiken im Hinblick auf die Parteien, mit denen
er Geschafte abschlief$t, sowie das Settlement-Risiko (das
Risiko, das bei der Abwicklung einer Transaktion trotz
eigener Leistung keine Gegenleistung erfolgt) und das
Risiko, dass die rechtliche Dokumentation des Kontrakts
nicht genau der Absicht der Parteien entspricht. Ferner
muss ein Fonds unter Umstanden mit Gegenparteien
Transaktionen zu Standardbedingungen tatigen, die nicht
verhandelbar sind.

Zu weiteren derivativen Risiken, die sich auf den Fonds
auswirken konnten, gehoren unter anderem die Folgen-
den:

Hochvolatile Markte

Die Kurse derivativer Instrumente, Futures eingeschlos-
sen, sind hochvolatil. Kursbewegungen bei Forward-
Kontrakten, Futures-Kontrakten und anderen derivativen
Kontrakten, in die das Fondsvermogen investiert werden
kann, unterliegen unter anderem Einflissen durch Zinsen,
Veranderungen des Angebots- und Nachfragegeflges,
handels-, fiskal- und geldpolitische Programme und Malf3-
nahmen von Regierungen, auch solchen zur Wechselkurs-
kontrolle, sowie nationale und internationale politische
und wirtschaftliche Ereignisse und Mafinahmen. Ferner
intervenieren Regierungen zeitweilig direkt und durch
Rechtsverordnungen auf bestimmten Markten, insbeson-
dere solchen fur wahrungs- und zinsbezogene Futures.
Solche Interventionen sollen oft unmittelbar die Kurse
beeinflussen und konnen, unter anderem durch Zinsfluk-
tuationen, im Zusammenspiel mit anderen Faktoren eine
rasche Bewegung aller solcher Markte in dieselbe Rich-
tung auslosen.

Im Zusammenhang mit bestimmten derivativen Instru-
menten sind auch die folgenden Risikofaktoren zu beachten:

Devisenterminkontrakte

Devisenterminkontrakte bergen dieselben mit Wahrungs-
positionen verbundenen Risiken wie herkommliche Devi-
senkassageschafte. Devisenterminkontrakte werden im
Freiverkehr gehandelt und sind daher mit Gegenpartei-
risiken verbunden. Forward-Kontrakte sind aufierdem
mit einem Rollrisiko behaftet. Darunter ist das Risiko zu
verstehen, dass ein Forward-Kontrakt auslauft und nicht
zu denselben Kosten oder auf derselben Absicherungs-
basis durch einen neuen ersetzt werden kann. Dazu kann
es aufgrund von Veranderungen der Marktliquiditat oder
der Zinsen kommen, was zu einem potenziellen Rickgang
oder einem Verlust der Absicherungsposition infolge des
Auslaufens und Rollens von Kontrakten flhrt.

Zins-Futures

Zins-Futures-Kontrakte sind borsengehandelt und tragen
das Zinsrisiko (Duration) der billigst zu liefernden Anleihe
im lieferbaren Korb bzw. das anderweitig vertraglich fest-
gelegte Zinsrisiko. Anleihen-Futures mit einem Korb zulas-
siger lieferbarer Anleihen sind ebenfalls mit sogenannten
Basisrisiken behaftet, die die Ertrage beeintrachtigen kon-
nen.

Aktienindex-Futures

Der Fonds kann borsengehandelte Aktienindex-Futu-
res einsetzen, um sich gegen Marktrisiken abzusichern
oder Positionen auf einem Aktienmarkt aufzubauen. Die
Absicherung gegen Wertverluste einer Position verhin-
dert Wertschwankungen von Positionen oder Verluste
durch einen Wertriickgang der Positionen nicht, sondern
begrindet andere Positionen, die von denselben Entwick-
lungen profitieren sollen und den Wertverlust der Posi-
tionen dadurch mindern. Solche Absicherungsgeschafte
begrenzen aber auch die Gewinnchancen im Falle eines
Wertanstiegs der Portfolioposition. Futures-Kurse sind
hochvolatil. Die Kursbewegungen werden von vielen
verschiedenen Faktoren beeinflusst wie Angebots- und
Nachfragegeflige, staatlicher Handel, Fiskal-, Geld- und
Wechselkurspolitik, politische und wirtschaftliche Ereig-
nisse und die Stimmung auf dem Markt. Futures-Markte
unterliegen umfassenden gesetzlichen und aufsichts-
rechtlichen Vorschriften und Einschusspflichten. Ferner
kann der Futures-Handel infolge taglicher Begrenzungen
der Kursbewegungen illiquide sein, wahrend sich speku-
lative Positionslimits negativ auf den Futures-Handel des
Fonds auswirken konnen.



Gegenparteirisiko

Viele der Markte, auf denen der Investmentmanager Trans-
aktionen durchfihren kann, sind ,Freiverkehrsmarkte”
oder ,Inter-Dealer-Markte”. Die Marktteilnehmer unter-
liegen in der Regel keiner Kreditbewertung und behord-
lichen Aufsicht wie die Teilnehmer ,bodrsenbasierter”
Markte. Dadurch wird der Fonds dem Risiko ausgesetzt,
dass eine Gegenpartei eine Transaktion aufgrund eines
Kredit- oder Liquiditatsproblems nicht abwickelt und dem
Fonds infolgedessen ein Verlust entsteht. Ferner konnte
der Fonds bei Ausfall der Gegenpartei ungtnstigen Markt-
bewegungen ausgesetzt sein, wahrend Ersatztransaktio-
nen ausgefuhrt werden. Besonders ausgepragt ist dieses
.Gegenparteirisiko” bei Kontrakten mit langerer Laufzeit,
bei denen Ereignisse eintreten konnen, die eine Abwick-
lung verhindern, oder bei denen der Investmentmanager
seine Transaktionen auf eine einzige Gegenpartei oder eine
kleine Gruppe von Gegenparteien konzentriert hat. Abge-
sehen von den hier beschriebenen Fallen und gemaf’ den
irischen OGAW-Gesetzen gelten fur den Investmentmana-
ger keine Einschrankungen fur den Handel mit bestimm-
ten Gegenparteien oder fur die Konzentration bestimm-
ter oder aller seiner Transaktionen auf eine Gegenpartei.
DarUber hinaus verfugt der Investmentmanager Uber eine
begrenzte interne Kreditfunktion, die die Kreditwurdigkeit
seiner Gegenparteien bewertet. Dass der Investment-
manager Transaktionen mit einer oder mehrerer Gegen-
parteien tatigen kann und dass kein regulierter Markt zur
Erleichterung der Abwicklung vorhanden ist, kann das
Verlustpotenzial des Fonds erhohen.

Wenn der Fonds seinen Gegenparteien im Handel gemaf3
den Bedingungen seines ISDA-Rahmenvertrags und ande-
rer Rahmenvertrage flur den Handel Sicherheiten stellt,
entweder durch Einschusszahlung oder auf der Basis tag-
licher Neubewertung zum Marktwert, kann eine Gegen-
partei unter Umstanden zu hoch besichert sein und/oder
der Fonds kann gegenuber einer Gegenpartei jeweils nach
der Neubewertung zum Marktwert unbesicherten Risiken
ausgesetzt sein in Bezug auf seine Rechte auf den Erhalt
von Wertpapieren und Barmitteln. In beiden Fallen wird
das Gegenparteirisiko in Bezug auf den Fonds zwar gemaf3
den irischen OGAW-Gesetzen Uberwacht und gemessen,
doch der Fonds ist im Hinblick auf die Kreditwurdigkeit
solcher Gegenparteien Risiken ausgesetzt. Im Falle der
Insolvenz einer Gegenpartei im Handel gilt der Fonds als
nicht bevorrechtigter Glaubiger in Bezug auf Betrage im
Gegenwert einer solchen Uberhohten Sicherheitsleistung
und aller unbesicherten Risiken gegenuber einer solchen
Gegenpartei. In solchen Fallen ist zu erwarten, dass der

Fonds Verbindlichkeiten nicht vollstandig oder gar nicht
beitreiben kann.

Der Fonds kann im Rahmen verschiedener Vereinbarun-
gen mit Gegenparteien, unter anderem aufgrund einer
Verringerung des Nettoinventarwerts, Ausfall- oder Been-
digungsereignisse auslosen. Gelingt es dem Fonds nicht,
die betreffenden Gegenparteien zu einem Verzicht zu
bewegen, konnen diese Gegenparteien im Rahmen der
betroffenen Vereinbarungen verschiedene Rechtsmittel
einlegen, unter anderem bezuglich gestellter Sicherheiten
und der Beendigung ausstehender Transaktionen.

Nachhaltigkeitsrisiken

Informationen Uber Nachhaltigkeitsrisiken und ihre poten-
ziellen Auswirkungen auf den Fonds sind vorstehendem
Abschnitt ,,Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken in den
Investitionsentscheidungsprozess und voraussichtliche
Auswirkungen von Nachhaltigkeitsrisiken auf die Rendite”
zu entnehmen.
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DER FONDS

Basiswahrung
Die Basiswahrung des Fonds ist der Euro.

ISIN/WKN
ISIN WKN
IEOOBLG2YD70 A111Q5

Zeichnungen
Das Verfahren fur die Zeichnung von Fondsanteilen ist in
Abschnitt 7 des Verkaufsprospekts beschrieben.

Ausgabeaufschlag
Bei Zeichnung kann ein Ausgabeaufschlag von bis zu 5%
des Nettoinventarwerts der jeweiligen Fondsanteile erho-
ben werden, um damit die Vertriebskosten zu decken. Der
Ausgabeaufschlag ist an den Manager oder dessen Ver-
treter zu entrichten.

Riicknahmen
Das Verfahren fur die Ricknahme von Fondsanteilen ist in
Abschnitt 7 des Verkaufsprospekts beschrieben.

Riicknahmegebiihren
Fur keine der Anteilklassen ist eine RlicknahmegebUhr zu
entrichten.

Mindestbestand
Der Mindestbestand fur diesen Fonds belauft sich auf
100 Fondsanteile (oder eine/n andere/n von den Verwal-
tungsratsmitgliedern nach ihnrem Ermessen festgelegte(n)
Betrag oder Anzahl von Fondsanteilen).

Preisveroffentlichung
Nahere Informationen dartber, wo die Ausgabe- und
Ricknahmepreise fur Anteile des Fonds veroffentlicht
werden, enthalt Abschnitt 14 des Verkaufsprospekts.

Umtausch von Fondsanteilen
Das Verfahren fur den Umtausch von Fondsanteilen ist in
Abschnitt 7 des Verkaufsprospekts beschrieben.

Ausschiittungspolitik
Bilanzstichtag der Gesellschaft ist der 30. September eines
jeden Jahres. Es ist vorgesehen, dass der Fonds seine
Ertrage ausschuttet.

Nahere Informationen zur Ausschuttungspolitik des Fonds
enthalt Abschnitt 9 des Verkaufsprospekts.

Investmentmanager
Der Manager hat die Metzler Asset Management GmbH
(der , Investmentmanager”) als Investmentmanager fur
den Fonds bestellt, die Gesellschaft hat dieser Ernennung
zugestimmt. Der Investmentmanager erbringt Vermo-
gensverwaltungs- und Beratungsleistungen im Zusam-
menhang mit dem Fonds.

Kurzprofil des Investmentmanagers
Das Kurzprofil des Investmentmanagers findet sich in
Abschnitt 3E des Verkaufsprospekts.

Gebiihren und Auslagen
Informationen zu den Gebuhren und Auslagen enthalt
Abschnitt 6 des Verkaufsprospekts.

Bei Anlagen in einen Investmentfonds, der direkt oder
indirekt von derselben Verwaltungsgesellschaft oder von
einer anderen Gesellschaft verwaltet wird, mit der die Ver-
waltungsgesellschaft durch gemeinsame Administration
oder Kontrolle oder durch eine mafRRgebliche direkte oder
indirekte Beteiligung verbunden ist, kann diese Verwal-
tungsgesellschaft bzw. die andere Gesellschaft keine Aus-
gabeaufschlage, Umtausch- oder Ricknahmegebuhren in
Bezug auf die Anlage des Fonds in Anteile eines solchen
Investmentfonds erheben.

Investmentmanagementvergiitung
Gemal’ Investmentmanagementvertrag zahlt der Manager
die Vergutung fur das Investmentmanagement aus seiner
eigenen Vergltung.

Managementvergiitung
Details zur fur die Fondsanteile geltenden Management-
vergutung enthalt folgende Tabelle:

Maximale Effektive
anagementvergiitung Managementvergiitung
2,00% 0,35%

Uber eine eventuelle Erhdhung der fiir die Anteile gel-
tenden Managementvergutung werden die Anteilseigner
informiert. Wenn der Manager vorschlagt, die Manage-
mentvergutung Uber den flr diese Anteile maximal zulas-
sigen Wert hinaus zu erhohen, muss daflur vorab die



Zustimmung der jeweiligen Anteilseigner eingeholt wer-
den.

Gebiihren fiir Investmentrecherchen
Dem Fonds werden keine Gebuhren fur Investmentrecher-
chen berechnet.

Einrichtungskosten

Die bei der Errichtung und Auflegung des Fonds und der
Erstausgabe von Fondsanteilen entstandenen Kosten
(einschlielBlich Marketing-, Behorden-, Rechts-, Buchhal-
tungs- und Druckkosten) werden voraussichtlich 20.000
bis 25.000 EUR exklusive MwSt. betragen. Diese Kosten
werden vom Fonds Uber finf Jahre abgeschrieben. Der
Fonds tragt ebenfalls alle Ublichen Geschaftskosten, ein-
schlie3lich (aber nicht beschrankt auf) GebUhren fur Wirt-
schaftsprufer, Steuer- und Rechtsberater, Eintragungsge-
blhren, Steuern, Verwaltungskosten, Gebuhren fur den
Ankauf und Verkauf von Wertpapieren sowie die Kosten
fur die Veroffentlichung und Versendung der Verkaufspro-
spekte, Jahres- und Halbjahresberichte sowie die Berech-
nung und Veroffentlichung der Preise der Fondsanteile.

Besteuerung
Informationen zu den Gebuhren und Auslagen enthalt
Abschnitt 11 des Verkaufsprospekts.

Berichte
Die Verwaltungsratsmitglieder stellen die Jahres- und
Halbjahresberichte der Gesellschaft zur Einsichtnahme
zur Verfugung. Auf Wunsch werden diese Berichte jedem
Anteilseigner kostenfrei zugesandt.
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Metzler European Dividend

Diese Verkaufsprospektergdnzung bezieht sich auf den
Metzler European Dividend (der ,,Fonds”), einen Teil-
fonds der Gesellschaft, und ist integraler Bestandteil
des Verkaufsprospekts in Bezug auf die Gesellschaft
(der ,Verkaufsprospekt”). Diese Verkaufsprospekt-
erganzung sollte im Zusammenhang mit der jeweils
aktuellen Fassung des Verkaufsprospekts der Gesell-
schaft gelesen werden. Die aktuelle Fassung ist kos-
tenfrei beim Manager erhiltlich. Anleger sollten
die Ausfiihrungen liber Risikofaktoren lesen, die in
Abschnitt 16 des Verkaufsprospekts wiedergegeben
sind, und die fiir den Fonds relevanten Risikofakto-
ren, die in dieser Verkaufsprospekterganzung darge-
legt sind. Zusatzlich zu diesen Risikofaktoren sollten
sich Anleger in diesem Fonds bewusst sein, dass diese
Investition aufgrund der mit ihr verbundenen potenziel-
len Gewinne, Verluste und Volatilitit moglicherweise
nicht fiir alle Anleger geeignet ist. Der Anlagehorizont
solcher Kapitalanleger sollte zumindest fiinf bis zehn
Jahre betragen. Der Anleger muss in der Lage sein,
fiir langere Perioden zwischenzeitliche Verluste zu ver-
kraften.

Angesichts der in Abschnitt 16 des Verkaufsprospekts
beschriebenen Risikofaktoren kann die Gesellschaft
dem Anleger keinerlei Garantien oder Zusicherungen
fiir die Wertentwicklung des Fonds geben.

Die Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft, die
namentlich im Verkaufsprospekt aufgefthrt sind, Uber-
nehmen die Verantwortung fur die Informationen dieser
Verkaufsprospekterganzung. Die Informationen in dieser
Verkaufsprospekterganzung stimmen nach bestem Wis-
sen und Gewissen der Verwaltungsratsmitglieder (die jede
nur denkbare Sorgfalt haben walten lassen, dass dies der
Fall ist) mit den Tatsachen Uberein. In den Ausfuhrungen
ist nichts ausgelassen, was moglicherweise die Bedeu-
tung solcher Informationen beeinflussen konnte.

Die in dieser Verkaufsprospekterganzung verwendeten
Begriffe haben die ihnen im Verkaufsprospekt zugewie-
sene Bedeutung, sofern sie nicht in der Verkaufsprospekt-
erganzung anders definiert sind.



VERTRIEBSBESCHRANKUNGEN

Die Verteilung dieser Verkaufsprospekterganzung und
der Vertrieb von Fondsanteilen unterliegen in bestimmten
Rechtsordnungen Beschrankungen. Diese Verkaufspro-
spekterganzung ist kein Angebot oder Teil eines Ange-
bots oder eine Aufforderung zum Verkauf, zur Ausgabe,
zur Zeichnung oder zum Kauf von Fondsanteilen an Per-
sonen in einer Rechtsordnung, in der die Abgabe eines
solchen Angebots nicht erlaubt oder ungesetzlich ware
(ohne Einhaltung etwaiger Registrierungs- oder sonstiger
Rechtsvorschriften) oder, in dem die Person, die ein sol-
ches Angebot oder eine solche Anforderung ausspricht
nicht Uber die notige Erlaubnis verflgt, oder an Personen,
denen gegenuber in bestimmten Rechtsordnungen ein
solches Angebot ungesetzlich ware. Potenzielle Anleger
oder Kaufer von Fondsanteilen sollten sich Uber die in
ihren Landern gultigen Rechtsvorschriften im Zusammen-
hang mit der Zeichnung oder dem Kauf von Fondsantei-
len informieren. Nahere Informationen sind beim Manager
erhaltlich. Die folgenden Informationen verstehen sich als
allgemeine Richtlinien:

Belgien

Der Fonds wurde nicht und wird nicht bei der belgischen
Aufsichtsbehorde (,FSMA") (Autorité des Services et
Marchés Financiers/Autoriteit voor Financiéle Diensten
en Markten) als auslandischer OGA gemaf Artikel 129
des Gesetzes vom 20. Juli 2004 Uber bestimmte Formen
des kollektiven Managements von Investmentportfolios
(das ,Gesetz vom 20. Juli 2004") zugelassen, und diese
Verkaufsprospekterganzung wurde der FSMA nicht zur
Genehmigung eingereicht. Nach der Definition in Arti-
kel 3/1 des Gesetzes vom 20. Juli 2004, wie von Zeit zu
Zeit abgeandert und erganzt, durfen die Fondsanteile
daher nicht offentlich in Belgien vertrieben werden, aus-
genommen unter den in Artikel 5, § 1 des Gesetzes vom
20. Juli 2004 beschriebenen Bedingungen (Ublicherweise
.Private Placement” genannt), das heil3t, Fondsanteile
werden maximal 99 nicht professionellen oder institutio-
nellen Anlegern angeboten, oder Investoren, die mindes-
tens 250.000 EUR investieren, oder professionellen oder
institutionellen Investoren. Diese Verkaufsprospektergan-
zung darf in Belgien nur solchen Anlegern zu deren per-
sonlicher Verwendung zur Verfligung gestellt werden und
ausschlielRlich fur dieses Angebot an Fondsanteilen. Diese
Verkaufsprospekterganzung darf keinesfalls fir andere
Zwecke genutzt werden oder an andere Investoren in Bel-
gien abgegeben werden.

Niederlande

Die hier beschriebenen Fondsanteile durfen in den Nieder-
landen weder direkt noch indirekt angeboten oder erwor-
ben werden, und diese Verkaufsprospekterganzung darf
in den Niederlanden nicht als Teil von Vertriebsaktivitaten
oder zu einem spateren Zeitpunkt in Umlauf gebracht wer-
den, ausgenommen sind:

(a) qualifizierte Anleger gemafd Abschnitt 1:1 des Finanz-
marktaufsichtsgesetzes (Wet op het financieel toezicht)
in seiner jeweils gultigen Fassung;

(b) maximal 99 Personen, die keine qualifizierten Anleger
gemald Abschnitt 1:1 des Finanzmarktaufsichtsgeset-
zes sind; und/oder

(c) an Anleger, die Anteile fur eine Gegenleistung von
mindestens 100.000 EUR bzw. den Gegenwert in
einer anderen Wahrung fur jedes separate Angebot
erwerben.

Vereinigtes Konigreich

Die Gesellschaft ist ein Organismus fur gemeinsame Anla-
gen nach der Definition des Finanzdienstleistungs- und
Kapitalmarktgesetzes von 2000 (,FSMA") des Vereinigten
Konigreichs. Bei der Aufsichtsbehorde (Financial Conduct
Authority, ,,FCA") kann fur die Gesellschaft eine Genehmi-
gung gemaf Abschnitt 264 des FSMA beantragt werden.
Vor Bestatigung dieses Antrags ist die Gesellschaft nicht
zugelassen oder auf andere Weise von der FCA anerkannt
oder befugt und darf als vom FSMA nicht regulierter
Organismus fur gemeinsame Anlagen nicht im Vereinig-
ten Konigreich offentlich vertrieben werden. Der Verkaufs-
prospekt darf im Vereinigten Konigreich nur ausgegeben
werden an: (i) oder nur gerichtet werden an Personen,
die professionelle Anleger gemafd Artikel 19 der Finan-
cial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion)
Order 2005 (die ,,FP Order”) oder gemafd Artikel 14 der
Financial Services and Markets Act 2000 (Promotion of
Collective Investment Schemes) (Exemptions) Order 2001
(die ,,PCISE Order”) sind; (ii) oder nur gerichtet werden
an Personen, bei denen es sich um vermogende Unter-
nehmen und bestimmte andere Entitaten gemafd Artikel
49 der FP Order oder Artikel 22 der PCISE Order handelt;
(iii) Personen, die als anerkannte sachkundige Anleger
im Sinne von Artikel 50 der FP Order oder Artikel 23 der
PCISE Order gelten; (iv) Verbande oder Mitglieder von Ver-
banden, bei deren Mitgliedern die Person, die diesen Ver-
kaufsprospekt Ubergibt, begrindet davon ausgeht, dass
es sich ausschliel3lich oder Uberwiegend um vermogende



Personen gemafR Artikel 49 der FP Order oder Artikel 22
der PCISE Order und/oder um anerkannte sachkundige
Anleger im Sinne von Artikel 50 der FP Order oder Artikel
23 der PCISE Order handelt; oder (v) andere Personen, an
die Fondsanteile der Gesellschaft gesetzmallig vertrieben
werden konnen, gemal Abschnitt 4.12 des Conduct of
Business Sourcebook der FCA (die Personen unter (i), (ii),
(i), (iv) und (v) werden nachfolgend als ,relevante Perso-
nen”) bezeichnet.

Dieser Verkaufsprospekt ist von der allgemeinen Ein-
schrankung in Abschnitt 21 des FSMA zur Weitergabe von
Aufforderungen oder Empfehlungen zu Anlageaktivitaten
und der Einschrankung der Werbung fur Organismen in
Abschnitt 238 des FSMA zur Weitergabe von Aufforde-
rungen oder Empfehlungen zur Beteiligung an unregulier-
ten Organismen ausgenommen, weil er ausschlief3lich an
die vorstehend angegebenen Personengattungen ergeht
und/oder gerichtet ist.

Um sich als anerkannter sachkundiger Anleger zu quali-
fizieren, muss eine Person (a) Uber eine von einer von der
FCA zugelassenen Person unterzeichnete Bescheinigung
in schriftlicher oder anderer lesbarer Form verflgen, aus
der hervorgeht, dass sie Uber ausreichende Sachkenntnis
verfugt, um die mit der Beteiligung an nicht regulierten
Organismen fur gemeinsame Anlagen verbundenen Risi-
ken zu kennen und (b) innerhalb der letzten zwolf Monate
eine Erklarung in einer vorgeschriebenen Form unter-
zeichnet haben, die unter anderem besagt, dass sie in
Bezug auf solche Anlagen als sachkundiger Anleger gilt.

Der Inhalt dieses Verkaufsprospekts ist nicht von einer
zugelassenen Person genehmigt worden, und eine solche
Genehmigung ist, sofern sich dieser Verkaufsprospekt
nicht an die vorstehend angegebenen Personengattungen
richtet and an diese ausgegeben wird, von Abschnitt 21
des FSMA vorgeschrieben, wenn es sich bei der Person,
die diesen Verkaufsprospekt weitergibt, nicht um eine von
der FCA zugelassene Person handelt.

Stutzt sich eine Person auf diesen Verkaufsprospekt, um
Anlagegeschafte zu tatigen, insbesondere Anteile der
Gesellschaft zu kaufen, so kann das diese Person einem
erheblichen Risiko aussetzen, das gesamte investierte Ver-
mogen zu verlieren oder zusatzliche Verbindlichkeiten ein-
zugehen. Eine Person, die sich nicht sicher ist, ob sie in
Anteile der Gesellschaft investieren sollte, sollte sich an
eine von der FCA zugelassene Person wenden, die auf die
Beratung zu solchen Anlagen spezialisiert ist.

Der Verkaufsprospekt darf nicht von Personen als Hand-
lungsgrundlage herangezogen werden, die keine relevan-
ten Personen sind. Alle Investments und Anlageaktivitaten
auf die im Verkaufsprospekt Bezug genommen wird, ein-
schlieRlich der Fondsanteile, sind nur fur relevante Perso-
nen zuganglich und werden ausschlief3lich von relevanten
Personen in Anspruch genommen. Vor Annahme eines
Zeichnungsantrags eines Antragstellers, der behauptet in
eine der oben genannten Kategorien zu fallen, kann ein
Uberprufbarer Nachweis des Status des Antragstellers ein-
gefordert werden.

Potenzielle Anleger im Vereinigten Konigreich werden dar-
Uber in Kenntnis gesetzt, dass alle oder der Grofsteil der
Schutzbestimmungen der Aufsichtsbehorden im Vereinig-
ten Konigreich nicht fur eine Investition in Fondsanteile der
Gesellschaft gelten und fur diese Anlagen kein Anspruch
auf Entschadigung gemafs United Kingdom Financial
Services Compensation Scheme besteht.

USA

Durch die Zeichnung von und/oder das Halten von Antei-
len gelten Anleger: (a) als eine Erklarung abgebend, dass
sie keine ,US-Personen” sind oder Anteile als Nominee(s)
fUr oder im Namen solcher Personen zeichnen oder hal-
ten; (b) als zustimmend zur Kenntnis nehmend, dass sie
die Anteile oder Beteiligungen daran (einschlieflich durch
einen Swap oder eine andere derivative Transaktion)
nicht auf eine ,US-Person” libertragen bzw. keine Uber-
tragung der Anteile oder von Beteiligungen daran in den
Vereinigten Staaten tatigen durfen; und (c) als eine Erkla-
rung abgebend, dass sie nicht zum Kauf von Anteilen oder
einer Beteiligung daran aufgefordert wurden, einschlief3-
lich durch einen Swap oder eine andere derivative Trans-
aktion, wahrend sie sich in den Vereinigten Staaten auf-
hielten, oder die fur diesen Kauf zu verwendenden Gelder
von einer ,,US-Person” erhalten haben. Diese Erklarungen,
Zustimmungen und Bestatigungen gelten seitens eines
Anlegers immer dann wiederholt, wenn er Anteile oder
Beteiligungen daran halt. Zu diesem Zweck bezeichnet
.Vereinigte Staaten” die Vereinigten Staaten, ihre Staaten,
Gebiete und Besitztimer, sowie Enklaven der US-Regie-
rung, ihrer Behorden oder Organe, und ,US-Person”
umfasst jede Person, bei der es sich nicht um eine ,,Nicht-
US-Person” handelt oder um eine ,,US-Person” im Sinne
oder fur die Zwecke von: (i) Rule 4.7 der US-amerikani-
schen Commodity Futures Trading Commission (,,CFTC");
oder (i) den Swap-Bestimmungen des US-amerikanischen
Commodity Exchange Act, erganzt durch Title VII der US-
amerikanischen Dodd-Frank Wall Street Reform und dem



Consumer Protection Act (Verbraucherschutzgesetz) und
Auslegung gemals dem vom CFTC am 26. Juli 2013 ver-
offentlichten , Interpretive Guidance and Policy Statement
Regarding Compliance with Certain Swap Regulations”
oder sonstiger Auslegungsregeln oder -leitlinien, die vom
CFTC oder Mitarbeitern des CFTC herausgegeben wer-
den, in ihrer jeweils gultigen oder ersetzten Fassung. Ein
Anleger muss umgehend den Manager informieren, wenn
diese abgegebenen Erklarungen oder als wiederholt abge-
geben geltenden Erklarungen in irgendeiner Weise falsch
oder irrefuhrend sind oder falls er gegen einer dieser Erkla-
rungen und Bestatigungen verstol3en hat und die jewei-
lige Falschdarstellung bzw. den Verstof3 und die dadurch
betroffenen Anteile angeben.

GLOSSAR

In dieser Verkaufsprospekterganzung haben die nachfol-
gend aufgefihrten Begriffe die ihnen jeweils zugewiesene
Bedeutung, soweit sich nicht aus dem Zusammenhang
etwas anderes ergibt:

~Fondsanteile der Klasse A" sind nennwertlose gewinn-
berechtigte Anteile am Kapital des Fonds. Die Wahrung
der Anteilklasse ist der Euro, Ertrage werden ausgeschuttet;

~Fondsanteile der Klasse B” sind nennwertlose gewinn-
berechtigte Anteile am Kapital des Fonds. Die Wahrung
der Anteilklasse ist der Euro, Ertrage werden ausgeschuttet;

~Fondsanteile der Klasse BN" sind nennwertlose gewinn-
berechtigte Anteile am Kapital des Fonds. Die Wahrung
der Anteilklasse ist der Euro, Ertrage werden ausgeschut-
tet. Der Manager zahlt in Bezug auf diese Anteilklasse
keine Provisionen oder Gebuhren an Vertriebsstellen,
Broker oder andere professionelle Intermediare, die Kun-
den fur den Fonds akquirieren; und

~Fondsanteile der Klasse X" sind nennwertlose gewinn-
berechtigte Anteile am Kapital des Fonds. Die Wahrung
der Anteilklasse ist der Euro, Ertrage werden ausgeschut-
tet. Fondsanteile der Klasse X stehen nur Anlegern (und
gegebenenfalls deren Kunden) zur Verfugung, die der
Metzler-Gruppe bereits vor ihrer Anlage in diese Anteil-
klasse bekannt waren. Die Anteilklasse X wird vorbehalt-
lich einer gesonderten Struktur zur Erhebung der Manage-
mentvergutung angeboten, wobei die normalerweise der
Anteilklasse belasteten und im Nettoinventarwert pro
Anteil ausgedrickten GebUhren ganz oder teilweise ver-
waltungsmafig vom Manager erhoben und direkt vom
Anteilseigner eingezogen werden. Der Manager behalt
sich das Recht vor, Antrage vollstandig oder teilweise
abzulehnen.



EINLEITUNG

Der Metzler European Dividend ist ein Teilfonds der
Gesellschaft. Die Gesellschaft entspricht den irischen
OGAW-Gesetzen und ist als Umbrellafonds mit getrenn-
ter Haftung der Teilfonds strukturiert, der separate Invest-
mentportfolios umfasst. Eine Beschreibung der Gesell-
schaft ist im Verkaufsprospekt enthalten.

In dieser Verkaufsprospekterganzung werden wie auf
Seite 7 beschrieben vier Anteilklassen im Fonds angeboten.

Zusatzlich zu den Bestimmungen des Verkaufsprospekts
und der irischen OGAW-Gesetze gelten fur diesen Fonds
im Besonderen die nachfolgenden Regelungen.

ANLAGEZIEL UND ANLAGEPOLITIK

Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Wertzu-
wachs.

Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt sein Anlageziel durch die Uberwie-
gende Anlage in europaischen Aktien und aktienahnli-
chen Wertpapiere, insbesondere Optionsscheine, ADRs
und GDRs, die an anerkannten Markten notiert sind oder
gehandelt werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet.

Der Hauptanlageschwerpunkt des Investmentportfolios
liegt auf Unternehmen, die in der Vergangenheit Divi-
denden ausgeschuttet haben oder die ein hohes Poten-
zial aufweisen, in der Zukunft Dividenden zu zahlen. Der
Fonds verfolgt die Absicht, mindestens 75% seines Netto-
vermogens direkt in Aktien zu investieren, die an einem
anerkannten Markt notiert sind.

Der Fonds hat keinen primaren Schwerpunkt auf be-
stimmte Branchen oder Marktkapitalisierungskategorien.

Der Fonds kann auch bis zu 10% seines Nettovermogens
in andere Investmentfonds investieren. Die Anlagepolitik
derartiger Investmentfonds muss mit der Anlagepolitik
des Fonds in Einklang stehen.

Positionen in Wahrungen und Aktien konnen durch Devi-
senterminkontrakte, Aktien-Futures und Aktien-Optio-
nen abgesichert werden. Weitere Einzelheiten zum Ein-
satz derivativer Finanzinstrumente durch den Fonds sind

nachstehend im Abschnitt ,Einsatz derivativer Finanzins-
trumente” beschrieben.

Eine Kapitalanlage in einem Fonds, der in Options-
scheine investiert, sollte keinen wesentlichen Teil eines
Investmentportfolios ausmachen und ist moglicher-
weise nicht fiir alle Anleger geeignet.

Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen

Dieser Fonds bewirbt 6kologische/soziale Merkmale
im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088
des Europiaischen Parlaments und des Rates vom
27.November 2019 iiber nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
(die ,,Offenlegungsverordnung”).

Informationen iiber die vom Fonds beworbenen 6kolo-
gischen/sozialen Merkmale sowie liber die Beriicksich-
tigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen sind
in Anlage | zu dieser Verkaufsprospekterganzung mit
dem Titel ,Vorvertragliche Informationen - Artikel 8 der
Offenlegungsverordnung” erhaltlich.

Wichtigste nachteilige Auswirkungen

Der Manager berucksichtigt nicht die nachteiligen Aus-
wirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhal-
tigkeitsfaktoren. Da die Anlageverwaltungsfunktion des
Fonds an den Investmentmanager delegiert worden ist,
der die Investitionsentscheidungen far den Fonds trifft,
verlasst sich der Manager auf die Anlagepolitik und die
Anlageprozesse des Investmentmanagers. Der Manager
berlcksichtigt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen
(,PAI", Principal Adverse Impact) auf Nachhaltigkeitsfak-
toren auf Ebene des Unternehmens zwar nicht, doch PAl
werden auf Fondsebene berlcksichtigt, wie in Anlage |
genauer erlautert. Informationen Gber PAI sind im Jahres-
bericht des Fonds verfligbar (fir Jahresberichte, die am
oder nach dem 1.Januar 2023 veroffentlicht wurden).

Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken in den Inves-
titionsentscheidungsprozess und voraussichtliche Aus-
wirkungen von Nachhaltigkeitsrisiken auf die Rendite
Im Rahmen des Anlageprozesses werden die relevanten
finanziellen Risiken in die Investitionsentscheidung einbe-
zogen und fortlaufend bewertet. Dabei werden auch rele-
vante Nachhaltigkeitsrisiken im Sinne der Offenlegungs-
verordnung berdcksichtigt, die in malRgeblicher Weise
erhebliche negative Auswirkungen auf die Rendite einer
Investition haben konnten.



Nachhaltigkeitsrisiko bedeutet ein Ereignis oder eine
Bedingung in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unter-
nehmensfihrung, dessen beziehungsweise deren Ein-
treten tatsachlich oder potenziell wesentliche negative
Auswirkungen auf den Wert der Investition haben konnte.
Nachhaltigkeitsrisiken konnen daher zu einem erheblichen
Ruckgang des finanziellen Profils, der Liquiditat, der Renta-
bilitat oder der Reputation einer zugrunde liegenden Anlage
fahren. Werden Nachhaltigkeitsrisiken nicht bereits beim
Prozess der Bewertung der Investitionen berucksichtigt,
konnen sie wesentliche negative Auswirkungen auf den
voraussichtlichen / geschatzten Marktkurs und / oder die
Liquiditat der Investition und somit die Rendite des Fonds
haben. Nachhaltigkeitsrisiken konnen sich wesentlich auf
alle bekannten Risikogattungen auswirken und als Faktor
zur Wesentlichkeit dieser Risikogattungen beitragen.

Im Rahmen der Auswahl von Anlagen fur den Fonds wird
neben den Anlagezielen und -strategien der Einfluss von
Risikoindikatoren, unter anderem fur Nachhaltigkeitsrisi-
ken, bewertet.

Die Bewertung der Risikoquantifizierung schliel3t Aspekte
der Nachhaltigkeitsrisiken in die Investitionsentscheidung
ein und setzt sie mit anderen Faktoren in Zusammenhang
(insbesondere Kurs und erwartete Rendite).

Generell werden Risiken (einschlieRlich Nachhaltigkeits-
risiken) bereits im Anlagebewertungsprozess (Richtpreis)
bertcksichtigt, da sich Risiken wesentlich auf die Rendite
der Vermogensgegenstande auswirken konnen, in die
investiert wird. Dessen ungeachtet konnen je nach Ver-
mogensgegenstand sowie aufgrund externer Faktoren
negative Effekte auf die Fondsrendite eintreten.

Einsatz derivativer Finanzinstrumente
Der Fonds kann die folgenden derivativen Finanzinstru-
mente einsetzen:

Borsengehandelte Aktien-Futures und/oder Optionskon-
trakte (d. h. ein Kontrakt, dessen Basiswert ein Aktienindex
oder eine einzelne Aktie ist) konnen zur Absicherung oder
zum Aufbau eines Engagements auf den Aktienmarkten
eingesetzt werden.

Borsengehandelte Wahrungs-Futures und/oder Options-
kontrakte und/oder aufderborsliche Devisenterminkon-
trakte (d.h. Kontrakte, deren Basiswert eine Wahrung ist)
konnen zur Absicherung oder zum Aufbau von Positionen
in Wahrungen eingesetzt werden.

Die Basiswerte, in denen sich der Fonds infolge des Ein-
gehens solcher derivativer Vereinbarungen engagiert, ste-
hen in Einklang mit der Anlagepolitik des Fonds.

Kreditaufnahme

Der Fonds nimmt nur vorubergehend Fremdmittel auf,
wenn das Konto des Fonds Uberzogen ist oder in anderen
Fallen nach Ermessen des Managers (z. B. infolge von Ein-
schusszahlungen oder Zeitunterschieden bei der Abrech-
nung).

Hebel

Es ist nicht vorgesehen, dass der Fonds zu einem erheb-
lichen Teil durch den Einsatz derivativer Finanzinstrumente
gehebelt wird. Die Hebelung des Fonds wird als Summe
der Nominalwerte der derivativen Finanzinstrumente
berechnet. Diese Berechnungsmethode der Hebelung
basiert grundsatzlich auf der einfachen Addition aller
Nominalwerte, ohne Aufrechnungen von Long- und
Short-Positionen und ohne Bereinigung basierend auf der
Duration der einzelnen Instrumente. Dementsprechend ist
diese Methode zur Messung der Hebelung kein verlass-
licher Indikator fur die Volatilitat des Fonds.

Zu keiner Zeit ist vorgesehen, dass die Hebelung des
Fonds 250% seines Nettoinventarwerts Ubersteigt. Es ist
nicht vorgesehen, dass die Anlagen des Fonds in Long-
Positionen 250% bzw. in Short-Positionen 200% seines
Nettoinventarwerts Ubersteigen.

Profil eines typischen Anlegers

Der Fonds ist fur Anleger geeignet, die mit einem Anlage-
horizont von mindestens funf bis zehn Jahren Kapitalzu-
wachs anstreben und bereit sind, ein mittleres bis hohes
Volatilitatsniveau in Kauf zu nehmen.

Anderung des Anlageziels oder der Anlagepolitik

Jede wesentliche Anderung in der Anlagepolitik oder im
Anlageziel bedarf der vorherigen Zustimmung der Anteils-
eigner — entweder in Form eines Mehrheitsbeschlusses in
einer Anteilseignerversammlung des Fonds oder im Wege
der schriftlichen Zustimmung aller Anteilseigner.

Im Falle einer Anderung des Anlageziels und/oder der
Anlagepolitik des Fonds muss der Manager die Anteils-
eigner davon so fruhzeitig in Kenntnis setzen, dass ihnen
genugend Zeit bleibt, ihre Anteile am Fonds vor Inkraft-
treten der Anderung zurlickzugeben.



RISIKOFAKTOREN

Zusatzlich zu den nachstehend beschriebenen Risiko-
faktoren sollten sich Anleger der in Abschnitt 16 des
Verkaufsprospekts im Einzelnen aufgefiihrten Risiko-
faktoren bewusst sein.

Nachhaltigkeitsrisiken

Informationen Uber Nachhaltigkeitsrisiken und ihre poten-
ziellen Auswirkungen auf den Fonds sind vorstehendem
Abschnitt ,,Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken in den
Investitionsentscheidungsprozess und voraussichtliche Aus-
wirkungen von Nachhaltigkeitsrisiken auf die Rendite” zu
entnehmen. Strategien im Bereich Umwelt, Soziales und
Unternehmensfuhrung konnen in anderen Strategien oder
breiten Benchmarks (Referenzwerten) fur den Markt fest-
gestellte Risiken eingehen oder ausschalten und dadurch
bewirken, dass die Wertentwicklung von der Wertent-
wicklung dieser anderen Strategien oder Marktreferenz-
werte abweicht. Diese Effekte konnen sich auf die Rendite
des Fonds, seine Vermogenswerte, seinen Finanz- und
Ertragslage sowie auf die Reputation der Gesellschaft
auswirken. Nachhaltigkeitsrisiken konnen alle bekannten
Risikogattungen (wie beispielsweise Marktrisiko, Liquidi-
tatsrisiko, Kontrahentenrisiko und operationelles Risiko)
betreffen und als Faktor zur Wesentlichkeit dieser Risi-
kogattungen beitragen. Strategien im Bereich Umwelt,
Soziales und Unternehmensfihrung unterliegen den mit
den Anlageklassen ihrer zugrunde liegenden Investitio-
nen verbundenen Risiken. Ferner kann sich die Nachfrage
auf bestimmten Markten oder in bestimmten Sektoren,
auf die eine Strategie im Bereich Umwelt, Soziales oder
Unternehmensflhrung abzielt, anders als prognostiziert
oder langsamer als erwartet entwickeln.

DER FONDS

Basiswahrung

Die Basiswahrung des Fonds ist der Euro.

Anteilklassen

Far Fondsanteile, die entweder in der Anteilklasse A, in der
Anteilklasse B, in der Anteilklasse BN oder in der Anteil-
klasse X ausgegeben werden, erfolgen Zeichnungen und
Rucknahmen in Euro.

Den einzelnen Anteilklassen im Fonds konnen unter-
schiedliche Charakteristika zugeordnet werden, wie im
Abschnitt ,Glossar” auf Seite 6 dieser Verkaufsprospekt-
erganzung naher erlautert.

Erstausgabezeitraum

Die Erstausgabe fur die Anteilklassen A, B, BN und X ist
inzwischen abgeschlossen.

ISIN/WKN
Anteilklasse ISIN WKN
Fondsanteile der Klasse A I[EOOBYY02855  A14V5P
Fondsanteile der Klasse B IEOOBYY02962  A14V5Q
Fondsanteile der Klasse BN |[EOOBFNQ8N83 A2H8XL
Fondsanteile der Klasse X I[EOOBYY02B89  A14V5R

Mindestbetrag fiir die Erstzeichnung

Der Mindestbetrag fur die Erstzeichnung von Fondsan-
teilen der Anteilklasse B und Fondsanteilen der Anteil-
klasse BN liegt bei 500.000 EUR oder einem niedrigeren,
von den Verwaltungsratsmitgliedern nach ihrem Ermes-
sen festgelegten geringeren Betrag.

Der Mindestbetrag fur die Erstzeichnung von Fonds-
anteilen der Anteilklasse X liegt bei 20.000.000 EUR oder
einem niedrigeren, von den Verwaltungsratsmitgliedern
nach ihrem Ermessen festgelegten geringeren Betrag.

Zeichnungen

Das Verfahren fur die Zeichnung von Fondsanteilen ist in
Abschnitt 7 des Verkaufsprospekts beschrieben.

Ausgabeaufschlag

Fur Fondsanteile der Klasse A, Klasse B und der Klasse X
kann bei Zeichnung ein Ausgabeaufschlag von bis zu 5%
des Nettoinventarwerts der jeweiligen Fondsanteile erho-
ben werden, um damit die Vertriebskosten zu decken. Der



Ausgabeaufschlag ist an den Manager oder dessen Ver-
treter zu entrichten.

Fur Fondsanteile der Klasse BN ist kein Ausgabeaufschlag
zu entrichten.

Riicknahmen
Das Verfahren fur die Ricknahme von Fondsanteilen ist in
Abschnitt 7 des Verkaufsprospekts beschrieben.

Riicknahmegebiihren
Fur keine der Anteilklassen ist eine Ricknahmegebuhr zu
entrichten.

Mindestbestand
Der Mindestbestand fur diesen Fonds belduft sich auf 100
Fondsanteile (oder eine/n andere/n von den Verwaltungs-
ratsmitgliedern nach ihrem Ermessen festgelegte/n Betrag
oder Anzahl von Fondsanteilen; ein solcher Betrag oder
eine solche Anzahl kann je nach Anteilklasse des Fonds
variieren).

Preisveroffentlichung
Nahere Informationen dartber, wo die Ausgabe- und
Rlcknahmepreise fur Anteile des Fonds veroffentlicht
werden, enthalt Abschnitt 14 des Verkaufsprospekts.

Umtausch von Fondsanteilen
Das Verfahren fur den Umtausch von Fondsanteilen ist in
Abschnitt 7 des Verkaufsprospekts beschrieben.

Ausschiittungspolitik
Bilanzstichtag der Gesellschaft ist der 30. September eines
jeden Jahres. Die Anteilklassen A, B, BN und X schutten
ihre Ertrage aus.

Nahere Informationen zur Ausschuttungspolitik des Fonds
enthalt Abschnitt 9 des Verkaufsprospekts.

Investmentmanager
Der Manager hat die Metzler Asset Management GmbH
(der ,Investmentmanager”) als Investmentmanager fur
den Fonds bestellt, die Gesellschaft hat dieser Ernennung
zugestimmt. Der Investmentmanager erbringt Vermo-
gensverwaltungs- und Beratungsleistungen im Zusam-
menhang mit dem Fonds.

Kurzprofil des Investmentmanagers
Das Kurzprofil des Investmentmanagers findet sich in
Abschnitt 3E des Verkaufsprospekts.

Gebiihren und Auslagen
Informationen zu den Gebuhren und Auslagen enthalt
Abschnitt 6 des Verkaufsprospekts.

Bei Anlagen in einen Investmentfonds, der direkt oder
indirekt von derselben Verwaltungsgesellschaft oder von
einer anderen Gesellschaft verwaltet wird, mit der die Ver-
waltungsgesellschaft durch gemeinsame Administration
oder Kontrolle oder durch eine mafRgebliche direkte oder
indirekte Beteiligung verbunden ist, kann diese Verwal-
tungsgesellschaft bzw. die andere Gesellschaft keine Aus-
gabeaufschlage, Umtausch- oder Ricknahmegebuhren in
Bezug auf die Anlage des Fonds in Anteile eines solchen
Investmentfonds erheben.

Investmentmanagementvergiitung
Gemald Investmentmanagementvertrag zahlt der Manager
die VergUtung fur das Investmentmanagement aus seiner
eigenen Vergutung.

Managementvergiitung
Die Hohe der Managementvergltung kann von Anteil-
klasse zu Anteilklasse variieren. Details dazu enthalt fol-
gende Tabelle:

Anteilklasse Maximale Effektive
Management- Management-
verglitung verglitung
Fondsanteile
o) 0,
der Klasse A 2.00% 1.25%
Fondsanteile
2,009 759
der Klasse B 00% 0.75%
Fondsanteile
2,009 759
der Klasse BN 00% 0.75%
Fondsanteile
0, o,
der Klasse X* 2.00% 0.0%

* Nahere Einzelheiten zur Struktur zur GebUhrenerhebung, die fur
Fondsanteile der Klasse X gilt, entnehmen Sie bitte der Defini-
tion von ,,Fondsanteilen der Klasse X" auf Seite 4.

Uber eine eventuelle Erhdhung der Vergltung fir das
Management einer bestimmten Anteilklasse werden die
jeweiligen Anteilseigner informiert. Wenn der Manager
vorschlagt, die Managementvergutung Uber den fur diese
Anteilklasse maximal zulassigen Wert hinaus zu erhohen,
muss dafur vorab die Zustimmung der jeweiligen Anteils-
eigner eingeholt werden.



Gebiihren fiir Investmentrecherchen

Nach der Implementierung der Richtlinie Uber Markte fur
Finanzinstrumente (2014/65/EU) (,,MiFID 11”), muss der
Investmentmanager des Fonds ein Konto fir Recherche-
zahlungen (,,Research Payment Account”, ,RPA") unter-
halten, d.h. der Fonds wird die Kosten und Aufwendun-
gen im Zusammenhang mit den fur den Betrieb des Fonds
erforderlichen Investmentrecherchen tragen. GemafR den
Anforderungen von MiFID Il durfen die vom Fonds getra-
genen Kosten und Aufwendungen fur Investmentrecher-
chen einen Betrag in Hohe von 0,1% des Nettoinventar-
werts des Fonds oder EUR 100.000 p.a. (es gilt der niedri-
gere der beiden Betrage) nicht Uberschreiten.

Verwaltungsgebiihr
Nur fur die Anteilklasse X gilt, dass ein jahrlicher Betrag
in Hohe von 0,05% des Nettoinventarwerts der Anteil-
klasse X anfallen kann, der zur Deckung der normalen
Betriebskosten aus der Anteilklasse an den Manager zahl-
bar ist.

Einrichtungskosten

Die bei der Errichtung und Auflegung des Fonds und der
Erstausgabe von Fondsanteilen entstandenen Kosten
(einschliel3lich Marketing-, Behdorden-, Rechts-, Buch-
haltungs- und Druckkosten) werden voraussichtlich
15.000 EUR exklusive MwsSt. betragen. Diese Kosten wer-
den vom Fonds Uber funf Jahre abgeschrieben. Der Fonds
tragt ebenfalls alle Ublichen Geschaftskosten, einschlief-
lich (aber nicht beschrankt auf) Gebuhren fur Wirtschafts-
prifer, Steuer- und Rechtsberater, Eintragungsgebuhren,
Steuern, Verwaltungskosten, GebUthren fur den Ankauf
und Verkauf von Wertpapieren sowie die Kosten fur die
Veroffentlichung und Versendung der Verkaufsprospekte,
Jahres- und Halbjahresberichte sowie die Berechnung und
Veroffentlichung der Preise der Fondsanteile.

Besteuerung
Informationen zu den Gebuhren und Auslagen enthalt
Abschnitt 11 des Verkaufsprospekts.

Berichte
Die Verwaltungsratsmitglieder stellen die Jahres- und
Halbjahresberichte der Gesellschaft zur Einsichtnahme
zur Verfagung. Auf Wunsch werden diese Berichte jedem
Anteilseigner kostenfrei zugesandt.



10 Anlage

Vorvertragliche Informationen — Artikel 8 der Offenlegungsverordnung
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Eine nachhaltige
Investition ist eine
Investition in eine
wirtschaftliche
Tatigkeit, die zur
Erreichung eines
Umweltziels oder
eines sozialen Ziels
betragt, vorausge-
setzt, dass diese
Investition keines
dieser Ziele
erheblich beein-
trachtigt und die

Unternehmen, in
die investiert wird,
Verfahrensweisen
einer guten Unter-
nehmensfihrung
anwenden.

Die EU-Taxonomie
ist ein Klassifika-
tionssystem, das in
der Verordnung (EU)
2020/852 festgelegt
ist und ein Verzeich-
nis von okologisch
nachhaltigen Wirt-
schaftstatigkeiten
enthalt. Diese
Verordnung umfasst
kein Verzeichnis der
sozial nachhaltigen
Wirtschaftstati-
gkeiten. Nachhaltige
Investitionen mit
einem Umweltziel
kénnten taxonomie-
konform sein oder
nicht.

Name des Produkts: Metzler European Dividend
Rechtstragerkennung: 63540061SJC2DBJ8D452

Okologische und/oder soziale Merkmale

Ja

Es wird damit ein Mindestanteil an
nachhaltigen Investitionen mit
einem Umweltziel getatigt: %

in Wirtschafts-tatigkeiten, die
nach der EU-Taxonomie als
Okologisch nachhaltig
einzustufen sind

in Wirtschafts-tatigkeiten, die
nach der EU-Taxonomie nicht
als 6kologisch nachhaltig
einzustufen sind

Es wird damit ein Mindestanteil an
nachhaltigen Investitionen mit
einem sozialen Ziel getatigt:

%

Welche &kologischen und/oder
Finanzprodukt beworben?

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen
angestrebt?

% Nein

Es werden damit 6kologische/soziale
Merkmale beworben und obwohl keine
nachhaltigen Investitionen angestrebt
werden, enthalt es

einen Mindestanteil von 30 % an
nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in
Wirtschaftstatigkeiten, die nach
der EU-Taxonomie als 6kologisch
nachhaltig einzustufen sind

x  Mmit einem Umweltziel in
Wirtschaftstatigkeiten, die nach
der EU-Taxonomie nicht als
Okologisch nachhaltig einzustufen
sind

mit einem sozialen Ziel
Es werden damit 6kologische/soziale

Merkmale beworben, aber keine
nachhaltigen Investitionen getatigt

sozialen Merkmale werden mit diesem

Der Fonds bewirbt oOkologische und soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der

Offenlegungsverordnung. Aufgrund der Breite der Investitionen, die der Fonds tatigen kann, kdnnen

die von dem Fonds beworbenen &kologischen und sozialen Merkmale folgende diverse

Themenkreise aus dem Bereich Umwelt, Soziales und Unternehmensfiihrung (Environment, Social,

Governance, kurz ,,ESG”) betreffen:
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Mit Nachhaltigkeits-
indikatoren wird
gemessen,
inwieweit die mit
dem Finanzprodukt
beworbenen
Okologischen oder
sozialen Merkmale
erreicht werden.

e Umwelt

e Klimaschutz
e Vermeidung schidlicher Auswirkungen auf Okoysteme sowie Biodiversitatsverlust
e  Einsatz klimafreundlicher Technologien

e Sozial

e Allgemeine Menschenrechte
e Verbot von Kinder- und Zwangsarbeit
e  Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz

e Unternehmensfihrung

e  Struktur und Qualitdt des Aufsichtsrats
e  Prinzipien zur Korruptionsbekdmpfung im Einklang mit dem UN Global Compact.

Das Vermogen des Fonds wird in Wertpapiere von Emittenten investiert, die festgelegte
Mindeststandards im Hinblick auf die vorstehend aufgefiihrten 6kologischen und sozialen Merkmale
einhalten. Jeder Emittent von Aktien und/oder Unternehmensanleihen wird vor dem Erwerb vom
Investmentmanager einer Nachhaltigkeitsanalyse unterzogen. Die ESG-Leistung eines Emittenten
wird dabei systematisch anhand von verschiedenen 6kologischen und sozialen Kriterien bewertet —
sowie Informationen, mittels derer sich die Unternehmensfiihrung beurteilen lasst.

Der Fonds hat keinen Referenzwert bestimmt, um die Erreichung der &kologischen und/oder
sozialen Merkmale zu messen.

Der Fonds bewirbt diese 6kologischen und sozialen Merkmale, indem der Investmentmanager ESG-
Kriterien mittels der folgenden Ansatze beriicksichtigt: (i) Ausschlisse, (ii) ESG-Integration und (iii)
Engagement.

Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung der
einzelnen 6kologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt
beworben werden, herangezogen?

Zur Messung, inwieweit vom Fonds beworbene 6kologische und soziale Merkmale erreicht
werden, werden nachfolgende Nachhaltigkeitsindikatoren herangezogen:

(a) ESG-Rating

Anhand einer regelbasierten Methodik bewertet MSCI ESG Research (ein
unabhangiger Anbieter von ESG-Daten, -Berichten und -Ratings auf der
Grundlage veroffentlichter Methoden), in welchem AusmaB ein Unternehmen
ESG-Risiken und -Chancen ausgesetzt ist. Das Rating stitzt sich auf eine
Sieben-Punkte-Skala und reicht von einer Spitzenbewertung (AAA, AA) Uber eine
Uberdurchschnittliche (A, BBB, BB) bis hin zu einer unterdurchschnittlichen
Bewertung (B, CCC).

(b) CO,-FuBabdruck

Gibt an, wie viele Tonnen CO, im Durchschnitt pro 1 Mio. EUR Umsatz seitens
der im Fondsportfolio enthaltenen Unternehmen verursacht werden. Scope-1-
Emissionen, die unmittelbar von den Unternehmen selbst verursacht werden,
werden ebenso berlicksichtigt wie Scope-2-Emissionen, die mittelbar durch die
Nutzung eingekaufter Energie erzeugt werden. Zu den CO,-Emissionen zéhlen
die sechs Treibhausgase des Kyoto-Protokolls, die in ein CO,-Aquivalent
umgerechnet werden.
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(c) Zahl der durchgefiihrten Dialoge mit Unternehmen und erzielte Erfolge

Der Investmentmanager thematisiert in seinen Gesprdchen mit den
Unternehmen geschéftsrelevante Nachhaltigkeitsherausforderungen und
berichtet Uber die Anzahl der geflhrten Unternehmensdialoge und die erzielten
Erfolge.

(d) Konformitat mit den Ausschlusskriterien

Beim Fonds kommen Ausschlusskriterien wie unter (i) vorstehend beschrieben
zum Einsatz. Die Einhaltung der Kriterien wird vom Investmentmanager
fortlaufend Uberprift und in den regelmagigen Informationen ausgewiesen.

Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem
Finanzprodukt teilweise getétigt werden sollen, und wie tragt die
nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Der Fonds téatigt nachhaltige Investitionen im Umfang von mindestens 30 %, die sich aus
Investitionen mit einem Umweltziel in Wirtschaftstatigkeiten zusammensetzen, welche
im Sinne von Artikel 2 Nummer 17 der Offenlegungsverordnung als nachhaltig eingestuft
werden. Der Fonds kann zwar nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel tatigen,
hat jedoch keinen Mindestanteil flir solche Investitionen festgelegt.

Nachhaltige Investitionen im Sinne des Artikels 2 Nummer 17 der Offenlegungsverordnung

Der Fonds investiert in 6kologisch und sozial nachhaltige Wirtschaftsaktivitaten im Sinne des
Artikels 2 Nummer 17 der Offenlegungsverordnung, die zur Erreichung von mindestens einem
der nachfolgenden Ziele beitragen:

e Finanzierung von Wirtschaftstatigkeiten, die mit mindestens einem der 17 Ziele fur
nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (,SDG(s)“) in Einklang stehen.
Unternehmen, die mindestens 50 % ihrer Umséatze aus Produkten oder
Dienstleistungen erzielen, die eine starke positive Ausrichtung auf mindestens eines
der SDGs aufweisen.

e Bewerbung von Klimaneutralitat durch Investitionen in Unternehmen, die entweder
bereits CO,-neutral sind, einen impliziten Temperaturanstieg von unter 2°C
aufweisen oder iiber eine glaubwiirdige Ubergangsstrategie verfiigen, die mit einem
Netto-Null-Emissionspfad im Einklang steht. Diese Investitionen tragen wesentlich
dazu bei, den globalen durchschnittlichen Temperaturanstieg auf deutlich unter
2 °C Uber vorindustriellen Niveaus zu begrenzen, wobei eine Begrenzung auf 1,5 °C
angestrebt wird.

e Positiver Beitrag zu Gleichstellung und Humankapital durch Férderung von mehr
Diversitat in der Belegschaft. Férderung von Gleichstellung und Vielfalt in der
Belegschaft durch Investitionen in Unternehmen, die in diesen Bereichen als
fuhrend anerkannt sind und konkrete Strategien zur Starkung der Vielfalt umsetzen.

Der Beitrag der nachhaltigen Investitionen zur Erreichung der vorstehend aufgefiihrten Ziele
wird (ber eine Anteilsquote bestimmt, die sich aus dem Verhaltnis des Marktwertes in
nachhaltigen Unternehmen zum Marktwert aller Investitionen des Fonds ergibt.

Okologisch nachhaltige Investitionen gemaB der EU-Taxonomieverordnung

Der Fonds kann in wirtschaftliche Tatigkeiten investieren, die im Sinne der EU-
Taxonomieverordnung als dkologisch nachhaltig eingestuft sind, legt allerdings keine
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Bei den wichtigsten
nachteiligen Aus-
wirkungen handelt
es sich um die
bedeutendsten
nachteiligen Aus-
wirkungen von
Investitions-
entscheidungen auf
Nachhaltigkeits-
faktoren in den
Bereichen Umwelt,
Soziales und
Beschiaftigung,
Achtung der
Menschenrechte
und Bekampfung
von Korruption und
Bestechung.

Mindestallokation fur derartige Investitionen fest. Werden solche Investitionen getéatigt,
dann wird ihr Anteil im Jahresbericht des Fonds ausgewiesen. Dieser Anteil wird als
Verhaltnis des Marktwerts der 6kologisch nachhaltigen Investitionen zum Marktwert
aller vom Fonds gehaltenen Investitionen berechnet.

Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt
teilweise getiitigt werden sollen, keinem der 0&kologischen oder sozialen
nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden?

Der Fonds stellt sicher, dass bei der Auswahl von nachhaltigen Investitionen keines der in
Artikel 2 Nummer 17 der Offenlegungsverordnung genannten Umwelt- und Sozialziele bzw.
der in Artikel 9 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Umweltziele erheblich
beeintrachtigt wird.

Eine erhebliche Beeintrachtigung besteht insbesondere bei schwerwiegenden Auswirkungen
auf die nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren oder der Verletzung des in Artikel 18 der
Verordnung (EU) 2020/852 festgelegten Mindestschutzes.

Ferner investiert der Fonds in Wertpapiere solcher Emittenten bzw. Unternehmen, die bei
ihrer Geschéaftstatigkeit die in Artikel 2 Nummer 17 der Verordnung (EU) 2019/2088
genannten Unternehmensfiihrungsaspekte beachten. Dies wird durch die in international
anerkannten Normen festgelegten Ausschliisse sichergestellt und dokumentiert.

Wie  wurden die Indikatoren fiir  nachteilige  Auswirkungen  auf
Nachhaltigkeitsfaktoren berticksichtigt?

Bei der Auswahl nachhaltiger Investitionen fiir den Fonds werden zur Ermittlung
einer erheblichen Beeintrachtigung die Indikatoren fur nachteilige Auswirkungen auf
Nachhaltigkeitsfaktoren herangezogen. Fir 33 umwelt- und sozialbezogene
Indikatoren sind hierzu Kriterien fiir eine schwerwiegende Auswirkung festgelegt.
Investitionen, die die festgelegten Zielvorgaben des Investmentmanagers fir die
einzelnen Indikatoren nicht erfiillen, kénnen nicht als nachhaltig eingestuft werden.
Bei fehlenden einschldgigen oder ausreichenden Daten ist eine Einstufung als
nachhaltige Investition nicht méglich.

Investitionen, die gegen diese Anforderungen verstofRen, werden als nicht
nachhaltig eingestuft. Die Schwellenwerte werden anhand von verschiedenen
Faktoren festgelegt und kénnen im Laufe der Zeit Anderungen unterliegen. Sie
werden mindestens einmal jahrlich Gberpruft.

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsdtzen fiir
multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen fiir
Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Néhere Angaben:

Investitionen werden auf der Grundlage der OECD-Leitsatze fir multinationale
Unternehmen und der UN-Leitprinzipien fir Wirtschaft und Menschenrechte
Uberwacht. Die Prinzipien stlitzen sich auf internationale Normen im Bereich
Menschenrechte, Arbeitsrechte, Umwelt und Korruption. Werden bei einem
Unternehmen Missstande oder Verstofle gegen diese Standards festgestellt, wird
das Unternehmen fiir Investitionen durch den Fonds ausgeschlossen. Bei vom
Fonds bereits gehaltenen Investitionen erfolgt eine VerduBerung. Die Einhaltung
wird sichergestellt, indem Emittenten ausgeschlossen werden, die gegen einen
der zehn Grundsatze des Global Compact der Vereinten Nationen verstoBen
oder gemaB MSCI ESG Research ein schwaches ESG-Rating von ,CCC*
aufweisen.
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RN

Die EU-Taxonomie umfasst einen Grundsatz der ,Vermeidung erheblicher
Beeintrdchtigungen®, wonach taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-
Taxonomie nicht erheblich beeintrdchtigen sollen, und enthdlt zudem spezifische EU-
Kriterien.

Der Grundsatz der ,Vermeidung erheblicher Beeintrachtigungen” gilt nur fur diejenigen
dem Produkt zugrunde liegenden Investitionen, die die EU-Kriterien fiir 6kologisch
nachhaltige Wirtschaftstatigkeiten erfillen. Die dem verbleibenden Teil dieses
Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen beriicksichtigen nicht die EU-Kriterien fir
okologisch nachhaltige Wirtschaftstatigkeiten.

Etwaige andere nachhaltige Investitionen diirfen ebenfalls die Umweltziele oder sozialen

Ziele nicht erheblich beeintrdchtigen.

Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen

auf Nachhaltigkeitsfaktoren beriicksichtigt?

X Ja

Die folgenden PAI werden beriicksichtigt:

Indikatoren fiir nachteilige
Umweltauswirkungen

Treibhausgasemissionen (,THG")
CO,-FuBabdruck

THG-Emissionsintensitat der
Unternehmen, in die investiert wird

Engagement in Unternehmen, die im
Bereich der fossilen Brennstoffe tatig sind

Anteil des Energieverbrauchs und der
Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren
Energiequellen

Intensitat des Energieverbrauchs nach
klimaintensiven Sektoren

Tatigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete
mit schutzbedirftiger Biodiversitat
auswirken

Emissionen in Wasser
Sondermiillquote

Investitionen in Unternehmen ohne
Initiativen zur Verringerung der

CO,-Emissionen

Investitionen in Unternehmen, die
Chemikalien herstellen

Anteil nicht verwerteter Abfille

Natdirlich vorkommende Arten und
Schutzgebiete

Entwaldung

Indikatoren fiir nachteilige soziale
Auswirkungen

VerstoRe gegen die UNGC-Grundsatze und
gegen die Leitsatze der Organisation fur
wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung (OECD) fuir multinationale
Unternehmen

Fehlende Prozesse und Compliance-
Mechanismen zur Uberwachung der
Einhaltung der UNGC-Grundséatze und der
OECD-Leitsatze fur multinationale
Unternehmen

Unbereinigtes geschlechtsspezifisches
Verdienstgefalle

Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und
Kontrollorganen

Engagement in umstrittenen Waffen
(Antipersonenminen, Streumunition,
chemische und biologische Waffen)

Investitionen in Unternehmen ohne
MaRnahmen zur Verhiitung von
Arbeitsunfallen

Arbeitsunfallquote
Unzureichender Schutz von Hinweisgebern
Falle von Diskriminierung

Uberhéhte Vergiitung von Mitgliedern der
Leitungsorgane

Fehlende Menschenrechtspolitik
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Nein

Fehlende Sorgfaltspflicht

Fehlende Verfahren und MaRnahmen zur
Bekdampfung des Menschenhandels

Geschaftstatigkeiten und Lieferanten, bei
denen ein erhebliches Risiko von
Kinderarbeit besteht

Geschéftstatigkeiten und Lieferanten, bei
denen ein erhebliches Risiko von
Zwangsarbeit besteht

Anzahl der Falle von schwerwiegenden
Menschenrechtsverletzungen und
sonstigen Vorféllen

Fehlende MaRRnahmen zur Bekdmpfung
von Korruption und Bestechung

Unzureichende MaRnahmen bei VerstoRRen
gegen die Standards zur Korruptions- und
Bestechungsbekampfung

Anzahl der Verurteilungen und Héhe der
Geldstrafen fiir VerstoRe gegen
Korruptions- und Bestechungsvorschriften



Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt?

Der Fonds bewirbt 6kologische und soziale Merkmale und investiert im Rahmen
seiner Anlagestrategie vorrangig in Wertpapiere, die diese beworbenen Merkmale

) . erfillen.
Die Anlagestrategie

dient als Richtschnur

y b Bei der Umsetzung der Anlagestrategie verfolgt der Fonds die folgenden Ansétze:
flr Investitionsent-

scheidungen, wobei (i) Ausschliisse

bestimmte Kriterien

wie beispielsweise Ausgeschlossen werden Investitionen in Wertpapiere, wenn sie:

Investitionsziele

oder Risikotoleranz e gemaB den Bewertungsergebnissen von MSCI ESG Research LLC gegen die
ber[:jCkSiChtigt Grundséitze des Global Compact der Vereinten Nationen (UNGC) oder die
werden.

Leitsatze fur multinationale Unternehmen der Organisation fir wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) verstoBen;

e von Emittenten stammen, die maBgebliche ESG-Risiken und Aspekte der guten
Unternehmensfuhrung nicht ausreichend berticksichtigen. Alle Emittenten mit
einem ESG-Rating von ,CCC“ gemaB MSCI ESG Research werden
ausgeschlossen. Bei Emittenten ohne ESG-Rating von MSCI ESG Research LLC
wird die Bewertung der ESG-Risiken und der Aspekte der Unternehmensfuhrung
vom Investmentmanager vorgenommen;

e von Emittenten stammen, die sich Uiber den definierten Schwellenwert hinaus in
den folgenden kontroversen Geschaftsfeldern engagieren:

(a) Unternehmen, die an Aktivitdten im Zusammenhang mit umstrittenen
Waffen beteiligt sind;

(b) Unternehmen, die am Anbau und der Produktion von Tabak beteiligt
sind;

(c) Unternehmen, die 5% oder mehr ihrer Umsétze aus der Exploration,
dem Abbau, der Gewinnung, dem Vertrieb oder der Raffination von
Steinkohle und Braunkohle erzielen;

(d) Unternehmen, die 5% oder mehr ihrer Umsétze aus der Verstromung
von Kraftwerkskohle erzielen;

(e) Unternehmen, die 5 % oder mehrihrer Umséatze durch die Férderung von
Erdolund Erdgas mittels nicht-konventioneller Methoden (z. B. Fracking,
Olsande) erzielen;

(f) Unternehmen, die jahrlich 100 Millionen Megawattstunden oder mehr
an Elektrizitat durch Kohleverstromung generieren.

e von staatlichen Emittenten stammen, die:

(a) einer bestimmten Bevdlkerungsgruppe oder der gesamten Bevolkerung
freien Zugang zu politischen Rechten und Blirgerrechten verwehren;

(b) als nicht sehr friedlich gelten;

(c) eng mit Fallen von Geldwéasche verbunden sind.
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(ii)

Dartiber hinaus sind nur Investitionen in Investmentfonds zulassig:

(a) die gemanB Artikel 8 Absatz 1 oder Artikel 9 Absétze 1 bis 3 der Verordnung
Uber nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienst-
leistungssektor (SFDR) klassifiziert sind; und

(b) die den vorstehend aufgefuhrten Ausschlusskriterien fur Investitionen in
Wertpapiere entsprechen.

Ein VerstoB gegen die Ausschlusskriterien liegt unmittelbar nach dem Erwerb eines
unzuléssigen Wertpapiers oder einer unzulassigen Anteilsbeteiligung vor. In solchen
Fallen muss die Investition innerhalb von zehn Geschéftstagen verduBert werden.
Die Einhaltung der Ausschlusskriterien wird vom Investmentmanager auf der
Grundlage von Informationen von MSCI ESG Research LLC und mittels
Ausschlusslisten sichergestellt.

Einbeziehung von ESG

Ziel der Einbeziehung von ESG ist die Verbesserung des Risiko-Ertrags-Profils des
Fonds durch die Einbeziehung von Nachhaltigkeitsaspekten in den klassischen
Investmentanalyseprozess. Die Bewertung der Nachhaltigkeit eines Emittenten wird
vom Investmentmanager anhand veroffentlichter Informationen der Emittenten
vorgenommen. Alle Emittenten von Aktien und/oder Unternehmensanleihen werden
vor dem Kauf ihrer Wertpapiere einer Nachhaltigkeitsanalyse unterzogen.

Bei der Einbeziehung von ESG werden 0©kologische, soziale und
Unternehmensflhrungskriterien vom Investmentmanager bei der
Anlageentscheidung berucksichtigt. Dabei umfasst das Anlageuniversum nur
Investitionen, die nicht unter die o. g. Ausschlusskriterien fallen.

Berucksichtigt werden Kennzahlen zu Klima- und anderen Umweltbelangen, negative
Auswirkungen in den Bereichen Sozial- und Arbeitnehmerbelange, Menschenrechte
und Bekdmpfung von Korruption. Die Analyse umfasst folgende Themenfelder:

(a) Beteiligung an kontroversen Geschaftspraktiken
(b) Steuerungvon Nachhaltigkeitsrisiken

(c) Transformationsstrategien zur Unterstiitzung eines nachhaltigen Ubergangs zu
einer CO,-armen Wirtschaft

(d) Beitrag zu wichtigen zukunftsorientierten Themen, darunter transformative
Technologien, Energieeffizienz, innovative Anséatze im Gesundheitswesen sowie
sozial und 6kologisch nachhaltige Lebensweisen.

Darliber hinaus kann sich der Investmentmanager bei der Beurteilung der
vorstehenden Kriterien auch auf die Nachhaltigkeitsbewertungen externer Anbieter
stitzen. Externe Datenanbieter erfassen Informationen von Unternehmen oder
Emittenten Uber deren Umgang mit den vorstehend angegebenen
Nachhaltigkeitsthemen, bewerten diese generell auch und stellen sie dem
Investmentmanager zur Verfligung. Bezlglich eines VerstoBes gegen die zehn
Prinzipien des UN Global Compact beruft sich der Investmentmanager im
Allgemeinen auf die in den Nachhaltigkeitsbewertungen externer Datenanbieter
enthaltenen Informationen.
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(iif)

Mitwirkung

Die Mitwirkung beinhaltet Gesprache uUber geschaftlich relevante ESG-Probleme im
Zusammenhang mit den zugrunde liegenden Unternehmen. Der Investmentmanager
tritt mit den Unternehmen, in die er investiert, in einen Dialog und thematisiert
relevante ESG-Parameter. Dabei versucht er auch, seinen Einfluss geltend zu
machen, um sicherzustellen, dass von den Unternehmen bezlglich der
maBgeblichen ESG-Parameter laufende Verbesserungen erzielt werden kénnen. Der
Investmentmanager engagiert sich in zugrunde liegenden Unternehmen durch
Dialogs und Stimmrechte. Der Investmentmanager hat zudem Columbia Threadneedle
Investments mit der Mitwirkung bei zugrunde liegenden Unternehmen durch Dialog und
Stimmrechte betraut.

Liegen Informationen auf Ebene der Vermdgensgegenstidnde vor, werden diese
mittels unterschiedlicher Berechnungsmethoden auf Ebene des Fonds
zusammengefasst.

ESG-Anlageprozess

Der Investmentmanager greift im Rahmen des Anlageprozesses zur Ermittlung
nachhaltiger Investitionen auf eine Positivliste zurlick, um Unternehmen
auszuwahlen, die eine robuste Strategie in Bezug auf die oben genannten
Schlusselindikatoren entwickelt haben und eine starke Erfolgsbilanz bei der
Erreichung 6kologischer und/oder sozialer Ziele vorweisen kdnnen. Diese Positivliste
basiert auf Informationen von MSCI ESG Research, die zur Bewertung der einzelnen
definierten Schlusselindikatoren herangezogen werden. Fir die 17 SDGs werden
Umsétze aus Produkten und Dienstleistungen berlcksichtigt, die mit diesen Zielen
im Einklang stehen.

Flr Wertpapiere, die aufgrund unzureichender Daten nicht von MSCI ESG Research
LLC bewertet werden kénnen, ist der Investmentmanager befugt, eine eigene
Beurteilung vorzunehmen. In deren Rahmen kann der Investmentmanager
analysieren, ob die jeweiligen Emittenten den vom Fonds festgelegten Anforderungen
inden folgenden Bereichen Rechnung tragen: (1) Einhaltung von Ausschlusskriterien,
(2) Berucksichtigung von ESG-Risiken und ESG-Chancen auf Basis der fir den Fonds
festgelegten Kriterien fir die Einbeziehung von ESG und, sofern zutreffend, (3)
Erfillung der Anforderungen fur nachhaltige Investitionen.

Bei der Durchfuhrung dieser Beurteilung kann der Investmentmanager auf verfluigbare
externe Informationen, interne Analysen und fundierte Schatzungen zurlckgreifen,
um eine solide und zuverlassige Bewertung sicherzustellen. Die Ergebnisse dieser
Beurteilungen werden systematisch dokumentiert und mindestens einmal jahrlich
vom Investmentmanager Uberprift, um sicherzustellen, dass sie den geltenden
Kriterien entsprechen, und erforderlichenfalls Anpassungen vorzunehmen.

Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die
fiir die Auswahl der Investitionen zur Erfiillung der beworbenen
okologischen oder sozialen Ziele verwendet werden?

Die vorstehend beschriebenen Elemente der Anlagestrategie des Fonds sind
die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die zur Auswahl der
Investitionen verwendet wird, um jedes der vom Fonds beworbenen
Okologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen.
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Die Verfahrens-
weisen einer guten
Unternehmens-
fiihrung umfassen
solide Management-
strukturen, die
Beziehungen zu den
Arbeitnehmern, die
Vergltung von Mit-
arbeitern sowie die
Einhaltung der
Steuervorschriften.

Die Vermogens-
allokation gibt
den jeweiligen
Anteil der
Investitionen in
bestimmte Ver-
maogenswerte an.

e

L7

Um welchen Mindestsatz wird der Umfang der vor der Anwendung
dieser Anlagestrategie in Betracht gezogenen Investitionen reduziert?

k.A. Es besteht kein verpflichtender Mindestsatz, um den Umfang der vor der
Anwendung der Anlagestrategie des Fonds in Betracht gezogenen
Investitionen zu reduzieren.

Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensfiihrung
der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet?

Der Investmentmanager bewertet im Rahmen der Beurteilung von
Investitionen die Verfahrensweisen der Unternehmensfilhrung von
Unternehmen, in die er investiert, einschlielich der Managementstrukturen,
der Beziehungen zu Arbeitnehmern, der Verglitung von Mitarbeitern sowie
der Einhaltung der Steuervorschriften. Der Fonds investiert ausschlief3lich in
Unternehmen, die in der Lage sind, Verfahrensweisen einer guten
Unternehmensfiihrung unter Beweis zu stellen, indem Emittenten
ausgeschlossen werden, die gegen einen der zehn Grundsitze des Global
Compact der Vereinten Nationen verstoRen oder gemaf MSCI ESG Research
ein schwaches ESG-Rating von ,,CCC* aufweisen.

In der Richtlinie 2013/34/EU des Europaischen Parlamentes und des Rates sind
Transparenzpflichten in Bezug auf 6kologische, soziale Aspekte und Aspekte
der Unternehmensfiihrung im Rahmen der nichtfinanziellen
Berichtserstattung festgelegt. Es wird erwartet, dass die betreffenden
Unternehmen einen Unternehmensfihrungskodex im Einklang mit den
einzelstaatlichen Rechtsvorschriften veroffentlichen, in dem sie mindestens
solide Managementstrukturen, eine ordentliche Beziehung zu Arbeitnehmern,
die Verglitung von Mitarbeitern sowie die Einhaltung der Steuervorschriften
ausweisen.

Welche Vermogensallokation ist fiir dieses Finanzprodukt geplant?

Der Fonds kann eine breite Palette an Vermdgensgegenstanden erwerben, wie im
Abschnitt ,,Anlagepolitik” der Prospektergdanzung und im Prospekt ndher beschrieben.
Eine Bericksichtigung von okologischen und sozialen Faktoren erfolgt fur alle
Vermogensgegenstdande, die direkt einzelnen Unternehmen zugeordnet werden
konnen. Die geplante Vermdgensaufteilung fir den Fonds wird anhand der
Bewertung des vorangegangenen Geschaftsjahres oder mittels eines
Modellportfolios bestimmt. Es handelt sich um keine verbindliche Vorgabe und es
kann keine Zusicherung gegeben werden, dass die geplante Vermoégensaufteilung
tatsachlich erreicht wird.

Mindestens 95 % des Fondsvermégens werden in Bestdnde investiert, die dazu
dienen, die vom Fonds beworbenen o6kologischen oder sozialen Merkmale zu
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Taxonomiekonforme
Tatigkeiten,
ausgedrickt durch
den Anteil der:

- Umsatzerl6se, die
den Anteil der
Einnahmen aus
umwelt-
freundlichen
Aktivitaten der
Unternehmen, in
die investiert wird,
widerspiegeln
Investitions-
ausgaben (CapEx),
die die umwelt-
freundlichen
Investitionen der
Unternehmen, in
die investiert wird,
aufzeigen, z. B. fir
den Ubergang zu
einer grinen Wirt-
schaft.
Betriebsausgaben
(OpEx), die die um-
weltfreundlichen
betrieblichen
Aktivitaten der
Unternehmen, in
die investiert wird,
widerspiegeln.

erreichen. Dariliber hinaus tatigt der Fonds einen Anteil an nachhaltigen Investitionen
im Umfang von mindestens 30 % des Fondsvermdgens, die sich aus Investitionen mit
einem Umweltziel in Wirtschaftstatigkeiten zusammensetzen, welche im Sinne von
Artikel 2 Nummer 17 der Offenlegungsverordnung als nachhaltig eingestuft werden.
Der Fonds kann zwar nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel tatigen,
hat jedoch keinen Mindestanteil flr solche Investitionen festgelegt.

#1A Nachhaltige
Investitionen

#1B Andere
okologische oder
soziale Merkmale

Investitionen

#2 Andere

#1 Ausgerichtet auf 6kologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur
Erreichung der beworbenen 6kologischen oder sozialen Merkmale getatigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die tbrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf 6kologische
oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf 6kologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst nachhaltige Investitionen mit Umweltzielen
oder sozialen Zielen.

- Die Unterkategorie #1B Andere 6kologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen, die auf
okologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft
werden.

Inwiefern werden durch den Einsatz von Derivaten die mit dem
Finanzprodukt beworbenen 6kologischen oder sozialen Merkmale erreicht?

Derivate werden von dem Fonds gema den Anforderungen der
Anlagebeschrankungen und -leitlinien eingesetzt, die im Prospekt und in der
Prospektergdnzung angegeben sind. Derivate sind neutrale Positionen im
Fondsportfolio und werden nicht explizit eingesetzt, um die 6kologischen/sozialen
Merkmale des Fonds zu erfiillen.
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Zwecks Einhaltung
der EU-Taxonomie
beinhalten die
Kriterien fir
fossiles Gas
Begrenzungen von
Emissionen und
die Umstellung auf
erneuerbare oder
CO;-arme
Brennstoffe bis
Ende 2035.

Far die
Kernenergie
beinhalten die
Kriterien
umfassende
Vorschriften
bezogen auf
Sicherheitsmanage
ment und die
Entsorgung von
Abfillen.

Ermoglichende
Tatigkeiten wirken
unmittelbar er-
moglichend darauf
hin, dass andere
Tatigkeiten einen
wesentlichen
Beitrag zu den
Umweltzielen
leisten.

Ubergangstitig-
keiten sind Tatig-
keiten, fur die es
noch keine CO,-
armen Alternativen
gibt und die unter
anderem Treibhaus-
gasemissionswerte
aufweisen, die den
besten Leistungen
entsprechen.

In welchem Mindestmal sind nachhaltige Investitionen mit einem
Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

k.A. Der Fonds verpflichtet sich nicht dazu, Investitionen zu tatigen, die auf die EU-
Taxonomie ausgerichtet sind.

Investiert das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie
verbundenen Titigkeiten, die mit der EU-Taxonomie im Einklang sind!?

Ja:
In fossiles Gas In Kernenergie

X Nein

In den beiden nachstehenden Diagrammen ist in Griin der
Mindestprozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie
konform sind. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der
Taxonomie-Konformitidt von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik
die Taxonomie-Konformitit in Bezug auf alle Investitionen des
Finanzprodukts einschlieBlich der Staatsanleihen, wdhrend die zweite
Grafik die Taxonomie-Konformitat nur in Bezug auf die Investitionen des
Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomie-Konformitat der Investitionen 2. Taxonomie-Konformitat der Investitionen
einschlieBlich Staatsanleihen* ohne Staatsanleihen*
0% 0%
= Taxonomiekonform = Taxonomiekonform
Andere Investitionen 100% Andere Investitionen 100%

* Fiir die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff ,Staatsanleihen"
alle Risikopositionen gegeniiber Staaten.

Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in Ubergangstditigkeiten
und erméglichende Tiitigkeiten?

k.A.

Tatigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann im Einklang mit der EU-Taxonomie,
wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels beitragen (,Klimaschutz“) und kein Ziel der EU-Taxonomie
erheblich beeintrachtigen — siehe Erlduterung am linken Rand. Die vollstdndigen Kriterien fiir EU-
taxonomiekonforme Wirtschaftstatigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten
Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.
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)
sind nach-

haltige Investitionen
mit einem Umwelt-
ziel, die die Kriterien
fiir 6kologisch nach-
haltige Wirtschafts-
tatigkeiten gemal
der EU-Taxonomie
nicht
beriicksichtigen.

Bei den Referenz-
werten handelt es
sich um Indizes,
mit denen ge-
messen wird, ob
das Finanzprodukt
die beworbenen
okologischen oder
sozialen Merkmale
erreicht.

.

bl

A

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit
einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind?

Der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht
mit der EU-Taxonomie konform sind, betréagt 30 %.

Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen
Investitionen?

Der Fonds weist keinen Mindestanteil fiir sozial nachhaltige Investitionen auf.

Welche Investitionen fallen unter ,#2 Andere Investitionen”,
welcher Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen
okologischen oder sozialen Mindestschutz?

Zu diesen Investitionen zdhlen Hedging-Instrumente, Investitionen zu
Diversifizierungszwecken sowie Geldmarktinstrumente.

Fiir andere Investitionen, die nicht Teil der Nachhaltigkeitsstrategie des Fonds
sind, gibt es keine verbindlichen Kriterien fir den Investmentmanager zur
Beriicksichtigung eines 6kologischen und/oder sozialen Mindestschutzes. Das
liegt entweder an der Art der Vermogensgegenstdande, wenn zum Zeitpunkt der
Erstellung dieser Anlage keine Rechtsvorschriften oder Standard-Marktverfahren
dazu vorliegen, wie ein 6kologischer und/oder sozialer Mindestschutz fiir solche
Vermogensgegenstdande zu bericksichtigten ist, oder aber Investitionen werden
spezifisch aus der Nachhaltigkeitsstrategie ausgeschlossen und unterliegen dann
ebenfalls keiner Berticksichtigung eines 6kologischen und/oder sozialen
Mindestschutzes.

Wourde ein Index als Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob
dieses Finanzprodukt auf die beworbenen 6kologischen und/oder
sozialen Merkmale ausgerichtet ist?

Nein
Inwiefern ist der Referenzwert kontinuierlich auf die mit dem Finanzprodukt

beworbenen dkologischen und sozialen Merkmale ausgerichtet?

k.A.

Wie wird die kontinuierliche Ausrichtung der Anlagestrategie auf die
Indexmethode sichergestellt?

k.A.



Wie unterscheidet sich der bestimmte Index von einem relevanten breiten
Marktindex?

k.A.

Wo kann die Methode zur Berechnung des bestimmten Indexes eingesehen
werden?

k.A.

Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen
finden?

Weitere produktspezifische Informationen sind abrufbar unter:
e  Metzler European Dividend / Anteilklasse A

https://fondsfinder.universal-
investment.com/api/v1/IE/IEO0BYY02855/document/SRD/en

e  Metzler European Dividend / Anteilklasse B

https://fondsfinder.universal-
investment.com/api/v1/IE/IEO0BYY02962/document/SRD/en

e  Metzler European Dividend / Anteilklasse X

https://fondsfinder.universal-
investment.com/api/v1/IE/IEO0BYY02B89/document/SRD/en

e  Metzler European Dividend / Anteilklasse BN

https://fondsfinder.universal-
investment.com/api/v1/IE/IEOOBFNQ8N83/document/SRD/en



https://fondsfinder.universal-investment.com/api/v1/IE/IE00BFNQ8N83/document/SRD/en
https://fondsfinder.universal-investment.com/api/v1/IE/IE00BYY02B89/document/SRD/en
https://fondsfinder.universal-investment.com/api/v1/IE/IE00BYY02962/document/SRD/en
https://fondsfinder.universal-investment.com/api/v1/IE/IE00BYY02855/document/SRD/en

Kontaktadressen

Manager

Universal-Investment Ireland Fund Management Limited
Kilmore House

Spencer Dock

North Wall Quay

Dublin 1

Irland

Vertriebsgesellschaft

Metzler Asset Management GmbH
Untermainanlage 1

60329 Frankfurt am Main

Telefon (+49 69) 21 04—-11 11
Telefax (+49 69) 21 04-11 79
www.metzler.com



	WICHTIGE HINWEISE
	INHALTSVERZEICHNIS
	1. ÜBERSICHT
	2. GESELLSCHAFTSKAPITAL
	3. MANAGEMENT UND ADMINISTRATION
	4. ANLAGEZIELE
	5. ANLAGEBESCHRÄNKUNGEN DER IRISCHENOGAW-GESETZE
	6. GEBÜHREN UND AUSLAGEN
	7. AUSGABE UND RÜCKNAHME VON FONDSANTEILEN
	8. BEWERTUNG DER FONDS
	9. AUSSCHÜTTUNGEN (DIVIDENDEN)
	10. INTERESSENKONFLIKTE
	11. BESTEUERUNG
	12. VERSAMMLUNGEN UND BERICHTE
	13. AUFLÖSUNG
	14. PREISVERÖFFENTLICHUNG
	15. GELDKONTEN DES UMBRELLAFONDS
	16. RISIKOFAKTOREN
	17. KAUF
	18. RÜCKNAHME
	19. UMTAUSCH
	ANHANG 1 – Allgemeine Informationen
	Anlage I
	Anlage II
	Anlage III
	Anlage IV
	ANHANG 2 – Zusätzliche Informationen für Anleger in Deutschland
	ANHANG 3 – Zusätzliche Informationen für Anleger in Österreich
	ANHANG 4 – Zusätzliche Informationen für Anleger aus Luxemburg
	ANHANG 5 – Liste der Delegierten und Unterdelegierten der Verwahrstelle
	ANHANG 6 – Liste der Indizes
	GLOSSAR
	LISTE DER PARTEIEN UND ANSCHRIFTEN
	Metzler European Growth
	Metzler European Smaller Companies
	Metzler Global Equities
	Metzler Wertsicherungsfonds 90
	Metzler Wertsicherungsfonds 98
	Metzler European Dividend



